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Der Senat von Berlin       
Stadt II A 29 
Tel.: 9173 - 4485 
 
 
 
 

An das Abgeordnetenhaus von Berlin 

über  

Senatskanzlei – G Sen –    

 
 
 
Vorblatt 
 
Vorlage – zur Beschlussfassung – 
 

über  
 
Entwurf des Bebauungsplans 2-64 vom 03.11.2025 für die westliche Teilfläche nördlich der 
Anhalter Straße und östlich der Stresemannstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Orts-
teil Kreuzberg
 
 
A. Problem 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat seinen 
Dienstsitz aktuell im Europahaus an der Stresemannstraße 94 im Bezirk Friedrichshain-Kreuz-
berg, Ortsteil Kreuzberg. Aufgrund des akuten Sanierungsbedarfs des Europahauses sowie vor 
dem Hintergrund des entstandenen Personalaufwuchses und dem Wunsch nach der Zusam-
menlegung der Berliner Standorte (Europahaus und Excelsiorhaus) soll ein Neubau auf der 
benachbarten, derzeit als Parkplatz genutzten Fläche westlich des Dokumentationszentrums 
„Topographie des Terrors“ errichtet werden.  

Der Neubau soll neben Büro- und Konferenzräumen auch Flächen für ein Besucherzentrum 
bereitstellen. Ziel ist es, unterschiedliche Partner im Bereich Entwicklungszusammenarbeit zu-
sammenzufassen und Entscheidungs- und Maßnahmenträger*innen, Durchführungsorganisa-
tionen sowie weitere beteiligte Akteur*innen zusammenzubringen und somit notwendige Ko-
operationen zu begünstigen.  
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Die angestrebte städtebauliche Entwicklung ist im Rahmen des derzeitigen Baurechts nicht 
umsetzbar. Hinsichtlich der Art und des Maßes der baulichen Nutzung gilt der Baunutzungs-
plan in der Fassung vom 28.12.1960 i. V. mit den planungsrechtlichen Vorschriften der BO 58 
und den förmlich festgestellten Straßen- und Baufluchtlinien. Dieser weist für den Geltungsbe-
reich ein Kerngebiet der Baustufe V/3 mit einem höchstzulässigen Nutzungsmaß von einer GRZ 
von 0,3 in Verbindung mit einer maximalen Anzahl von 5 Vollgeschossen aus. Dies entspricht 
einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,8. Für Nicht-Wohngebäude wird eine Baumassenzahl 
(BMZ) von 5,0 ausgewiesen. Es gilt die geschlossene Bauweise. 

Darüber hinaus soll die Erreichbarkeit des Martin-Gropius-Baus und des Dokumentationszent-
rum „Topographie des Terrors“ von der Anhalter Straße bzw. dem Anhalter Bahnhof verbessert 
und eine Vernetzung mit dem in Planung befindlichen Exil-Museum am Askanischen Platz er-
möglicht werden. 

 

B. Lösung 

Im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbes „EZ-Campus PLUS“ (Abschluss November 
2021) wurden verschiedene Bautypologien für den Standort untersucht. Der ausgewählte Ent-
wurf, der die Grundlage für den Bebauungsplan bildete, zeichnet sich insbesondere durch 
zwei kompakte Baukörper aus, die ein großzügiges Freiraumangebot ermöglichen und dem 
Anspruch eines möglichst geringen Versiegelungsgrads der Außenflächen gerecht werden. 

Der hochbauliche Realisierungswettbewerb (Abschluss April 2025) diente der Qualifizierung 
des städtebaulichen Wettbewerbsergebnisses und formulierte mitunter Anforderungen im 
Sinne der nachhaltigen Flächenentwicklung. So ist beispielsweise ein klimaangepasstes Re-
genwassermanagement durch das Vorsehen von Flächen zur Verdunstung, Speicherung und 
Versickerung umzusetzen und Treibhausgasemissionen sollen weitestgehend minimiert wer-
den.  

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung des Neubaus des BMZ zu 
schaffen, ist die Aufstellung des Bebauungsplans 2-64 erforderlich. Dieser wird als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Ergänzend zu den Festset-
zungen des Bebauungsplans wurde ein städtebaulicher Vertrag zwischen der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) geschlossen. Für die BImA besteht demnach die Verpflichtung, das erforderliche Zu-
stimmungsersuchen bis zum 27.06.2028 in den Verwaltungsrat einzubringen und vorbehaltlich 
der Zustimmung innerhalb von fünf Jahren nach Festsetzung des Bebauungsplans einen An-
trag auf Baugenehmigung einzureichen. 
Auch verpflichtet sich die Vorhabenträgerin dazu, die dem Neubau und dem Europahaus zu-
geordneten Freiflächen in hoher Qualität und auf Grundlage des Ergebnisses des hochbauli-
chen Realisierungswettbewerbs herzurichten und dauerhaft zu pflegen. 
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Die Durchwegung zwischen der Anhalter Straße und dem Martin-Gropius-Bau ist sowohl als 
textliche Festsetzung im Bebauungsplan gesichert als auch im städtebaulichen Vertrag aus-
geführt. Demnach ist eine Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit an sieben Tagen in der Woche 
mindestens in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr sicherzustellen, sofern keine besondere Sicher-
heitslage vorliegt. 
 
Gemäß § 8 AGBauGB fällt die Aufstellung von Bebauungsplänen zur Verwirklichung von Er-
fordernissen der Verfassungsorgane des Bundes in die Zuständigkeit der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Am 26. Juli 2022 wurde der Aufstellungsbeschluss für 
den Bebauungsplan 2-64 gefasst. 
 
C. Alternative/ Rechtsfolgenabschätzung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die für die Unterbringung des BMZ notwendigen 
Flächen während der Sanierung des Europahauses nicht zur Verfügung gestellt werden können 
und eine Zusammenlegung der Standorte wäre im weiteren Zeithorizont nicht möglich. 

Weiterhin würde das derzeit als Parkplatz untergenutzte Grundstück in zentraler Innenstadt-
lage zunächst keiner Entwicklung zugeführt werden. Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist eine hohe Ausnutzung von Bebauungspoten-
zialen der Innenentwicklung städtebaulich geboten. Dies entspricht auch den Grundsätzen und 
Zielen der Raumordnung sowie den Zielen des Flächennutzungsplans, die dem Vorrang der 
Innenentwicklung eine hohe Bedeutung beimessen, um die Inanspruchnahme wertvoller Frei-
flächen im städtischen Außenbereich zu minimieren. 

Die Planung ist hinsichtlich des gewählten Standorts alternativlos, da das Vorhaben durch die 
erforderliche Nähe zu den vom BMZ genutzten Bestandsbauten weitgehend ortsgebunden ist. 
Die für den Neubau vorgesehenen Flächen sind die Einzigen, die im Umfeld des Europahauses 
und des Deutschlandhauses für das Vorhaben in Frage kommen. 

Da der überwiegende Teil des geplanten Vorhabens sich nicht aus dem planungsrechtlichen 
Zulässigkeitsrahmen des bestehenden Planungsrechts realisieren lässt, ist die Aufstellung ei-
nes neuen Bebauungsplans zur Gewährleistung der städtebaulichen Entwicklung für die Neu-
ordnung des Gebietes erforderlich. 

 

D.  Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 

Aus der Planung resultieren keine finanziellen Auswirkungen auf Privathaushalte und Wirt-
schaftsunternehmen. 
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E.  Gesamtkosten 

Bei der Umsetzung des Bauvorhabens entstehen im Zuge der Bebauung entsprechende Inves-
titions- und Baukosten für die Bauherrin (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben).  

Zur Übernahme der Kosten für Planungs- und Gutachterleistungen im Rahmen des Bebau-
ungsplans 2-64 wurde eine Vereinbarung zwischen dem Land Berlin (vertreten durch die Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Referat II A Innere Stadt und Haupt-
stadtangelegenheiten) und der BImA als Vorhabenträgerin geschlossen. Auf dieser Grundlage 
stellte die BImA ein Gesamtfinanzierungsbudget in Höhe von 184.000 Euro als zweckgebun-
dene Mittel zur Verfügung. 

Weiterhin verpflichtet sich die Vorhabenträgerin auf Grundlage des städtebaulichen Vertrags, 
den Neubau entsprechend der Projektplanung und unter Beachtung des Ergebnisses des Re-
alisierungswettbewerbs sowie der Anlagen zu Sicherheits- und Entwässerungskonzepten um-
zusetzen. Die privaten Freiflächen sind gemäß des Freiflächenplans für den Neubau herzustel-
len und dauerhaft zu pflegen. Auch übernimmt sie die Verkehrssicherungspflicht für alle öffent-
lich zugänglichen Anlagen auf dem Grundstück vollständig.  
 
F. Flächenmäßige Auswirkungen 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 2-64 umfasst eine Fläche von ca. 2,6 ha. Aus den 
Festsetzungen des Bebauungsplans ergeben sich die folgenden Flächengrößen (überschlägig 
ermittelt und gerundet): 
 

Plangebiet Fläche in m² Anteil 

Sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung „Bundesregie-
rung, Museum“ 

21.600 85 % 

Öffentliche Verkehrsfläche, Straßenverkehrsfläche 3.800 15 % 

Geltungsbereich 25.400 100 % 

 
G. Auswirkungen auf die Umwelt 

Die überbaubare Grundstücksfläche im Geltungsbereich ist auf eine kompakte, flächenopti-
mierte Bebauung ausgelegt. Zwar ist mit einer GRZ von 0,75 die Überbauung einer Fläche 
von ca. 16.200 m² und damit des Großteils der insgesamt 21.600 m² umfassenden Sonder-
gebiets zulässig, allerdings handelt es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung auf einer 
bereits zu hohem Anteil versiegelten Fläche mit geringer Schutzwürdigkeit, wodurch die Über-
bauung von Flächen der Außenentwicklung und die Inanspruchnahme von Böden mit höherer 
Wertigkeit vermieden werden. 
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Das Plangebiet weist im Bestand (Europahaus, Deutschlandhaus mit Parkplatz) eine Versiege-
lung von 76 % auf. Die Planung sieht eine maximale Versiegelung von 75 % vor, weshalb mit 
Umsetzung der Planung im Hinblick auf die Versiegelung eine Verbesserung des Umweltzu-
stands erreicht werden kann. Die Begrenzung des Maßes der baulichen Nutzung sowie die 
bauliche Nutzung bereits versiegelter Bereiche unterstützen die Darstellung des Flächennut-
zungsplans, die eine Fläche für den Gemeinbedarf mit hohem Grünanteil vorsieht. 

Um den Eingriff in das Schutzgut Wasser zu minimieren, ist entsprechend der wasserrechtlichen 
Bestimmungen das anfallende Niederschlagswasser über Mulden- oder Mulden-Rigolensys-
teme bzw. andere Maßnahmen gleicher Wirkung auf dem Grundstück zu versickern. Ein Teil 
des anfallenden Niederschlagswassers verdunstet. Dachbegrünung, insbesondere in der Aus-
prägung als Retentionsdach, erhöht den Verdunstungsanteil und verringert gleichzeitig die 
Menge des Regenwassereintrags in das Grundwasser. Insofern ist davon auszugehen, dass 
der natürliche Wasserkreislauf nicht erheblich beeinträchtigt wird. Im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens wurde ein Grobkonzept zur Regenwasserbewirtschaftung erstellt, welches sich 
mit der planerischen Vorbereitung zur nachhaltigen Bewirtschaftung des anfallenden Regen-
wassers auf dem Gelände befasst. 

Um die Herstellung neuer Vegetationsflächen zu sichern, setzt der Bebauungsplan eine exten-
sive Dachbegrünung fest. Dächer von unterirdischen baulichen Anlagen sind mit einer Erd-
schicht von mindestens 120 cm zu überdecken und dauerhaft zu begrünen. Mit Umsetzung der 
Festsetzungen kann der Verlust von Vegetationsflächen im Plangebiet zum Teil kompensiert 
werden. 
 
H. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg 

Keine. 
 
I. Zuständigkeit 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 
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Der Senat von Berlin       
Stadt II A 29 
Tel.: 9173 - 4485 
  
 
 
 

An das  

 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über  

Senatskanzlei – G Sen –    

 
 
 
Vorlage 
 
- zur Beschlussfassung - 
 
über den Entwurf des Bebauungsplans 2-64 vom 03.11.2025 für die westliche Teilfläche nörd-
lich der Anhalter Straße und östlich der Stresemannstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, 
Ortsteil Kreuzberg  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Das Abgeordnetenhaus stimmt dem vom Senat am 02.06.2026 beschlossenen  
Entwurf des Bebauungsplans 2-64 vom 03.11.2025 für die westliche Teilfläche nördlich der 
Anhalter Straße und östlich der Stresemannstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil 
Kreuzberg zu. 
 
 
A.  Begründung 
 
 Siehe Anlage „Begründung zum Bebauungsplanentwurf 2-64“ 
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B. Rechtsgrundlagen  

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 348) geändert worden ist 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist  

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden 
ist  

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) in der Fassung vom 07. November 
1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GVBl. 
S. 285) geändert worden ist 

   
C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 

Aus der Planung resultieren keine finanziellen Auswirkungen auf Privathaushalte und Wirt-
schaftsunternehmen. 

  
D. Gesamtkosten 

Bei der Umsetzung des Bauvorhabens entstehen im Zuge der Bebauung entsprechende Inves-
titions- und Baukosten für die Bauherrin (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben).  

Zur Übernahme der Kosten für Planungs- und Gutachterleistungen im Rahmen des Bebau-
ungsplans 2-64 wurde eine Vereinbarung zwischen dem Land Berlin (vertreten durch die Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Referat II A Innere Stadt und Haupt-
stadtangelegenheiten) und der BImA als Vorhabenträgerin geschlossen. Auf dieser Grundlage 
stellte die BImA ein Gesamtfinanzierungsbudget in Höhe von 184.000 Euro als zweckgebun-
dene Mittel zur Verfügung. 

Weiterhin verpflichtet sich die Vorhabenträgerin auf Grundlage des städtebaulichen Vertrags, 
den Neubau entsprechend der Projektplanung und unter Beachtung des Ergebnisses des Re-
alisierungswettbewerbs sowie der Anlagen zu Sicherheits- und Entwässerungskonzepten um-
zusetzen. Die privaten Freiflächen sind gemäß des Freiflächenplans für den Neubau herzustel-
len und dauerhaft zu pflegen. Auch übernimmt sie die Verkehrssicherungspflicht für alle öffent-
lich zugänglichen Anlagen auf dem Grundstück vollständig.  
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E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit der Länder Berlin und Brandenburg 

Keine. 
 

F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung 
 
 a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 

 siehe Ausführungen unter D  
  

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: Keine. 
 
 
G. Flächenmäßige Auswirkungen 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 2-64 umfasst eine Fläche von ca. 2,6 ha. Aus den 
Festsetzungen des Bebauungsplans ergeben sich die folgenden Flächengrößen (überschlä-
gig ermittelt und gerundet): 

 

Plangebiet Fläche in m² Anteil 

Sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung „Bundesregie-
rung, Museum“ 

21.600 85 % 

Öffentliche Verkehrsfläche, Straßenverkehrsfläche 3.800 15 % 

Geltungsbereich 25.400 100 % 

 
H. Auswirkungen auf die Umwelt 

Die überbaubare Grundstücksfläche im Geltungsbereich ist auf eine kompakte, flächenop-
timierte Bebauung ausgelegt. Zwar ist mit einer GRZ von 0,75 die Überbauung einer Fläche 
von ca. 16.200 m² und damit des Großteils der insgesamt 21.600 m² umfassenden Sonder-
gebiets zulässig, allerdings handelt es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung auf einer 
bereits zu hohem Anteil versiegelten Fläche mit geringer Schutzwürdigkeit, wodurch die Über-
bauung von Flächen der Außenentwicklung und die Inanspruchnahme von Böden mit höherer 
Wertigkeit vermieden werden. 

Das Plangebiet weist im Bestand (Europahaus, Deutschlandhaus mit Parkplatz) eine Versie-
gelung von 76 % auf. Die Planung sieht eine maximale Versiegelung von 75 % vor, weshalb 
mit Umsetzung der Planung im Hinblick auf die Versiegelung eine Verbesserung des Umwelt-
zustands erreicht werden kann. Die Begrenzung des Maßes der baulichen Nutzung sowie die 
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bauliche Nutzung bereits versiegelter Bereiche unterstützen die Darstellung des Flächennut-
zungsplans, die eine Fläche für den Gemeinbedarf mit hohem Grünanteil vorsieht. 

Um den Eingriff in das Schutzgut Wasser zu minimieren, ist entsprechend der wasserrechtli-
chen Bestimmungen, das anfallende Niederschlagswasser über Mulden- oder Mulden-Rigo-
lensysteme bzw. andere Maßnahmen gleicher Wirkung auf dem Grundstück zu versickern. Ein 
Teil des anfallenden Niederschlagswassers verdunstet. Dachbegrünung, insbesondere in der 
Ausprägung als Retentionsdach, erhöht den Verdunstungsanteil und verringert gleichzeitig die 
Menge des Regenwassereintrags in das Grundwasser. Insofern ist davon aus-zugehen, dass 
der natürliche Wasserkreislauf nicht erheblich beeinträchtigt wird. Im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens wurde ein Grobkonzept zur Regenwasserbewirtschaftung er-stellt, welches sich 
mit der planerischen Vorbereitung zur nachhaltigen Bewirtschaftung des anfallenden Regen-
wassers auf dem Gelände befasst. 

Um die Herstellung neuer Vegetationsflächen zu sichern, setzt der Bebauungsplan eine ex-
tensive Dachbegrünung fest. Dächer von unterirdischen baulichen Anlagen sind mit einer Erd-
schicht von mindestens 120 cm zu überdecken und dauerhaft zu begrünen. Mit Umsetzung der 
Fest-setzungen kann der Verlust von Vegetationsflächen im Plangebiet zum Teil kompensiert 
werden. 
 
Berlin, den 02.06.2026 
 

 Der Senat von Berlin 
 
 
 
Kai Wegner  Christian Gaebler  
.................................................................... ....................................................... 
Regierende Bürgermeister  Senator für Stadtentwicklung,  
 Bauen und Wohnen 
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A ALLGEMEINER TEIL 

I Planungsgegenstand 

I.1 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplans 2-64 ist die geplante Errichtung eines Neubaus für 

das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) auf einer Flä-

che nördlich der Anhalter Straße und östlich der Stresemannstraße, im Bezirk Friedrichshain-

Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg. 

Ergänzend zum bestehenden Gebäudeensemble des Europa- und Deutschlandhauses an der 

Stresemannstraße sind ein sechs- und ein elfgeschossiges Gebäude geplant, die baulich verbun-

den werden sollen. Aufgrund des entstandenen Personalaufwuchses, der notwendigen Sanierung 

des Europahauses und dem Wunsch der Zusammenlegung der Berliner Standorte ist ein Neubau 

auf dem Grundstück notwendig.  

Da der überwiegende Teil des geplanten Vorhabens sich nicht aus dem planungsrechtlichen Zu-

lässigkeitsrahmen des bestehenden Planungsrechts realisieren lässt, ist die Aufstellung eines 

neuen Bebauungsplans zur Gewährleistung der städtebaulichen Entwicklung für die Neuordnung 

des Gebietes erforderlich. 

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB aufge-

stellt.  

I.2 Ziele und Zwecke der Planung 

Intention des Bebauungsplans 2-64 ist die Schaffung von Baurecht für den erforderlichen Neubau 

des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) auf einer Flä-

che nördlich der Anhalter Straße und östlich der Stresemannstraße. Vor dem Hintergrund der not-

wendigen Sanierung des Europahauses, des entstandenen Personalaufwuchses und dem Wunsch 

zur Zusammenlegung weiterer Standorte, wie etwa den Nutzungen im benachbarten Excelsior-

haus, soll der Neubau der dauerhaften Unterbringung des BMZ in Berlin dienen. Die in der Ent-

wicklung geplante Vernetzung unterschiedlicher Partner im Bereich Entwicklungszusammenarbeit 

soll die Umsetzung als Campus für Entwicklungszusammenarbeit) zusammenfassen. Planerische 

Grundlage des Neubaus ist das Ergebnis des städtebaulichen und des hochbaulichen Wettbe-

werbsverfahrens zur Erweiterung des BMZ. Darüber hinaus ist die planungsrechtliche Sicherung 

des denkmalgeschützten Deutschlandhauses sowie des Europahauses planerisches Ziel.  

Zwei neue kompakte Baukörper bilden zusammen mit Europa- und Deutschlandhaus ein einla-

dendes Ensemble mit einem sehr flexiblen und großzügigen Platzraum, dem „urbanen Kommuni-

kationsraum“. Sichtbeziehungen insbesondere zur benachbarten Topographie des Terrors sollen 

erhalten und eine Wegeführung von der Anhalter Straße Richtung Martin-Gropius-Bau geschaffen 

werden. Die Baukörper sind raumbildend; die Eingangsbereiche bilden dem inneren Campus zu-

gewandte Adressen. Gleichzeitig erlauben die solitären Baukörper den Bezug zur Umgebung. Der 

Martin-Gropius-Bau, die Topographie des Terrors und das Robinienwäldchen werden durch die 
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Setzung der Zwischenräume direkt visuell verbunden und sind als optionale Wegeanknüpfungen 

aktivierbar. Beide neuen Baukörper sind durch ein zweigeschossiges Bauteil miteinander verbun-

den. Zum Europahaus gibt es lediglich eine unterirdische Verbindung. 

Die Volumetrie bezieht sich sensibel auf die vorhandenen Gebäudehöhen von Europa- und 

Deutschlandhaus. Eine ansatzweise schachbrettartige Höhenstufung fördert die Belichtung der 

Baukörper untereinander und vermittelt die Höhen auch in Richtung Martin-Gropius-Bau überzeu-

gend. 

Langfristig betrachtet ist die städtebauliche Setzung ein strategisch wertvolles Prinzip, welches 

dem BMZ die Option eines umschlossenen Open-Air-Campus bietet. Unterschiedliche Möglich-

keiten für ein Sicherheitskonzept des BMZ bieten sich an und können problemlos umgesetzt wer-

den. Zwingend nicht-öffentliche Bereiche liegen zwischen den Gebäuden und östlich des südli-

chen Baukörpers neben dem Robinienwäldchen. Die Lage der Einfahrt zur Tiefgarage ist so ge-

wählt, dass sie die Wege der Fußgänger*innen und der Fahrradfahrer*innen nicht tangiert. Mit 

dieser Offenheit erhält das gesamte Ensemble eine neue Bedeutung im Stadtraum und vernetzt 

sich sehr gut mit der Nachbarschaft. 

  

Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans 2-64 

I.3 Lage und Abgrenzung des Planungsgebiets 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 2,6 ha. Er wird begrenzt durch 

- die Anhalter Straße im Süden 

- die Stresemannstraße im Westen 

- die begrünte Freifläche des Martin-Gropius-Baus im Norden 

- Freianlagen der Dokumentationszentrums "Topographie des Terrors" im Osten. 
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Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 857 und 858 der Flur 189 sowie die Flurstücke 2275 

(teilweise) und 530 (teilweise) der Flur 5. Es handelt sich bei den Liegenschaften um die im histori-

schen Zusammenhang stehenden Flächen des Europa- und Deutschlandhauses sowie die dazu-

gehörigen als Parkplatz genutzten Freiflächen nordöstlich der Gebäude. Das Grundstück wird be-

reits überwiegend durch das BMZ genutzt und ist durch anderweitig genutzte Flächen begrenzt.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst sowohl die Flächen, die für die neu zu errich-

tenden Gebäude des Bundesministeriums vorgesehen werden, als auch das Bestandsgebäude 

(Europahaus). Ferner wurde auch das denkmalgeschützte Deutschlandhaus in den Geltungsbe-

reich einbezogen, um etwaige Auswirkungen auf denkmalgeschützte Anlagen in die Abwägung 

einstellen zu können. 

Darüber hinaus wurden die angrenzenden Verkehrsflächen bis zur Straßenmitte in den Geltungs-

bereich einbezogen, um einen lückenlosen Anschluss an angrenzende Bebauungspläne gewähr-

leisten zu können. 

II Ausgangssituation 

II.1 Beschreibung des Plangebiets 

II.1.1 Stadträumliche Einbindung/Gebietsentwicklung 

Das Plangebiet liegt im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg in einer Entfernung 

von 650 m südlich vom Potsdamer Platz.  

Unmittelbar südlich des Plangebiets liegt der Askanische Platz sowie die Überreste des ehemali-

gen Anhalter Bahnhofs, welcher namensgebend für die dortigen Bushaltestellen sowie den S-

Bahnhof ist (siehe Kapitel II.1.4.1). 

Nördlich des Plangebiets befinden sich die international bedeutende Dokumentationsstätte der 

NS-Verbrechen "Topographie des Terrors", der Martin-Gropius-Bau, das Abgeordnetenhaus und 

das Gebäude des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-

cherschutz. Der Stadtraum südöstlich der Anhalter Straße sowie westlich der Stresemannstraße ist 

durch Blockrandbebauung geprägt.  

Das Plangebiet war ursprünglich Teil der barocken Stadterweiterung der Friedrichstadt. Diese 

zeichnete sich zwischen Wilhelmstraße und ehem. Akzisemauer (Verlauf der heutigen Stresemann-

straße) durch eine Bebauung mit oft regierungsnahen Funktionen an der Wilhelmstraße und gro-

ßen, teils bis an die Akzisemauer reichenden rückwärtigen Garten- und Parkbereichen aus. Auch 

die seit Ende des 19. Jh. hinzutretenden weiteren repräsentativen Bauten an der Niederkirchner-

straße berücksichtigten durch ihre Einzelstellung diese Freiraumsituation. Erst in den 1920er Jah-

ren entstand an der Stresemannstraße durch den Komplex von Europahaus und Deutschlandhaus 

eine Blockrandbebauung. Die Schrägstellung des Deutschlandhauses im Stadtgrundriss erklärt 

sich durch eine zur Entstehungszeit geplante Verlängerung der Schöneberger Straße Richtung 

Kochstraße, die jedoch nie realisiert wurde.  
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Während der Zeit des NS-Regimes entwickelte sich der Ort zum Zentrum des NS-Terrors. An der 

Kreuzung Niederkirchnerstraße / Wilhelmstraße wurde in der ehemaligen Kunstgewerbeschule ne-

ben dem heutigen Martin-Gropius-Bau 1933 die Geheime Staatspolizei (Gestapo) untergebracht. 

In der Wilhelmstraße war das Prinz-Albrecht-Palais ab 1934 Sitz des Sicherheitsdienstes (SD) der 

SS und das ehemalige Hotel Prinz Albrecht ab 1934 Sitz der wichtigsten SS-Führungsstellen („SS-

Haus“). Im Jahr 1939 wurde aus Gestapo, Kriminalpolizei und SD das Reichssicherheitshauptamt 

(RSHA). Hier wurde die gesamte Verfolgungs- und Vernichtungspolitik des Regimes gesteuert. Die 

zerstörten Gebäude wurden nach dem Zweiten Weltkrieg abgetragen.  

Mit dem Mauerbau im Jahr 1961 rückte das Gelände wieder an den Rand und nach deren Fall 

1989 zurück ins Zentrum. 

II.1.2 Bebauung und Nutzung 

Im Plangebiet befindet sich das Europahaus und das Deutschlandhaus. Im Europahaus befindet 

sich der Berliner Dienstsitz des BMZ. Das 1931 in Stahlskelettbauweise errichtete Hochhaus steht 

in direkter Nachbarschaft zum angrenzenden denkmalgeschützten Deutschlandhaus, welches ne-

ben weiteren Räumlichkeiten des BMZ das Dokumentationszentrum der Bundesstiftung Flucht, 

Vertreibung, Versöhnung beinhaltet. 

Die östlich an das Europa- und das Deutschlandhaus grenzende Fläche wird derzeit als Stell-

platzanlage genutzt. 

Die Umgebung des Plangebietes weist heterogene städtebauliche Strukturen und Nutzungen auf. 

Nördlich des Plangebiets befinden sich die solitären Gebäude des Martin-Gropius-Baus sowie 

das Dokumentationszentrum Topographie des Terrors. Südlich der Anhalter Straße und westlich 

der Stresemannstraße bestehen gemischt genutzte Blockrandstrukturen mit Gebäuden aus der 

Nachkriegszeit mit Wohnungen, Hotel-, Einzelhandels- und Büronutzungen. 

Südlich des Plangebiets befindet sich der Askanische Platz sowie die Ruine des ehemaligen An-

halter Bahnhofs. 

II.1.3 Eigentumsverhältnisse 

Die im Plangebiet befindlichen Baugrundstücke befinden sich im Eigentum der Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben (BImA). Die öffentlichen Straßenverkehrsflächen befinden sich im Eigentum 

des Landes Berlin.  

II.1.4 Verkehrserschließung 

Das Plangebiet ist unmittelbar über die Stresemannstraße sowie die Anhalter Straße erschlossen. 

Bei beiden Straßen handelt es sich um örtliche Straßenverbindungen (Stufe III). 

Die nächsten übergeordneten Straßenverbindungen (Stufe II) sind die Wilhelmstraße und die 

Straße Hallesches Ufer. 

Den Mitarbeitenden des BMZ steht im Bestand ein großer Parkplatz mit ca. 200 Stellplätzen zur 

Verfügung, der über die Anhalter Straße erschlossen wird. An der Stresemannstraße liegt eine Zu-

fahrt mit einer kontrollierten Toranlage zum Europahaus. Sie erschließt das Europahaus und die 
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Einfahrt zur Tiefgarage. Die Anlieferung erfolgt derzeit über den Parkplatz an der Anhalter Straße. 

Zum Anlieferungshof des Deutschlandhauses gibt es heute zwei Zufahrten, eine von der Anhalter 

Straße östlich des Deutschlandhauses und eine durch ein Tor zum Freibereich um das Europa-

haus. Das Europahaus verfügt über eine Tiefgarage mit insgesamt 14 Stellplätzen, welche über 

die Zufahrt an der Stresemannstraße angefahren wird. Weitere zwei Parkplätze des Europahauses 

befinden sich oberirdisch (barrierefrei und mit zwei E-Ladestationen ausgestattet). Das Deutsch-

landhaus verfügt über sechs oberirdische Behindertenparkplätze (barrierefrei), von denen sich 

vier im Außenbereich und zwei im Wirtschaftshof befinden. Der Hauptzugang zum Europahaus mit 

Vorplatz befindet sich auf der Nordwestseite des Gebäudes, während ein Nebeneingang an der 

süd-östlichen Hoffassade liegt. Der historische Eingang an der Stresemannstraße wird momentan 

nicht genutzt. 

Ferner ist anzumerken, dass ab dem Jahr 2026 für die Parkzone 58 „Askanischer Platz“, in dessen 

Fläche sich der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet, Mo-Sa zwischen 9:00 und 22:00 

Uhr eine Parkraumbewirtschaftung eingerichtet werden soll. 

II.1.4.1 Öffentlicher Personennahverkehr 

Eine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist über die in der näheren Um-

gebung gelegene S-Bahnstation Anhalter Bahnhof (S-Bahnlinien S1, S2, S25 und S26) und die 

Bushaltestellen Anhalter Bahnhof (Buslinien M29, M41) und Wilhelmstr./Kochstr. (M29, N6) gege-

ben. Am ca. 600 m entfernten Bahnhof Potsdamer Platz verkehren zudem zahlreiche Züge des 

Regionalverkehrs (FEX, RB10RE3, RE4, RE5, RE8, RE20, RE85) und die am Anhalter Bahnhof hal-

tenden weiteren S-Bahn-Linien und weitere Buslinien.  

II.1.4.2 Fahrradwege und -routen 

Die Stresemannstraße ist Teil des Radvorrangnetzes. Entlang der Straßen bestehen beidseitige 

Radwege. Entlang der Anhalter Straße bestehen beidseitig Fahrradschutzstreifen. 

II.1.5 Einrichtungen der sozialen Infrastruktur und Gemeinbedarfseinrichtungen 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Das im 

Deutschlandhaus verortete Dokumentationszentrum der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung und 

Versöhnung ist ein Lern- und Erinnerungsort, der die Geschichte der Zwangsmigration zum 

Schwerpunkt hat. Hier werden auf zwei Geschossen 700 Exponate zu diesem Themenfeld ausge-

stellt. 

II.1.6 Technische Infrastruktur 

Die leitungsgebundene Erschließung des Vorhabens erfolgt über die technische Infrastruktur in-

nerhalb der Stresemannstraße und der Anhalter Straße, so dass davon ausgegangen werden 

kann, dass die Erschließung gesichert ist. Das Plangebiet liegt innerhalb des Einzugsbereiches der 

innerstädtischen Mischwasserkanalisation der Berliner Wasserbetriebe (BWB). In der Anhalter 

Straße, als auch in der Stresemannstraße befinden sich beidseitig Mischwasserkanäle. Das Plan-

gebiet ist über die Versorgungsleitung in der Stresemannstraße an das Berliner 
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Trinkwasserversorgungsnetz der BWB angeschlossen. Darüber hinaus befindet sich innerhalb der 

Stresemannstraße auch eine Hauptversorgungsleitung. Sie verläuft entlang der nördlichen Stra-

ßenbegrenzungslinie und entlang der östlichen Straßenbegrenzungslinie der Anhalter Straße. 

Das Plangebiet ist über den Leitungsbestand im öffentlichen Straßenland an das Stromversor-

gungsnetz (Nieder- und Mittelspannung) angeschlossen und über verschiedene Leitungen auch 

medientechnisch erschlossen. Darüber hinaus befindet sich das Plangebiet im Netzgebiet für die 

Fernwärmeversorgung. Die Fernwärmetrasse befindet sich innerhalb der Anhalter Straße. Ein Teil-

abschnitt liegt innerhalb des Plangebiets und verläuft entlang der Grenze zwischen den Flurstü-

cken 857 und 858. 

II.1.7 Denkmalschutz 

II.1.7.1 Baudenkmäler innerhalb des Plangebiets 

Im Plangebiet befindet sich das Baudenkmal „Haus der Ostdeutschen Heimat & Deutschland-

haus“ (OBJ-Dok-Nr. 09031245), Stresemannstraße 90, Geschäftshaus, 1926–35 von Bielenberg 

& Moser; Wiederaufbau 1960 als „Haus der Ostdeutschen Heimat“. 

Legende 

 

Abbildung 2: Denkmalkarte Berlin (Ausschnitt)  

Kartengrundlage: Geoportal Berlin, Stand 24.03.2023, Datenlizenz Deutschland – Version 2.0, 

dl-de/by-2-0 

II.1.7.2 Baudenkmäler in der unmittelbaren Umgebung des Plangebiets 

Östlich befindet sich ein „Wohn- und Mietshaus“ (OBJ–Dok-Nr. 09050469), Kochstraße 1–4, 

1980-1987 von Aldo Rossi und Gianni Braghieri. 
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Südlich des Plangebiets befindet sich der „Portikus des Anhalter Bahnhofs“ (OBJ-Dok–Nr. 

09031114), Askanischer Platz 6, 1876–80 von Franz Schwechten. 

Südwestlich des Plangebiets befindet sich die Gesamtanlage Finanzamt für Körperschaften (OBJ–

Dok-Nr. 09031102) mit einzelnen Baudenkmalen.  

Westlich des Plangebiets befindet sich die „St. Lukas-Kirche“ (OBJ–Dok-Nr. 09031117), Bernbur-

ger Straße 4–5, 1859–61 von Friedrich August Stüler und Gustav Möller, veränderter Wiederauf-

bau, 1954 von Georg Thoféhrn. 

Nordwestlich des Plangebiets befindet sich ein „Wohn- und Geschäftshaus“ (OBJ-Dok-Nr. 

09097803), Stresemannstraße 105–109, 1982–94 von Zaha Hadid.  

Im Norden befindet sich das Kunstgewerbe-Museum „Martin-Gropius-Bau“ (OBJ-Dok-Nr. 

09031246), Niederkirchnerstraße 7, 1877–81 von Martin Gropius und Heino Schmieden, Wieder-

aufbau 1978–81 von Winnetou Kampmann und Ute Weström; 1998–99.  

Nördlich des Plangebiets verläuft ein Teil der Gesamtanlage „Berliner Mauer“ (OBJ-Dok-Nr. 

09040270, T), hier: Niederkirchnerstraße (nördlich Nr. 8), Betonplattenwand.  

Nördlich des Plangebiets befindet sich das Ensemble Leipziger Straße (OBJ-Dok-Nr. 09095985), 

darin liegen unter anderem der „Preußischer Landtag“ (OBJ-Dok-Nr. 09096004), Niederkirchner-

straße 5, Berliner Abgeordnetenhaus, 1892-97 von Friedrich Schulze, Umbau 1936 von Ernst Sa-

gebiel, Umbau 1991 Architektengemeinschaft Rave Stankovic Krüger. Das „Reichsluftfahrtminis-

terium“ (OBJ-Dok-Nr. 09095987), Platz des Volksaufstandes von 1953 1, Reichsluftfahrtministe-

rium, 1934–36 von Ernst Sagebiel, Umbau 1946–47 sowie das Gartendenkmal „Ehrenhof“, Innen-

höfe und Gartenanlagen des ehemaligen Reichsluftfahrtministeriums (OBJ-Dok-Nr. 09010193), 

Platz des Volksaufstandes von 1953, Ehrenhof, Innenhöfe und Gartenanlagen des Reichsluftfahrt-

ministeriums, 1934–36. 

In der weiteren Umgebung bestehen weitere Denkmale, die jedoch aufgrund der Distanz oder 

nicht vorhandenen räumlichen Bezügen als gegenüber der Planung unerheblich zu betrachten 

sind. 

II.1.7.3 Bodendenkmalpflege 

Das Baufeld liegt im hinteren Teil der ehemaligen Parkanlage des Prinzen Heinrich von Preußen, 

welche zum Palais des Prinzen an der Wilhelmstraße 102 gehörte. Von historisch-politischer Be-

deutung ist das Areal, da es im Zeitraum von 1933 bis 1945 zum Machtzentrum des NS-Apparats 

ausgebaut wurde. Das Palais wurde dabei Sitz des „Sicherheitsdienstes des Reichsführers-SS“ 

(SD). Oberirdische Bauten wurden im Parkareal in dieser Zeit nicht angelegt, jedoch verschiedene 

Splitterschutzgräben und eine Löschwasserzisterne, die mit dem Sitz des SD assoziiert sind.  

II.1.8 Derzeitiger Umweltzustand 

II.1.8.1 Boden und Wasser 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich des Berliner Urstromtales. Nach den Bodenkarten des 

digitalen Umweltatlas (2015) besteht der Oberboden vor allem aus Mittelsanden mit 
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anthropogenen Einlagerungen (v. a. Bau- und Trümmerschutt). Der Unterboden besteht aus San-

den mit Lehmanteilen.  

Bodenverunreinigungen sind zum gegenwärtigen Planungsstand nicht bekannt. Die Flächen im 

Geltungsbereich sind nach der Biotoptypenkartierung (s. u.) zu rd. 85 % durch Gebäude, Wege-

flächen und Stellplätze (Asphalt, Beton, Plattenbeläge) versiegelt. Nach der Karte „Leistungsfä-

higkeit der Böden des digitalen Umweltatlas (2015) ist die Leistungsfähigkeit der Böden im Plan-

gebiet insgesamt gering.  

Das Gebiet liegt zwischen ca. 34,5 und 35,5 m über Normalhöhennull (ü. NHN), ist als flach 

(durchschnittliche Höhenkote von ca. 35,2 m ü. NHN) und als eben zu bezeichnen.  

Das Grundwasser steht bei +31,2 m NHN (ca. 4 m unter GOK) an. Der zu erwartende Höchste 

Grundwasserstand (zeHGW) liegt bei +32,0 m NHN, der zu erwartende Mittlere Höchste Grund-

wasserstand (zeMHGW) bei +31,6 m NHN. Grundwasserverunreinigungen sind zum gegenwärti-

gen Planungsstand nicht bekannt. Die versiegelten Flächen entwässern nach der Karte "Art der 

Kanalisation" des digitalen Umweltatlas in die Mischwasserkanalisation. 

Es wurde eine Kampfmittelauskunft beantragt. Mit Schreiben vom 24.02.2022 gab die zuständige 

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, Abt. V (heute Senatsver-

waltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt) die Auskunft, dass die Prüfung der vorlie-

genden Unterlagen keinen Anhaltspunkt für das Vorhandensein möglicher Kampfmittel ergab. Die 

Luftbildauswertung beinhaltet einen Bombenblindgängerverdachtspunkt (BVP 41), der vor der 

Umstellung des Verfahrens zur Ermittlung und Bergung von Kampfmitteln im Land Berlin in der Zu-

ständigkeit des Kampfmittelbergungsdienstes der Senatsverwaltung lag. 

Hinsichtlich dieses Bombenblindgängerverdachtspunkt wird dringend empfohlen, vor Bodenein-

griffen innerhalb eines Radius von mindestens 12 m um jeden Bombenblindgängerverdachtspunkt 

(einschließlich der Herstellung von Verankerungen oder ähnlicher Arbeiten) Informationen beim 

Kampfmittelbergungsdienst abzufragen. 

II.1.8.2 Pflanzen und Tiere 

Biotoptypen und Biotopverbund 

Im Rahmen des zum Bebauungsplan erstellten artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (Umweltvor-

haben Dr. Klaus Möller GmbH, 04.10.2022) wurde auch eine Biotoptypenkartierung gemäß den 

Vorgaben der Biotoptypenkartierung des Landes Berlin erstellt.  

Das Plangebiet ist geprägt von versiegelten Flächen in einem sehr urbanen Umfeld und besitzt 

eine geringe Biotopwertigkeit.  
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Biotoptypen im Bestand 

Code Biotopbezeichnung §26 a / § 26 b-e 

BNatSchG 

NatSchG Bln 

Fläche 

[in m2] 

032001 ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren, weitgehend 

ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 

< 10 %) 

- 820,19 

032432 hochwüchsige, stark nitrophile und ausdauernde 

ruderale Staudenfluren, mit Gehölzaufwuchs 

- 103,68 

051422 Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher 

Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung 

- 363,84 

0514222 Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher 

Standorte, verarmte oder ruderalisierte Ausprägung 

mit spontanem Gehölzaufwuchs 

- 190,65 

07102 Laubgebüsche frischer Standorte (§) 1.086,13 

126432 Parkplätze, versiegelt, ohne Baumbestand - 7.682,98 

12750 sonstige versiegelte Flächen - 58,02 

Erläuterungen: (§) - in Berlin nur in bestimmten Ausprägungen oder im Komplex mit anderen geschützten Biotoptypen 

Geschützte Biotope gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. V. m. § 26 Berliner Na-

turschutzgesetz (NatSchG Bln) bestehen im Geltungsbereich nicht.  

Die Bedeutung des Plangebiets für den Biotopverbund ist gering. Zusammenhängende, vegetati-

onsgeprägte Freiflächen finden sich in erster Linie östlich und entlang der nördlichen Grenze des 

Plangebiets. 

Einzelbäume 

Im Plangebiet wurden im Rahmen der Erstellung des Lageplans für das Vorhaben (Ingenieursozie-

tät Zech, Ruth, Blasius, 15.3.2021) 69 größere Bäume vermessen. Es handelt sich um Laub-

bäume, vor allem Robinie (Robinia pseudoacacia), Götterbaum (Ailanthus altissima), Eschen-

Ahorn (Acer negundo) und Spitzahorn (Acer platanoides). Sie sind mit Stammumfängen von 40 bis 

zu 386 cm teilweise sehr groß und nach Baumschutzverordnung Berlin (BaumSchVO) geschützt ist 

(siehe Anhang DII).  

Tiere 

Das Untersuchungsgebiet weist eine habitattypische Artausstattung vorwiegend baum- und ge-

bäudebewohnender Arten auf. Mehrere überwiegend verbreitete und störungsunempfindliche 

Brutvogel- und Fledermausarten konnten durch projektbezogene faunistische Kartierungen im 

Jahr 2022 im Zuge der Erstellung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags festgestellt werden.  

Bei den Fledermäusen wurden die Arten Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), Großer 

Abendsegler (Nyctalus noctula), Zweifarbenfledermaus (Vespertilio murinus), Großes Mausohr 

(Myotis myotis) und Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus u. a.) festgestellt. Die 
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Zwergfledermaus dominiert. Eine Nutzung von Bäumen oder den Bestandsgebäuden als Quartier 

wurde nicht nachgewiesen, kann aber auch nicht ausgeschlossen werden.  

Alle Fledermausarten sind Rote Liste Arten. Sie unterliegen dem Anhang IV der FFH-Richtlinie, 

sind dementsprechend nach dem BNatSchG streng geschützt und unterliegen den Verbotstatbe-

ständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Bei den Vögeln konnten im Untersuchungsraum (Plangebiet + 50 m Puffer) neun Brutvogelarten 

mit insgesamt 19 Brutpaaren (BP) kartiert werden. Es handelt sich um die Arten Amsel (Turdus me-

rula), Blaumeise (Cyanistes caerulus), Elster (Pica pica), Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), 

Haussperling (Passer domesticus), Kohlmeise (Parus major), Mönchsgrasmücke (Sylvia atri-

capilla), Nachtigall (Luscinia megarhynchos) und Ringeltaube (Columba palumbus). Im Plange-

biet selbst konnten fünf Brutreviere kartiert werden (Amsel, Ringeltaube, Nachtigall, Mönchsgras-

mücke und Kohlmeise). 

Auf der Roten Liste Deutschlands steht der Haussperling auf der Vorwarnliste. Alle europäischen 

Vogelarten sind nach § 7 BNatSchG besonders geschützt. Keine der Arten ist im Anhang I der EU-

Vogelschutzrichtlinie aufgeführt.  

Ein Vorkommen der Zauneidechse im Plangebiet konnte nicht nachgewiesen werden. Ein Vorkom-

men im Umfeld und damit ein zeitweiliges Einwandern von Tieren kann nicht gänzlich ausge-

schlossen werden. 

Im Zuge einer Strukturkartierung wurden eine Baum- und Gebäudekontrolle durchgeführt, um 

diese auf geeignete Strukturen, Höhlungen, Spalten und Nischen für Fledermausarten sowie Brut-

vögel zu untersuchen. Im Ergebnis konnte keine Nutzung festgestellt werden. Vier Bäume wurden 

in diesem Zusammenhang jedoch als geeignete Habitatbäume identifiziert. 

II.1.9 Klima 

II.1.9.1 Treibhausgase 

Durch den Betrieb der bestehenden Gebäude und die Stellplatzanlage fallen die für solche Nut-

zungen üblichen CO2-Emissionen an. Auf den Dachflächen des Europahauses ist eine Photovol-

taik (PV)-Anlage installiert.  

II.1.9.2 Wärmebelastung 

Der westliche, mit dem Deutschland- und dem Europahaus bebaute Grundstücksteil wird in der 

Karte "Planungshinweise Stadtklima" des digitalen Umweltatlas (2005) als Siedlungsraum mit ge-

ringer bioklimatischer Belastung eingestuft. Es besteht eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Nut-

zungsintensivierung. Eine weitere Verdichtung soll vermieden und der Vegetationsanteil erhöht 

werden.  

Der östliche, in der Karte dem Gelände des Dokumentationszentrums "Topographie des Terrors" 

zugeordnete Grundstücksteil wird als Kaltluftentstehungsgebiet mit Zuordnung zu belasteten Sied-

lungsräumen mit sehr hoher stadtklimatischer Bedeutung eingestuft. Es besteht höchste Empfind-

lichkeit gegenüber Nutzungsintensivierungen. Unter Berücksichtigung der bestehenden Bebauung 

des Grundstücksteils mit einer Stellplatzanlage kann dieser Bewertung jedoch nur eingeschränkt 
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gefolgt werden. Während für das östlich an das Plangebiet angrenzende Robinienwäldchen eine 

Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet nachvollziehbar ist, kann einer begrünten Stellplatzanlage 

diese Funktion allenfalls mit Einschränkungen zugesprochen werden.  

II.1.10 Immissionen 

II.1.10.1 Luftschadstoffe 

Der Index der Luftbelastung für PM10 und NO2 der „Verkehrsbedingten Luftbelastung im Straßen-

raum 2020 und 2025 (Umweltatlas)“ wird für die Stresemannstraße und die Anhalter Straße über-

wiegend mit mäßig belastet (1,21 – 1,50) und im Kreuzungsbereich als gering belastet (≤1,20) 

dargestellt. 

Planungsrelevante Emissionen von Luftschadstoffen aus anderen Quellen liegen nicht vor. 

II.1.10.2 Lärm 

Gemäß schalltechnischer Untersuchung liegen im Bestand die Beurteilungspegel an den straßen-

seitigen Fassaden (Südosten, Südwesten) bei 63,2 dB(A) – 57,1 dB(A) tagsüber und 53,0 dB(A) -

62,0 dB(A) nachts. Damit liegen sie tags wie nachts an den straßenseitigen Fassaden bis zu 

3,3 dB(A) bzw. 7,0 dB(A) über dem schalltechnischen Orientierungswert für Verkehrslärm (SOW) in 

einem Kerngebiet (MK) (vgl. AIV.4.2.2). Die Richtwerte werden in der aktuellen Situation auf den 

nicht-straßenseitigen Fassade am Tag eingehalten. Nachts ist der Flächenanteil mit angemesse-

nen Beurteilungspegeln etwas kleiner. An der nordwestlichen Fassade unterschreiten die Beurtei-

lungspegel die nächtliche Grenze von 55 dB(A) erst ab 25,0 m Tiefe von der Stresemannstraße 

aus. 

Auf der derzeitigen Stellplatzfläche kann sich der Verkehrslärm der Anhalter Straße ungehindert 

ausbreiten. Durchschnittlich ab einer Tiefe von ca. 25,0 m werden tags 65,0 dB(A) unterschritten 

bzw. nachts 55,0 dB(A) ab ca. 40,0 m. 

II.2 Planerische Ausgangssituation und weitere rechtliche Rahmenbedingungen 

II.2.1 Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

Die Erfordernisse der Raumordnung im Sinne des § 3 Raumordnungsgesetz ergeben sich aus 

dem Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 15. Dezember 2007 (GVBl. S. 629), 

dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR 2019) vom 29. April 

2019 (GVBl. S. 294) sowie dem Flächennutzungsplan Berlin in der Fassung der Neubekanntma-

chung vom 7. Februar 2025 (ABl. S. 441). Bezogen auf den Bebauungsplan 2-64 sind folgende 

Ziele (Z) verbindlich zu beachten und folgende Grundsätze (G) im Rahmen der Abwägung zu be-

rücksichtigen: 

- Das Plangebiet liegt nach der Hauptkarte des LEP HR 2019 in der festgelegten 

Metropole Berlin (Z 3.4) sowie im „Gestaltungsraum Siedlung“ (Ziel 5.6 Abs. 1). 
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- Laut Z 3.4 ist Berlin eine Metropole, in der die höchstwertigen metropolitanen 

Funktionen zu sichern und zu qualifizieren sind. Die Metropole Berlin hat zentral-

örtliche Bedeutung. Im europäischen Maßstab ist sie als Wirtschafts-, Wissen-

schafts-, Kultur-, Bildungs-, Sport-, Handels-, Messe- und politisches Zentrum zu 

stärken. Das Planungsziel, für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung eine umfassende neu strukturierte Arbeitsfähigkeit er-

reichen zu können, beachtet das Ziel, Berlin als politisches Zentrum zu stärken. 

- Laut G 5.1 berücksichtigen die Planungsziele den Grundsatz der Innenentwick-

lung, indem Nachverdichtungspotenziale ausgenutzt und vorhandene Infrastruk-

tur in Anspruch genommen werden. 

- Gemäß Grundsatz § 1 Abs. 2 LEPro 2007 soll die Metropole und Bundeshaupt-

stadt Berlin bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, der Nutzung ihrer Potenziale 

im Interesse des Gesamtraums und in ihrer nationalen und internationalen Be-

deutung gestärkt werden. 

- Gemäß Grundsatz § 5 Abs. 1 LEPro 2007 soll die Siedlungsentwicklung auf die 

raumordnerisch festgelegten Siedlungsbereiche konzentriert werden. 

- Gemäß Grundsatz § 5 Abs. 2 und 3 LEPro 2007 soll die Siedlungsentwicklung 

durch vorrangige Nutzung von Innenentwicklungspotenzialen unter Inanspruch-

nahme vorhandener Infrastruktur erfolgen. Der Innenentwicklung ist Vorrang vor 

einer Außenentwicklung einzuräumen. Hierbei sind die Reaktivierung von Sied-

lungsbrachflächen und die Entwicklung verkehrsvermeidender Siedlungsstruktu-

ren durch Funktionsbündelung und Nutzungsmischung anzustreben. 

- Der Flächennutzungsplan Berlin trifft für das Plangebiet keine regionalplaneri-

schen Festlegungen. 

Da das Plangebiet innerhalb des Gestaltungsraums Siedlung liegt, ist hier eine unbegrenzte Sied-

lungsentwicklung möglich. Ferner befindet sich das Plangebiet in der Nähe des Potsdamer Plat-

zes im Zentrum der Stadt.  

Mit der Planung von Einrichtungen der Bundesregierung werden nicht nur die zentralen Funktionen 

der Metropole unterstützt, das Vorhaben stellt aufgrund der Reaktivierung einer Siedlungsbrache 

auch eine Maßnahme der Innenentwicklung dar. 

Die Planungsziele sind an die Ziele der Raumordnung angepasst und berücksichtigen die 

Grundsätze der Raumordnung.  

II.2.2 Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan Berlin (FNP) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 7. Februar 

2025 (ABl. S. 441), ist für das Plangebiet eine Gemeinbedarfsfläche mit hohem Grünanteil und 

den Zweckbestimmungen "Kultur" und "Verwaltung". 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Flächennutzungsplan-Darstellung "Vorranggebiet für Luftrein-

haltung", so dass laut Erläuterungsbericht Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 und 24 BauGB 

bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu prüfen sind.  

Die Entwickelbarkeit der geplanten Festsetzungen insbesondere eines „sonstigen Sondergebiets“ 

des Bebauungsplans auf Grundlage der aktuellen Darstellungen des Flächennutzungsplans ist mit 
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Verweis auf die „Ausführungsvorschriften zum Darstellungsumfang, zum Entwicklungsrahmen so-

wie zu Änderungen des Flächennutzungsplans Berlin“ (AV-FNP vom 20. Juli 2021) gegeben. 

 

Abbildung 3: Darstellung des Plangebietes im FNP  

Der Teilbereich des Plangebiets ist kleiner als die Darstellungsschwelle des FNP (3 ha), sodass 

der Entwicklungsgrundsatz 1 der AV FNP anzuwenden ist. Danach können kleinere, eingelagerte, 

zumeist vorhandene Nutzungen, die nicht der dargestellten Flächenkategorie entsprechen, im 

Zuge der konkretisierenden Planung in der Regel andere Baugebiete als diejenigen entwickelt 

werden, die den dargestellten Bauflächen nach BauNVO zugeordnet sind, wenn sie kleiner als 3 

ha sind. Dies gilt für Gemeinbedarfsflächen entsprechend. Die dafür notwendige Voraussetzung 

ist, dass die Zweckbestimmung der Fläche insgesamt nicht in Frage gestellt wird. Dies ist hier der 

Fall.  

Die Festsetzung als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Bundesregierung, Museum" ist aus 

einer Fläche für den Gemeinbedarf mit hohem Grünanteil und dem Symbol "Verwaltung" aus dem 

FNP im Einzelfall entwickelbar. Entsprechend der AV FNP bedeutet die Signatur ”mit hohem Grün-

anteil”, dass mehr als die Hälfte der Gesamtfläche (in der Regel über 60 %) unversiegelt ist und 

eine stärkere Überbauung verhindert werden soll. Das Plangebiet weist im Bestand (Europahaus, 

Deutschlandhaus mit Parkplatz) eine Versiegelung von 76 % auf. Die Planung sieht eine maximale 

Versiegelung von 75 % vor, weshalb mit Umsetzung der Planung im Hinblick auf die Versiegelung 

sogar eine Verbesserung des Umweltzustands erreicht werden kann. Die Begrenzung des Maßes 

der baulichen Nutzung sowie die bauliche Nutzung bereits versiegelter Bereiche unterstützen die 

Darstellung des Flächennutzungsplans. Die Gemeinbedarfsfläche umfasst auch die unversiegel-

ten Bereiche des Martin-Gropius-Baus sowie die Außenanlagen und Parkflächen der Gedenk-

stätte Topographie des Terrors, die zusammen mit den unversiegelten Bereichen im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplans rund 50 % der Gemeinbedarfsfläche ausmachen.  

Die im Flächennutzungsplan dargestellte Gemeinbedarfsfläche mit hohem Grünanteil verfolgt 

grundsätzlich das Ziel, eine überwiegende Durchgrünung des Areals sicherzustellen und negative 

Auswirkungen durch Versiegelung zu minimieren. Dieses Ziel wird im vorliegenden Fall trotz einer 

Überschreitung des dargestellten Versiegelungsgrads von 40 % weiterhin gewahrt. Die geplante 

bauliche Nutzung dient darüber hinaus der Sicherung und Weiterentwicklung der Gemeinbedarfs-

funktion und ist somit von besonderem öffentlichem Interesse. Die erhöhte Versiegelung ist 

Plangebiet B 2-64 
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räumlich konzentriert und funktional begründet. Gleichzeitig werden die Auswirkungen durch ge-

eignete kompensatorische Maßnahmen, beispielsweise zur Regenwasserrückhaltung und -versi-

ckerung oder eine extensive Dachbegrünung, ausgeglichen.  

Die Grundzüge der Planung des Flächennutzungsplans werden durch die Abweichung nicht be-

rührt, da die Nutzung als Gemeinbedarfsfläche weiterhin erhalten bleibt und der Grünanteil quali-

tativ gesichert wird. 

Die Entwickelbarkeit aus der im FNP dargestellten Zweckbestimmung "Kultur" kann ebenfalls als 

gegeben angesehen werden, da es sich bei dem Vorhaben um eine funktionale Ergänzung zum 

BMZ handelt und über die Textliche Festsetzung 1.1 Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke 

ausnahmsweise zugelassen werden sollen. Auch die außerhalb des Plangebiets befindliche Nut-

zung im Martin-Gropius-Bau und die Gedenkstätte „Topographie des Terrors“ tragen der im FNP 

dargestellten Zweckbestimmung „Kultur“ Rechnung.  

Aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb des im Flächennutzungsplan Berlin dargestellten 

Vorranggebietes für Luftreinhaltung ist zur Begrenzung von Luftverunreinigungen im Sinne des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Verwendung von Erdgas und Heizöl EL als 

Brennstoff zugelassen, da von diesen Brennstoffen vergleichsweise geringe Luftbelastungen aus-

gehen. 

II.2.3 Stadtentwicklungspläne 

Stadtentwicklungspläne (StEP) werden nach § 4 Abs. 1 Ausführungsgesetz zum Baugesetzbuch 

(AGBauGB) für die räumliche Entwicklung des gesamten Stadtgebiets zu verschiedenen sektora-

len Themen erarbeitet. Sie sind von der Gemeinde beschlossene Entwicklungskonzepte im Sinne 

des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB und somit bei der Aufstellung des Bebauungsplans im Rahmen der 

Abwägung zu berücksichtigen. 

II.2.3.1 BerlinStrategie I Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 (StEK 2030) 

Mit der BerlinStrategie I StEK 2030 wurde auf Basis der bestehenden Planungen und Programme 

ein Leitbild für die gesamtstädtische Entwicklung erarbeitet und raumrelevante Projekte strate-

gisch eingebunden. Die Erarbeitung erfolgte ressortübergreifend und mittels eines breit angeleg-

ten Beteiligungs- und Kommunikationsprozesses (Öffentlichkeit/Fachöffentlichkeit). Eine wesentli-

che Grundlage war der 2013 veröffentlichte Statusbericht als wissensbasierte Analyse der aktuel-

len Berliner Stadtentwicklung. 

Die aktuelle BerlinStrategie in der Version 3.0 ist unter Federführung der Senatskanzlei entstanden 

und wurde am 13. April 2021 vom Berliner Senat beschlossen. Sie löst ihre Vorgängerin ab und 

bildet somit die aktuell gültige Grundlage für alle weiteren Planungen. Bevölkerungswachstum, 

sozialer Zusammenhalt, zunehmender Flächenbedarf, Klimawandel, Verkehrs- und Energiewende 

– und nicht zuletzt die Bewältigung der Corona-Pandemiefolgen – waren die dringenden Gründe 

für die Aktualisierung.  

In ihrer Struktur besteht die BerlinStrategie 3.0 wie ihre Vorgängerin aus drei zentralen Teilen:  

- Die Qualitäten Berlins greifen die besonderen Stärken der Stadt auf, deren spe-

zifische Kombinationen Berlin heute besonders lebenswert und attraktiv machen. 
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Diese Qualitäten gilt es zu erhalten, zu stärken und auf die Anforderungen der 

Zukunft auszurichten.  

- In acht einzelnen Strategien werden positive Visionen für die Zukunft skizziert, 

Perspektiven für die grundlegenden Themen und künftigen Herausforderungen 

aufgezeigt und mit Zielen und Handlungsfeldern konkretisiert.  

- Die Schwerpunkträume der Stadtentwicklung (in der früheren Fassung der Ber-

linStrategie als Transformationsräume bezeichnet) bilden die Raumkulisse, um 

die Zukunftschancen Berlins abzubilden. Die Aktualisierung der Schwerpunkt-

räume wurde von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (heute 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen) verantwortet.  

Neu in der Version 3.0 ist die Benennung der Konfliktlinien, die sich in der wachsenden Stadt erge-

ben, und der aufgezeigte Berliner Lösungsweg im Umgang mit Zielkonflikten. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Schwerpunktraums Cityband zwischen Ost und West. Konkrete 

Zielvorstellungen an das Plangebiet lassen sich aus der BerlinStrategie nicht ableiten. 

II.2.3.2 Stadtentwicklungsplan Klima 2.0 (StEP Klima 2.0) 

Der am 20.12.2022 vom Senat von Berlin beschlossene Stadtentwicklungsplan Klima 2.0 (StEP 

Klima) zeigt für Bestand und Neubau Strategien der Verbesserung und des Erhalts bestehender 

Strukturen zur Anpassung an den Klimawandel und Maßnahmen für den Klimaschutz als einen Teil 

zur Erreichung des Ziels der Klimaneutralität Berlins bis 2045 auf. Es werden fünf Handlungsan-

sätze (Stadt der kurzen Wege, Bestand und Neubau blau-grün anpassen, Grün- und Freiräume für 

mehr Kühlung klimaoptimieren, Synergien zwischen Stadt und Wasser erschließen, Vorsorge ge-

gen Starkregen und Hochwasser) vertiefend und die zwei Leitthemen "hitzeangepasste Stadt" und 

"wassersensible Stadtentwicklung" qualifiziert dargestellt, mit dem Ziel, die Lebensqualität beim 

städtischen Wachstum durch geeignete Maßnahmen zu sichern.  

Insbesondere für den Neubau aber auch für den Bestand werden Maßnahmen der Klimaanpas-

sung benannt. Dazu gehören beispielsweise Dach- und Fassadenbegrünung, Erhöhung der Rück-

strahlung, Maßnahmen zur Kühlung durch Verdunstung und Regenwassermanagement.  

Oberstes Ziel ist der Erhalt bzw. die Sicherung der Lebensqualität der Einwohnenden beim städti-

schen Wachstum unter den sich zukünftig ändernden klimatischen Bedingungen. Der StEP Klima 

2.0 formuliert zur Erreichung dieses Ziels ein Leitbild, welches räumliche und stadtplanerische As-

pekte in Bezug auf Klimaschutz und -anpassung in Berlin aufzeigt. Grundlage hierfür ist eine reali-

tätsnahe und rechnerisch-gestützte Klimaprognose mit einem Vergleich graues Szenario (ohne 

besondere Maßnahmen) und blau-grünes (umfangreiche Maßnahmen im Sinne der hitze- und 

wassersensiblen Stadtentwicklung), die sich auf fünf Handlungsansätze stützt. Die relevanten As-

pekte für das Plangebiet werden im Folgenden aufgeführt:  

Handlungsansatz 1: Das Plangebiet befindet sich aufgrund des schienengebundenen Nahver-

kehrs in einer hohen Entwicklungsgunst für die kompakte Stadt der kurzen Wege.  

Handlungsansatz 2: Der bestehende Stadtraum befindet sich in einem Bereich mit hoher Hitzebe-

lastung. Hier sind zur Anpassung blau-grüne Maßnahmen zur Kühlung am Tag und in der Nacht zu 

berücksichtigen. Der Neu- und Weiterbau soll daher klimaoptimiert sein. Der Standort stellt dabei 
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auch ein Potentialraum mit Synergieeffekten für Stadt und Wasser mit seinem Einzugsgebiet zur 

Spree dar. 

Handlungsansatz 3: Die bioklimatischen Entlastungsfunktionen der Grün- und Freiräume sollen bei 

der Stadtentwicklung Beachtung finden. Das Plangebiet liegt im Schwerpunktraum für die Grün-

flächenqualifizierung zur bioklimatischen Entlastung. Neben den benannten Aspekten befinden 

sich im Plangebiet Räume für die "Aktivierung der Potenziale für eine öffentliche Mehrfachnut-

zung" sowie "Siedlungsflächen mit bioklimatischen Entlastungsflächen im Wohnumfeld“.  

Handlungsansatz 4: Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Mischwasserkanalisation. Hier 

sind die Gewässersysteme zu entlasten und die Gewässergüte zu steigern. 

Handlungsansatz 5: Das Plangebiet weist eine mittlere lokale Gefährdung durch Überflutung auf. 

Maßnahmen und Maßnahmenkombinationen sind abhängig von den jeweiligen Stadtstruktur- und 

Flächentypen – hier Urbane Zentren und Kerne – und werden je Strukturtyp aufgezeigt, um mit der 

baulichen Entwicklung des Plangebietes eine Anpassung an die klimatischen Veränderungen vor-

zunehmen. Hierbei handelt es sich beispielweise um folgende Maßnahmen: 

- Durchlüftung - z.B. begrünte Straßen, Plätze, Grünflächen u.a. auch als Leitbah-

nen, Beachtung von Durchlässen sowie zur Grünvernetzung, 

- Verschattung - z.B. durch Baumpflanzungen, Rollläden, Vordächer, Fassadenbe-

grünung, 

- Rückstrahlung erhöhen (Albedo – helle Materialen), insbesondere bei südexpo-

nierten Fassaden, 

- Begrünung - z.B. Vermeidung von Versiegelungen (Entsiegelung von Höfen, Stell-

platzanlagen, Straßenräumen), Fassaden- und Dachbegrünung (begünstigt auch 

Isolation von Dachgeschossen), Baumpflanzungen, 

- Versickerung und Verdunstung – z.B. über Regenwasserrückhaltung, Retentions-

dächer mit Dachbegrünung (blau-grüne Dächer), 

- Schaffung von Wohlfühlräumen (Klimakomfortplätze) in Parks, auf Straßen und 

Plätzen. 

Zum Klimaschutz tragen darüber hinaus der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen (Energie effizient 

nutzen), die Integration von Ladestationen und Sharing-Angeboten (smarte Mobilität) und der Um-

stieg auf Fuß- und Radverkehr, ÖPNV und E-Mobilität bei. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans berücksichtigen die Empfehlungen des StEP Klima 2.0. 

Durch die vorgesehenen Festsetzungen wird eine bestehende innerstädtische und an den schie-

nengebundenen Nahverkehr angeschlossene Brachfläche aktiviert. Dies sorgt für kurze Wegstre-

cken und reduziert somit die Notwendigkeit von Fahrten mit dem Auto. Der Umweltverbund (Mobi-

lität zu Fuß, Rad und mit ÖPNV) wird hiermit attraktiver (Klimaschutz durch weniger Energiever-

brauch - im Vergleich mit einer aufgelockerten Baustruktur in äußeren Bereichen ist von einem 50 

% geringeren Energieverbrauch und damit von einer deutlichen Vermeidung von Treibhaus-

gasemissionen auszugehen). Der Umfang der Versiegelung wird durch Regelungen zum Maß der 

baulichen Nutzung begrenzt und ermöglicht Flächen für Grün- und Freiräume. Entsprechend den 

Empfehlungen zu den verschiedenen Stadtstrukturtypen zur bioklimatischen Entlastung der Sied-

lungsflächen wirken sich die beabsichtigten Maßnahmen, wie Fassaden- und Dachbegrünungen, 
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Retentionsdächer, Baumpflanzungen sowie der Umgang mit Regenwasser (Rückhaltung, Versi-

ckerung und Verdunstung) positiv auf das lokale Klima aus. Auch den Anforderungen an die Ver-

schattung und Aufenthaltsflächen (u.a. auch für die Baumpflanzungen) wird nachgekommen. So 

wird insgesamt der Zielsetzung einer hitzeangepassten und wassersensiblen Stadtentwicklung so-

wie der Stadt der kurzen Wege entsprochen. Die Neuordnung des Plangebiets ist daher nach dem 

StEP Klima 2.0 auch eine Chance, die wasserwirtschaftlichen und klimatischen Bedingungen zu 

verbessern und dabei die städtebauliche Verdichtung so weit wie möglich von negativen Wirkun-

gen auf das Klima und seine Umwelt zu entkoppeln. 

II.2.3.3 Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr Berlin 2030 (StEP MoVe) 

Der am 02.03.2021 vom Senat beschlossene Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr (StEP 

MoVe 2030) sowie die kontinuierliche Fortschreibung des übergeordneten Straßennetzes, dienen 

als Planungsgrundlage der gesamtstädtischen Verkehrspolitik und berücksichtigen dabei gleich-

ermaßen teilräumliche Besonderheiten und die Stadtgrenzen überschreitenden Bezüge nach 

Brandenburg. Themenschwerpunkte sind die Verbesserung der Qualität des öffentlichen Raums 

und der Barrierefreiheit, die Erschließung von Neubaugebieten und Planung für die wachsende 

Stadt, die Gestaltung der Verflechtungen mit dem Umland, Themen der Innovation, Tourismus und 

Kommunikation, ein funktionierender und stadtverträglicher Wirtschaftsverkehr und die Minderung 

negativer Verkehrsfolgen auf Umwelt und Klima.  

Die Karten des übergeordneten Straßennetzes von Berlin wurden zuletzt im September 2025 an-

gepasst. 

In der Karte "übergeordnetes Straßennetz Bestand" sind die Straßen Stresemannstraße und An-

halter Straße innerhalb des Plangebiets als örtliche Straßenverbindungen (Stufe III) dargestellt.  

In der näheren Umgebung ist die östlich des Plangebiets verlaufende Wilhelmstraße und die west-

lich verlaufende Straße Hallesches Ufer als übergeordnete Straßenverbindung (Stufe II) darge-

stellt. Die nächste übergeordnete Straßenverbindung (Stufe I) ist die in ca. 650 m Entfernung ver-

laufende Leipziger Straße. 

In der Karte "übergeordnetes Straßennetz Planung 2030" (Stand 2021, Zugriff am 20.01.2023) ist 

die östlich des Plangebiets verlaufende Wilhelmstraße nicht mehr als übergeordnete Straßenver-

bindung, sondern als örtliche Straßenverbindung dargestellt. Die weiteren Darstellungen entspre-

chen den Darstellungen der Karte "Übergeordnetes Straßennetz Bestand". 

Ferner beinhaltet der StEP MoVe die Maßnahme I47 (Neubau der Straßenbahnstrecke Potsdamer 

Platz - Schöneweide). Für diese Strecke wurde die Grundlagenuntersuchung durchgeführt. 

II.2.3.4 Stadtentwicklungsplan Wirtschaft 2040 (StEP Wirtschaft 2040) 

Der StEP Wirtschaft wurde am 03.09.2024 vom Senat beschlossen. Er stellt auf gesamtstädtischer 

Ebene den planerischen Rahmen für die in den nächsten Jahren nötige Gewerbeflächensicherung 

und -entwicklung dar: Er schafft erstens die planerischen Voraussetzungen, um gewerbliche Flä-

chen zu sichern. Zweitens geht es darum, die kurz- bis langfristigen Potenzialflächen zügig zu akti-

vieren und strategisch für ein in Art und Größe bedarfsgerechtes Angebot an Wirtschaftsflächen 

vorzusorgen. Drittens sind Gewerbestandorte effizienter auszunutzen. Dazu benennt der StEP 
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Wirtschaft 2040 die gewerblichen Flächen und Standorte, ihre Planungs- und Erschließungserfor-

dernisse sowie weitere Faktoren der Aktivierung. Der StEP Wirtschaft 2040 erneuert außerdem 

das Entwicklungskonzept für den produktionsgeprägten Bereich (EpB), um der anhaltenden Nach-

frage nach Industrie- und Gewerbeflächen sowie dem wirtschaftlichen Strukturwandel Rechnung 

zu tragen. 

Die Analysen zeigen einen anhaltenden Bedarf von etwa 40 ha Gewerbefläche im Jahr. Damit 

ergibt sich bis 2040 ein Bedarf von 640 ha. Die gewerbliche Flächenkulisse enthält Potenziale 

von rund 1.240 ha. Bezogen auf ganz Berlin reicht das Flächenangebot daher rechnerisch aus. Es 

gibt jedoch – über eine ungleiche Verteilung hinaus – gravierende Einschränkungen: Kurzfristig ak-

tivierbare landeseigene Flächen machen nur etwa zehn Prozent des gesamten Potenzials aus. Zu-

dem sind - trotz hoher Nachfrage - von den als kurzfristig aktivierbar eingeschätzten Flächenpo-

tenzialen etliche ungenutzt. Das zeigt, dass ein Teil der Flächen nur bedingt die Anforderungen 

der Nachfragenden erfüllt oder der gewerblichen Wirtschaft gar nicht erst angeboten wird.  

Gewerbliche Flächen zu sichern und insbesondere landeseigene Flächen strategisch zu bevorra-

ten, bleibt die zentrale Aufgabe. Darüber hinaus geht es vor allem darum, bestehende Flächen-

potenziale zu qualifizieren und zu entwickeln. Grundsatz für beide Handlungsfelder ist dabei eine 

effiziente Flächennutzung. Die seit jeher zu Berlin gehörende Mischung von Wohnen und Gewerbe 

(Berliner Mischung) trägt dazu bei, die Bevölkerung wohnortnah mit Reparatur- und Serviceange-

boten unter anderem des Handwerks zu versorgen. Diese Mischung gilt es zu bewahren und - wo 

neue Stadtquartiere entstehen -, zu entwickeln. 

Aufgrund seiner gut erschlossenen Innenstadtlage fordert das räumliche Leitbild (Karte 1) für das 

Plangebiet eine räumliche Konzentration von Büroprojekten.  

II.2.3.5 Stadtentwicklungsplan Wohnen 2040 (StEP Wohnen 2040) 

Der StEP Wohnen 2040 wurde am 03.09.2024 vom Senat beschlossen. Er stellt fest, wie hoch der 

Bedarf an Wohnungen in Berlin ist, wie viel Neubau notwendig ist, um diesen Bedarf zu decken, 

und wo geeignete Potenziale dafür liegen. Ziel ist es, langfristig den Wohnungsmarkt in Berlin zu 

entspannen. Dafür soll eine Fluktuationsrate von drei Prozent erreicht werden. Dabei legt der StEP 

Wohnen den Fokus auf eine nachhaltige Innenentwicklung und das gemeinwohlorientierte Bauen. 

Da sich das Plangebiet nicht innerhalb eines räumlichen Schwerpunktes befindet und die Reali-

sierung von Wohnraum nicht Bestandteil der Ziele und Zwecke des vorliegenden Bebauungsplan-

verfahrens ist, trifft der Stadtentwicklungsplan Wohnen für das Plangebiet keine Aussage. 

II.2.3.6 Stadtentwicklungsplan Zentren 2040 (StEP Zentren 2040) 

Der Senat hat am 13.01.2026 den Stadtentwicklungsplans Zentren 2040 beschlossen. Das Plan-

gebiet befindet sich außerhalb eines Zentrums. Es befindet sich südlich des Zentrumsbereichs 

„Historische Mitte“ (Zentrumsbereichskern „Potsdamer Platz/Leipziger Platz“) und westlich des 

Nahversorgungszentrums "Mehringdamm". 

Da das Plangebiet nicht innerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs verortet ist, trifft er für das 

Plangebiet keine Aussagen. Der Bebauungsplan 2-64 wirkt sich nicht auf die Umsetzung der Ziele 
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der StEP Zentren 2040 aus. Nichtsdestotrotz werden durch die Realisierung einer Einrichtung der 

Bundesregierung die zentralen Funktionen des Potsdamer Platzes gestärkt. 

II.2.4 Planwerk Innere Stadt Berlin 

Das Planwerk Innere Stadt beruht auf dem 1999 vom Senat beschlossenen Planwerk Innenstadt, 

das sowohl räumlich als auch methodisch erweitert und ergänzt wurde. Am 10.11.2010 wurde 

das Planwerk fortgeschrieben. 

Der östliche Bereich des Plangebiets ist als Grünfläche – Bestand dargestellt. Im westlichen Teil-

bereich des Plangebiets sind die Bestandsgebäude an der Stresemannstraße dargestellt. Das 

Plangebiet liegt nordwestlich des Handlungsraums Mehringplatz/Blücherplatz/Springsiedlung. 

II.2.5 Lärmaktionsplan 

Mit der Umgebungslärmrichtlinie hat die Europäische Union Vorschriften zur systematischen Erfas-

sung von Lärmbelastungen und zur Erstellung von Lärmaktionsplänen erlassen. Ziel der Richtlinie 

ist es, ein Konzept zur Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm zu realisieren, um (ge-

sundheits-)schädliche Auswirkungen der Lärmbelastung zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder 

sie zu vermindern. Der Senat hat am 02.09.2025 den auf Grundlage des § 47d Bundesimmissi-

onsschutzgesetz (BImSchG) aufgestellten Lärmaktionsplan 2024 bis 2029 beschlossen.  

Als Grundlage für die Ermittlung der Belastungssituation dient die strategische Lärmkartierung 

nach der Umgebungslärmrichtlinie. Sie legt folgende Lärmindizes fest:  

Tag-Abend-Nacht-Lärmindex (LDEN), Lärmindex über 24 h zur Bewertung der allgemeinen Lärm-

belästigung und  

Nachtlärmindex (LN), gemittelte Lärmbelastung während der Nachtstunden zwischen 22 Uhr und 6 

Uhr - Lärmindex für die Bewertung von Schlafstörungen. 

Die Kartierung erfolgt jeweils separat für die Lärmquellen Kraftfahrzeuglärm, lokaler Schienenver-

kehrslärm (U-Bahn, Straßenbahn), Fluglärm sowie Industrie- und Gewerbelärm. Die Ergebnisse 

der Lärmkartierung in Bezug auf das Plangebiet werden in Kapitel IV.4.2 dargelegt.  

Die Beurteilung der Belastungssituation im Hinblick auf die Erforderlichkeit von Maßnahmen im 

Rahmen der Lärmaktionsplanung erfolgt anhand von Schwellenwerten, die bereits mit dem Lärm-

aktionsplan 2008 definiert wurden:  

1. Stufe: LDEN 70 dB(A) und LN 60 dB(A): Bei Überschreitung dieser Werte sollen prioritär 

und möglichst kurzfristig Maßnahmen zur Verringerung der Gesundheitsgefährdung 

ergriffen werden. 

2. Stufe: LDEN 65 dB(A) tags und LN 55 dB(A): Diese Werte wurden von der Lärmwirkungs-

forschung als gesundheitsrelevante Schwellenwerte ermittelt und dienen im Rahmen 

der Vorsorge als Zielwerte für die Lärmminderungsplanung. 

Die im Lärmaktionsplan definierten Strategien und Maßnahmen betreffen die Handlungsfelder 

Fahrbahnoberflächen, leiserer Verkehr in der Nacht, Bundesautobahnen, Busse, Lokaler 
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Schienenverkehr, Eisenbahn, Flugverkehr, Maßnahmen und Vorgehensweisen im Zusammenhang 

mit der Öffentlichkeitsbeteiligung, Schallschutzfensterprogramm, integrierte Ansätze und zukünf-

tige Mobilität in neuen Stadtquartieren.  

Relevant für die den vorliegenden Bebauungsplan ist im Handlungsfeld „integrierte Ansätze“ die 

Maßnahme, den Leitfaden „Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung“ (SenSW/SenUVK 

2021) zu berücksichtigten. Dies ist bei der Erstellung der schalltechnischen Untersuchung zum Be-

bauungsplan erfolgt.  

Maßgebliche auf das Plangebiet wirkende Lärmquelle ist der Verkehrslärm. Er geht v. a. vom 

Straßenverkehr auf der Stresemannstraße und der Anhalter Straße aus. 

Die strategische Lärmkarte LDEN Straßenverkehr 2022 stellt für die zentralen Bereiche der beiden 

Straßen im Plangebiet eine Verkehrslärmbelastung von > 70 dB(A) dar. Diese nimmt mit Abstand 

zur Straßenverkehrsfläche gestaffelt von > 70 - 75 dB(A) in direkter Straßennähe auf > 65 - 70 

dB(A) ab. Im überwiegenden Plangebiet werden > 60 - 65 dB(A) bzw. > 55 - 60 dB(A) erreicht.  

Die strategische Lärmkarte LN Straßenverkehr 2022 stellt im Kreuzungsbereich Stresemann-

straße/Anhalter Straße sowie in Teilen der Stresemannstraße eine nächtliche Verkehrslärmbelas-

tung von >70 dB(A) dar. Überwiegend wird im Straßenraum > 65 - 70 dB(A) und im straßennahen 

Raum > 60 - 65 dB(A) erreicht. Im überwiegenden Plangebiet werden > 55-60 dB(A) bzw. > 50 - 

55 dB(A) erreicht. 

II.2.6 Luftreinhalteplan 

Der Senat von Berlin hat am 02.09.2025 den Luftreinhalteplan für Berlin - 3. Fortschreibung be-

schlossen. Seit 2020 können in Berlin alle aktuellen Luftqualitätsgrenzwerte eingehalten und über-

wiegend sogar deutlich unterschritten werden. Hierzu haben die zahlreichen Maßnahmen der 

Luftreinhaltepläne für Berlin beigetragen. Zu diesen Maßnahmen gehören auch Verkehrsbe-

schränkungen nach § 40 Absatz 1 BImSchG. Der Luftreinhalteplan dient u. a. der Prüfung, ob und 

ggf. wo Umweltzone und Tempo 30 weiterhin für eine sichere und dauerhafte Grenzwerteinhal-

tung erforderlich sind.  

Die im Rahmen der Planung durchgeführten Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, das die 

Umweltzone sowie Tempo 30 an sieben Hauptverkehrsstraßen weiterhin erforderlich sind. Weiter-

hin werden die stadtweit wirkenden Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan - 2. Fortschreibung 

weitergeführt, um das erreichte Emissionsniveau zu stabilisieren und einen Wiederanstieg der Luft-

belastung mit der Gefahr erneuter Grenzwertüberschreitungen zu vermeiden. Die gesamtstädti-

sche Maßnahmenpakete sind „saubere Fahrzeuge für Berlin“, „attraktiver ÖPNV Förderung des 

Fuß- und Radverkehrs“, „Mobilitätsmanagement und Logistik“, „sonstiger Verkehr und mobile Ma-

schinen und Geräte“, „saubere Wärmeerzeugung“, „Industrie und Gewerbe“ sowie Raum-, Stadt- 

und Landschaftsplanung“. Das Maßnahmenpaket „Parkraumbewirtschaftung“ wird nicht weiterge-

führt.  

II.2.7 Nahverkehrsplan 

Der Nahverkehrsplan 2019-2023 wurde am 26. Februar 2019 durch den Senat von Berlin be-

schlossen. In ihm wird entlang der Stresemannstraße bis zum Jahr 2035 die Realisierung einer 
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Straßenbahnverbindung zwischen Potsdamer Platz und Schöneweide geplant (Nahverkehrsplan 

2019 - 2023: Anlage 3 ÖPNV-Bedarfsplan). Für diese Strecke wurde die Grundlagenuntersu-

chung durchgeführt.  

II.2.8 Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

Die bezirklichen Zentren- und Einzelhandelskonzepte dienen der Konkretisierung des gesamtstäd-

tischen StEP Zentren siehe Kapitel II.2.3.6) Mit dem Zentren- und Einzelhandelskonzept für Fried-

richshain-Kreuzberg (Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung vom 08.11.2017) wird für 

den Bezirk die planerische Grundlage zur Gewährleistung einer ausgewogenen und differenzier-

ten Versorgungsstruktur, zum Schutz der Zentren und zur hierfür notwendigen Steuerung neuer Ein-

zelhandelsansiedlungen geschaffen. Außerdem werden die mit dem Zentren- und Einzelhandels-

konzept 2012 etablierten Ansiedlungsregeln überprüft und bestätigt bzw. angepasst, so dass Ein-

zelhandel, Investoren und Grundstückseigentümer klare und verbindliche Vorgaben für neue Pro-

jekte bekommen. 

Die Ziele des bezirklichen Zentren- und Einzelhandelskonzepts Friedrichshain-Kreuzberg sind: 

- Stabilisierung und Stärkung der bestehenden Stadtzentren 

- Sicherstellung einer ausgewogenen und differenzierten Versorgungsstruktur 

- Gewährleistung einer flächendeckenden Nahversorgung 

- Schaffung einer Handlungsgrundlage für Standortentscheidungen und planeri-

sche Steuerungsprozesse 

- Konkretisierung der landesplanerischen Rahmensetzungen 

Laut Einzelhandels- und Zentrenkonzept befindet sich das Plangebiet außerhalb der bezirklichen 

Versorgungsbereiche. Der Zentrumsbereich Historische Mitte (Friedrichstraße, Potsdamer Platz) in 

nord-östlicher Richtung und das Nahversorgungszentrum "Mehringplatz/Südliche Friedrichstadt" 

in östlicher Richtung liegen jedoch in jeweils weniger als 1 km Entfernung. Da das Plangebiet nicht 

innerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs verortet ist, trifft das Einzelhandels- und Zentren-

konzept für das Plangebiet direkt keine Aussagen. Nichtsdestotrotz werden durch die Realisierung 

einer Einrichtung der Bundesregierung die zentralen Funktionen des Potsdamer Platzes gestärkt.  

II.2.9 Bereichsentwicklungsplanung 

Die Bereichsentwicklungsplanung (BEP) dient gemäß § 4 Abs. 2 AGBauGB der teilräumlichen Ent-

wicklung eines Bezirks. In ihr werden die Zielvorstellungen für Teilbereiche des Stadtgebiets auf-

gezeigt und mit Trägern öffentlicher Belange aufeinander abgestimmt. Die Bereichsentwicklungs-

planung enthält Aussagen über die anzustrebende Nutzungsverteilung, über Stadtgestaltung so-

wie Schutz- und Entwicklungsvorstellungen.  

Die räumliche Bereichsentwicklungsplanung Friedrichshain-Kreuzberg 2005 (BEP 2005) liegt in 

der von der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin am 10.07.2007 

beschlossenen Fassung (Drucksache DS-0064-1/III) vor. Darin ist der westliche Bereich des Plan-

gebiets als Fläche für Gemeinbedarf" (mit Zweckbestimmungen für Öffentliche Verwaltung) und 

der östliche Bereich als Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Gedenkstätte" dargestellt. Diese 

Darstellungen sind jedoch, im Hinblick auf die Änderung des Flächennutzungsplans im Jahr 2015 
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(Änderung von "Gemeindebedarfsfläche" zu "gemischter Baufläche M2"), als nicht mehr aktuell 

anzusehen. 

Die Entwickelbarkeit des Vorhabens im Geltungsbereich des Bebauungsplans 2-64 ist aus den 

Aussagen der BEP größtenteils gegeben. 

II.2.10 Hochhausleitbild 

Das Vorhaben mit einer geplanten Gebäudehöhe von rd. 46 m fällt in den Anwendungsbereich 

des Hochhausleitbildes für Berlin, das am 25.02.2020 durch den Berliner Senat beschlossen 

wurde. Das Leitbild formuliert Prüfkriterien zur Standortwahl und Planungsgrundsätze hinsichtlich 

allgemeiner und spezifischer Anforderungen sowie dem Planungsprozess. 

Übergeordnete Prüfkriterien zur Standortwahl 

Das Hochhausleitbild beinhaltet keine konkreten räumlichen Darstellungen von Gebieten, die für 

die Entwicklung von Hochhausprojekten potenziell als geeignet oder nicht geeignet anzusehen 

sind. Es werden allgemeine Kriterien definiert, die bei der Standortwahl vorrangig zu prüfen und 

zu berücksichtigen sind. Sie betreffen den Denkmalschutz, Erhaltungsgebiete nach § 171 Abs. 1 

Nr. 1 und 2 BauGB, Schutzgebiete nach Naturschutzrecht, die Auswirkungen auf die zentralen 

Versorgungsbereiche (StEP Zentren), die Entwickelbarkeit aus dem FNP und die Verkehrsanbin-

dung.  

Die übergeordneten Prüfkriterien zur Standortwahl werden weitgehend erfüllt. Die Anforderungen 

an den Denkmalschutz werden ebenfalls erfüllt (s. Kap. VIII.1.4.3). Das Vorhaben liegt nicht in ei-

nem Erhaltungsgebiet. Schutzgebiete nach Naturschutzrecht sind durch die Planung nicht betrof-

fen. Der Bebauungsplan ist aus dem FNP entwickelbar (s. Kap. II.2.2). Einen Beitrag zu Stärkung 

der gewachsenen Berliner Zentrenstruktur gemäß StEP Zentren leistet das Vorhaben jedoch nicht 

(s. Kap. II.2.3.6). 

Allgemeine Planungsgrundsätze 

- Qualität: Hochhausvorhaben müssen eine besonders hohe städtebauliche 

  und architektonische Qualität aufweisen. 

- Kompensation: Nachteilige Auswirkungen von Hochhausvorhaben sind zu 

   kompensieren. 

- Mehrwert:  Hochhausvorhaben müssen einen Mehrwert für die Allgemeinheit 

  erzeugen. 

Die allgemeinen Planungsgrundsätze werden umgesetzt. Eine hohe städtebauliche und architek-

tonische Qualität wird durch ein zweistufiges Wettbewerbsverfahren, das eine Vielzahl von Akteu-

ren einbezog (s. Kap. III.1), und die Sicherung der architektonischen Qualitäten durch Regelungen 

im städtebaulichen Vertrag und durch Festsetzungen des Bebauungsplans gewährleistet. Die 

nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt werden durch Regelungen zu Begrü-

nung des Gebäudes und der Freiflächen teilweise kompensiert. Kompensierend wirkt zudem die 

Lage des Plangebiets in der Nähe von mehreren öffentlichen Grünanlagen (s. Kap. II.1.1).  

Planungsgrundsätze für den Prozess 
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- Partizipation:  Die umfängliche und frühzeitige Partizipation ist wesentli-

   cher Bestandteil des Planungsprozesses für Hochhausvor

   haben. 

- Wettbewerb:   Für Hochhausvorhaben ist ein Wettbewerbsverfahren  

   durchzuführen. 

- Bebauungsplan: Für Hochhausvorhaben ist ein Bebauungsplanverfahren - 

   vorzugsweise vorhabenbezogen - durchzuführen. 

Die Planungsgrundsätze für den Prozess werden berücksichtigt. Die Partizipation wird nach der im 

Baugesetzbuch (BauGB) vorgesehenen Beteiligung umgesetzt. Ferner wurde ein zweistufiges 

Wettbewerbsverfahren durchgeführt. Für das Vorhaben wird ein Bebauungsplan erstellt. 

Spezifische Planungsgrundsätze 

- Nachhaltigkeit: Hochhausvorhaben müssen sich durch besondere Nachhal- 

   tigkeit in Bezug auf Energieeffizienz, Ökologie und Funktio-

   nalität auszeichnen. 

- Multifunktionalität:  Hochhäuser über 60 m sind multifunktional zu nutzen. 

- Erdgeschoss:  Die Erdgeschosszone von Hochhäusern muss für die Öffent- 

   lichkeit nutzbar sein. 

- Dachgeschoss: Vorzugsweise das oberste Geschoss von Hochhäusern 

   muss eine öffentlich zugängliche oder gemeinschaftliche 

   Nutzung ermöglichen. 

Da es sich bei der Planung um ein Bundesministerium handelt, ist die Umsetzung öffentlich nutz-

barer Erd- und Dachgeschosse aufgrund sicherheitstechnischer Anforderungen nicht in Gänze 

möglich. Zum Planungsgrundsatz der Nachhaltigkeit s. nächstes Kapitel. 

Nachhaltigkeitskonzept 

Nachhaltigkeitsaspekte waren Teil des zweistufigen Wettbewerbsverfahrens. Gemäß des Bewer-

tungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) wird der Gold-Standard angestrebt. 

Die Anforderungen an die Nachhaltigkeit werden im Handlungsfeld Klimaschutz beispielsweise 

durch die Holzhybridbauweise, im Handlungsfeld Grün durch Maßnahmen zur Begrünung (u. a. 

Baumpflanzungen, Fassadenbegrünung), im Handlungsfeld Wasser durch die lokale Bewirtschaf-

tung des Regenwassers (u. a. Retentionsdächer, Versickerungsflächen) und im Handlungsfeld 

Energie durch die Installation von PV-Anlagen (gemäß Solargesetz Berlin) berücksichtigt.  

Neben den baulichen, technischen und landschaftsplanerischen Maßnahmen für eine ökologische 

Nachhaltigkeit wird auch die Aufenthaltsqualität im Neubau durch eine sorgfältige Tageslichtbe-

trachtung gewährleistet. Negative Auswirkungen auf benachbarte Nutzungen werden vermieden.  

Grundsätzlich begünstigen die Nutzungsmischung, die städtebauliche Einbindung, die zentrale 

Lage und die gute Erschließungsqualität durch das ÖPNV-, Rad- und Fußwegenetz die Entwick-

lung eines nachhaltigen, klimaschützenden, autoarmen Projekts.  
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II.2.11 Vom Bezirk beschlossene städtebauliche Entwicklungskonzepte und sonstige 

städtebauliche Planungen 

Erhaltungsverordnung IBA 87 – südliche Friedrichstadt 

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg erließ am 18.03.2022 das städtebauliche Erhaltungsgebiet 

nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB "IBA 87 - Südliche Friedrichstadt". Das Plangebiet grenzt 

unmittelbar an die Grenze des Gebiets. Gemäß § 172 Abs. 3 Satz 2 BauGB darf die städtebauli-

che Wirkung eines Gebäudes auch außerhalb eines Erhaltungsgebietes das Ortsbild und die 

Stadtgestalt nicht beeinträchtigen. Nach derzeitigen Planungsstand bestehen keine Widersprüche 

zwischen Planung und Erhaltungszielen. 

II.2.12 Landschaftsprogramm 

Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm (LaPro) vom 08.06.2016 (ABI. S. 

1314), stellt auf der Grundlage des Berliner Naturschutzgesetzes die Entwicklungsziele und 

Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die darauf aufbauenden Maß-

nahmen zu den Bereichen Naturhaushalt, Umweltschutz, Landschaftsbild, Biotop- und Artenschutz 

sowie Erholung und Freiraumnutzung in den Grundzügen dar. Es enthält in Bezug auf das Plange-

biet folgende  

Ziele: 

In den Programmplänen Biotop- und Artenschutz sowie Landschaftsbild ist das Plangebiet als In-

nenstadtbereich ausgewiesen. Es sind insbesondere die folgenden Entwicklungsziele zu berück-

sichtigen: 

- Erhalt von Freiflächen und Beseitigung unnötiger Bodenversiegelungen in Stra-

ßenräumen, Höfen und Grünanlagen 

- Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna (Hof-, Dach- und 

Wandbegrünung) 

- Kompensation von baulichen Verdichtungen 

- Verwendung und Erhalt stadttypischer Pflanzen bei der Grüngestaltung sowie 

langfristige Bestandssicherung typisch urbaner Arten sowie die Förderung der 

allgemeinen Ziele gemäß der Berliner Strategie der Biologischen Vielfalt 

Laut Programmplan Landschaftsbild sind insbesondere die folgenden Entwicklungsziele zu be-

rücksichtigen: 

- Erhalt und Entwicklung begrünter Straßenräume; Wiederherstellung von Alleen, 

Promenaden, Stadtplätzen und Vorgärten  

- Verbesserung der Wahrnehmbarkeit der Gewässer; Anlage von gewässerbeglei-

tenden Promenaden  

- Baumpflanzungen zur Betonung besonderer städtischer Situationen; Begrünung 

von Höfen, Wänden und Dächern  

- Betonung landschaftsbildprägender Elemente (z.B. Hangkante, historische Ele-

mente, gebietstypische Pflanzenarten) bei der Gestaltung von Freiflächen  

- Schaffung qualitativ hochwertig gestalteter Freiräume bei baulicher Verdichtung  
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- Zudem wird der Askanische Platz als Stadtplatz mit übergeordneter Bedeutung 

für die Stadtgliederung dargestellt.  

Im Programmplan Erholung und Freiraumnutzung ist das Plangebiet als bebauter Bereich bzw. 

Wohnquartier der Dringlichkeitsstufe III ausgewiesen, das mit öffentlichen Freiflächen unterver-

sorgt ist, in dem die Anforderungen an den öffentlichen Freiraum durchschnittlich sind und in dem 

der private/halböffentliche Freiraum minimal bis unterdurchschnittlich ist. Es werden verschiedene 

Maßnahmen in öffentlichen und halböffentlichen Freiräumen formuliert: 

- Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität vorhandener Frei-

räume und Infrastrukturflächen 

- Verbesserung der Flächenaneignung und Gestaltung gemeinsam nutzbarer Frei-

räume 

- Vernetzung von Grün- und Freiflächen 

- Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Straßenraum, einschließlich Straßen-

baumpflanzungen 

- Wiederherstellung von Vorgartenzonen; Erhöhung des Anteils naturnah gestalte-

ter Flächen. 

Darüber hinaus ist das Plangebiet als Fläche mit zentralen Nutzungen dargestellt, weshalb die Er-

haltung von repräsentativen Freiflächen mit hoher Gestalt- und Aufenthaltsqualität vorgegeben 

wird. 

Im Programmplan Naturhaushalt/ Umweltschutz zur gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption 

liegt das Plangebiet im Siedlungsgebiet mit Schwerpunkt Anpassung an den Klimawandel. Als An-

forderungen an Nutzungen wird formuliert: 

- Erhöhung des Anteils naturhaushaltswirksamer Flächen (Entsiegelung sowie 

Dach-, Hof- und Wandbegrünung) 

- Kompensatorische Maßnahmen bei Verdichtung 

- Berücksichtigung des Boden- und Grundwasserschutzes bei Entsiegelung 

- Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung  

- Förderung emissionsarmer Heizsysteme 

- Erhalt/ Neupflanzung von Stadtbäumen, Sicherung einer nachhaltigen Pflege 

- Verbesserung der bioklimatischen Situation und der Durchlüftung 

- Erhalt, Vernetzung und Neuschaffung klimawirksamer Grün- und Freiflächen 

- Vernetzung klimawirksamer Strukturen 

- Erhöhung der Rückstrahlung (Albedo) 

Das Plangebiet liegt zudem im Vorsorgegebiet Luftreinhaltung in dem als Anforderungen für Na-

turgüter Emissionsminderung, der Erhalt von Freiflächen und die Erhöhung des Vegetationsanteils 

vorgesehen sind. Aus der Lage des Plangebiets im Vorsorgegebiet Klima ergeben sich für Natur-

güter folgenden Anforderungen:  

- Erhalt klimatisch wirksamer Freiräume 

- Vernetzung von Freiflächen 

- Sicherung und Verbesserung des Luftaustausches, Vermeidung von Austausch-

barrieren gegenüber bebauten Randbereichen 
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- Sanierung/ Profilierung öffentlicher Grünanlagen 

- Erhalt/ Neupflanzung von Stadtbäumen, Sicherung einer nachhaltigen Pflege 

- Sicherung der Funktionen des Waldes als Treibhausgassenke und Trinkwasser-

entstehungsgebiet 

- Dauerhafte Sicherung der Funktionen klimatischer Ausgleichs- und Entlastungs-

flächen sowie Luftleitbahnen 

- Verbesserung der lufthygienischen Situation 

- Vermeidung bzw. Ausgleich von Bodenversiegelung  

Der Programmplan Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption stellt Suchräume für die Lenkung 

übergeordneter Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft im Land Berlin dar. 

Der Geltungsbereich liegt im Ausgleichssuchraum Innenstadt. Als ein Grundelement des Berliner 

Freiraumsystems ist dieser zu entwickeln bzw. zu ergänzen. 

Die Vorgaben des Landschaftsprogramms werden durch Festsetzungen zur Erdüberdeckung von 

Tiefgaragen, zur Umsetzung von Retentionsdächern und der Festsetzung von Baumpflanzungen 

berücksichtigt. Sie minimieren die stadtklimatischen Auswirkungen der Planung und wirken sich 

positiv auf die Artenvielfalt aus. 

II.2.13 Angrenzende festgesetzte Landschaftspläne und im Verfahren befindliche 

Landschaftspläne 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des im Verfahren befindlichen Landschaftsplans VI-L-1, 

Beschluss zur Einleitung vom 31.08.1982 des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin. 

II.2.14 Geltendes Planungsrecht 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans gilt hinsichtlich der Art und des Maßes der baulichen 

Nutzung der Baunutzungsplan in der Fassung vom 28.12.1960 (ABI. 1961, S. 742) i. V. mit den 

planungsrechtlichen Vorschriften der BO 58 in der Fassung vom 21.11.1958 (GVBl. S. 1087) und 

den förmlich festgestellten Straßen- und Baufluchtlinien als übergeleiteter Bebauungsplan. Dieser 

weist für den Geltungsbereich ein Kerngebiet der Baustufe V/3 mit einem höchstzulässigen Nut-

zungsmaß von einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 in Verbindung mit einer maximalen Anzahl 

von 5 Vollgeschossen aus. Dies entspricht einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,8. Für Nicht-

Wohngebäude wird eine Baumassenzahl (BMZ) von 5,0 ausgewiesen.  

Auf den straßenseitigen Grenzen der Flurstücke 858 und 857 verlaufen entlang der Stresemann-

straße eine Straßen- und Baufluchtlinie nach „Allerhöchste unmittelbare Genehmigung des preu-

ßischen Königs“ von 1879 und entlang der Anhalter Straße eine Straßen- und Baufluchtlinie „Al-

lerhöchster Cabinets Ordre“ (AOC) vom 24.10.1838. 

Es gilt die geschlossene Bauweise, die Bebauungstiefe beträgt 30 m. Durch den Text-Bebauungs-

plan VI-A vom 09.07.1971 (GVBl. S. 1231) wurde der Baunutzungsplan, soweit er in Verbindung 

mit den städtebaulichen Vorschriften der BO 58 als Bebauungsplan fort gilt, hinsichtlich der Be-

rechnung des Maßes der baulichen Nutzung, der Bestimmung der überbaubaren Grundstücksflä-

chen und der Zulässigkeit von Stellplätzen und Garagen auf die entsprechenden Vorschriften der 

BauNVO in der Fassung vom 26.11.1968 übergeleitet. 
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II.2.15 Angrenzende festgesetzte Bebauungspläne und im Verfahren befindliche 

Bebauungspläne 

Der Bebauungsplan VI-95, festgesetzt am 11.12.1969 (GVBl. S. 2552), grenzt im Nordwesten an 

das Plangebiet und setzt Kerngebiete (MK) entlang der Stresemannstraße und eine Fläche für den 

Gemeinbedarf an der Bernburger Straße mit der Zweckbestimmung „Evangelisches Gemeinde-

zentrum“ sowie eine private Verkehrsfläche fest. 

Der Bebauungsplan VI-150h, festgesetzt am 11.01.1991 (GVBl. S. 5), grenzt im Südwesten an 

das Plangebiet und setzt ein Kerngebiet am Askanischen Platz fest. Zwischen Dessauer Straße 

und Schöneberger Straße ist eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kin-

dertagesstätte“ sowie eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ 

festgesetzt. Südlich am Hafenplatz ist ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 

Der Bebauungsplan VI-150g-1, festgesetzt am 15.07.2006 (GVBl. S.765), sichert insbesondere 

Grünflächen mit den Zweckbestimmungen „öffentliche Parkanlagen“, „öffentliche Parkanlagen 

mit Kinderspielplatz“ und „öffentlicher Sportplatz“ sowie zwei Flächen für den Gemeinbedarf mit 

den Zweckbestimmungen „Schule und Sporthalle“ und „Anlage für kulturelle Einrichtungen“. 

Ferner grenzt westlich der Stresemannstraße der Geltungsbereich des im Verfahren befindlichen 

Bebauungsplans VI-150p, dessen Aufstellungsbeschluss am 29.11.1988 vom Bezirk Friedrichs-

hain-Kreuzberg gefasst wurde. 

II.2.16 Planfeststellungen 

Bahnrechtlich gewidmete Flächen 

Der in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet gelegene Anhalter Bahnhof war ab 1839 Endbahnhof 

der Sächsischen (später Berlin-Anhaltischen) Eisenbahn. 1945 wurde er während eines Luftangrif-

fes schwer beschädigt und zwischen 1959 und 1961 abgerissen. Der unterirdische S-Bahnhof am 

Anhalter Bahnhof ist jedoch seit seiner Eröffnung 1939 fast durchgängig in Betrieb. Im Geltungs-

bereich des Bebauungsplans 2-64 befindet sich das Tunnelbauwerk innerhalb der Verkehrsflä-

chen der Stresemannstraße und verläuft ab dem Europahaus parallel zur Straßen- und Bauflucht-

linie K1879. Die im Plangebiet liegenden Teile des Tunnelbauwerks sowie dessen Treppenanlage 

im Bereich der Stresemannstraße sind eisenbahnrechtlich gewidmet. 

II.2.17 Luftverteidigungsradar Tempelhof, Flugsicherungsanlagen 

Es besteht die aktiv genutzte militärische Luftverteidigungsanlage (Luftverteidigungsradar LVR) 

auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof für die gemäß Schutzbereichsanord-

nung vom 29.11.2007 der Schutzbereich für die Verteidigungsanlage Berlin-Tempelhof festgelegt 

wurde. Aus diesem Grund ist rund um die Verteidigungsanlage eine Höhenbeschränkung von 

Bauwerken zu beachten. Der Anlagenschutzbereich erstreckt sich auf einen Umkreis von 2,5 km 

um die Radaranlage. Das Plangebiet liegt in einer Entfernung von rd. 2,6 km von der Radaran-

lage und damit außerhalb des Anlagenschutzbereiches.  
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Auf dem ehemaligen Flughafen Tegel ist lediglich das vom Vorhaben rd. 9,7 km entfernte ATC-

Radar nach DFS-Angaben bis nach 2030 in Betrieb. Zudem bestehen diverse Flugsicherungsan-

lagen am Flugfahren Berlin-Brandenburg (BER) in rd. 16 km Entfernung. 

Die geplanten Gebäude mit einer Höhe von rd. 81 m über NHN (rd. 46 m über Gelände) und ei-

ner Seitenbreite von rd. 48 m kann in dem Radarszenario des Luftverteidigungsradars Tempelhof 

und der Flugsicherungsanlagen Tegel relevant sein. Die in einem Gutachten (NAVCOM Consult, 

Systemtechnisches („Radartechnisches“) Gutachten vom 08.08.2024) durchgeführten Simulatio-

nen zeigen, dass die Effekte des Hochhauses im Bereich der Bestandsgebäude liegen. Der Turm 

ist deutlich kleiner und weniger voluminös als andere im näheren Umfeld schon länger existie-

rende Gebäude.  

Theoretische Analysen ergaben, dass die Entstehung von operationell relevanten Effekten bei 

dem realen Flugverkehr gem. der AIP-Deutschland zum Flughafen BER sehr unwahrscheinlich ist. 

Das lokale ASR-Tegel zusammen mit den beiden anderen Radaren BER der DFS bildet bereits 

eine mehrfach redundante Radarüberdeckung im Bereich Berlins auch für niedrige Höhen. 

III Entwicklung der Planungsüberlegungen 

III.1 Vorlauf/Planungsgeschichte 

III.1.1 Städtebaulicher Wettbewerb "EZ-Campus Plus" 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen führte gemeinsam mit dem Bun-

desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und der Bundesanstalt 

für Immobilienaufgaben (BImA) von August bis Dezember 2021 einen städtebaulichen Wettbe-

werb zur Entwicklung des Areals um das Europahaus im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg durch. 

Ziel war die Entwicklung eines städtebaulichen Gesamtkonzepts. Dies beinhaltet einen nachhalti-

gen und klimaneutralen Neubau für das Ministerium, welches sich in den städtischen und öffentli-

chen Raum integriert. Für das Gebiet sollte von Beginn an ein städtebauliches Konzept erarbeitet 

werden, welches sowohl als verbindliche Basis für den Bebauungsplan 2-64 (zur Realisierung des 

Neubaus) als auch als Ideengrundlage für eine mögliche Qualifizierung der Freiräume dienen 

soll.  

Zur Teilnahme am Wettbewerb konnten sich interdisziplinäre Planungsbüros bewerben. Den ers-

ten Preis erhielten HENN Architekten mit ihrem Konzept des „EZ-Campus“.  

Das Konzept sieht den Neubau zweier miteinander verbundener Baukörper auf einem bislang als 

Stellplatzanlage genutzten Grundstück an der Anhalter Straße, zwischen Deutschlandhaus und 

der Topographie des Terrors vor. Um das notwendige Raumprogramm des BMZ unterzubringen, 

sind zwei Neubaukuben von jeweils sechs bzw. elf Vollgeschossen mit quadratischen Grundrissen 

geplant. Das höhere der beiden Gebäude ist an der Anhalter Straße geplant, wodurch ein Wech-

selspiel der Gebäudehöhen mit dem Europa- und dem (niedrigeren) Deutschlandhaus entstehen 

soll.  
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Der Entwurf sieht im Erdgeschoss neben den Haupteingängen und Lobbys auch Gemeinschafts-

funktionen wie z.B. Ausstellungsflächen, Bibliothek und Speisesaal vor; die Bürobereiche sind auf 

den Obergeschossen darüber jeweils ringförmig um einen Innenhof angeordnet. Im 1. OG der 

Neubauten sollen die Konferenzräume verortet und eine bauliche Verbindung zwischen den Ge-

bäuden geschaffen werden.  

Die Gebäude sollen freiräumlich durch eine neue Verbindungsachse zwischen Anhalter Straße 

und Martin-Gropius-Bau, entlang derer auch die Eingänge zu den einzelnen Ministeriumsblöcken 

im Konzept angeordnet sind, verbunden werden. Diese soll (tagsüber) für Fußgänger*innen öffent-

lich zugänglich sein. Der Aufbau soll einer Trennung der Funktionen mit unterschiedlichen Öffent-

lichkeitsgraden und Sicherheitsanforderungen Rechnung tragen. 

Der Entwurf sieht eine Erschließung der beiden Neubauvolumen für Fußgänger*innen über den 

inneren Platz, der von Norden und Süden her zugänglich ist, vor. Der Vorplatz an der Anhalter 

Straße bildet hier das Entree aus Richtung des Askanischen Platzes. Somit ist für Fußgänger*innen 

und Nutzer*innen des ÖPNV das Gelände bestens erschlossen. Fahrradabstellflächen können auf 

beiden Plätzen vorgesehen werden. 

Die Liefer- und Pkw-Andienung wird im städtebaulichen Konzept für die Neubauten über eine Zu-

fahrt von der Anhalter Straße (östlich des Gebäudes) vorgesehen. Nördlich des kleineren Gebäu-

des soll sich ein weiterer, untergeordneter Anlieferungsbereich befinden, der von der Durchwe-

gung von Norden her mit kleineren Lieferwagen zeitlich begrenzt erfolgen kann. Beide Gebäude 

sollen über ein Untergeschoss für Anlieferung, Technik und Parken verfügen. 

Im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbs wurde eine öffentliche Informationsveranstaltung 

durchgeführt, in der interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit hatten, Anregungen für 

die Planung einzubringen. Im Anschluss des städtebaulichen Wettbewerbsverfahrens wurden die 

Siegerentwürfe außerdem in einer öffentlichen Ausstellung präsentiert. 

Auf die Durchführung einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des Bebauungs-

planverfahrens wurde gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 BauGB aufgrund der genannten Einbringungsmög-

lichkeiten verzichtet. 

III.1.2 Realisierungswettbewerb  

In einer zweiten Phase wurde der nichtoffene einphasige hochbauliche Realisierungswettbewerb 

ausgelobt. In diesem wurden 15 Teams bestehend aus Architekt*innen und Landschaftsarchi-

tekt*innen sowie optional Stadtplaner*innen in einem vorgeschalteten Auswahlverfahren ausge-

wählt. Den ersten Preis erhielten ROBERTNEUN Architekten GmbH Berlin und AFF Architekten mit 

Atelier Loidl Landschaftsarchitekten GmbH. 

Die städtebauliche Grundidee wurde im Rahmen des Realisierungswettbewerbs qualifiziert und 

weiter ausgearbeitet. Der Entwurf sieht zwei Atrium-Häuser vor, die sich in ihrer Fassadengliede-

rung und Farbgebung an der umgebenden Bestandsbebauung orientieren sowie eine Belichtung 

der einzelnen Büroräume von zwei Seiten ermöglichen. Als wesentliche Gestaltelemente können 

die kassettierten Sandstein-Fassadenelemente in Kombination mit brünierten Messingelementen 

genannt werden. Als prägende Gestaltelemente sind auch die vorgehängten technischen Anla-

gen, wie z. B. Sonnenschutz- und Photovoltaikelemente zu nennen. 
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Die gemeinschaftlich genutzten Flächen, wie der Kantinenbereich und die Betriebs-Kita, werden in 

dem nördlichen Baukörper vorgesehen. Das öffentlich zugängliche Besuchszentrum besitzt eine 

klare Adresse an der Anhalter Straße. Der Haupteingang des BMZ ist an der Westseite des südli-

chen Baukörpers angeordnet. Die Protokollvorfahrt befindet sich auf der östlichen Seite des Neu-

bau-Ensembles zwischen den beiden Baukörpern und ist gemeinsam mit der Tiefgaragenzufahrt 

und der Anlieferung von der Anhalter Straße aus erschlossen. 

Zwischen dem Deutschlandhaus und dem südlichen Neubau ist die Anlage eines Vorplatzes an 

der Anhalter Straße vorgesehen, der in Richtung Norden in die öffentlich zugängliche Durchwe-

gung übergeht. Somit wird eine Verbindung zwischen Martin-Gropius-Bau und Anhalter Straße 

geschaffen. 
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IV Planinhalt 

IV.1 Wesentlicher Planinhalt (Grundzüge der Planung) 

Mit dem Bebauungsplan 2-64 werden insbesondere folgende städtebauliche Ziele verfolgt:  

- Festsetzung von Flächen für ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Bun-

desregierung, Museum", 

- Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche sowie der maximal zulässigen 

Grundfläche in Verbindung mit einer maximal zulässigen Oberkante für die Er-

richtung des Vorhabens,  

- Festsetzung einer öffentlichen Durchwegung durch das Plangebiet sowie  

- Festsetzung der erforderlichen öffentlichen Verkehrsflächen 

Die einzelnen Inhalte und Ziele des Bebauungsplans sind in den Kapiteln I.2 und IV dieser Be-

gründung näher beschrieben. 

IV.2 Baugebiete/ Flächen mit besonderem Nutzungszweck 

IV.2.1 Art der baulichen Nutzung 

Im Plangebiet wird für die Einrichtungen der Berliner Dienststelle des Bundesministeriums für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als Art der Nutzung ein sonstiges Sonderge-

biet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes 

rechtfertigt sich durch das Erfordernis, im Planbereich Einrichtungen der Bundesregierung zuzulas-

sen und das dort befindliche Museum zu sichern. Das hier vorgesehene Nutzungsspektrum unter-

scheidet sich wesentlich von den typisierten Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 BauNVO. 

Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Bundesregierung, Museum" sind nur Vorhaben zuläs-

sig, die als Einrichtungen der Bundesregierung oder als Museum nachvollziehbar bestimmt wer-

den können. Die textliche Festsetzung über die Art der baulichen Nutzung trägt dem voraussehba-

ren, notwendigen Nutzungsspektrum eines Ministeriums der Bundesrepublik Deutschland Rech-

nung. Sie erlaubt die angestrebte Nutzung durch das BMZ. Die Zulässigkeit weiterer, der Bundes-

regierung dienender Anlagen und Einrichtungen solle den wandelnden Nutzungsansprüchen und 

neuen Betriebsformen des Bundesministeriums Rechnung tragen. Als Zulässigkeitskriterium gilt, 

dass die Anlagen und Nutzungen der Bundesregierung unmittelbar zugeordnet sind und ihr die-

nen müssen. Eine Mitnutzung der Einrichtungen durch Dritte kann allenfalls in untergeordnetem 

Umfang erfolgen. Die Zweckbestimmung „Museum“ ermöglicht die Nutzung durch die Stiftung 

Flucht, Vertreibung, Versöhnung, die durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 

Medien beaufsichtigt wird. 

Darüber hinaus können bestimmte Nutzungen nur im Ausnahmetatbestand zugelassen werden. Als 

Zulässigkeitskriterium Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für kulturelle und soziale 

Zwecke ist hier die funktionale Zuordnung zum Bundesministerium maßgeblich. 

TF 1.1  Das sonstige Sondergebiet dient vorwiegend der Unterbringung von Einrichtungen der 

Bundesregierung und von Museumsräumen.  
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  Zulässig sind: 

1. Einrichtungen der Bundesregierung,  

2. Büro-, Museums-, Ausstellungs- und Veranstaltungsräume. 

  Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

1.  Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter,  

2. Schank- und Speisewirtschaften sowie  

3. Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke.  

  (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 Abs. 2 BauNVO) 

IV.2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Für die Realisierung des vorliegenden städtebaulich-architektonischen Entwurfs sowie unter Be-

rücksichtigung der Bestandsgebäude soll für das Sondergebiet die Festsetzung des Maßes der 

baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO 

über die zeichnerische Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen in Verbindung mit der 

maximalen Höhe baulicher Anlagen in Metern über Normalhöhennull (m über NHN) gemäß § 18 

Abs. 1 BauNVO in Form von Baukörperfestsetzungen (s. Kap. IV.2.2.1) erfolgen.  

Mit den Festsetzungen werden die maximalen Kubaturen baulicher Anlagen bestimmt. Die städte-

baulich relevanten Kriterien sind damit hinreichend festgelegt und können sicher beurteilt werden. 

Mit dieser Festsetzungssystematik werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Um-

setzung des städtebaulichen Konzepts geschaffen (s. Kap. III.1.1). Ferner wird durch die geplan-

ten Festsetzungen für den Neubau des BMZ eine ausreichende Flexibilität im Rahmen der Bauan-

tragsstellung berücksichtigt. 

IV.2.2.1 Bestimmung des Nutzungsmaßes über Baukörperfestsetzungen  

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen und Baulinien ist selbst 

keine Maßfestsetzung (s. Kap. IV.2.4), sondern sie verteilt das Maß der Nutzung auf dem Grund-

stück. Da bei Baukörperfestsetzungen die überbaubare Grundstücksfläche der maximal zulässi-

gen Grundfläche baulicher Anlagen entspricht, wird damit die zulässige Grundfläche zeichnerisch 

bestimmt. Die so durch die Planzeichnung konkret bestimmte Fläche der Baukörper ist daher eine 

Festsetzung mit Doppelcharakter. Sie definiert die Grundfläche im Sinne des § 16 BauNVO zur 

Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung und ist somit auch Berechnungsgrundlage für eine 

mögliche Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO; zudem legt sie die überbaubare Grund-

stücksfläche im Sinne von § 23 BauNVO fest. Auf eine zusätzliche nummerische Festsetzung der 

zulässigen Grundfläche kann somit verzichtet werden. Durch die Festsetzungen wird im SO eine 

Grundfläche von insgesamt rd. 10.780 m² ermöglicht. 

Zur Klarstellung dieses Sachverhalts wurde die textliche Festsetzung Nr. 2.1 aufgenommen.  

TF 2.1 Im sonstigen Sondergebiet wird als zulässige Grundfläche die durch Baugrenzen be-

stimmte überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. 

  (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO) 
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Enge bzw. reine Baukörperausweisungen sind dadurch charakterisiert, dass sie keinen Spielraum 

für die angestrebte städtebauliche Figur einräumen, da die zeichnerischen Festsetzungen in Form 

von Baugrenzen dem geplanten Baukörper entsprechen. Ferner handelt es sich hierbei um eine 

„ausdrückliche Festsetzung“ im Sinne von § 6 Abs. 5 BauO Bln. Demnach hat es damit sein Be-

wenden, soweit sich durch Festsetzung der Grundflächen der Gebäude mittels Baulinien oder 

Baugrenzen in Verbindung mit der Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse oder durch andere 

ausdrückliche Festsetzungen in einem Bebauungsplan geringere Abstandsflächen ergeben. Das 

konkrete Erfordernis zur Festsetzung von Baukörperausweisungen resultiert aus dem übergeordne-

ten öffentlichen Belang, den Erfordernissen der Verfassungsorgane des Bundes für die Wahrneh-

mung ihrer Aufgabe im Sinne des § 247 BauGB Rechnung zu tragen und aus den hohen baukultu-

rellen und denkmalfachlichen Anforderungen an diesen Ort.  

IV.2.2.2 Höhe der baulichen Anlagen 

Um das städtebauliche Konzept mit seiner angestrebten Höhenentwicklung umzusetzen und einen 

weitgehend behutsamen Umgang mit dem denkmalgeschützten Baubestand sicherzustellen, wer-

den die Höhen baulicher Anlagen begrenzt.  

Hinsichtlich der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung sind wegen der grundsätzlichen 

Dreidimensionalität von baulichen Anlagen entsprechende Höchstmaßbestimmungen geboten 

(vgl. hierzu Kommentar Ernst-Zinkahn-Bielenberg § 30 BauGB, Rn. 16a). Um das städtebauliche 

Konzept mit seiner angestrebten Höhenentwicklung umzusetzen und ein abgestimmtes städtebau-

liches Erscheinungsbild sicherzustellen, sollen die Höhen der geplanten baulichen Anlagen be-

grenzt werden. Hierfür wird einerseits die Festsetzung einer maximalen Oberkante baulicher Anla-

gen auf der Grundlage des § 16 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauNVO in Verbindung mit § 18 Abs. 1 

BauNVO bzw. eine Festsetzung der zulässigen Zahl der Vollgeschosse gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 3 

BauNVO vorgesehen. Die Bestimmung der maximalen Gebäudehöhen erfolgt in Meter (m) über 

Normalhöhennull (NHN). 

An der Stresemannstraße wird für das Deutschlandhaus sowie für das Europahaus die Höhe bauli-

cher Anlagen bestandsorientiert festgesetzt. Dies soll zum einen durch Festsetzung einer höchstzu-

lässigen Oberkante baulicher Anlagen als auch durch die Festsetzung der maximal zulässigen 

Anzahl der Vollgeschosse erfolgen. Hiermit soll den Belangen des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege ausreichend Rechnung getragen werden.  

Für die Neubauten erfolgt eine Festsetzung der maximal zulässigen Oberkante von 60,0 m über 

NHN für den sechsgeschossigen Neubau im nordöstlichen Plangebiet sowie 81,0 m über NHN für 

den elfgeschossigen Neubau an der Anhalter Straße basierend auf dem Entwurf von HENN Archi-

tekten. Der Entwurf für den Neubau des BMZ ist Teil der übergeordneten Entwurfsideen des "EZ-

Campus" sowie des Realisierungswettbewerbs. Dabei greifen die Neubauten die Höhen der Be-

standsbauten des Europa- und Deutschlandhauses weitestgehend auf und schaffen durch entge-

gengesetzte Anordnung ein Gegengewicht zum Bestand. 

Die funktionale Verbindung der Neubauten soll durch eine bauliche Verbindung sichergestellt 

werden.  
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IV.2.3 Berücksichtigung der Orientierungswerte gemäß § 17 BauNVO 

Bei der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach § 16 BauNVO sind die Orientie-

rungswerte gemäß § 17 BauNVO zu berücksichtigen. Sie können jedoch überschritten werden, 

wenn dies in Abwägung mit anderen Belangen des Bebauungsplans, z. B. der Wahrung gesunder 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse und dem Umweltschutz, gerechtfertigt ist.  

IV.2.3.1 Umfang der Überschreitungen 

Der Bebauungsplan ermöglicht im Sondergebiet aufgrund der Festsetzungen folgende Maße der 

baulichen Nutzung: 

Bezeich-

nung 

Flächen-

größe in 

m² 

GR (m²) GRZ GRZ gem. 

§ 19 Abs. 

4 BauNVO 

GF (m²) GFZ BMZ 

Sonder-

gebiet 
21.635  10.780 0,5 0,25 72.400 3,3* 18,1* 

 * rechnerisch ermittelt 

Abbildung 4: Dichteangaben in Tabellenform bei Festsetzung der Baukörper 

Die Orientierungswerte zu den Höchstmaßen der baulichen Nutzung nach § 17 BauNVO werden 

im Sondergebiet hinsichtlich der Grundflächenzahl eingehalten bzw. unterschritten. Mit einer zu-

lässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO, die rechnerisch eine GRZ von 0,5 ergibt, 

wird der Orientierungswert für sonstige Sondergebiete von 0,8 deutlich unterschritten. Gemäß 

§ 19 Abs. 4 BauNVO darf die Grundfläche durch die Grundflächen von Stellplätzen und Neben-

anlagen um 50 % überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8; 

weitere Überschreitungen in geringfügigem Ausmaß können zugelassen werden.  

Hinsichtlich der Geschossflächenzahl und auch hinsichtlich der Baumassenzahl werden die Orien-

tierungswerte gem. § 17 BauNVO überschritten.  

IV.2.3.2  Gründe für die Überschreitung 

Umsetzung abgestimmter Wettbewerbsergebnisse  

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden qualifizierte stadtgestalterische und architektoni-

sche Lösungen in einer städtebaulich bedeutsamen Situation und Lage ermöglicht. Das Plange-

biet ist Bestandteil des Regierungsviertels und befindet sich in zentraler innerstädtischer Lage, 

welche durch mehrere Sonderbauten in der Umgebung geprägt ist.  

Ausgangspunkt für die Entwicklung einer konsensfähigen, funktionalen und städtebaulichen Kon-

zeption bildete der internationale städtebauliche Ideenwettbewerb für den Neubau des Berliner 

Standortes des BMZ. Das vorliegende städtebauliche Konzept des „EZ-Campus“ ist der Sieger-

entwurf des städtebaulichen Ideenwettbewerbs. 

Vorrang der Innenentwicklung 

Aufgrund der zentralen Innenstadtlage und der besonderen Erschließungsgunst in angemessener 

Nähe zum Hauptbahnhof ist hier im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 
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gemäß § 1a Abs. 2 BauGB eine hohe Ausnutzung von Bebauungspotenzialen der Innenentwick-

lung städtebaulich geboten. Dies entspricht auch den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung 

und den Zielen des Flächennutzungsplans, die dem Vorrang der Innenentwicklung eine hohe Be-

deutung beimessen, um die Inanspruchnahme wertvoller Freiflächen im städtischen Außenraum zu 

minimieren.  

Durch die Nachverdichtung dieser innerstädtischen Flächen wird die Innenentwicklung einer zent-

ralen städtischen Lage gefördert, eine verkehrsvermeidende Siedlungsstruktur gestärkt und der 

Außenbereich geschont. Bei diesem Vorhaben der Innenentwicklung können damit Ziele einer 

nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, der 

Verkehrsentlastung und des Klimaschutzes erfüllt werden. 

Lagebedingte Notwendigkeit und Einbindung in die Stadtstruktur 

Die Planung ist hinsichtlich des gewählten Standorts alternativlos, da das Vorhaben durch die 

zwingend erforderliche Nähe zu den vom BMZ genutzten Bestandsbauten weitgehend ortsgebun-

den ist. Die für den Neubau vorgesehenen Flächen sind die Einzigen, die im Umfeld des Europah-

auses und Deutschlandhauses für das Vorhaben in Frage kommen. Sie nutzen im Flächennut-

zungsplan dargestellte Bauflächen. Zudem ist die derzeitige Nutzung als Stellplatzanlage keine 

effiziente Ausnutzung der Flächen, da der Ruhende Verkehr auch unterirdisch untergebracht wer-

den kann.  

Ausgleichende Maßnahmen und Umstände 

Durch die Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung dieser zentralen innerstädtischen Fläche 

durch die Bundesregierung wird die Innenentwicklung zentraler städtischer Lagen gefördert, eine 

verkehrsvermeidende Siedlungsstruktur gestärkt und der Außenbereich geschont. Bei diesem Vor-

haben der Innenentwicklung werden damit Ziele einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, 

des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, der Verkehrsentlastung und des Klimaschutzes 

verfolgt.  

Als weiterer ausgleichender Umstand ist zu werten, dass die Versiegelung mit einer GRZ von 0,5 

nach § 19 Abs. 2 BauNVO bzw. einer Gesamt-GRZ von 0,75 im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO 

im Sondergebiet nicht weiter durch Nebenanlagen überschritten werden kann. Die hier vorgese-

henen hohen Versiegelungsgrade werden dadurch begründet, dass neben den Anlagen für den 

ruhenden Verkehr auch Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung (z. B.: Rigolen) innerhalb 

der zulässigen GRZ berücksichtigt werden müssen.  

Die hier vorgesehene Nutzungsstruktur und die zentrale innerstädtische Lage des Plangebiets sind 

mit kerngebietstypischen Nutzungen vergleichbar. Gemäß § 17 BauNVO werden für Kerngebiete 

(MK) Orientierungswerte von einer GRZ von 1,0 und einer GFZ von 3,0 vorgesehen. Auch vor die-

sem Hintergrund werden die städtebaulichen Dichten als vertretbar angesehen. 

Das bislang als Stellplatzfläche genutzte Grundstück soll für die Öffentlichkeit geöffnet werden 

und eine alternative Durchwegung von der Anhalter Straße zum Martin-Gropius-Bau bieten. 
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IV.2.4 Überbaubare Grundstücksflächen 

Verbindliche Regelungen bezüglich der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgen gemäß § 9 

Abs. 1 Nr. 2 BauGB durch die Festsetzung von Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO, an die 

herangebaut werden kann aber nicht muss.  

Die Sicherung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt unter Berücksichtigung der Entwick-

lung von neuen Baufeldern und der Sicherung prägender Bebauung als reine Baukörperauswei-

sung (s. Kap.: III.2.2.1). Durch diese Festsetzungen wird das historische Erscheinungsbild gesichert 

und eine bauliche Weiterentwicklung des Plangebiets planungsrechtlich gesteuert. Die Baukörper 

werden entsprechend der Ergebnisse des zweistufigen Wettbewerbsverfahrens festgesetzt. Der 

Neubau nimmt die städtebauliche Figur des Deutschland- und Europahauses auf und vermittelt 

zwischen den Bestandsbauten und der Bauflucht der Anhalter Straße. Der Abstand zur Straßenbe-

grenzungslinie der Anhalter Straße wurde so gelegt, dass die Abstandsflächen des neuen Baukör-

pers nicht die Mitte der Straßenbegrenzungslinie überschreiten.  

Ferner wurden hierbei auch Sichtbeziehungen von der Anhalter Straße zum Martin-Gropius-Bau, 

zur Topographie des Terrors sowie ein ausreichender Abstand zum denkmalgeschützten Deutsch-

landhaus berücksichtigt.  

IV.2.4.1 Umfang von Abweichungen 

Das obere Geschoss des Europahauses weist eine geringere Geschossfläche als die darunter lie-

genden Regelgeschosse auf. Hier ist ein fast umlaufender, überdachter Bereich umgesetzt wor-

den. Diese Gebäudeteile überschreiten aufgrund ihrer Tiefe von mehr als 2,0 m den Rahmen der 

nach § 6 Abs. 6 BauO Bln bereits zulässigen Vorbauten (Bagatellklausel). Zur bestandsorientie-

renden Sicherung sind daher weitere Regelungen zur Überschreitung der Baugrenze erforderlich. 

Dementsprechend wird eine Festsetzung vorgesehen, die ausnahmsweise ein Vortreten von Ge-

bäudeteilen, und zwar für Vordächer bis zur Baugrenze des darunter liegenden 12. Vollgeschos-

ses ermöglicht. 

TF 3.1 Für bauliche Anlagen im sonstigen Sondergebiet kann ausnahmsweise im XIII. Vollge-

schoss zwischen den Punkten E F G H ein Vortreten von Gebäudeteilen, und zwar für Vor-

dächer bis zur Baugrenze des darunter liegenden XII. Vollgeschosses zugelassen werden. 

  (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO) 

Ein wesentliches Merkmal des Siegerentwurfs des Realisierungswettbewerbs ist die Vorhangfas-

sade mit integrierten Öffnungsflügeln mit Photovoltaik-Elementen und außenliegendem Sonnen-

schutz sowie einem Vordach. Hierbei handelt es sich um bewegliche, technische Gebäudeteile, 

die je nach Sonnenstand ihren Winkel ändern und die Büroflächen einerseits verschatten bzw. ei-

nen optimalen Winkel zu Gewinnung von Sonnenenergie aufweisen sollen. Üblicherweise zählen 

bewegliche Außenbauteile nicht in die zulässige Grundfläche bzw. haben keine Auswirkungen auf 

die Ermittlung der erforderlichen Abstandsflächen, auch wenn diese auf der ganzen Länge der 

Fassade vorgesehen werden sollen und die Privilegierung nur für Außenbauteile gilt, die die Bau-

grenze maximal auf einem Drittel der Länge der Fassade überschreiten.  

Vorsorglich wurde eine Linie zur Abgrenzung des Umfanges von Abweichungen gemäß § 23 Abs. 

3 Satz 3 der BauNVO auch für bewegliche Außenbauteile als ausdrückliche Festsetzung im Sinne 
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der BauO Bln festgesetzt, da es sich hierbei auch um ein wesentliches gestalterisches Element des 

Entwurfs handelt.  

Zur Realisierung des Entwurfs sind zusätzliche Regelungen zur Überschreitung der Baugrenze er-

forderlich. Dementsprechend wird eine Festsetzung vorgesehen, die ausnahmsweise ein Vortreten 

von Gebäudeteilen für technische Fassadenbauteile und Vordächer zulässt. 

TF 3.2 Für bauliche Anlagen im sonstigen Sondergebiet kann ausnahmsweise ein Vortreten von 

Gebäudeteilen und zwar für technische Fassadenbauteile und Vordächer bis zu der Linie 

zur Abgrenzung des Umfanges von Abweichungen gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3 der Baunut-

zungsverordnung zugelassen werden. Dies gilt auch, wenn hierdurch die bauordnungs-

rechtlich vorgeschriebene Tiefe der Abstandsflächen unterschritten wird. 

  (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO) 

IV.2.4.2 Ausschluss von Nebenanlagen, Stellplätzen und Garagen 

Aufgrund der innerstädtischen Lage und der Bebauungsdichte kommt den privaten Freiräumen 

eine besondere Bedeutung zu. Von dieser inneren Platzsituation werden auch die Neubauten und 

insbesondere die öffentlichkeitswirksamen Erdgeschosszonen erschlossen. Im Ergebnis soll ein 

identitätsstiftendes Ensemble entstehen, das den hohen Sicherheitsanforderungen entsprechend, 

umgeben von hochwertig gestalteten Freiräumen unterschiedlicher Öffentlichkeitsgrade, als 

„Campus für Entwicklungszusammenarbeit“ zum Zentrum der Entwicklungszusammenarbeit des 

Bundes in Berlin weiterentwickelt werden kann.  

Die Einfahrt von Fahrzeugen auf das Grundstück des BMZ ist nur in Ausnahmen und nur für dienst-

liche Zwecke zuzulassen. Der motorisierte Verkehr soll überwiegend in den nicht öffentlichen Be-

reichen stattfinden und nicht überbaubare Grundstücksflächen weitgehend von Stellplätzen frei-

gehalten werden. Dennoch notwendige Liefer- und Pkw-Zufahrten erfolgen für die Neubauten 

über eine Zufahrt von der Anhalter Straße her (östlich des südlichen Gebäudes).  

Gemäß § 49 Bauordnung Berlin (BauO Bln) sind bei der Errichtung öffentlich zugänglicher bauli-

cher Anlagen Stellplätze in ausreichender Anzahl und Größe für Menschen mit schwerer Gehbe-

hinderung und für Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer herzustellen. Die Stellplätze können auf 

dem Baugrundstück oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten Grundstück her-

gestellt werden, dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert ist. Im vorliegen-

den Fall sollen sieben Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Personen in der Tiefgarage und 

drei oberirdische Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Personen an der Protokollvorfahrt und 

damit in zumutbarer Entfernung vorgesehen werden. Zusätzlich zu den neugeplanten Stellplätzen 

befinden sich im Bestand sechs weitere Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Personen im Be-

reich des Deutschlandhauses.  

Das Plangebiet hat eine sehr gute Anbindung an den ÖPNV (S-Bahn, Straßenbahn, Bus) und über 

den nah gelegenen Potsdamer Platz an den Regional- und Fernverkehr. 

Der Freiraum zwischen den Bestandsgebäuden und den Neubauten soll in einen neuen öffentli-

chen Durchgang umgewandelt werden, der die Verbindung des neuen Campus mit der städti-

schen Struktur zwischen Anhalter Straße und Martin-Gropius-Bau gewährleistet. Die Durchwegung 
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soll deshalb tagsüber für Fußgänger*innen öffentlich zugänglich sein und die sicherheitsbedingten 

Einschränkungen sollen möglichst geringgehalten werden.  

Einfriedungen sollen im sonstigen Sondergebiet innerhalb der Fläche mit der Bezeichnung a nur 

ausnahmsweise zugelassen werden, sofern diese optisch durchlässig gestaltet sind und einer 

Durchwegung nicht entgegenstehen. Dies dient insbesondere der gestalterischen Freihaltung der 

Durchwegung zwischen den Bestandsgebäuden und den Neubauten. Hiermit sollen sowohl die 

Sichtbeziehungen als auch die öffentliche Wegeführung zwischen der Anhalter Straße und dem 

Martin-Gropius-Bau planungsrechtlich gesichert werden.  

Die Platzfläche zwischen den Bestands- und Neubauten dient zudem der Adressbildung.  

TF 4.1 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 

der Baunutzungsverordnung, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, unzu-

lässig.  

  (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO) 

TF 4.2 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze und Garagen unzulässig. 

Dies gilt nicht für Tiefgaragen und Stellplätze für Menschen mit schwerer Gehbehinderung 

und für Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer. 

  (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 BauNVO) 

TF 4.3 Im sonstigen Sondergebiet können innerhalb der Fläche a Einfriedungen nur ausnahms-

weise zugelassen werden, und nur, wenn sie optisch durchlässig gestaltet sind und einer 

Durchwegung gemäß der textlichen Festsetzung 7.1 nicht entgegenstehen.  

  (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO und § 12 Abs. 1  

AGBauGB) 

IV.2.4.3 Verkürzung der Tiefe von Abstandsflächen 

Die geplanten Festsetzungen zu den überbaubaren Grundstücksflächen mittels Baugrenzen (enge 

Baukörperausweisung) i. V. m. den geplanten Festsetzungen zur Oberkante baulicher Anlagen 

sind "ausdrückliche Festsetzungen" im Sinne des § 6 Abs. 5 Satz 4 Berliner Bauordnung (BauO 

Bln), weshalb die Abstandsflächenvorschriften des § 6 BauO Bln im bauordnungsrechtlichen Zu-

lassungsverfahren nicht zur Anwendung kommen. Da sich die Zulässigkeit der Abstandsflächenun-

terschreitung bereits aus den Regelungen zu den überbaubaren Grundstücksflächen und zur 

Höhe baulicher Anlagen ergibt, ist eine explizite Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB nicht 

erforderlich. 

Die Regelung abweichender Abstandsflächentiefen ist gerechtfertigt, wenn städtebaulich begrün-

dete, besondere planerische oder bauliche Situationen vorliegen und die durch das Abstandsflä-

chenrecht geschützten Rechtsgüter in der Abwägung berücksichtigt werden.  

Betrachtet werden nachfolgend nur die Bereiche, in denen durch den Bebauungsplan abwei-

chende, das heißt verkürzte Abstandsflächen festgelegt werden. Werden die Abstandsflächen ein-

gehalten, so kann nach den bauordnungsrechtlichen Regelungen ohne weiteres davon ausgegan-

gen werden, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden. 

Hinsichtlich der Abstandsflächenrechts sind grundsätzlich drei Anforderungen einzuhalten:  
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- Vor Außenwänden und Dächern sind Abstandsflächen freizuhalten. Eine Ab-

standsfläche ist nicht erforderlich vor Außenwänden an Grundstücksgrenzen. 

(§ 6 Abs. 1 BauO Bln) 

- Abstandflächen müssen auf dem eigenen Grundstück liegen. Sie dürfen sich 

auch auf angrenzende öffentliche Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen bis zu de-

ren Mitte erstrecken. (§ 6 Abs. 1 BauO Bln) In Fällen, in denen solche Flächen 

aneinandergrenzen, ist die Mitte der gesamten öffentlichen Fläche maßgebend. 

- Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken. Dies gilt nicht für Außenwände, 

die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinanderstehen, für Außenwände, 

die zu einem sich fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebäuden der 

Gebäudeklassen 1 und 2 liegen sowie für Gebäude und andere bauliche Anla-

gen, die in den Abstandsflächen zulässig sind. (§ 6 Abs. 2 BauO Bln) 

Umfang der Abstandsflächenverkürzungen 

Abbildung 5: Abstandsflächenplan 

Abstandsflächen auf angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen 

Die Abstandsflächen der bestehenden und geplanten baulichen Anlagen im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans überschreiten nicht die Mitte der angrenzenden Straßenverkehrsflächen. 

Abstandsflächen innerhalb des Plangebiets 

Die Abstandfläche des nördlichen Baukörpers auf dem Flurstück 857 erstreckt sich auf einer 

Länge von 17,0 m bis zu maximal 5,0 m auf das Flurstück 858 (Violett). Eine Überlagerung von 

Abstandflächen zu bestehenden oder geplanten Gebäuden erfolgt nicht. Beide Flurstücke liegen 
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im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und sollen zukünftig zusammengelegt 

werden, womit die bauordnungsrechtlichen Anforderungen zukünftig eingehalten werden.  

Abstandsflächen auf dem Flurstück 857 

Die Abstandsflächen zwischen den geplanten Gebäuden auf dem Flurstück 857 überdecken sich 

auf einer Länge von max. 30,1 m und einer Tiefe von max. 20,5 m (rot). darüber hinaus kommt es 

zu einer zulässigen Abstandsflächenüberschreitung von Außenwänden, die in einem Winkel von 

über 75 Grad zueinanderstehen (grün).  

Abstandsflächen auf dem Flurstück 858 

Darüber hinaus überdecken sich auch die Abstandflächen der Bestandsgebäude auf dem Flur-

stück 858 auf einer Länge von rd. 48,2 m und einer Tiefe von max. 8,2 m (Violett).  

Abstandsflächen zu den Flurstücken 678 und 720 (Topographie des Terrors) 

Für die Abstandsflächen des südöstlichen Neubaus mit einer zulässigen Oberkante von 46 m über 

Geländeoberkante (GOK) errechnet sich bei 0,4 H eine Tiefe von 18,4 m. Die Abstandsfläche 

liegt somit teilweise auf dem östlich angrenzenden unbebauten Grundstück (Flurstück 678). Die 

Tiefe der Abstandsflächenüberschreitung beträgt zwischen 9,3 m und 6,2 m (Violett). 

Der nördliche Neubau weist eine Höhe von 25 m über GOK und somit eine Abstandsfläche (0,4 

H) von 10 m auf. Die Abstandsfläche erstreckt sich bis zu 2,0 m auf das nördlich angrenzende 

Flurstück 720. Beide Flurstücke befinden sich im Eigentum der Stiftung „Topographie des Terrors“, 

dessen Aufgabe es ist, in einem Ausstellungs-, Dokumentations- und Begegnungszentrum die his-

torische Erfahrung des Nationalsozialismus in der Gegenwart zu vermitteln und zu einer Auseinan-

dersetzung mit der Geschichte des nationalsozialistischen Unrechtsstaats und deren Auswirkun-

gen auf die Geschichte nach 1945 anzuregen. Daher ist davon auszugehen, dass die angrenzen-

den Grundstücke somit zukünftig nicht mit Wohngebäuden bebaut werden. Gemäß den Regelu-

gen des Baunutzungsplans wären hier kerngebietstypische Nutzungen mit einer Grundflächenzahl 

(GRZ) von 0,3 in Verbindung mit einer maximalen Anzahl von 5 Vollgeschossen zulässig. Es wird 

im Rahmen der Abwägung davon ausgegangen, dass im worst-case hier Bürogebäude in ge-

schlossener Bauweise zulässig wären. Bürogebäude sind auch in Gewerbegebieten allgemein zu-

lässig, wobei dort das Maß zur Bestimmung der Tiefe der Abstandsflächen 0,2 H beträgt. Bei Her-

anziehung des Maßes zur Bestimmung der Tiefe der Abstandsflächen von 0,2 H, würden die Ab-

standsflächen der neu geplanten Gebäude auf dem eigenen Grundstück liegen.  

Abstandsflächen durch hervortretende Gebäudeteile 

Wesentliches Merkmal des Siegerentwurfs ist die geplante Vorhangfassade mit integrierten Öff-

nungsflügeln mit Photovoltaik-Elementen und außenliegendem Sonnenschutz sowie einem Vor-

dach. Hierbei handelt es sich um bewegliche, technische Gebäudeteile, die je nach Sonnenstand 

ihren Winkel ändern und die Büroflächen einerseits verschatten bzw. einen optimalen Winkel zur 

Gewinnung von Sonnenenergie aufweisen sollen. Üblicherweise haben bewegliche Außenbauteile 

keine Auswirkungen auf die Ermittlung der erforderlichen Abstandsflächen, auch wenn diese auf 

der ganzen Länge der Fassade vorgesehen werden sollen und die Privilegierung nur für Außen-

bauteile gilt, die die Baugrenze maximal auf einem Drittel der Länge der Fassade überschreiten. 

Zur Vermeidung von Vollzugshindernissen wurde auch für diese technischen Gebäudeteile eine 

ausdrückliche Festsetzung vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass hiermit keine 
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wesentlichen Auswirkungen auf die Schutzziele des Abstandsflächenrechts der BauO Bln ausge-

löst werden.  

Städtebauliche Gründe für die Verkürzung der Abstandsflächen 

Die Verringerung der Abstandsflächen in den genannten Bereichen ist aus städtebaulichen Grün-

den erforderlich. Ziel des Bebauungsplans ist die Umsetzung der Ergebnisse des zweistufigen 

Wettbewerbsverfahrens im Zentrum Berlins. Dieser markante Ort soll durch Hochpunkte betont 

werden. Das Zusammenspiel der Typologien zwischen Europahaus, Deutschlandhaus und Martin-

Gropius-Bau wurde bereits im ersten Teil des zweistufigen Wettbewerbsverfahrens als städtebauli-

che Grundidee festgelegt, die in besonderer Weise eine identitätsstiftende Lösung ermöglicht. 

Dieser wichtige und belebte Ort soll baulich besonders markant umgesetzt werden. Daher wird 

hier ein Hochpunkt in der Größe des Europahauses ermöglicht.  

Die Weiterentwicklung des Bereichs am Anhalter Bahnhof dient zudem der Konzentration der Mit-

arbeitenden des BMZ. Hiermit verbunden ist ein großer Bedarf an Flächen. Es erfolgt daher eine 

Baukörperfestsetzung. Dies ermöglicht auch eine Flexibilität bei der baulichen Ausformulierung im 

Zuge der weiteren Umsetzung. Die Festsetzung stellt somit eine ausdrückliche Festsetzung im 

Sinne des § 6 Abs. 5 BauO Bln dar. Das heißt die Abstandsflächenvorschriften des § 6 BauO Bln 

kommen im bauordnungsrechtlichen Zulassungsverfahren nicht zur Anwendung. Die Zulässigkeit 

der Abstandsflächenunterschreitung ergibt sich somit aus den Regelungen zu den überbaubaren 

Grundstücksflächen (Baugrenzen) in Verbindung mit der zulässigen Höhe baulicher Anlagen. 

Wahrung der bauordnungsrechtlichen Schutzziele des Abstandsflächenrechts 

Bei einer Unterschreitung der Abstandsflächen durch die Festsetzung ist zu gewährleisten, dass 

trotz der Verkürzung, die Schutzziele des Abstandsflächenrechts eingehalten werden können.  

Die bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Abstandsflächen dienen vorrangig der Gewährleis-

tung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse insbesondere durch  

- ausreichende Belichtung von Aufenthaltsräumen mit Tageslicht, 

- ausreichende Belüftung von Aufenthaltsräumen, 

- ausreichende Sozialabstände, 

- ausreichende Abstände zum Brandschutz. 

Da eine ausreichende direkte Besonnung von Wohnungen ebenso zur Wohnqualität beiträgt und 

zu den Anforderungen an zeitgemäßes Wohnen zählt, wird auch dieser Aspekt – soweit auf dieser 

Maßstabsebene möglich - in die Abwägung einbezogen. 

Belichtung mit diffusem Tageslicht und Belüftung 

Bezüglich der Mindestanforderungen für Arbeitsräume verweist die DIN 5034-1 auf die Techni-

sche Regel für Arbeitsstätten „Beleuchtung“ (ASR A3.4). Die Anforderung nach einer ausreichen-

den Belichtung mit Tageslicht wird erfüllt, wenn in Arbeitsräumen am Arbeitsplatz ein Tageslicht-

quotient größer als 2 %, bei Dachoberlichtern größer als 4 % erreicht wird.  

Können die Anforderungen der Normen erreicht werden, so kann davon ausgegangen werden, 

dass die Mindestanforderungen an die Belichtung nach § 47 Abs. 2 und 3 BauO Bln bei 
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Umsetzung des Bauvorhabens eingehalten werden. Insoweit gelten die Anforderungen an ge-

sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse als nachgewiesen.  

Werden die Anforderungen nicht erreicht, ist der räumliche Umfang (betroffene Außenwandflä-

chen) und der Grad der Unterschreitung (Tageslichtquotient) konkret zu ermitteln.  

Nach § 47 Abs. 2 Satz BauO Bln ist eine ausreichende Belichtung und Belüftung gewährleistet, 

wenn die Rohbaumaße der Fensteröffnungen mindestens ein Achtel der Netto-Grundfläche des 

Raumes haben. Es werden im Bebauungsplan keine Regelungen getroffen, die dieses verhindern. 

Aufgrund der nur geringen und kleinflächigen Abstandsflächenunterschreitungen kann davon aus-

gegangen werden, dass durch entsprechende Organisation der inneren Struktur der künftigen 

Grundrisse eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Tageslichtversorgung gewähr-

leistet werden kann.  

Die Tageslichtversorgung der Aufenthaltsräume innerhalb der geplanten Baukörper, die als Atri-

umhäuser geplant werden, wurde im Rahmen des zweistufigen Wettbewerbsverfahrens überprüft.  

Im Ergebnis der Untersuchung konnte festgestellt werden, dass die Qualität des natürlichen Ta-

geslichts in den Räumen rund um den Hof in den unteren Etagen des südlichen Gebäudes gering 

ist. Unterhalb des 6. Vollgeschosses beginnt der Tageslichtfaktor mit zunehmender Höhe deutlich 

zu sinken. Für die Aufenthaltsräume am Hof gibt es auf den Geschossen unter dem 4. OG nur den 

0,8-Meter-Streifen, der der Fassade am nächsten liegt und von der ASR als akzeptabler Standort 

für Arbeitsplätze eingestuft wird. Daher wurde ergänzend geprüft, ob die Tageslichtversorgung 

durch hochreflektierende Materialien an den Innenwänden des Hofes in den unteren Geschossen 

verbessert. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass das Hinzufügen von reflektierenden 

Oberflächen die Größe der zulässigen ASR-Zonen in allen Etagen vergrößert, auch in den unte-

ren Geschossen.  

Im Rahmen des Realisierungswettbewerbs wurde erneut die Tageslichtversorgung der Aufent-

haltsräume untersucht, da das Bauvolumen des südlichen Baukörpers aufgrund der Vorgaben für 

Höhe und Tiefe ungünstig in Bezug auf die Tageslichtversorgung ist. Das innenliegende Atrium als 

Lichtquelle wurde beim Siegerentwurf daher so aufgeweitet, dass die Öffnung zum Himmel und 

damit der Eintrag mit diffusem Licht maximiert wird. Zum Atrium grenzen nur informelle Arbeitsbe-

reiche wie z.B. Kollaborationsflächen. Neben dem Oberlicht werden seitliche Einschnitte für die 

Tageslichtversorgung vorgesehen. Über die hochreflektierenden Oberflächen im Atrium wird 

möglichst viel Tageslicht in die Tiefe hinein weitergeleitet. Zusätzliche Maßnahmen zur Lichtlen-

kung, wie z.B. Heliostate wären darüber hinaus vorstellbar. Der nördliche Baukörper ist aufgrund 

der geringeren Geschossanzahl unkritisch. Die dauerhaften Arbeitsplätze sind alle am Perimeter 

platziert und weisen eine sehr gute Tageslichtversorgung auf. 

Abschließend konnte festgestellt werden, dass auch bei vollständig bewölktem Himmel z.B. im 

Winter eine sehr gute Tageslichtversorgung zu erwarten ist. Die Büros am Perimeter sind sehr gut 

mit Tageslicht versorgt, die Flächen im oder angrenzend zum Atrium erhalten wertvolles zenitales 

Licht. Bereiche mit wenig Tageslicht begrenzen sich überwiegend auf die Verkehrsflächen. Die 

Anforderungen an die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an gesunde Arbeitsverhältnisse als 

auch die Anforderungen der BNB-Zertifizierung können voraussichtlich erfüllt werden. 
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Sozialabstand 

Ein ausreichender Sozialabstand gewährleistet den Wohnfrieden, indem er vor menschlichen Le-

bensäußerungen aller Art schützt, die bei zu großer Nähe gegenüberliegenden Fensteröffnungen 

herüberdringen und störend wirken können. Er schützt zudem vor übermäßigen Einblickmöglich-

keiten in die jeweiligen Wohnungen.  

Nach § 6 Abs. 5 Satz 2 BauO Bln genügt vor den Außenwänden von Gebäuden der Gebäude-

klassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschossen als Tiefe der Abstandsfläche 3 

m. Das heißt, dass sich derartige Gebäude regelhaft mit einem Abstand von 6 m gegenüberste-

hen können. Dieser absolute Abstand ist nach Auffassung des Gesetzgebers grundsätzlich ausrei-

chend, um den Sozialabstand zu gewährleisten.  

Dieser Mindestabstand wird in allen von Abstandsflächenkürzungen betroffenen Bereichen, so-

wohl im Plangebiet als auch gegenüber an das Plangebiet grenzenden Gebäuden gewahrt. Der 

absolute Abstand zur östlichen Grundstücksgrenze beträgt 9,1 m. 

Brandschutz 

Die Brandschutzziele, Flucht- und Rettungswege und die Vermeidung eines Brandüberschlags 

sind auch bei der Abstandsflächenverkürzung aufgrund der absoluten Abstände und Anordnung 

der Gebäude gewährleistet.  

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an den Brandschutz und die Notfallrettung im Sinne 

der Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung können auch bei den zugelassenen Abstands-

flächenverkürzungen gewahrt werden. Eine Entfernung von mindestens 5 m zu Nachbargebäuden  

(§ 30 BauO Bln) wird eingehalten. 

IV.2.5 Verkehrsflächen, Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

IV.2.5.1 Verkehrsflächen 

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegenden öffentlichen Straßenverkehrsflächen der 

Anhalter Straße und Stresemannstraße werden zur Sicherung der Erschließung in Lage und Di-

mensionierung bestandsorientiert gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB entsprechend ihrer Widmung 

bis zu ihrer Hälfte festgesetzt. 

IV.2.5.2 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

In Bereich zwischen Anhalter Straße und der rückwärtigen Grünfläche am Martin-Gropius-Bau soll 

ein durchgängiges Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit in einer Breite von mindestens 5,0 Me-

tern festgesetzt werden.  

Die Notwendigkeit für diese Festsetzung ergibt sich aus dem Gesamtkonzept des "EZ-Campus". 

Es beinhaltet einerseits die Schaffung von öffentlich zugänglichen Bereichen und Wegen im Plan-

gebiet, die der Führung der Personenströme dienen. Andererseits soll eine qualifizierte Vernet-

zung des Plangebiets im gesamtstädtischen Kontext sowie mit den benachbarten Grün- und Frei-

räumen sichergesellt werden. Dies ist besonders für die sensible Integration des "Campus für Ent-

wicklungszusammenarbeit" in die Gedenkstättenlandschaft Berlins erforderlich. Die Sicherung des 
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Gehrechts basiert auch auf § 50 Abs. 4 Mobilitätsgesetz (MobG BE), wonach abkürzende Fuß-

wege durch geschlossene Bauwerke oder Anlagen (Blockdurchwegungen) systematisch gefördert 

und bei allen Planungen berücksichtigt werden sollen. 

Durch die Schaffung eines Gehrechts zugunsten der Allgemeinheit zwischen Anhalter Straße und 

der rückwärtigen Grünfläche am Martin-Gropius-Bau wird diesem Grundsatz, im Rahmen der 

denkbaren Fußwegeverbindungen, Rechnung getragen.  

Um ausreichend Spielraum für die Umsetzungsplanung des Realisierungswettbewerbs zu lassen, 

wird lediglich die erforderliche Mindestbreite und eine Verortung im Zwischenraum der Baukörper 

festgesetzt. Die Festsetzung dient auch der besseren Erschließung der nördlich angrenzenden 

Grundstücke (Topographie des Terrors/Martin-Gropius-Bau). Das betroffene Flurstück 556 befin-

det sich im Eigentum des Landes Berlin. Der Anschluss ist zu gewährleisten. 

TF 7.1 Im sonstigen Sondergebiet ist die Fläche mit der Bezeichnung a, zwischen der Linie AB 

und der Linie CD mit einem durchgängigen Gehrecht in einer Breite von mind. 5,0 m zu-

gunsten der Allgemeinheit zu belasten.  

  (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

IV.3 Grünfestsetzungen/Pflanzbindungen 

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplans wird eine deutliche Reduzierung der Flächen mit Bo-

denanschluss zugelassen. Um Gebäudeflächen aufzuwerten, sollen, je nach Gebäudeteil, diffe-

renzierte textliche Festsetzungen zur Erdüberdeckung von Dachflächen sowie zu Dachbegrünun-

gen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 a) BauGB getroffen werden.  

Die zur Festsetzung anstehenden Erdüberdeckungen von Dächern und Dachbegrünungen dienen 

der Schaffung von Lebensraum für Pflanzen und Tiere sowie der Reduzierung von Beeinträchti-

gungen des lokalen Wasserhaushalts. Mit Umsetzung der Planung wird dafür Sorge getragen, 

dass das Niederschlagswasser der Dachflächen deutlich verzögert zur Ableitung oder Versicke-

rung kommt. Zugleich wird die Verdunstung über die Vegetationsflächen bzw. über die Substrate 

auf den Dachflächen gegenüber der Ausbildung nicht begrünter Dächer erhöht. Das verdunstete 

Wasser steht dem lokalen Wasserkreislauf unmittelbar wieder zur Verfügung. Durch die Erhöhung 

der Verdunstungsrate wird die mikroklimatische Situation im Plangebiet verbessert. 

TF 6.1 Im sonstigen Sondergebiet sind mindestens 80 % der Dachflächen extensiv zu begrünen. 

Der durchwurzelbare Teil des Dachaufbaus muss mindestens 15 cm betragen. Die Be-

pflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Als Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind die zu be-

grünenden Dachflächen als Retentionsdächer zur Rückhaltung von Niederschlagswasser 

auszubilden. Die Pflicht zur Begrünung von Dachflächen gilt nicht für Dachflächen des 

Deutschlandhauses (Stresemannstraße Nr. 90) und von Dachflächen von Nebenanlagen 

im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung sowie für Dachflächen gemäß der textli-

chen Festsetzungen Nr. 3.1 und 3.2. 

  (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB) 
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Innerhalb des Plangebiets sind Stellplätze nur in Tiefgaragen zulässig (s. Kap. IV.2.4.2). Die kon-

krete Lage von Tiefgaragen wird im Bebauungsplan nicht festgelegt. Es ist davon auszugehen, 

dass sie weitestgehend unterhalb der zukünftigen Gebäude angeordnet werden. So wird sicher-

gestellt, dass eine Bodenfunktion aufrechterhalten bleibt und trotz der Versiegelung das Regen-

wasser anteilig zurückgehalten und die klimatische Ausgleichsfunktion gestärkt wird. Damit wer-

den die Ziele der Klimaanpassung berücksichtigt. Mit der Begrünung von Tiefgaragen kann ein 

höherer Grünanteil nachhaltig gesichert werden. Um für Sträucher, Stauden und kleinkronige 

Bäume günstige Wuchsbedingungen zu sichern, muss die Erdschicht über Tiefgaragen mindestens 

120 cm betragen. Sofern auf Tiefgaragen(teilen) Wege, Zufahrten oder Nebenanlagen im Sinne 

des § 14 BauNVO angelegt werden, entfällt die Pflicht zur Begrünung, um eine angemessene Er-

schließung und Nutzung zu gewährleisten. Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei 

Abgang nachzupflanzen, damit eine zeitlich unbegrenzte Aufrechterhaltung der dargestellten 

Funktionen gewährleistet ist.  

TF 6.2  Im sonstigen Sondergebiet sind bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche mit 

einer mindestens 1,2 m starken Erdschicht zu überdecken und zu begrünen. Dies gilt nicht 

für Wege, Zufahrten und Platzflächen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang 

nachzupflanzen. 

  (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB; § 12 Abs. 6 BauNVO i. V. m. § 23 Abs. 5 

BauNVO) 

Zur Begrünung des Plangebietes wird auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB im sonsti-

gen Sondergebiet die Pflanzung 12 weiterer standortgerechter Laubbäume mit einem Stammum-

fang von mindestens 18 cm festgesetzt. Ersatzpflanzungen nach Berliner Baumschutzverordnung 

(BaumSchVO) sind auf diese Zahl anzurechnen, jedoch ausschließlich auf anstehendem Boden 

bzw. nicht unterbauter Fläche vorzunehmen. Durch die Pflanzungen soll der Stadtraum gegliedert 

und das Ortsbild positiv geprägt werden. So wird ein wesentlicher Beitrag zur angemessenen Ein-

bindung des Sondergebiets in die direkte Umgebung des Robinienwäldchens geleistet. Neben 

den großkronigen Bäumen soll bei der Hälfte der Pflanzungen auch die Verwendung von klein- 

und mittelkronigen Bäumen zulässig sein. So können auch Bereiche mit beschränktem Flächenan-

gebot, beschränktem Wurzelraum (z. B. erdüberdeckte Dachflächen) oder besonderen Gestal-

tungsanforderungen im Rahmen der Festsetzung bepflanzt werden.  

Die Baumpflanzungen sind insbesondere als Maßnahme zur Anpassung an den Klimawandel im 

Sinne von § 1a Abs. 5 BauGB geboten. Sie dienen weiterhin dem Ausgleich von Beeinträchtigun-

gen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB. Durch die 

Bepflanzung mit großkronigen Bäumen soll ein möglichst großer Teil der Freiflächen beschattet 

werden, um im Sinne der Anpassung an den Klimawandel die mikroklimatische Situation zu entlas-

ten. Bäume tragen wesentlich zur Sauerstoffbildung und zu einer Verbesserung des örtlichen 

Kleinklimas bei. Sie reduzieren die sommerliche Aufheizung im Siedlungsbereich durch Verschat-

tung, erzeugen Kühlung durch Verdunstung und filtern Staub und Luftschadstoffe. Sie bieten dar-

über hinaus Lebensraum, Nist- und Nahrungsangebot für die heimische Tierwelt. Zudem sollen im 

Hinblick auf die angrenzenden Straßenverkehrs- und Grünflächen, negative Auswirkungen auf das 

Orts- und Landschaftsbild gemindert werden. 
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TF 6.3 Im sonstigen Sondergebiet sind mindestens 12 standortgerechte Laubbäume mit einem 

Mindeststammumfang von 18 cm zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang nachzupflan-

zen. Bei mindestens der Hälfte der Pflanzungen sind großkronige Bäume zu verwenden. 

Vorhandene Bäume, die erhalten werden und Ersatzpflanzungen auf anstehendem Boden 

nach Baumschutzverordnung sind auf diese Anzahl anzurechnen. 

  (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

IV.4 Immissionsschutz 

Werden in Bebauungsplänen sensible Nutzungen nahe von Emissionsquellen platziert oder sind 

bei Umsetzung der Planung zusätzliche Emissionen zu erwarten, erfordert das Gebot der Konflikt-

bewältigung, dass eine Auseinandersetzung mit den zu erwartenden Immissionsbelastungen in der 

verbindlichen Bauleitplanung erfolgt, um die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse planungsrechtlich zu gewährleisten. Eine Verlagerung auf eine nachgelagerte 

Planungsebene (z. B. das Bauzulassungsverfahren) ist nur insoweit zulässig, wie die Umsetzung 

der nach den Zielen des Bebauungsplans erforderlichen Maßnahmen zum Immissionsschutz dort 

verbindlich gesichert ist. Im vorliegenden Fall sind schädliche Umwelteinwirkungen durch Luft-

schadstoffe und Geräusche als abwägungserhebliche Belange zu berücksichtigen. Andere Immis-

sionen sind wegen der zulässigen und ausnahmsweisen zulässigen Art der Nutzungen im Plange-

biet ohne planerische Relevanz. 

IV.4.1 Luftreinhaltung 

Aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb des im Flächennutzungsplan Berlin dargestellten 

Vorranggebietes für Luftreinhaltung ist zur Begrenzung von Luftverunreinigungen im Sinne des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes die Verwendung von Erdgas und Heizöl EL als Brennstoff zuge-

lassen, da von diesen Brennstoffen vergleichsweise geringe Luftbelastungen ausgehen. Die Ver-

wendung anderer Brennstoffe ist nur dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme 

von Schwefeldioxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des eingesetz-

ten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind.  

Insofern kann in Bezug auf die geplanten Neubauten ein partieller Beitrag zur Luftreinhaltung ge-

sichert werden. Mit der textlichen Festsetzung 5.1 werden auch ein möglichst geringer Einsatz von 

Primärenergie unterstützt und negative Auswirkungen auf die Umwelt minimiert. So kann den Be-

langen des Klimaschutzes Rechnung getragen und die Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt 

werden. Zudem werden mit dieser Festsetzung auch die aus dem StEP Klima 2.0 abzuleitenden 

und zu berücksichtigen ökologischen Anforderungen an einen nachhaltigen Städtebau berück-

sichtigt. 

TF 5.1 Sofern im Geltungsbereich des Bebauungsplans Feuerungsanlagen für die Erzeugung von 

Wärme betrieben werden, sind vorwiegend zum Schutz vor Feinstaub als Brennstoffe nur 

Erdgas oder Heizöl EL schwefelarm zulässig. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist 

dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von Schwefeloxiden, Stick-

stoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs ver-

gleichbar höchstens denen von Heizöl EL schwefelarm sind.  
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  (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB) 

IV.4.2 Lärmschutz 

IV.4.2.1 Beurteilungsgrundlagen 

Da für Bebauungspläne keine gesetzlich verbindlichen Grenz- oder Richtwerte zum Schallschutz 

existieren, werden die in der DIN 18005-1 (Schallschutz im Städtebau) aufgeführten schalltechni-

schen Orientierungswerte (SOW) als primäre Abwägungsgrundlage herangezogen. Im Beiblatt 

1:1987-05 zur DIN 18005-1 werden für die aus den Gebietskategorien der BauNVO abgeleiteten 

Baugebiete Orientierungswerte angegeben, deren Einhaltung tagsüber (6:00 bis 22:00 Uhr) und 

nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) anzustreben ist. Bei der hier vorliegenden Planung sollen gemäß den 

geplanten Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung SO im Geltungsbereich festgesetzt wer-

den. Gemäß Berliner Lärmleitfaden werden zweckbestimmte SO, sofern diese eine besondere 

Schutzbedürftigkeit z. B. Büronutzung haben, bei den Grenzwerten mit einem Kerngebiet (MK) 

gleichgesetzt. Entsprechend der vorgesehenen Nutzungen, Regierungsgebäude und Museum, 

bleibt der Kerngebietscharakter der Umgebung erhalten. Aus diesem Grund wird auf die für Kern-

gebiete (MK) geltenden SOW für Verkehrslärm gemäß der DIN 18005 Bezug genommen. Das be-

deutet, dass für die Beurteilung der Lärmbelastung im Bebauungsplan 2-64 63 dB(A) tags und 53 

dB(A) nachts als SOW gelten. Ein Regelungsbedarf zum Schutz von Wohnnutzungen unter Berück-

sichtigung der Schutzziele der DIN 4109 wird nicht als erforderlich angesehen. 

IV.4.2.2 Gutachterliche Grundlagen 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde die Lärmsituation im Rahmen eines Fachgutach-

tens untersucht (stadtraum Gesellschaft für Raumplanung, Städtebau und Verkehrstechnik mbH, 

Berlin, 07/2025). Gegenstand der Beurteilung waren bestehende und die durch die Planung zu 

erwartenden Schallimmissionen des Verkehrslärms, die auf das Plangebiet einwirken. Für die Wei-

terverwendung der Verkehrsmengen im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung erfolgte eine 

Umrechnung der ermittelten Verkehrsmengen der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke 

(DTV) (Montag-Freitag, 24h) auf die dafür benötigten Kennwerte (DTV Montag-Sonntag, Zeitbe-

reiche Tag und Nacht, Schwerverkehrsanteil >3,5t). Betrachtet wurden Prognose-Nullfall (PNF) 

und –Planfall (PPF). Die Verkehrsbelastung wurde an der Stresemannstraße / Schöneberger 

Straße - Anhalter Straße und Anhalter Straße / Wilhelmstraße aufgezeichnet. Die Verkehrsstärken 

für die Nebenstraßen Askanischer Platz und Bernburger Straße wurden abgeschätzt. Die Zusam-

menstellung der Daten erfolgte unter Zuhilfenahme der Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen 

(RLS19) sowie dem Leitfaden der SenMVKU zu Umrechnungsfaktoren (Berlin, 2022). 

IV.4.2.3 Lärmquelle: Verkehr 

Aufgrund der Art der umliegenden Nutzungen ist bis auf den Straßenverkehrslärm nicht von einer 

nennenswerten zusätzlichen Lärmeinwirkung auszugehen. Demnach sind Gewerbe-, Freizeit-, 

Sportanlagen- und Fluglärm unberücksichtigt geblieben. Für die Beurteilung der Lärmsituation in-

nerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind die durch den Kfz-Verkehr der an das 

Plangebiet grenzenden Straßen maßgeblich. Unter dem Gesichtspunkt der Wahrung gesunder 
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Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist außerdem das verträgliche Nebeneinander von gewerblichen 

Nutzungen und gegenüber Lärm schutzbedürftiger Nutzungen von Bedeutung. Im Einzelnen sind 

die Lärmemissionen des Straßenverkehrs: 

- die Stresemannstraße auf Höhe Anhalter Straße 

- die Schöneberger Straße auf Höhe Anhalter Platz 

- die Anhalter Straße 

- die Wilhelmstraße auf Höhe Anhalter Straße 

- der Askanische Platz 

- die Bernburger Straße auf Höhe Askanischer Platz 

Neben dem Straßenverkehr befindet sich im unmittelbaren Umfeld des Bebauungsplans 2-64 

eine weitere relevante Lärmquelle, die zukünftig (2035) entlang der Stresemannstraße verlau-

fende Straßenbahnverbindung (vgl. ÖPNV-Bedarfsplan - Anlage 3 des Nahverkehrsplans Berlin 

2019-2023). Diese Lärmimmission konnte derzeit nicht berücksichtigt werden, da für die Beurtei-

lung die relevanten Planungsinformationen u. a. Lage der Tram-Gleise, geplanter Straßenquer-

schnitt, Haltestellenlagen und geplanter Takt fehlen. Für diese Strecke wurde die Grundlagenun-

tersuchung durchgeführt. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage Berlins wird jedoch zunächst auf 

die Maßnahmenumsetzung verzichtet.  

Gemäß den aktuellen Informationen der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und 

Umwelt (Stand 11.06.2025) verschiebt sich der Bau der Straßenbahntrasse auf unbestimmte Zeit. 

Die damit einhergehenden Verkehrsverlagerungen sind damit für eine Bewertung des Prognose-

jahres 2030 nicht mehr maßgebend. Aus dem Verkehrsgutachten wurde demzufolge der IST-

Planfall als neuer maßgebender Betrachtungsfall ermittelt, weshalb dieser in dem vorliegenden 

Verkehrslärmgutachten ergänzt wurde. 

Prognosenullfall (PNF) (Europa- und Deutschlandhaus) 

Gegenüber dem Bestand erhöhen sich im Prognose-Nullfall die Schallleistungspegel der Anhalter 

Straße und Schöneberger Straße tagsüber um ca. 2 dB(A) und nachts um ca. 4 dB(A). Auf der 

Stresemannstraße wird von einer Zunahme der Schallleistungspegel um ca. 1 dB(A) tags und ca. 

2 dB(A) nachts ausgegangen. Die Wilhelmstraße weist eine Erhöhung der Schallleistungspegel 

von ca. 0,5 dB(A) tagsüber und ca. 1 dB(A) nachts auf. 

Gemäß schalltechnischer Untersuchung liegen im PNF die Beurteilungspegel an den straßenseiti-

gen Fassaden (Südosten, Südwesten) bei 63,6 dB(A) und 73 dB(A) tagsüber und 57,8 dB(A) und 

67,3 dB(A) nachts. Ohne Umsetzung des Bebauungsplans werden die SOW für Kerngebiete (MK) 

tags wie nachts überschritten. Auf den „Gebäuderückseiten“ (Nordosten) und nahezu vollständig 

auf der nordwestlichen Fassade (Ausnahme bis in eine Tiefe von ca. 11,0 m an der Stresemann-

straße) werden die SOW am Tag eingehalten. Nachts ist der Flächenanteil mit angemessenen Be-

urteilungspegeln entsprechend der niedrigeren SOW kleiner. Die Grenzwerte werden „an den hin-

teren Gebäudefassaden“ ab einer Tiefe von ca. 39,0 m an der Stresemannstraße und ca. 25,0 m 

an der Anhalter Straße eingehalten. Während sich die maximalen Überschreitungen der SOW nur 

auf 8 dB(A) am Tag belaufen, werden in der Nacht die rechtlich anerkannten Schwellenwerte der 

Gesundheitsgefährdung an den straßenseitigen Fassaden überschritten. Die Überschreitung der 

SOW für Kerngebiete (MK) liegt bei bis zu 12,3 dB(A) nachts. 
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Prognoseplanfall (PPF) (Europa- und Deutschlandhaus sowie Neubebauung) 

Die Umsetzung des Bebauungsplans hat in der Prognose auf die Bestandsgebäude keine schall-

technischen Auswirkungen mit Ausnahme von positiven Effekten an den „Rückseiten“ der beste-

henden Gebäude. Die Grenzwerte und ihre Überschreitungen bleiben sowohl tagsüber als auch 

nachts nahezu unverändert. Im Vergleich der berechneten Pegelwerte des PPF mit denen des PNF 

kommt es zu einer Erhöhung von max. 0,1 dB(A). Nachts sind keine Änderungen der Schallleis-

tungspegel zu erwarten, da sich die Verkehrsstärke nicht ändert. 

Die Beurteilungspegel für die neugeplanten Gebäude liegen niedriger als für die Bestandsge-

bäude. Die relativ niedrigen Werte am Neubau von 51,8 dB(A) - 68,4 dB(A) tags und 46,7 dB(A) - 

62,6 dB(A) nachts ergeben sich u. a. aus der optimalen Lage der neugeplanten Gebäude. Sie 

werden durch das bestehende Europa- und Deutschlandhaus von dem Lärm der Stresemann-

straße geschützt. Zusätzlich wird der nördliche Neubau durch den südlichen Neubau vom Ver-

kehrslärm der Anhalter Straße abgeschirmt. Demzufolge kommt es beim Neubau im PPF nur am 

südlichen Baukörper zu Grenzwertüberschreitungen. Am Tag trifft das ausschließlich für die südli-

che Fassade des Neubaus zu, an welcher der Grenzwert um 3,4 dB(A) überschritten wird. Nachts 

wird der Richtwert an der südlichen Fassade bis zu 7,6 dB(A) und geringfügiger an der östlichen 

Fassade ab dem 1. OG sowie an der westlichen Fassade ab dem 2. OG bis zu 1,8 dB(A) bzw. 2,6 

dB(A) überschritten. 

IST-Planfall 

Im IST-Planfall werden die Bestandsgebäude sowie die beiden neuen Gebäude, der aus der Pla-

nung resultierende Kfz-Verkehr und der Verkehrslärm der Tiefgarage im Berechnungsmodell be-

rücksichtigt. Die Beurteilungspegel an den Bestandsgebäuden liegen tagsüber zwischen 62,1 

dB(A) und 70,8 dB(A) und nachts zwischen 56,1 dB(A) und 64,1 dB(A). Es kommt zu geringen Er-

höhungen (bis zu 0,5 dB(A)) im Vergleich zum Bestand.  

Die Beurteilungspegel des Neubaus 1 (südlich) und 2 (nördlich) liegen tagsüber zwischen 51,0 

dB(A) und 66,1 dB(A) und nachts zwischen 43,7 dB(A) und 59,1 dB(A). Die relativ niedrigen Werte 

an den neuen Gebäuden ergeben sich u.a. aus der Lage dieser zu den angrenzenden Gebäuden. 

Beide Gebäude werden durch das bestehende Europahaus sowie das Deutschlandhaus von dem 

Lärm der Stresemannstraße geschützt. Zusätzlich wird der Neubau 2 dank des Neubaus 1 vor 

dem Verkehrslärm der Anhalter Straße geschützt. Unter Berücksichtigung der DIN 18005 (Schall-

schutz im Städtebau) kommt es im IST-Planfall an beiden neugeplanten Gebäuden zu Orientie-

rungswertüberschreitungen. Am Tag werden an den südlichen Gebäudeseiten beider Gebäude 

die höchsten Lärmbelastungswerte von 66,1 dB(A) und 57,5 dB(A) verzeichnet. Ausschließlich an 

der Südseite von Neubau 1 wird der Orientierungswert von 63 dB(A) um 3,1 dB(A) überschritten. 

Nachts kann an allen Fassadenseiten des Neubaus 2 und an der Nordseite des Neubaus 1 der 

Orientierungswert eingehalten werden. An den anderen Fassadenseiten des Neubaus 1 wird mit 

Beurteilungspegeln bis 59,1 dB(A) der Orientierungswert um bis zu 6,1 dB(A) überschritten. 

IV.4.2.4 Schallschutzkonzept Verkehrslärm 

Als Ergebnis der Prognose und der Bewertung der zu erwartenden Lärmbelastung sind im Rah-

men des Bebauungsplanverfahrens, Maßnahmen gegen Verkehrslärm für den südlichen Neubau, 
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v. a. für die südliche Gebäudeseite, und die Bestandsgebäude z. B. bei Sanierungsmaßnahmen 

wie am Europahaus zu ermitteln und abzuwägen. 

Trennungsgrundsatz 

In dem Bebauungsplan 2-64 zur Innenentwicklung (vgl. AI.2) sind die Regelungsmöglichkeiten 

nach dem Trennungsgrundsatz im Sinne des § 50 BImSchG begrenzt. Das öffentliche Interesse an 

der Nachverdichtung überwiegt. Der Trennungsgrundsatz, unter den alldiejenigen Maßnahmen 

fallen, die schädliche Umwelteinwirkungen durch verträgliche Zuordnung von Flächennutzungen 

so weit wie möglich vermeiden, wird durchbrochen zugunsten eines sparsamen Umgangs mit 

Grund und Boden (Nachverdichtung nach § 1a Abs. 2 BauGB). Aufgrund der städtebaulichen 

Gründe (Grundstückgröße; vorhandene Bestandsbebauung; äußere, bestehende Erschließung) 

kann die Einhaltung eines ausreichenden Abstands zwischen Schallemittent, dem Verkehrslärm, 

und der geplanten Nutzungen nicht erfolgen. Nicht möglich sind eine geeignetere Anordnung des 

Baugebiets und sonstiger Flächen zueinander, eine Gliederung des Baugebiets nach Störgrad 

oder durch Geräuschkontingentierung, eine Festsetzung von größeren Flächen, die von einer Be-

bauung freizuhalten sind, oder von Baugrenzen mit ausreichendem Abstand zur Lärmquelle, ins-

besondere bei den Bestandsgebäuden. An den Neubauten ist die Überschreitung der SOW durch 

die Anordnung der Baukörper bereits lärmtechnisch optimiert (vgl. Prognoseplanfall (PPF) (Eu-

ropa- und Deutschlandhaus sowie Neubebauung). Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm sind 

nur an dem südlichen Neubau, v. a. an der südlichen Gebäudeseite, erforderlich. 

Zur Beurteilung des Trennungsgrundsatzes sind die Darstellungen des FNP ein Bestandteil, denn 

der FNP stellt auf gesamtstädtischer Ebene u. a. die geeignete Anordnung der Baugebiete zuei-

nander und Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind, dar. Im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans 2-64 ist aus Sicht der vorbereitenden Bauleitplanung (AII.2.2) ein SO mit der direkten 

Nachbarschaft von Einrichtungen der Bundesregierung und Museumsräumen gewollt. 

Im Einwirkbereich des Straßenverkehrslärms liegen ebenso sensible Nutzungen außerhalb des 

Geltungsbereichs. Die Verkehrsbelastung und die deutlichen Überschreitungen der SOW in der 

Stresemannstraße und der Anhalter Straße treffen auf die Situation im Bestand und in beiden 

Prognosefällen zu. Im FNP werden die westlich an das Plangebiet angrenzenden Bauflächen als 

Gemischte Baufläche M2 dargestellt, ebenso wie die südlichen bis auf Höhe der geplanten Neu-

bebauung. In der östlich verlängerten Anhalter Straße ist Wohnbaufläche mit einer GFZ über 1,5 

festgesetzt. 

Aktive und städtebauliche Maßnahmen 

Da primär keine sensible Wohnnutzung im Plangebiet vorgesehen ist, besteht aus schalltechni-

scher Sicht kein Regelungserfordernis im Bebauungsplan. Es können lärmabgewandte Fassaden 

realisiert werden, an denen die SOW für Kerngebiete sowohl tags als auch nachts eingehalten 

werden. Folglich können gesunde Arbeitsverhältnisse gewährleistet werden. Da jedoch die ge-

sundheitsgefährdenden Schwellenwerte bspw. an den straßenseitigen Fassaden erheblich über-

schritten werden, wurde geprüft, inwieweit durch Festsetzungen zur Bauweise und Baukörperano-

rdnung im Sinne des städtebaulichen Lärmschutzes und/oder aktive Lärmschutzmaßnahmen, 
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denen grundsätzlich Vorrang gegenüber passiven Lärmschutzmaßnahmen einzuräumen ist, die 

Belastungen gemindert werden können: 

Positiv hinsichtlich des städtebaulichen Lärmschutzes ist die Anordnung des nördlichen Neubaus 

im ausreichenden Abstand von den Lärmemittenten zu bewerten. Am südlichen Neubau ist die 

enge Baugrenze und die maximal zulässige Oberkante von 81,0 m ü. NHN i. V. m. einer GRZ von 

0,5 zuträglich. Der Baukörper verhindert das tiefere Eindringen der Lärmimmissionen auf die Flä-

che. Weitere Maßnahmen der Konfliktbewältigung, wie beispielsweise eine Bündelung der Lärm-

quellen der beiden bestehenden Straßen, ist mit dem Projekt unmöglich. Aufgrund der bestehen-

den und zu erhaltenden Nutzungen im Plangebiet ist auch keine aufschiebende Bedingung für die 

Zulässigkeit der Nutzungen erforderlich. 

Der Einbau lärmarmer Fahrbahnbeläge ist auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB für die 

Bestandsstraßen nicht zielführend, da eine Festsetzung im Bebauungsplan nur bei einem Neubau 

einer Straße im Plangebiet zutrifft. Beim nächsten Sanierungszyklus sollte geprüft werden, ob der 

Fahrbahnbelag lärmarm ausgeführt werden kann. Eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 

30 km/h als Maßnahme des aktiven Lärmschutzes muss für die Straßen gutachterlich geprüft wer-

den, da die beiden angrenzenden Straßen Hauptverkehrsstraßen der Stufe III sind.  

Das an der Planung beteiligte und eingebundene Straßen- und Grünflächenamt kann aus Grün-

den des Immissionsschutzes eine lärmmindernde Straßendeckschicht prüfen. Eine lärmarme Bau-

weise könnte im nächsten Sanierungszyklus eingesetzt werden. Zur Finanzierung steht ein Förder-

programm der SenMVKU zur Verfügung. Vertiefende Informationen bietet der Leitfaden für lärm-

technisch optimierte Fahrbahndeckschichten.  

Die Abschirmung der Gebäude gegenüber Verkehrsemissionen durch Schallschutzwände oder  

-wälle kommt aus Erschließungsgründen, aus städtebaulichen Gründen in der innerstädtischen 

Lage wegen der zum Schutz der bis zu elfgeschossigen Gebäude notwendigen Höhen der Lärm-

schutzanlagen und dem Denkmalschutz nicht in Betracht. Aus technischen und gestalterischen 

Gründen ist ein Lückenschluss bei einer so hohen Bebauung nicht möglich. Ein gebäudehoher Lü-

ckenschluss zwischen Deutschlandhaus und dem südlichen Neubau in transparenter Ausführung 

aufgrund des Landschaftsbilds würde sich neben den geringen positiven Wirkungen für die Nut-

zungen im Plangebiet negativ auf den Artenschutz und die Biodiversität auswirken, da hier mit ei-

nem erhöhten Tötungsrisiko von Vogelarten zu rechnen ist, sowie auf die südlich des Plangebiets 

gelegene Wohnbebauung aufgrund der verursachten Rückreflexionen. 

Passiver Lärmschutz 

Die geplanten Maßnahmen zum städtebaulichen Lärmschutz sind aufgrund der angrenzenden 

Straßen nicht ausreichend, um gesunde Arbeitsverhältnisse in Bezug auf den Lärmschutz sicherzu-

stellen. Am südlichen Neubau und an den Bestandsgebäuden sind zusätzlich Maßnahmen zur 

Schalldämmung der geschlossenen und teilgeöffneten Außenbauteile erforderlich.  

Aufgrund der Art der Nutzung des sonstigen SO unterliegen die Außenanlagen keinem besonde-

ren Schutzniveau.  

Wenn Wohnungen in einem Gebiet allgemein zulässig sind, werden Regelungen bezüglich lärm-

schützender Grundrissausrichtungen und Schalldämmungen von teilgeöffneten Fenstern 
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möglicherweise erforderlich, da bauliche Schallschutzmaßnahmen nach DIN 4190 nur bei ge-

schlossenen Fenstern voll wirksam sind. Dies trifft auf den Bebauungsplan 2-64 nicht zu. Bei sons-

tigen schutzbedürftigen Räumen wie beispielsweise Büros und Übernachtungsräumen in Beher-

bergungsstätten wird davon ausgegangen, dass zum Lüften ein kurzzeitiges Öffnen der Fenster 

mit Überschreitung der Lärmrichtwerte im Raum hinnehmbar ist oder eine Belüftung vollständig 

über raumweise oder zentrale Dauerlüftungseinrichtungen erfolgt. 

Schutz vor Lärm innerhalb der Gebäude wird insbesondere durch die entsprechende Schalldäm-

mung der Außenbauteile erreicht. Auf Regelungen zum baulichen Schallschutz der geschlossenen 

Außenbauteile kann im Bebauungsplan verzichtet werden, seit die DIN 4109-1:2018-01 und die 

DIN 4109-2:2018-01 bauaufsichtlich als zwingend zu beachtende technische Bauvorschrift ein-

geführt wurde. Die Norm gibt die erforderlichen Bauschalldämmmaße u. a. für Büroräume (aus-

genommen Großraumbüros), Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume vor. Im Rahmen des Be-

bauungsplanverfahrens ist allerdings zu ermitteln, mit welchen Anforderungen an den baulichen 

Schallschutz ungefähr gerechnet werden muss: 

Die Fenster im Lärmpegelbereich IV, alle an den straßenseitigen Fassaden im Bestand und im 

Neubau, müssen ein Schalldämmmaß von mindestens 35 dB(A) aufweisen. Für die Fenster in den 

Lärmpegelbereichen II und III, an der West- und Ostseite des südlichen Neubaus, an der Süd- 

und Ostseite des nördlichen Neubaus und an der Nordwestseite des Europahauses, resultiert ein 

Fenster-Schalldämmmaß von mindestens 30 dB(A). Für die Nordseite des südlichen Neubaus so-

wie die West- und Nordseite des nördlichen Neubaus gelten keine gesonderten Anforderungen an 

die Fenster. Nachts gibt es keine Schutzansprüche, da in dieser Zeit die Gebäude nicht genutzt 

werden. 

Schutz des Außenbereich Kita 

Für die Außenbereiche der geplanten Kita darf ein oberer Schwellenwert von 62 dB(A) nicht über-

schritten werden, damit eine verständliche Kommunikation gewährleistet werden kann. Im Bereich 

des Neubaus 1 liegen die Außenpegel zwischen 60 dB(A) und 70 dB(A) und im Bereich des Neu-

baus 2 zwischen 50 dB(A) und 60 dB(A). Es wird empfohlen, die Außenbereiche der Kita nördlich 

des Neubaus 1 vorzusehen, da in diesem Bereich der anzusetzende Schwellenwert von 62 dB(A) 

(gemäß Berliner Lärmleitfaden) eingehalten werden kann. 

Auswirkungen auf die Umgebung 

Das Bauvorhaben „Campus für Entwicklungszusammenarbeit“ erzeugt eine relativ geringe zu-

sätzliche Verkehrs- und Lärmbelastung. Die Ergebnisse bezüglich der lärmtechnischen Auswirkun-

gen der Planung auf die Nachbarschaft siehe Kapitel VIII.1.4.1. 

IV.5 Gestaltungsregelungen 

Aufgrund der Nähe zum Baudenkmal „Haus der Ostdeutschen Heimat & Deutschlandhaus“ und 

den damit verbundenen gestalterische Anforderungen, die sich aus dem Umgebungsschutz erge-

ben, sowie der aus dem Realisierungswettbewerb resultierenden besonderen gestalterischen An-

forderungen, ist die Festsetzung zum besonderen Gestaltungsbedarf im Sinne des § 12 AGBauGB 
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erforderlich. Der Ausschluss von verspiegeltem Glas ist insbesondere darin begründet, dass ver-

spiegelte Glasflächen ein abweisendes Stadtbild erzeugen, bei dem der Betrachter quasi „auf 

sich selbst“ zurückgeworfen wird. Die räumlichen Bezüge der geplanten solitären Baukörper zur 

Umgebung würden bei verspiegelten Glasfassaden kaum erlebbar. Dies entspricht nicht dem 

städtebaulichen Ziel, dass die solitären Baukörper zwischen den umgebenden Baukörpern vermit-

teln. Zum anderen stellen verspiegelte Glasflächen auch eine Gefahr für Vögel dar.  

TF 8.1 Im sonstigen Sondergebiet ist die Verwendung von verspiegeltem Glas unzulässig. 

  (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 12 AGBauGB) 

Ziel der Planung ist die planungsrechtliche Sicherung des Wettbewerbsergebnisses, weshalb hier 

eine Gestaltfestsetzung erforderlich wird. Der Entwurf sieht zwei Atrium-Häuser vor, die sich in ih-

rer Fassadengliederung und Farbgebung an der umgebenden Bestandsbebauung orientieren so-

wie eine Belichtung der einzelnen Büroräume von zwei Seiten ermöglichen. Als wesentliche Ge-

staltelemente können die kassettierten Sandstein-Fassadenelemente in Kombination mit brünier-

ten Messingelementen genannt werden. Damit sich der Entwurf in die Umgebung einfügt und das 

angrenzende Denkmal nicht beeinträchtigt wird, ist es erforderlich, den Anteil der Glasflächen zu 

begrenzen. Hierfür wurde im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens ein maximaler Anteil von 60 % 

der Fassade ermittelt.  

TF 8.2 Bauliche Anlagen innerhalb der Baufelder mit der Bezeichnung b und c sind so zu gestal-

ten, dass die Summe der Öffnungen, in der Ansicht einen Anteil von 60 % nicht überschrei-

tet. Die Außenwände von Gebäuden sind als rote Steinfassaden auszuführen. 

  (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 12 AGBauGB) 

IV.6 Nachrichtliche Übernahmen 

Unterhalb der Stresemannstraße befinden sich Anlagen des Anhalter Bahnhofs und der S-Bahnli-

nien S1 und S2 mitsamt der dazugehörigen Treppenanlagen. Diese Flächen sind - als Rückwir-

kung der Regelungen des § 36 BauGB - der Planungshoheit des Landes Berlin weitgehend entzo-

gen. Die Treppenanlage sowie die Tunnelanlagen werden daher im Bebauungsplan nachrichtlich 

als Bahnanlagen übernommen.  

Denkmäler 

Im Plangebiet befindet sich das im Kapitel II.1.7 benannte Baudenkmal „Haus der Ostdeutschen 

Heimat & Deutschlandhaus“. Es wird nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Die ge-

planten Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzungen stehen einem Erhalt nicht entgegen. Die 

Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und den überbaubaren Grundstücksflächen be-

rücksichtigen den Erhalt der geschützten Gebäude. 

IV.7 Hinweise 

IV.7.1 Außerkrafttreten bisheriger baurechtlicher Regelungen 

Zur Klarstellung der Rechtseindeutigkeit der Festsetzungen im Geltungsbereich des Bebauungs-

plans wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich des Bebauungsplans alle bisherigen 
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Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des 

Baugesetzbuches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft treten.  

Dies betrifft die Festsetzungen des Baunutzungsplans zur zulässigen Art und Maß der baulichen 

Nutzung (Kerngebiet der Baustufe V/3 mit GRZ = 0,3 und GFZ = 1,8 (wenn keine Wohnungen vor-

gesehen sind) bzw. BMZ = 5 und 5 Vollgeschosse) sowie zur Bauweise (geschlossen) und Bebau-

ungstiefe (30 m). 

2. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und baurechtli-

chen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuches bezeich-

neten Art enthalten, außer Kraft.  

IV.7.2 Einteilung der Straßenverkehrsfläche 

Um Missverständnissen vorzubeugen, wird klarstellend darauf hingewiesen, dass die Einteilung 

der Straßenverkehrsfläche nicht Gegenstand der Festsetzung ist. Sie bleibt verkehrsbehördlichen 

Anordnungen vorbehalten. 

1. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 

IV.8 Flächenbilanz 

Bezeichnung Flächengröße in m² Flächenanteil in % 

Sonstiges Sonderge-

biet, Zweckbestim-

mung „Bundesregie-

rung, Museum“ 

21.635 85 % 

Öffentliche Verkehrs-

flächen, Straßenver-

kehrsfläche 

3.875 15 % 

Gesamtfläche 25.510 100 % 

Abbildung 6: tabellarische Flächenbilanz 

V Städtebaulicher Vertrag 

Der Bebauungsplan 2-64 wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Umwelt-

prüfung aufgestellt. Die Vorhabenträgerin übernimmt alle Planungs- und Gutachterkosten. Weiter-

hin wurden im städtebaulichen Vertrag folgende planergänzende Regelungen aufgenommen: 

Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, den Neubau entsprechend der Projektplanung und unter 

Beachtung des Ergebnisses des Realisierungswettbewerbs sowie der Anlagen zu Sicherheits- und 

Entwässerungskonzepten umzusetzen. Änderungen bedürfen der Zustimmung Berlins. 

Die Gestaltung wurde mit den Denkmalbehörden abgestimmt. Dachaufbauten sind nur mit ge-

stalterischer Einhausung zulässig. Außenwände sind als rote Steinfassaden zu errichten. Ein ent-

sprechendes Fassaden-Mockup ist zu erstellen und mit dem Land Berlin abzustimmen. 
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Ferner verpflichtet sich die Vorhabenträgerin einen öffentlichen Fußweg (mind. 5 m breit) zwischen 

Bestands- und Neubau zu errichten, zu unterhalten und täglich zwischen 8:00 und 18:00 Uhr für 

die Allgemeinheit zugänglich zu machen. Die Fertigstellung muss spätestens 6 Monate nach be-

zugsfertiger Sanierung des Europahauses sowie der damit verbundenen Herstellung der Außen-

anlagen erfolgen. Die privaten Freiflächen sind gemäß des Freiflächenplans für den Neubau her-

zustellen und dauerhaft zu pflegen. Die Verkehrssicherungspflicht für alle öffentlich zugänglichen 

Anlagen auf dem Grundstück übernimmt die Vorhabenträgerin vollständig. 

Ferner verpflichtet sich die Vorhabenträgerin zur Einhaltung der Vertragsvorgaben gegenüber 

Berlin. Dies ist bei Bauanträgen nachzuweisen. 
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VI Verfahren 

Verfahrensschritt Datum bzw. Zeitraum Hinweise 

Aufstellungsbeschluss zum Be-

bauungsplan 2-64 

Datum des Beschlusses: 

26.7.2022 

Datum der Veröffentlichung: 

12.08.2022 (ABl. Nr. 32 / S. 

2137) 

Mit der Durchführung des 

Beschlusses wurde das Re-

ferat II A beauftragt. 

Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher 

Belange (gem. § 4 Abs. 2 

BauGB) 

Datum des Schreibens  

28.10.2024 

Beteiligte Stellen: 39 sowie 

drei Ämter des Bezirks 

Friedrichshain-Kreuzberg 

Erhaltene Antworten: 40 

Beteiligung der Öffentlichkeit 

(gem. § 3 Abs. 2 BauGB) und 

erneute eingeschränkte Beteili-

gung der Behörden und Träger 

öffentlicher Belange (gem. § 4a 

Abs. 3 BauGB) 

Datum der Veröffentlichung: 

07.11.2025 auf Seite ABl. Nr. 

46 / 07. November 2025 

2874f 

Schreiben vom 10.11.2025 

Beteiligte Stellen: 7 sowie 2 

Ämter des Bezirks Fried-

richshain-Kreuzberg 

Erhaltene Antworten: 9 

Abbildung 7: Tabelle Verfahrensschritte 

VI.1 Voraussetzungen für eine Aufstellung nach § 13a BauGB 

Gemäß § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Verwirklichung 

von Infrastrukturmaßnahmen) im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Mit dem Bebau-

ungsplan 2-64 werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine unter städtebaulichen, 

wirtschaftlichen und energetischen Aspekten zeitgemäße Neubebauung einer als Kerngebiet fest-

gesetzten Fläche, die derzeit großflächig als Stellplatzanlage genutzt wird, geschaffen. Das Plan-

gebiet liegt innerhalb des Siedlungszusammenhangs. Somit gilt dieser Bebauungsplan als ein Be-

bauungsplan der Innenentwicklung, welcher insbesondere der Wiedernutzbarmachung der min-

dergenutzten Parkplatzfläche und der Nachverdichtung dient. 

Ein Bebauungsplan kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, wenn in ihm eine zuläs-

sige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Größe der Grundfläche von insge-

samt weniger als 20.000 m² festgesetzt wird, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, 

die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mit-

zurechnen sind (§ 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB).  

Hinsichtlich der zulässigen Grundfläche ist die Anwendungsvoraussetzung des § 13a Abs. 1 Satz 

2 Nr. 1 BauGB erfüllt: 

- Mit dem Bebauungsplan 2-64 wird eine Grundfläche von deutlich weniger als 

20.000 m² zugelassen. Die zulässige Grundfläche im Geltungsbereich umfasst 
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bei einer GRZ von 0,5 eine Fläche von ca. 10.780 m². Ferner ist anzumerken, 

dass rd. die Hälfte der baulichen Anlagen lediglich in ihrem Bestand gesichert 

werden und lediglich eine Neuversiegelung von rd. 7.358 m² durch die Festset-

zungen planungsrechtlich ermöglicht wird. 

- Es existieren im Umfeld zwei Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren 

nach § 13a BauGB aufgestellt wurden oder werden, die in einem engen räumli-

chen und zeitlichen Zusammenhang mit dem Bebauungsplan 2-64 stehen könn-

ten. In unmittelbarer Nähe zum Geltungsbereich des Bebauungsplans 2-64 liegt 

der Bebauungsplan VI-150g-1-1 für das Gelände zwischen Schöneberger 

Straße, Stresemannstraße und Möckernstraße, für eine Teilfläche des Grund-

stücks Askanischer Platz 6 nördlich des Lilli-Henoch-Sportplatz sowie für das 

Grundstück Askanischer Platz 5, der vom Bezirksamt ebenfalls im beschleunigten 

Verfahren aufgestellt wurde. Das Baufeld für das Exilmuseum weist eine Fläche 

von rd. 4.300 m² auf. Die Gesamtgrundfläche, die durch die beiden Bebauungs-

pläne ermöglicht wird, unterschreitet mit rd. 12.300 m² ebenfalls den Schwellen-

wert von 20.000 m². 

- Der zweite Bebauungsplan, der im beschleunigten Verfahren aufgestellt wurde, 

ist der Bebauungsplan VI-150g-2a „Wohnhochhaus (WoHo)“ mit dem Geltungs-

bereich Grundstück Schöneberger Straße 21 A/22 (Flurstück 2340, Flur Nummer 

5) sowie grundstücksangrenzende Verkehrsflächen der Schöneberger Straße 

(Flurstück 2357, Flur Nummer 5) bis zur Mitte des Straßenraumes im Bezirk Fried-

richshain-Kreuzberg, der im räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufge-

stellt wurde. Ein sachlicher Zusammenhang kann hierbei nicht abgeleitet werden, 

da es sich um einen Bebauungsplan zur Schaffung von Wohnraum handelt, wel-

cher keiner Nutzung der Erinnerungskultur dient. bzw. Büroflächen für Verfas-

sungsorgane des Bundes beinhaltet.  

Ausschlusskriterien gemäß § 13a Abs. 1 Sätze 4-5 BauGB liegen nicht vor. Die Festsetzungen des 

Bebauungsplans 2-64 betreffen nicht die Zulässigkeit von Vorhaben, die der Pflicht zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung oder nach Landesrecht unterliegen. Auch bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Er-

haltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzge-

setzes beeinträchtigt werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB). Derartige Flächen sind im 

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nicht vorhanden. Ferner befindet sich der Bebauungsplan auch 

nicht im Umfeld von Seveso III-Betrieben.  

Im Ergebnis liegt keines der gesetzlichen Ausschlusskriterien vor. Damit findet für den Bebauungs-

plan 2-64 der § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB Anwendung.  

Aufgrund der Aufstellung im beschleunigten Verfahren wird von einer frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden nach § 4 

Abs. 1 BauGB abgesehen. 
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VI.2 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 2 BauGB  

Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit 

Schreiben vom 28. Oktober 2024 im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens beteiligt. Insgesamt 

sind 40 Stellungnahmen eingegangen. 27 Behörden und Träger öffentlicher Belange äußerten 

Anregungen und/oder Hinweise zu den Planungsunterlagen. Nach Prüfung und Abwägung wurden 

die Planunterlagen wie folgt überarbeitet: 

- Die Begründung zum Bebauungsplan wurde um Aussagen zu dem im Plangebiet 

vorhandenen Leitungsbestand ergänzt. 

- Die Begründung zum Bebauungsplan wurde um die Herleitung der städtebauli-

chen Figur und die räumlichen Bezüge der Umgebung ergänzt. 

- Die Begründung zum Bebauungsplan wurde um die gestalterischen Anforderun-

gen der angrenzenden Erhaltungssatzung ergänzt. 

- Die Begründung zum Bebauungsplan wurde hinsichtlich der Ausführungen zum 

Denkmalschutz korrigiert und ergänzt. 

- Die Ausführungen zu den Stadtentwicklungsplänen und Programmen wurden in 

der Begründung zum Bebauungsplan korrigiert. 

- Das Fachgutachten Verkehr- und Verkehrslärm sowie die entsprechenden Aus-

führungen in der Begründung zum Bebauungsplan wurden korrigiert und ergänzt. 

- Aufgrund der Lage der Fernwärmeleitung wurden die Baufelder des Neubaus 

dahingehend verschoben, dass eine Betroffenheit der Fernwärmeleitung vermie-

den wird. 

- In der textlichen Festsetzung 6.1 wurde das Deutschlandhaus aus der Begrü-

nungspflicht der Dachflächen entnommen. 

- Die textliche Festsetzung 6.3 wurde um die Zulässigkeit der Ersatzpflanzungen 

ausschließlich auf anstehendem Boden ergänzt. 

VI.3 Erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 

Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB wurden insgesamt 7 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Be-

lange sowie 2 Abteilungen bzw. Ämter im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg mit Schreiben vom 

10. November 2025 im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens beteiligt.  

Insgesamt sind 9 Stellungnahmen eingegangen. Zwei weitere Stellungnahmen gingen im Rahmen 

der Benachrichtigung über das Abwägungsergebnisses zur Träger- und Behördenbeteiligung 

gem. § 4 (2) BauGB ein. Zwei Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange äußerten weder 

Anregungen noch Hinweise.  

Nach Prüfung und Abwägung wurden folgende Kapitel redaktionell ergänzt bzw. fortgeschrieben: 

- AII.1.4 Verkehrserschließung, 

- AII.1.4.1 Öffentlicher Personennahverkehr, 

- AII.2.2 Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan, 

- AII.2.3.3 Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr Berlin 2030 (StEP MoVe), 
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- AII.2.7 Nahverkehrsplan, 

- AVIII.1.4 Immissionen, 

- A VIII.1.4.1 Lärm, 

- AVIII.4 Auswirkungen auf den Verkehr sowie 

- AVI Verfahren. 

Eine Änderung der Inhalte des Bebauungsplans erfolgte nicht. 

VI.4 Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 10.11. bis einschließlich 10.12.2025 statt. 

Die Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB wurden gemäß § 3 Abs. 2 

Satz 3 BauGB am 10.11.2025 über die Durchführung informiert. 

Die ortsübliche Bekanntmachung zur Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte im Amtsblatt für Berlin 

vom 07.11.2025 auf Seite ABl. Nr. 46 / 07. November 2025 2874f. Auf die Möglichkeiten der Be-

teiligung wurde in der Tagespresse (Tagesspiegel und Berliner Morgenpost) am 07.11.2025 hin-

gewiesen.  

Der Entwurf des Bebauungsplans einschließlich Begründung sowie weiteren Unterlagen wurde auf 

der Internetseite DiPlanung sowie auf dem zentralen Landesportal mein.berlin.de veröffentlicht 

und zum Download zur Verfügung gestellt. Zusätzlich lag der Bebauungsplanentwurf im Dienstge-

bäude der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen in der Württembergischen 

Straße 6, 10707 Berlin, im Raum 0026, Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und Frei-

tag von 9:00 bis 16:00 Uhr aus.  

Innerhalb der Veröffentlichungsfrist gingen 3 schriftliche Stellungnahmen zu den Themen ÖPNV-

Planung, umweltbezogene Belange sowie zum Abstandsflächenrecht ein. 

Nach Prüfung und Abwägung wurden folgende Kapitel redaktionell ergänzt bzw. fortgeschrieben: 

- DII Baumliste, 

- AVIII.1.2.2 Einzelbäume sowie 

- AVI Verfahren. 

VII Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

Durch das Bauleitplanverfahren wird eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte 

Bodenordnung und eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleistet, die die sozialen, 

wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch im Hinblick auf zukünftige Generati-

onen miteinander in Einklang bringen. Dazu werden bei der Aufstellung eines Bebauungsplans die 

bauleitplanerischen Grundsätze nach § 1 Abs. 7 BauGB miteinander und untereinander in Ein-

klang gebracht. Zu den dabei regelmäßig insbesondere zu berücksichtigenden Belangen zählen 

die in § 1 Abs. 6 BauGB aufgelisteten abwägungserheblichen Auswirkungen. Im Bebauungsplan 

2-64 waren dies v. a. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) sowie die Belange des Denkmalschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB), des 

Umweltschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB), der Versorgung, insbesondere mit Energie, 
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einschließlich der Versorgungssicherheit (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB), des Personenverkehrs und der 

Mobilität der Bevölkerung, einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs, unter besonderer 

Berücksichtigung einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebauli-

chen Entwicklung (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB), und Ergebnisse eine beschlossenen städtebaulichen 

Planung (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB). Die Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1a Abs. 5 BauGB) gin-

gen ebenfalls in die Abwägung ein. 

VII.1 Gebäudehöhe 

Die Höhe des südlichen Baukörpers wird nach Einschätzung des Landesdenkmalamts das städte-

bauliche Erscheinungsbild des Baudenkmals "Deutschlandhaus" beeinträchtigen. Eine Verringe-

rung der Höhe des Neubaus war aufgrund des vorliegenden Raumprogramms des Bundesminis-

teriums nicht möglich. Der Schaffung von Arbeitsplätzen und dem sparsamen Umgang mit Grund 

und Boden wird in Abwägung mit dem Belang des Denkmalschutzes Vorrang eingeräumt. Wiede-

rum ist eine Überschreitung der festgesetzten Höhe baulicher Anlagen z. B. durch technische Auf-

bauten aufgrund der getroffenen Festsetzungen des Bauungsplans nicht zulässig. 

VII.2 LaPro insbesondere Artenschutz, Niederschlagsentwässerung und 

Dachbegrünung 

Das Plangebiet ist in den Programmplänen Biotop- und Artenschutz sowie Landschaftsbild als In-

nenstadtbereich ausgewiesen. Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um eine Maßnahme der 

Innenentwicklung nach § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB. Der Parkplatz eignet sich im Sinne einer nach-

haltigen Stadtentwicklung für eine Nachnutzung als Bürogebäude mit Konferenzräumen und ei-

nem Informationszentrum aufgrund seiner bestehenden Versiegelung und den Nutzungen, seiner 

Lage im Stadtgebiet und der günstigen Verkehrsanbindung. Die Erweiterung eines der Dienstsitze 

des BMZ ist in vielen Hinsichten von Bedeutung. Zum einen können dadurch Regierungsstandorte 

in Berlin zentral zusammengelegt, dem gestiegenen Wachstum im Personalbereich begegnet und 

die Sanierung des Europahauses umgesetzt werden. 

Durch die Festsetzung einer Dachbegrünung werden die Schaffung zusätzlicher Lebensräume für 

Flora und Fauna, das Entwicklungsziel des LaPro ist, und die Klimaanpassung berücksichtigt. Der 

Bebauungsplan trägt so dazu bei, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern. Von der Dachbegrü-

nung wird nur das Deutschlandhaus ausgenommen, weil das Landesdenkmalamt die konstruktive 

Eignung des Daches des Baudenkmals nicht bestätigen kann.  

Mit der Planung und der Gestaltung eines Eingangsbereichs in den Neubau wird zudem die 

Schaffung eines qualitativ hochwertig gestalteten Freiraums bei baulicher Verdichtung ermöglicht, 

ein Entwicklungsziel des Programmplans Landschaftsbild.  

Priorität bei der Verdichtung hat eine kompensatorische Maßnahme durch die Festsetzung der 

Gehölzpflanzungen entsprechend eines Ziels aus dem Programmplan zum Naturhaushalt und 

Umweltschutz. Aufgrund der zulässigen Versiegelung reduziert sich die Fläche, die für eine Versi-

ckerung von Niederschlagswasser zur Verfügung steht, gegenüber dem Bestand. Um den Eingriff 

in das Schutzgut Wasser zu minimieren, ist entsprechend der wasserrechtlichen Bestimmungen, 

das anfallende Niederschlagswasser über Mulden- oder Mulden-Rigolensysteme bzw. andere 
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Maßnahmen gleicher Wirkung auf dem Grundstück zu versickern. Ein Teil des anfallenden Nieder-

schlagswassers verdunstet. Dachbegrünung, insbesondere in der Ausprägung als Retentionsdach, 

erhöht den Verdunstungsanteil und verringert gleichzeitig die Menge des Regenwassereintrags in 

das Grundwasser. Insofern ist davon auszugehen, dass der natürliche Wasserkreislauf nicht er-

heblich beeinträchtigt wird. 

Das Berliner Planungssystem enthält verschiedene Regelungen, um den Eingriff in das Schutzgut 

Boden zu minimieren bzw. teilweise auszugleichen. Dazu gehört die wasserrechtliche Verpflich-

tung hinsichtlich Rückhaltung und Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers durch Mul-

den- oder Mulden-Rigolensysteme oder andere Maßnahmen gleicher Wirkung.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Grobkonzept zur Regenwasserbewirtschaf-

tung erstellt, welches sich mit der planerischen Vorbereitung zur nachhaltigen Bewirtschaftung des 

anfallenden Regenwassers auf dem Gelände des geplanten EZ-Campus befasst. Das Konzept 

berücksichtigt städtebauliche, geologische, wasserwirtschaftliche und klimatische Rahmenbedin-

gungen und analysiert verschiedene Varianten zur Nutzung, Versickerung und Ableitung von Re-

genwasser. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass alle drei Varianten durch eine Kombina-

tion von Retentionsdächern sowie Mulden, Rigolen und Zisternen die wasserrechtlichen Vorgaben 

berücksichtigen. Die Bemessung der Zisternen und Rigolen stellt sicher, dass auch bei Starkregen 

(30-jährliches Ereignis) kein Überflutungsrisiko besteht. Schadlose Einstauflächen sowie Notwas-

serwege zur Stresemannstraße sind in der Planung integriert. Die Mulden können hierbei auch als 

Aufenthaltsbereiche gestaltet werden und Zisternen und Rigolen können auch unter befestigten 

Flächen liegen. Begrünte Flächen fördern das Mikroklima und tragen zur Aufenthaltsqualität bei. 

Die zentrale Freifläche ist überflutbar und fungiert im Überlastungsfall als Retentionsfläche. (vgl. 

Kap. VIII.1.1) 

Fortpflanzungs- und Lebensstätten von Vögeln und Fledermäusen in Gebäuden oder Baumhöhlen 

wurden nicht berücksichtigt. Die Integration von Nist- und Flachkästen in die Fassaden der Neu-

bauten und die Aufstellung von Artentürmen für Vögel und Fledermäuse sind gemäß den Ergeb-

nissen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags nicht vorgesehen. Grundsätzlich wäre eine ent-

sprechende Umsetzung auf Genehmigungsebene möglich. Die konkrete Festlegung der notwendi-

gen Vermeidungsmaßnahmen sowie ggf. erforderlicher Kompensationsmaßnahmen entsprechend 

den artenschutzrechtlichen Regelungen soll durch die zuständige Naturschutzbehörde im Zulas-

sungsverfahren erfolgen. Im Bebauungsplanverfahren werden hierzu keine (vertraglichen) Rege-

lungen getroffen werden.  

Öffentliche Freiräume werden im Bebauungsplan nicht festgesetzt. Daher sind die Maßnahmen 

des Programmplans Erholung und Freiraumnutzung im Bebauungsplanverfahren 2-64 nichtzutref-

fend. Die Maßnahmen können jedoch auch in der Ausgestaltung der privaten bzw. ggf. halböf-

fentlichen Freiräume die Erholung und Freiraumnutzung fördern, beispielsweise indem der Anteil 

naturnah gestalteter Flächen erhöht wird oder gemeinsam nutzbare Freiräume gestaltet werden 

unter Berücksichtigung der Grundstücksnutzungen. 

VII.3 Bedarf für ein Umspannwerk und ein Gleichrichterwerk 

Grundlage der Planung und der Abwägung des Bebauungsplans ist die Erweiterung des BMZ. 

Nicht berücksichtigt wurde der Flächenbedarf für die Errichtung eines neuen Umspannwerks, 
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welches zum Ausbau und zur Modernisierung des Stromnetzes erforderlich ist, und eines Gleich-

richterwerks, welches im Zuge der Neubaustrecke Schöneweide – Potsdamer Platz notwendig 

wird. Der Geltungsbereich liegt zwar in einem Suchkorridor für Flächen, die für die Errichtung ei-

nes Umspannwerks geeignet wären. Jedoch befinden sich im Geltungsbereich keine Flächen zur 

Errichtung dieser technischen Bauwerke, da diese Nutzungen dem Planungsziel des Bebauungs-

plans widersprechen. 

VII.4 Leitungsbestand 

Aufgrund der Lage der Fernwärmeleitung wurden die Baufelder des Bebauungsplans dahinge-

hend verschoben, dass eine Betroffenheit der Fernwärmeleitung vermieden wird. Dieser Umstand 

wurde auch im Rahmen der Auslobung des Realisierungswettbewerbs beachtet.  

Rohr- und Kabelsysteme der DNS NET liegen gemäß ihrem Lageplan straßenseitig vor Deutsch-

land- und Europahaus, teilweise auch auf privaten Grundstücksflächen. Auch Leitungen der 

Stromnetz Berlin verlaufen zu Teilen über die private Grundstücksfläche vor dem Deutschland-

haus. Eine Änderung des Verlaufs der Bestandsleitungen ist im Rahmen des Vorhabens nicht not-

wendig. Der Leitungsbestand wurde berücksichtigt. Der Bebauungsplan setzt in dem Bereich 

keine überbaubaren Grundstücksflächen fest und trifft keine zusätzlichen Festsetzungen. Die ding-

liche Sicherung der Anlagen liegt in der Verantwortung des Betreibers oder der Betreiberin und ist 

für den Bestand gegeben. 

VII.5 Flächen für Stellplätze 

Eine relevante Beeinträchtigung des durch das Vorhaben induzierten ruhenden Verkehrs auf das 

übergeordnete Straßennetz sowie auf das ÖPNV- und Radvorrangnetz soll ausgeschlossen wer-

den. Von einer Planänderung wurde jedoch abgesehen. Denn die Ausweitung der Stellplatzzahl 

würde dem städtebaulichen Ziel, einer nicht von Autos dominierten Innenstadt, widersprechen. 

Weitere Argumente gegen die Erhöhung der Anzahl der Stellplätze waren der stärkere Eingriff in 

den Naturhaushalt und negative Auswirkungen auf die Umgebung und das Plangebiet. Ein höhe-

res Verkehrsaufkommen führt beispielsweise zu mehr Lärmbelastung. 

VII.6 Vorbereitende Bauleitplanung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird im FNP als Teil einer größeren Gemeinbedarfsflä-

che mit hohem Grünanteil im Bereich zwischen Stresemannstr., Niederkirchnerstr., Wilhelmstr. und 

Anhalter Str. dargestellt. Entsprechend der AV FNP bedeutet die Signatur ”mit hohem Grünanteil”, 

dass mehr als die Hälfte der Gesamtfläche (in der Regel über 60 %) unversiegelt ist und eine stär-

kere Überbauung verhindert werden soll. Dieses Ziel soll in Bebauungsplänen in geeigneter Weise 

umgesetzt werden (AV FNP vom 20.07.2021, S. 3697). Laut Umweltatlas (2021) ist das westliche 

Drittel der Gemeinbedarfsfläche mit dem Martin-Gropius-Bau und dem BMZ-Bestandsbau zu 

über 60 - 70 %, die übrigen zwei Drittel (Areale des ehemaligen Prinz-Albrecht-Palais und der 

Gedenkstätte Topographie des Terrors) zu über 40 - 50 % versiegelt. Das bedeutet, dass selbst 



Begründung zum Bebauungsplan 2-64 

  66 

bei einer Annahme der jeweils niedrigsten Versiegelungswerte die Versiegelung der gesamten 

Gemeinbedarfsfläche den Richtwert von 60 % deutlich überschreitet.  

Die im Flächennutzungsplan dargestellte Gemeinbedarfsfläche mit hohem Grünanteil verfolgt 

grundsätzlich das Ziel, eine überwiegende Durchgrünung des Areals sicherzustellen und negative 

Auswirkungen durch Versiegelung zu minimieren. Dieses Ziel wird im vorliegenden Bebauungs-

plan trotz einer Überschreitung des dargestellten Versiegelungsgrads von 40 % weiterhin gewahrt. 

Die geplante bauliche Nutzung dient darüber hinaus der Sicherung und Weiterentwicklung der 

Gemeinbedarfsfunktion und ist somit von besonderem öffentlichem Interesse. In diesem Sinne wird 

der Schaffung von Planungsrecht für das Ministerium eine höhere Gewichtung als der Einhaltung 

des hohen Grünanteils von mehr als 60 % beigemessen. Die erhöhte Versiegelung ist räumlich 

konzentriert und funktional begründet. Gleichzeitig werden die Auswirkungen durch geeignete 

kompensatorische Maßnahmen, beispielsweise zur Regenwasserrückhaltung und -versickerung 

oder eine extensive Dachbegrünung, ausgeglichen.  

VIII Auswirkungen der Planung 

VIII.1 Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima  

VIII.1.1 Boden und Wasser 

Durch die Festsetzungen wird eine nachhaltige Veränderung der Bodenfunktionen zugelassen. 

Die überbaubare Grundstücksfläche im Geltungsbereich ist auf eine kompakte, flächenoptimierte 

Bebauung ausgelegt. Zwar ist mit einer GRZ von 0,75 im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO die 

Überbauung einer Fläche von ca. 16.226 m² und damit des Großteils der insgesamt 21.635 m² 

umfassenden Sondergebiets zulässig. Allerdings handelt es sich um eine Maßnahme der Innen-

entwicklung auf einer bereits zu hohem Anteil versiegelten Fläche mit geringer Schutzwürdigkeit, 

wodurch die Überbauung von Flächen der Außenentwicklung und die Inanspruchnahme von Bö-

den mit höherer Wertigkeit vermieden werden. 

Aufgrund der zulässigen Versiegelung reduziert sich die Fläche, die für eine Versickerung von Nie-

derschlagswasser zur Verfügung steht gegenüber dem Bestand. Um den Eingriff in das Schutzgut 

Wasser zu minimieren, ist entsprechend der wasserrechtlichen Bestimmungen, das anfallende 

Niederschlagswasser über Mulden- oder Mulden-Rigolensysteme bzw. andere Maßnahmen glei-

cher Wirkung auf dem Grundstück zu versickern. Ein Teil des anfallenden Niederschlagswassers 

verdunstet. Dachbegrünung, insbesondere in der Ausprägung als Retentionsdach, erhöht den Ver-

dunstungsanteil und verringert gleichzeitig die Menge des Regenwassereintrags in das Grundwas-

ser. Insofern ist davon auszugehen, dass der natürliche Wasserkreislauf nicht erheblich beein-

trächtigt wird. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Grobkonzept zur Regenwasserbewirtschaf-

tung erstellt, welches sich mit der planerischen Vorbereitung zur nachhaltigen Bewirtschaftung des 

anfallenden Regenwassers auf dem Gelände des geplanten Campus für 
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Entwicklungszusammenarbeit befasst. Das Konzept berücksichtigt städtebauliche, geologische, 

wasserwirtschaftliche und klimatische Rahmenbedingungen und analysiert verschiedene Varian-

ten zur Nutzung, Versickerung und Ableitung von Regenwasser.  

Das Gebiet ist durch aufgefüllte Bodenschichten geprägt, unter denen gut durchlässige Sandbö-

den liegen. Die Auffüllungen gelten teils als belastet (Klasse Z2 bzw. >Z2) und müssen im Bereich 

der Versickerungsanlagen gegen schadstofffreies Material (BM0) ausgetauscht werden. Auch im 

gewachsenen Boden wurde in einer Mischprobe eine geringe Quecksilberbelastung festgestellt. 

Der Grundwasserspiegel liegt im Mittel bei ca. 31,8 m über NHN, etwa 2,5 bis 3,5 Meter unter der 

Geländeoberkante. Die Fläche liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten. 

Aus stadtklimatischer Sicht weist das Gebiet eine erhöhte sommerliche Hitzebelastung auf. Wäh-

rend die bebauten Flächen im Bestand eine höhere Temperatur und geringere nächtliche Abküh-

lung zeigen, wirkt das sogenannte Robinienwäldchen als kühlender Puffer mit lokal bis zu 4 °C 

geringerer Lufttemperatur. Die Neubauten könnten diese klimatisch wertvolle Wirkung reduzieren. 

Deshalb wird empfohlen, mit Begrünung, Beschattung und Verdunstungsmaßnahmen gegenzu-

steuern. Im Bestand beträgt der Versiegelungsgrad ca. 76 %, der Niederschlagsabfluss liegt 

ebenfalls bei 76 %. Nur 3 % versickern, etwa 21 % verdunsten. Durch geplante Maßnahmen wie 

Dachbegrünung, Zisternen und Versickerungsmulden können diese Anteile deutlich verbessert 

werden. In drei erarbeiteten Konzeptvarianten werden jeweils unterschiedliche Nutzungs- und Ab-

leitungsszenarien für das Regenwasser betrachtet. 

Variante 1 (Vorzugsvariante): Diese Variante sieht die vollständige Abkopplung aller Dach- und 

Freiflächen des Plangebiets von der Kanalisation vor – lediglich die Straßenflächen bleiben ange-

schlossen. Das Regenwasser wird in einer großen Zisterne (410 m³) gesammelt, genutzt (Toilet-

tenspülung, Bewässerung) und der Überlauf in einer Rigole (425 m³) versickert. Zusätzlich werden 

Freiflächenabflüsse über begrünte Mulden vorgeklärt. Die geplante Verdunstung liegt bei 64 %, 

die Regenwassernutzung bei ca. 6.770 m³ jährlich. Diese Variante bietet die höchste Substitution 

von Trinkwasser, hat aber auch den höchsten baulichen Aufwand. 

Variante 2: Hier wird nur das Regenwasser der Dachflächen der Neubauten und des Europahau-

ses gesammelt und genutzt. Die Freiflächenabflüsse versickern direkt über Mulden, und das 

Deutschlandhaus sowie die Straßenflächen bleiben am Kanal angeschlossen. Die Zisterne ist klei-

ner (150 m³), das Rigolenvolumen beträgt 256 m³. Die Regenwassernutzung sinkt auf 2.450 m³ 

jährlich. Dafür liegt der Versickerungsanteil mit 29 % am höchsten. Diese Variante ist kostengüns-

tiger, erfüllt aber die städtebauliche Zielstellung der möglichst hohen Verdunstung und Nutzung 

nur eingeschränkt. 

Variante 3: Sie kombiniert die Ansätze der ersten beiden Varianten. Dach- und Freiflächen des 

Europahauses und der Neubauten werden bewirtschaftet, das Deutschlandhaus bleibt außen vor. 

Die Zisterne fasst 370 m³, die Rigole 286 m³. Die Regenwassernutzung beträgt 6.100 m³ jährlich, 

die Verdunstung liegt bei 60 %. Diese Variante bietet ebenfalls eine hohe ökologische Qualität 

und ist bei etwas geringerem Aufwand als Variante 1 realisierbar. 

Alle Varianten berücksichtigen die Notwendigkeit einer Vorreinigung der Abflüsse: Dachabflüsse 

werden über Filterschächte gereinigt, Freiflächen über den durchströmten Oberboden von Mul-

den. Die Bemessung der Zisternen und Rigolen stellt sicher, dass auch bei Starkregen (30-jährli-

ches Ereignis) kein Überflutungsrisiko besteht. Schadlose Einstauflächen sowie Notwasserwege zur 
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Stresemannstraße sind in der Planung integriert. Die Mulden können hierbei auch als Aufenthalts-

bereiche gestaltet werden und Zisternen und Rigolen können auch unter befestigten Flächen lie-

gen. Begrünte Flächen fördern das Mikroklima und tragen zur Aufenthaltsqualität bei. Die zentrale 

Freifläche ist überflutbar und fungiert im Überlastungsfall als Retentionsfläche. 

Da das Gesamtvorhaben in zwei Bauabschnitten realisiert wird, ist das Konzept auch für eine al-

leinige Umsetzung im 1. Bauabschnitt (Flurstück 857) geeignet. Die Zisterne und Rigole müssen 

dabei vollständig auf diesem Grundstück platziert werden. Sollte später das Deutschlandhaus an-

geschlossen werden, ist bei Variante 1 eine Erweiterung der Rigole im 2. Bauabschnitt vorgese-

hen. Bis zur Sanierung des Europahauses erfolgt dort eine künstliche Grundwasserabsenkung. Die 

Versickerung von Regenwasser könnte in dieser Zeit zu einem erhöhten Zufluss in diese Anlage 

führen. Die maximal mögliche zusätzliche Wassermenge (z. B. 2.038 m³ jährlich in Variante 2) 

bleibt jedoch deutlich unterhalb der genehmigten Einleitmengen in den Landwehrkanal, sodass 

keine Überlastung zu erwarten ist. 

Variante 1 erfüllt die Zielstellung der Regenwasserbewirtschaftung – insbesondere die Verduns-

tung und Nutzung – am besten. Sie ist zwar technisch und finanziell aufwändiger, bietet aber die 

höchste ökologische Wirksamkeit, Flexibilität für spätere Erweiterungen und größtmögliche Pla-

nungs- und Genehmigungssicherheit. Sie wird daher als Vorzugslösung für den Bebauungsplan 

empfohlen. Eine spätere Reduktion des Umfangs (z. B. Umsetzung von Variante 2 oder 3) ist mög-

lich, ohne dass es zu Konflikten in der Flächennutzung kommt. 

Im Bebauungsplan werden zudem Festsetzungen zu Anpflanzungen getroffen. Dies umfasst Rege-

lungen zur Begrünung von Dachflächen, die gleichzeitig als Retentionsdach auszubilden sind und 

zur Überdeckung baulicher Anlagen (z.B. Tiefgarage). 

VIII.1.2 Pflanzen und Tiere 

VIII.1.2.1 Biotoptypen und Biotopverbund 

Die im Bereich der Stellplatzanlage einschließlich seiner Randbereiche bestehenden Biotope 

werden bei Umsetzung der Planung voraussichtlich vollständig entfallen.  

Um die Herstellung neuer Vegetationsflächen zu sichern, setzt der Bebauungsplan eine extensive 

Dachbegrünung fest. Dächer von unterirdischen baulichen Anlagen sind mit einer Erdschicht von 

mindestens 1,2 m zu überdecken und dauerhaft intensiv zu begrünen. Mit Umsetzung der Festset-

zungen kann der Verlust von Vegetationsflächen im Plangebiet zum Teil kompensiert werden.  

Unabhängig von den Regelungen im Bebauungsplan sind gemäß § 8 Abs. 1 BauO Bln die nicht 

mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grund-

stücke, wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen, 

soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegen-

stehen.  

Dies es hier teilweise der Fall, da die geplante Zaunanlage aus Sicherheitsgründen beidseitig in 

einer Tiefe von 1-2 Metern von Bewuchs, der als Übersteighilfe genutzt werden kann oder die Aus-

leuchtung, Videoüberwachung und Bestreifung verhindert, freizuhalten ist. Daher können die 
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Vegetationsbereiche vermutlich nicht erhalten werden. Stattdessen ist eine vermittelnde Begrü-

nung mit Bezug zur Begrünung der Topographie des Terrors vorzusehen.  

VIII.1.2.2 Einzelbäume 

Insgesamt wurden im Plangebiet 69 Einzelbäume und eine Formation von 28 Bäumen kartiert. 

Rund die Hälfte der Einzelbäume sind zur Umsetzung der Planung zu fällen. Den größten Teil des 

Baumbestands machen Gewöhnliche Robinien (Robinia pseudoacacia), verschiedene Ahornarten 

und Götterbäume (Ailanthus altissima) aus. Götterbäume zählen gemäß der Unionsliste zu den 

invasiven Arten in Europa. Für eine detaillierte Auflistung der einzelnen Bäume wird auf die Baum-

liste und -karte im Anhang verwiesen.  

Zur Vermeidung und Verringerung der Auswirkungen durch Baumfällungen gibt die textliche Fest-

setzung einen Anreiz zum Erhalt von bestehenden Bäumen, da erhaltene Bäume auf die zu erbrin-

gende Anzahl an Neupflanzungen angerechnet werden können. Erhalten werden die Bäume am 

Europahaus. Dabei handelt es sich um eine Hänge-Birke (Betula pendula), zwei Hainbuchen (Car-

pinus betulus) und eine Gemeine Esche (Fraxinus excelsior). Die Bäume an der östlichen Gel-

tungsbereichsgrenze können aufgrund der Sicherheitsanforderungen voraussichtlich nicht erhalten 

werden. Fast zwei Drittel von ihnen weisen Schadstellen auf.  

Eine abschließende Entscheidung über die Fällung von geschützten Bäumen erfolgt auf Grund-

lage der BaumSchVO im Zuge des bauaufsichtlichen Zulassungsverfahrens. Für das Fällen der 

Bäume ist eine Genehmigung der zuständigen Naturschutzbehörde erforderlich, die über einen 

Ausgleich entsprechend der BaumSchVO auf Grundlage des Vitalitätszustandes und des entspre-

chenden Stammumfanges und über erforderliche Ersatzmaßnahmen und Ausgleichszahlungen 

entscheidet. Mit der textlichen Festsetzung 6.3 ist gesichert, dass mindestens 12 standortgerechte 

Laubbäume innerhalb des Sondergebiets zu pflanzen sind.  

VIII.1.2.3 Tiere 

Mit Umsetzung der Planung werden die Habitate der das Plangebiet nutzenden Tierarten weitge-

hend entfallen. Dies gilt voraussichtlich auch für die im Rahmen der artenschutzrechtlichen Kartie-

rungen identifizierten Habitatbäume. Durch die Neuanlage von Vegetationsflächen und die Pflan-

zungen von Bäumen (s. o.) werden mit Umsetzung der Planung auch neue Lebensräume geschaf-

fen. Die geplanten Gründächer stellen Lebensräume für Insekten dar, die wiederum als Nahrungs-

grundlage für Vögel und Fledermäuse dienen. Gleichwohl ist insgesamt mit Rückgang der Indivi-

duenanzahl und -vielfalt zu rechnen.  

Beim Bau der geplanten Häuser soll durch geeignete Vorkehrungen bei Hochhäusern (Vermei-

dung verglaster Durchsichten und Reflexion) Vogelschlag so weit wie möglich gemindert werden.  

Zum besonderen Artenschutz nach § 44 BauGB sind zudem verschiedene baubegleitende Ver-

meidungsmaßnahmen durchzuführen. Sie umfassen nach den Ergebnissen des artenschutzrechtli-

chen Fachbeitrags zum Bebauungsplan eine Bauzeitenregelung, das Aufstellen eines Reptilien-

schutzzauns, die Reduzierung der bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme auf ein notwendiges 

Maß, Quartierskontrollen unmittelbar vor der Fällung von Bäumen und der Rodung von Gehölz-

beständen sowie eine Minimierung der Baustellenbeleuchtung. Die Durchführung und Einhaltung 
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der Maßnahmen soll durch eine ökologische Baubegleitung gewährleistet werden, die mit ihrer 

fachlichen Begleitung hilft, Verstöße gegen das Umweltrecht zu vermeiden.  

Mit der Umsetzung der genannten Maßnahmen können Verstöße gegen die artenschutzrechtli-

chen Zugriffsverbote nach den bislang erfolgten Untersuchungen ausgeschlossen werden, da für 

die betroffenen Tiere die Möglichkeit besteht, auf angrenzenden Flächen im Norden und Osten 

auszuweichen. Die ökologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten bleibt im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewahrt.  

Die zuständige Naturschutzbehörde ist für die konkrete Festlegung der Vermeidungsmaßnahmen 

sowie ggf. erforderliche Kompensationsmaßnahmen entsprechend der artenschutzrechtlichen Re-

gelungen im Zulassungsverfahren verantwortlich.  

VIII.1.3 Klima 

VIII.1.3.1 Treibhausgase 

Durch den Bau und den Betrieb des Neubaus wird der Gesamtenergieverbrauch und das Ver-

kehrsaufkommen voraussichtlich steigen. In Bezug auf den CO2-Ausstoß ist daher ein negativer 

Einfluss auf das Klima zu erwarten. 

Einschränkend ist jedoch in Rechnung zu stellen, dass die gute Erschließung des Plangebiets 

durch den Umweltverbund und die Zusammenlegung von Einzelstandorten des BMZ dazu bei-

trägt, künftig verkehrsbedingte Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Weiterhin ist zu berücksich-

tigen, dass der Neubau nach den Zielen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) als 

Bauherrin und Grundstückseigentümerin eine Zertifizierung mit dem Gütesiegel in Gold gemäß 

dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) des Bundes erhalten soll. Im Sinne des Klima-

schutzprogramms der Bundesregierung soll ein Gebäude geplant und errichtet werden, dass in 

allen Phasen des Lebenszyklus von 50 Jahren nahezu klimaneutral oder gar als Plusenergiehaus 

betrieben und genutzt werden kann. Eine Umsetzung als Holz- oder Holzhybridbau wird ange-

strebt und ist bei den geplanten Festsetzungen zur zulässigen Höhe der Neubauten berücksichtigt 

worden.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplans ermöglichen die Nutzung erneuerbarer Energien im Plan-

gebiet.  

Im Hinblick auf dem Klimaschutz ist weiterhin davon auszugehen, dass die geplante Sanierung 

des Europahauses nach dem aktuellen Stand der Technik erfolgen wird. Somit sind Energieein-

sparungen am Bestandsgebäude anzunehmen. 

VIII.1.3.2 Wärmebelastung 

Versiegelte Flächen und Baukörper weisen eine hohe Wärmespeicherkapazität auf. Die gespei-

cherte Wärme wird insbesondere in den kühleren Nachtstunden wieder an die Umgebung abge-

geben. Somit trägt eine entsprechende Bebauung zu negativen Auswirkungen auf das lokale 

Klima bei.  

Minimiert wird der Eingriff durch die Regelungen im Bebauungsplan zur Schaffung von Vegetati-

onsstrukturen im nordöstlichen Bereich des Plangebiets und der Festsetzung von Erdüberdeckung 
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der großflächigen unterirdischen baulichen Anlagen. Bepflanzte Flächen heizen sich weniger auf. 

Zudem tragen sie durch Evaporation und Transpiration aktiv zur Kühlung ihrer Umgebung bei.  

VIII.1.4 Immissionen 

VIII.1.4.1 Lärm 

In den Prognosen werden die Schwellen der Gesundheitsgefährdung nachts an allen Beurtei-

lungspegeln in der direkten Nachbarschaft des Plangebiets und tags an einzelnen Fassadenab-

schnitten überschritten. Das trifft insbesondere auf die ersten sechs Vollgeschoss zu, die in der An-

halter Straße direkt an den Straßenkreuzungen gelegen sind. Obwohl das Bauprojekt eine relativ 

geringe zusätzliche Verkehrsbelastung erzeugt, ist die Lärmbelastung an der Bebauung außer-

halb des Plangebiets sehr hoch. Während hingegen die SOW der DIN 18005-1 abwägungsfähig 

sind. Die SOW sollen die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

in Bebauungsplänen sichern und deren Unterschreitung bzw. Einhaltung ist anzustreben. 

Durch Reflexion erhöht sich der Schallpegel gegenüber dem neugeplanten Baukörper, südlich 

der Anhalter Straße um höchstens 0,4 dB(A) am Tag und 0,4 dB(A) in der Nacht. Der höchste be-

rechnete Schallpegel erhöht sich um 0,5 dB(A). An der Fassade der Anhalter Straße 4 wird durch 

den Mehrverkehr des IST-Planfalls die Schwelle der Gesundheitsgefährdung nachts (60 dB(A)) 

erstmalig um 0,2 dB(A) überschritten. Nachts ergeben sich keine neuen Überschreitungen der 

Schwelle der Gesundheitsgefährdung. Gemäß Berliner Leitfaden Lärmschutz sind Pegelzunahmen 

ab 0,1 dB(A) als kritisch anzusehen. Durch schallabsorbierende Fassaden an den Neubauten 

kann der Reflexionsverlust erhöht und dementsprechend die Beurteilungspegel besonders an den 

gegenüberliegenden Gebäuden reduziert werden. Eine überschlägige Kalkulation zeigt, dass eine 

schallabsorbierende Fassade am Neubau 1 mit einem Reflexionsverlust von 3,0 dB(A) auf der ge-

genüberliegenden Straßenseite zu einem Pegelrückgang um bis zu 0,2 dB(A) führen kann. Ferner 

verfügen die durch Reflexionen und Mehrverkehr betroffenen Fassaden in der Anhalter Straße 

nach Inaugenscheinnahme bereits über Schallschutzfenster und durchgesteckte Wohnungen, die 

einen ruhigen Schlaf an der lärmabgewandten Seite ermöglichen.  

Ergänzend ist festzustellen, dass - entsprechend den Wettbewerbsergebnissen - die Fassade des 

geplanten Neubaus durch die außenliegenden, schräg gestellten Sonnenschutzpanelen bereits 

eine schallabsorbierende Wirkung aufweist, die sich positiv auf den zu erwartenden Reflexionsef-

fekt auswirkt. 

Darüber hinaus ist in die Abwägung einzustellen, dass die Verkehrslärmberechnungen auf Grund-

lage einer worst-case Betrachtung erfolgte und der durch das Vorhaben erzeugte Verkehr auch 

niedriger ausfallen kann - insbesondere auch aufgrund der guten verkehrsgünstigen Lage.  

Die durch die Pegelerhöhung betroffenen Gebäude dienen ferner nicht dem dauerhaften Woh-

nen, sondern als Hotel nur dem vorübergehenden Aufenthalt. Eine erstmalige Überschreitung der 

Stufe der Gesundheitsgefährdung oder eine weitere Verschlechterung der Situation bei bereits 

bestehender Überschreitung der Gesundheitsgefährdung erfolgt nicht im Bereich von sensiblen 

Nutzungen, sondern ausschließlich bei Gebäuden mit ausgeübter Hotelnutzung. In Berücksichti-

gung der vorgenannten Rahmenbedingungen und dem Umstand, dass die Pegelerhöhungen un-

ter der Wahrnehmungsgrenze von 1 dB(A) liegen und gemäß § 247 Abs. 1 BauGB bei der 
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Aufstellung von Bauleitplänen in der Abwägung den Belangen der Verfassungsorgane des Bun-

des für die Wahrnehmung ihrer Aufgabe besonders Rechnung getragen werden soll, wird von ei-

ner Festsetzung schallabsorbierender Fassaden abgesehen. 

Mehr als deutlich überschritten werden in den Prognosen tags wie nachts auch die SOW für Kern-

gebiete (MK). Direkt gegenüber des Plangebiets befinden sich derzeit keine sensiblen Nutzungen, 

sondern Hotels. Von der Anhalter Straße 7 bis zur Wilhelmstraße befinden sich auch Wohnnutzun-

gen, die der Darstellung des FNP entsprechen. Eine Vorbelastung liegt durch die Lage der sensib-

len Nutzungen an den stark befahrenen Straßen im Plangebiet vor. Die Rechtsprechung geht da-

von aus, dass bei einer gegebenen Vorbelastung die SOW für allgemeine Wohngebiete (WA) bis 

zu 5,0 dB(A) überschritten werden können, ohne dass ungesunde Wohnverhältnisse entstehen. Die 

Beurteilungspegel liegen in diesem Bereich jedoch im IPF um bis zu 12,8 db(A) am Tag und  

19,8 dB(A) in der Nacht höher als der anzusetzende SOW für WA. Die Erhöhung der Schallpegel 

beläuft sich mit Umsetzung des Bebauungsplans in dem Abschnitt (Wohnnutzungen) auf 0,2 db(A) 

tags und 0,0 db(A) nachts.  

Beeinträchtigende Geräuschimmissionen durch die Nutzung einer Tiefgarage im Geltungsbereich 

des Bebauungsplan 2-64, deren konkrete Lage an der Anhalter Straße noch nicht bekannt ist, 

können wegen der geringen Pegelzunahmen im PPF ohne gesonderten Nachweis ausgeschlossen 

werden. Auf eine Untersuchung der schalltechnischen Auswirkung der Tiefgaragennutzung kann 

verzichtet werden.  

Dass die Auswirkung des zusätzlichen Verkehrs durch die Planung auf die Umgebung im Verhält-

nis zur Gesamtverkehrsentwicklung, anders als die Schallreflexion des geplanten Baukörpers, ver-

nachlässigbar gering ist, zeigt sich auch im Vergleich des PPF mit dem PNF in der Stresemann-

straße. Die Beurteilungspegel nehmen im PPF in einzelnen Geschossen ganz geringfügig, um 0,1 

dB(A) nachts ab oder zu. Sie überschreiten jedoch deutlich die SOW für Kerngebiete (MK). 

VIII.1.4.2 Luftschadstoffe 

Bei Umsetzung der durch den Bebauungsplan ermöglichten Bebauung sind - unter Berücksichti-

gung der geringen Vorbelastung und der offenen Bebauung – weder durch den Betrieb des Ge-

bäudes noch die erhöhte Anzahl an Mitarbeitenden oder das erhöhte Verkehrsaufkommen erheb-

liche Auswirkungen auf die Luftqualität zu erwarten.  

VIII.1.4.3 Auswirkungen auf den Denkmalschutz und das Ortsbild 

Die zulässige Bebauung führt zu einer Veränderung der bisher durch ruderale Vegetation gepräg-

ten Stellplatzanlage im Geltungsbereich des Bebauungsplans. Sie fügt sich jedoch grundsätzlich 

in den umgebenden Innenstadtbereich mit solitären Hochpunkten ein und ergänzt die ostwärts 

gerichtete Achse vom Askanischen Platz, der entsprechend des Programmplans Landschaftsbild 

im LaPro zur übergeordneten Bedeutung für die Stadtgliederung beiträgt. Aus Sicht der Denkmal-

pflege ergeben sich negative Auswirkungen, da der südliche Neubaukörper durch seine Höhe das 

städtebauliche Erscheinungsbild des denkmalgeschützten Deutschlandhauses beeinträchtigt. Die 

sich aus dem Umgebungsschutz ergebenen Belange wurden bereits im Rahmen des Wettbe-

werbsverfahrens beachtet und in die Abwägung eingestellt. Die Reduzierung der Höhe des Bau-

körpers ist aufgrund des erforderlichen Raumprogramms nicht möglich. Auch eine Verschiebung 



Begründung zum Bebauungsplan 2-64 

  73 

des hohen Baukörpers nach Norden ist aufgrund der sich aus der Bestandsbebauung ergebenen 

Abstandsflächen ebenfalls nicht möglich. Demgegenüber ist eine Überschreitung der festgesetz-

ten Höhe baulicher Anlagen aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans nicht zulässig und 

es werden Festsetzungen zu besonderen Anforderungen an die Gestalt der Neubebauung vorge-

sehen, die die Beeinträchtigung des Denkmals mindern.  

VIII.2 Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten 

Aufgrund der geplanten Festsetzungen dieses Bebauungsplans wird keine derzeit ausgeübte 

Wohnnutzung und keine Arbeitsstätte eingeschränkt bzw. überplant. Vielmehr werden bei Umset-

zung der Planung im größeren Umfang neue Arbeitsstätten errichtet. 

VIII.3 Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanz- bzw. Investitionsplanung 

Es sind keine Auswirkungen auf öffentliche Haushalte des Landes Berlin bekannt. 

VIII.4 Auswirkungen auf den Verkehr 

Die verkehrliche Untersuchung zeigt, dass der künftige Campus für Entwicklungszusammenarbeit 

sehr gut mit dem Umweltverbund, insbesondere mit dem ÖPNV und dem Radverkehr, erreichbar 

ist. Diesbezüglich wurde für die Verkehrsaufkommensermittlung ein Modal Split von 14 % im MIV, 

32 % im Radverkehr, 18 % im Fußverkehr sowie 36 % im ÖPNV für die Beschäftigten angesetzt. 

Der dargestellte Modal-Split orientiert sich an den veröffentlichten SrV- Daten für den Bezirk 

Friedrichshain-Kreuzberg und berücksichtigt zudem, dass die Beschäftigten auch von außerhalb 

des Bezirks anreisen könnten. Gemäß der verkehrlichen Untersuchung ist durch das Vorhaben ein 

induziertes Verkehrsaufkommen von 542 Kfz-Fahrten/24h und 1.236 Fahrradfahrten/24h zu er-

warten.  

Die Analyse der verkehrlichen Anbindung (stadtraum, Juli 2025) wurde maßgeblich im Mai 2025 

erarbeitet. Nach Vorliegen des Entwurfs des Gutachtens wurden die Prognosedaten 2035 mit 

dem Stand Juli 2025 veröffentlicht. Laut SenMVKU weist die Verkehrsprognose 2035 des Landes 

Berlin für das betrachtete Gebiet keine signifikanten Zunahmen gegenüber den Verkehrsmengen-

karten der Jahre 2019/2023 auf. In Abstimmung mit der SenMVKU wurden für den maßgeblichen 

Belastungsfall bestandsortierte Prognosedaten verwendet, welche um die durch den Bebauungs-

plan induzierten Verkehre ergänzt wurden. Im maßgebenden Belastungsfall wird somit die Anhal-

ter Straße von ca. 9.723 - 9.773 Kfz/Werktag (je nach Abschnitt), die Stresemannstraße von ca. 

12.443 – 14.405 Kfz/Werktag, die Schöneberger Straße von ca. 8.300 Kfz/Werktag und die Wil-

helmstraße von ca. 11.852 – 18.154 Kfz/Werktag befahren.  

Die Berechnung der Leistungsfähigkeit für die Knotenpunkte Anhalter Straße/Wilhelmstraße und 

Stresemannstraße/Schöneberger Straße/Anhalter Straße gemäß dem HBS, ergibt für die Spitzen-

stunden am Vormittag die Qualitätsstufe A bis B. 

Zu den Spitzenstunden am Nachmittag wird am Knotenpunkt Stresemannstraße/Anhalter 

Straße/Schöneberger Straße die Qualitätsstufe D erreicht.  
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Die Qualitätsstufe D liegt noch im Toleranzbereich und führt nicht zu Einschränkungen im Ver-

kehrsablauf. Hier sind ggf. Anpassungen der Signalzeitenpläne zu prüfen, um mögliche Ver-

schlechterung abzufedern. Eventuelle Anpassungen an den Lichtsignalanlagen erfolgen auf Kos-

ten des Veranlassers des Bauprojektes. Grundsätzlich ist anzumerken, dass aufgrund des gerin-

gen Zusatzverkehrs des geplanten Vorhabens keine wesentliche Verschlechterung der Qualität 

des Verkehrsablaufs an den umliegenden Knotenpunkten erwartet wird. Sowohl im Bestand als 

auch für den maßgebenden Belastungsfall kann somit eine stabile Abwicklung der Verkehrsab-

läufe nachgewiesen werden.  

Mit Umsetzung des Projekts wird sich die Erschließungssituation der Grundstücke für den MIV ver-

ändern. Mit der Realisierung der beiden Neubauten wird die Erschließung der Stellplätze in der 

geplanten Tiefgarage, die Müllentsorgung, die Anlieferung sowie Protokollvorfahrt ausschließlich 

über die Anhalter Straße erfolgen. An der neuen Ein-/Ausfahrt in der Anhalter Straße ist der Ver-

kehrsablauf im maßgebenden Belastungsfall sichergestellt. Die Erschließung der Bestandstiefga-

rage unter dem Europahaus, soll auch in der Zukunft für die neue Nutzung des sanierten Europah-

auses zur Verfügung stehen. Die Erschließung erfolgt über die Stresemannstraße.  

Im umliegenden Straßennetz des Vorhabens ist eine begrenzte Anzahl von öffentlichen Parkmög-

lichkeiten für Kfz vorhanden. Auf der Stresemannstraße sowie im westlichen Abschnitt der Nieder-

kirchnerstraße (bis zum Martin-Gropius-Bau) ist das Parken auf beiden Straßenseiten am Fahr-

bahnrand möglich. Dabei handelt es sich teilweise um bewirtschaftete Parkmöglichkeiten und zum 

Teil um zeitlich beschränkte Stellplätze. In der Stresemannstraße 110 (Ecke Niederkirchnerstraße) 

steht außerdem ein kostenpflichtiger und videoüberwachter Parkplatz vom Martin-Gropius-Bau zu 

Verfügung. Dieser Parkplatz bietet Stellflächen für insgesamt 200 PKWs - auch Behindertenstell-

plätze. Zusätzlich zum Parkplatz am Martin-Gropius-Bau gibt es in fußläufiger Entfernung (ca. 15 

Gehminuten) weitere Parkmöglichkeiten, wie zum Beispiel das Parkhaus Gleisdreieck, hier stehen 

über 2.000 Stellplätze zur Verfügung. Im Nachgang zur verkehrlichen Untersuchung wurden die 

Betreiber der Parkierungsanlagen kontaktiert. Nach deren Aussagen stehen Kapazitäten zum kos-

tenpflichtigen Kurz- und Tagesparken zur Verfügung. 

In Anbetracht der sehr günstigen Anbindung an den leistungsstarken schienengebundenen öffent-

lichen Nahverkehr (S-Bahn) sowie den dargestellten vorhandenen Stellplatzkapazitäten im Um-

griff des Vorhabens ist von einer gesicherten Erschließung des ruhenden Verkehrs auszugehen. 
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B RECHTSGRUNDLAGEN 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 

das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) geän-

dert worden ist  

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist 

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch 

Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist  

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) in der Fassung vom 07. November 

1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GVBl. 

S. 285) geändert worden ist 
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C ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS  

 

AV FNP  Ausführungsvorschriften zum Flächennutzungsplan 

ABl  Amtsblatt 

Abs.  Absatz 

 

BauO Bln Bauordnung Berlin 

BauGB  Baugesetzbuch 

BauNVO Baunutzungsverordnung 

BImA  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

BMZ  Baumassenzahl 

BMZ  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

 

ca.  circa 

 

EZ-Campus Entwicklungszusammenarbeit-Campus (Eigenname) 

 

FNP  Flächennutzungsplan 

 

gem.  gemäß 

GF  Geschossfläche 

GFZ  Geschossflächenzahl 

GR  Grundfläche 

GRZ  Grundflächenzahl 

 

i. V. m.  in Verbindung mit 

IPF  Ist-Planfall 

 

Kfz  Kraftfahrzeug 

 

LaPro  Landschaftsprogramm 
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MIV  motorisierter Individualverkehr 

MK  Kerngebiet 

m  Meter 

m²  Quadratmeter 

m³  Kubikmeter 

 

NHN  Normalhöhenull 

Nr.  Nummer 

 

ÖPNV  öffentlicher Personennahverkehr 

 

PKW/PKW’s Personenkraftwage 

PNF  Prognose-Planfall 

 

S  Seite 

S-Bahn  Stadtbahn 

SO  Sondergebiet 

SOW  schalltechnische Orientierungswerte für Verkehrslärm 

StEP  Stadtentwicklungspläne 

Str.  Straße 

 

TF  textliche Festsetzung 

 

v. a.  vor allem 

vgl.  vergleiche 

 

WA  Allgemeines Wohngebiet 

WoHo  Wohnhochhaus 
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D ANHANG 

I Textliche Festsetzungen 

1. Art der baulichen Nutzung 

1.1 Das sonstige Sondergebiet dient überwiegend der Unterbringung von Einrichtungen der 

Bundesregierung und von Museumsräumen. 

Zulässig sind: 

1. Einrichtungen der Bundesregierung,  

2. Büro-, Museums-, Ausstellungs- und Veranstaltungsräume. 

 Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

3. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter, 

4. Schank- und Speisewirtschaften sowie  

5. Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke.  

2. Maß der baulichen Nutzung 

2.1 Im sonstigen Sondergebiet wird als zulässige Grundfläche die durch Baugrenzen be-

stimmte überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. 

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

3.1 Für bauliche Anlagen im sonstigen Sondergebiet kann ausnahmsweise im XIII. Vollge-

schoss zwischen den Punkten E F G H ein Vortreten von Gebäudeteilen und zwar für Vor-

dächer bis zur Baugrenze des darunterliegenden XII. Vollgeschosses zugelassen werden. 

3.2 Für bauliche Anlagen im sonstigen Sondergebiet kann ausnahmsweise ein Vortreten von 

Gebäudeteilen und zwar für technische Fassadenbauteile und Vordächer bis zu der Linie 

zur Abgrenzung des Umfanges von Abweichungen gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3 der Baunut-

zungsverordnung zugelassen werden.  Dies gilt auch, wenn hierdurch die bauordnungs-

rechtlich vorgeschriebene Tiefe der Abstandsflächen unterschritten wird. 

4. Weitere Arten der Nutzung 

4.1 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 

der Baunutzungsverordnung, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, unzu-

lässig.  

4.2 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze und Garagen unzulässig. 

Dies gilt nicht für Tiefgaragen und Stellplätze für Menschen mit schwerer Gehbehinderung 

und für Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer. 

4.3 Im sonstigen Sondergebiet können innerhalb der Fläche a Einfriedungen ausnahmsweise 

zugelassen werden, und nur, wenn sie optisch durchlässig gestaltet sind und einer Durch-

wegung gemäß der textlichen Festsetzung 7.1 nicht entgegenstehen. 
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5. Immissionsschutz 

5.1 Sofern im Geltungsbereich des Bebauungsplans Feuerungsanlagen für die Erzeugung von 

Wärme betrieben werden, sind vorwiegend zum Schutz vor Feinstaub als Brennstoffe nur 

Erdgas oder Heizöl EL schwefelarm zulässig. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist 

dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von Schwefeloxiden, Stick-

stoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs ver-

gleichbar höchstens denen von Heizöl EL schwefelarm sind. 

6. Grünfestsetzungen 

6.1 Im sonstigen Sondergebiet sind mindestens 80 % der Dachflächen extensiv zu begrünen. 

Der durchwurzelbare Teil des Dachaufbaus muss mindestens 15 cm betragen. Die Be-

pflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Als Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind die zu be-

grünenden Dachflächen als Retentionsdächer zur Rückhaltung von Niederschlagswasser 

auszubilden. Die Pflicht zur Begrünung von Dachflächen gilt nicht für Dachflächen des 

Deutschlandhauses (Stresemannstraße Nr. 90) und von Nebenanlagen im Sinne des § 14 

der Baunutzungsverordnung sowie von Dachflächen im Sinne der textlichen Festsetzungen 

Nr. 3.1 und 3.2. 

6.2 Im sonstigen Sondergebiet sind bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche mit 

einer mindestens 1,2 m starken Erdschicht zu überdecken und zu begrünen. Dies gilt nicht 

für Wege, Zufahrten und Belichtungs- und Platzflächen. Die Bepflanzungen sind zu erhal-

ten und bei Abgang nachzupflanzen. 

6.3 Im sonstigen Sondergebiet sind mindestens 12 standortgerechte Laubbäume mit einem 

Mindeststammumfang von 18 cm zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang nachzupflan-

zen. Bei mindestens der Hälfte der Pflanzungen sind großkronige Bäume zu verwenden. 

Vorhandene Bäume, die erhalten werden und Ersatzpflanzungen auf anstehendem Boden 

nach Baumschutzverordnung sind auf diese Anzahl anzurechnen. 

7. Sonstige Festsetzungen 

7.1 Im sonstigen Sondergebiet ist die Fläche mit der Bezeichnung a, zwischen der Linie AB 

und der Linie CD mit einem durchgängigen Gehrecht in einer Breite von mind. 5,0 m zu-

gunsten der Allgemeinheit zu belasten. 

8. Gestaltungsfestsetzungen 

8.1 Im sonstigen Sondergebiet ist die Verwendung von verspiegeltem Glas unzulässig.  

8.2 Bauliche Anlagen innerhalb der Baufelder mit der Bezeichnung b und c sind so zu gestal-

ten, dass die Summe der Öffnungen, in der Ansicht einen Anteil von 60 % nicht überschrei-

tet. Die Außenwände von Gebäuden sind als rote Steinfassaden auszuführen. 

 

Hinweise 

1. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 
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2. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und bau-

rechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetz-

buchs bezeichneten Art betreffen, außer Kraft. 
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II Baumliste 

 

Objekt ID 

(Plan-Nr) 

Art  Indivi-

duen- 

anzahl 

(n) 

Stammanzahl (n) Stamm-Um-

fang (cm) 

VITALITÄT (V) 

1 Ailanthus altissima 1 1 188 unbeeinträchtigt 

2 Ailanthus altissima 1 1 43 unbeeinträchtigt 

3 Acer negundo feminam 1 1 85 unbeeinträchtigt 

4 Ailanthus altissima 1 1 210 beeinträchtigt 

5 Ailanthus altissima 1 1 157 unbeeinträchtigt 

6 Ailanthus altissima 1 1 118 beeinträchtigt 

7 Ailanthus altissima 1 2 281 unbeeinträchtigt 

8 Acer negundo masculum 1 1 64 unbeeinträchtigt 

9 Ailanthus altissima 1 1 75 unbeeinträchtigt 

10 Robinia pseudoacacia 1 2 131 beeinträchtigt 

11 Robinia pseudoacacia 1 1 105 unbeeinträchtigt 

12 Robinia pseudoacacia 1 1 81 unbeeinträchtigt 
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Objekt ID 

(Plan-Nr) 

Art  Indivi-

duen- 

anzahl 

(n) 

Stammanzahl (n) Stamm-Um-

fang (cm) 

VITALITÄT (V) 

13 Robinia pseudoacacia 1 1 124 unbeeinträchtigt 

14 Robinia pseudoacacia 1 2 132 unbeeinträchtigt 

15 Robinia pseudoacacia 1 1 195 unbeeinträchtigt 

16 Robinia pseudoacacia 1 1 155 beeinträchtigt 

17 Robinia pseudoacacia 1 1 76 unbeeinträchtigt 

18 Ailanthus altissima 1 1 121 unbeeinträchtigt 

19 Ailanthus altissima 1 1 116 beeinträchtigt 

20 Robinia pseudoacacia 1 2 196 unbeeinträchtigt 

21 Robinia pseudoacacia 1 1 160 unbeeinträchtigt 

22 Acer negundo feminam 1 1 80 unbeeinträchtigt 

23 Acer negundo feminam 1 1 88 unbeeinträchtigt 

24 Acer negundo feminam 1 2 139 unbeeinträchtigt 

25 Robinia pseudoacacia 1 1 141 unbeeinträchtigt 

26 Robinia pseudoacacia 1 1 140 unbeeinträchtigt 

27 Robinia pseudoacacia 1 1 103 unbeeinträchtigt 

28 Robinia pseudoacacia 1 1 101 unbeeinträchtigt 

29 Robinia pseudoacacia 1 1 175 unbeeinträchtigt 

30 Robinia pseudoacacia 1 1 140 unbeeinträchtigt 

31 Robinia pseudoacacia 1 1 115 unbeeinträchtigt 

32 Acer platanoides 1 1 99 beeinträchtigt 

33 Acer platanoides 1 1 110 unbeeinträchtigt 

34 Acer platanoides 1 3 190 beeinträchtigt 

35 Sambucus nigra 1 strauchartig 0 unbeeinträchtigt 

36 Robinia pseudoacacia 1 1 42 unbeeinträchtigt 

37 Robinia pseudoacacia 1 1 40 unbeeinträchtigt 

38 Robinia pseudoacacia 1 1 40 unbeeinträchtigt 

39 Acer pseudoplatanus 1 1 96 unbeeinträchtigt 

40 Acer pseudoplatanus 1 1 121 unbeeinträchtigt 
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Objekt ID 

(Plan-Nr) 

Art  Indivi-

duen- 

anzahl 

(n) 

Stammanzahl (n) Stamm-Um-

fang (cm) 

VITALITÄT (V) 

41 Acer pseudoplatanus 1 1 122 beeinträchtigt 

42 Ulmus minor 1 1 212 unbeeinträchtigt 

43 Robinia pseudoacacia 1 1 75 unbeeinträchtigt 

44 Robinia pseudoacacia 1 1 97 unbeeinträchtigt 

45 Acer negundo masculum 1 1 251 unbeeinträchtigt 

46 Ailanthus altissima 1 1 38 unbeeinträchtigt 

47 Ailanthus altissima 1 2 67 unbeeinträchtigt 

48 Ailanthus altissima 1 1 25 unbeeinträchtigt 

49 Robinia pseudoacacia 1 1 144 unbeeinträchtigt 

50 Quercus petraea 1 1 116 unbeeinträchtigt 

51 Acer negundo feminam 1 1 184 unbeeinträchtigt 

52 Robinia pseudoacacia 1 2 182 unbeeinträchtigt 

53 Acer negundo feminam 1 1 116 unbeeinträchtigt 

54 Quercus petraea 1 1 116 unbeeinträchtigt 

55 Ailanthus altissima 1 2 248 unbeeinträchtigt 

56 Ailanthus altissima 1 1 184 unbeeinträchtigt 

57 Ailanthus altissima 1 1 386 unbeeinträchtigt 

58 Ailanthus altissima 1 1 245 unbeeinträchtigt 

59 Ailanthus altissima 1 4 161 unbeeinträchtigt 

60 Acer negundo feminam 1 1 198 unbeeinträchtigt 

61 Acer platanoides 1 2 172 unbeeinträchtigt 

62 Ailanthus altissima 1 1 92 unbeeinträchtigt 

63 Acer negundo feminam 1 1 192 unbeeinträchtigt 

64 Acer negundo feminam 1 3 87 unbeeinträchtigt 

65 Carpinus betulus 1 1 47 unbeeinträchtigt 

66 Fraxinus excelsior 1 1 35 unbeeinträchtigt 

67 Carpinus betulus 1 1 51 unbeeinträchtigt 

68 Betula pendula 1 1 62 unbeeinträchtigt 
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Objekt ID 

(Plan-Nr) 

Art  Indivi-

duen- 

anzahl 

(n) 

Stammanzahl (n) Stamm-Um-

fang (cm) 

VITALITÄT (V) 

69 Flächenformation 28 waldartig 38 unbeeinträchtigt 
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Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden insgesamt 39 Behörden und sonstige Träger öf-

fentlicher Belange sowie 3 Abteilungen bzw. Ämter im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg beteiligt. 

Insgesamt sind 40 Stellungnahmen eingegangen.  

 

Folgende 13 Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange äußerten weder Anregungen noch Hinweise: 

Lfd. Nr. 5:  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr vom 20.11.2024 

Lfd. Nr. 7:  Polizei Berlin Landeskriminalamt vom 19.12.2024 

Lfd. Nr. 10: Handwerkskammer Berlin vom 03.12.2024 

Lfd. Nr. 11: Industrie- und Handelskammer zu Berlin vom 19.12.2024 

Lfd. Nr. 13: Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (LAGetSi) vom 29.11.2024 

Lfd. Nr. 23: SenWiEnBe vom 11.11.2024 

Lfd. Nr. 24: SenKultGZ vom 02.12.2024 

Lfd. Nr. 27: SenMVKU III B 2 (Oberste Naturschutzbehörde) vom 20.11.2024 

Lfd. Nr. 28: SenStadt WBL vom 21.11.2024 

Lfd. Nr. 35: SenMVKU III B 4 vom 13.12.2024 

Lfd. Nr. 38: Tyczka Energy GmbH vom 06.11.2024 

Lfd. Nr. 39: PRIMAGAS Energie GmbH vom 06.11.2024 

Lfd. Nr. 40: DNS NET vom 09.11.2024 

 

Folgende 27 Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange bzw. Stellen im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg äußerten Anregungen und/oder Hinweise im Rah-

men der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB: 

 

Lfd. Nr. 1:  Berliner Feuerwehr vom 12. und 13.11.2024 

Lfd. Nr. 2:  Berliner Stadtreinigungsbetriebe vom 28.11.2024 

Lfd. Nr. 3:  Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) vom 26.11.2024 

Lfd. Nr. 4:  Berliner Wasserbetriebe (BWB) vom 07.11.2024 

Lfd. Nr. 6:  Bundesnetzagentur vom 06.11.2024 

Lfd. Nr. 8:  Deutsche Bahn AG vom 10.12.2024 

Lfd. Nr. 9:  Gemeinsamte Landesplanung Berlin-Brandenburg vom 13.11.2024 
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Lfd. Nr. 12: IT-Dienstleistungszentrum Berlin vom 13.11.2024 

Lfd. Nr. 14: NBB Netzgesellschaft Berlin vom 14.11.2024 

Lfd. Nr. 15: 50 Hertz Transmissions GmbH vom 28.10.2024 

Lfd. Nr. 16: BEW Berliner Energie und Wärme AG vom 20.11.2024 

Lfd. Nr. 17: Stromnetz Berlin GmbH vom 20.11.2024 

Lfd. Nr. 18: DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GmbH vom 11.11.2024 

Lfd. Nr. 19: Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin – Stadtentwicklungsamt vom 28.11.2024 

Lfd. Nr. 20: Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin – Straßen- und Grünflächenamt vom 10.12.2024 

Lfd. Nr. 21: Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin – Umwelt- und Naturschutzamt vom 28.11.2024 

Lfd. Nr. 22: SenFin – Abt. I Vermögen und Beteiligung vom 19.11.2024 

Lfd. Nr. 25: SenStadt I B (FNP) + I A vom 19.11.2024 

Lfd. Nr. 26: SenMVKU III B 1 (Landschaftsprogramm) vom 12.11.2024 

Lfd. Nr. 29: SenMVKU I C (Lärm) vom 04.12.2024 

Lfd. Nr. 30: SenMVKU II D 44 / II 45 vom 27.11.2024 

Lfd. Nr. 31: SenMVKU V (Tiefbau) vom 18.12.2024 

Lfd. Nr. 32: SenStadt VI MI 1 (Ingenieurbauwerke) vom 11.12.2024 

Lfd. Nr. 33: SenStadt III E 3 (Umlegung) vom 04.11.2024 

Lfd. Nr. 34: SenStadt LDA vom 03.12.2024 

Lfd. Nr. 36: SenMVKU IV B (Planung und Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraumes und der Erschließung neuer Quartiere) und SenMVKU VI B (Dauerhafte Verkehrs-

maßnahmen) vom 27.11.2024 

Lfd. Nr. 37: Bundesaufsichtamt für Flugsicherung (BAF Bund) vom 06.11.2024 

 

 

Die Stellungnahmen und Hinweise mit den Ergebnissen der Prüfung und Abwägung sind im Folgenden aufgeführt: 
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lfd. 

Nr. 

Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Be-

lange mit Datum der 

Stellungnahme 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

1 Berliner Feuerwehr 

Löschwasserversorgung 

13.11.2024 

1.1 Löschwasserver-

sorgung 

Wir haben Ihre Unterlagen überprüft. In dem Bereich Ih-

res Bauvorhabens befinden sich Löschwasserbrunnen 

bzw. Zisternenbauwerke. 

Nähere Informationen können Sie den Anlagen entneh-

men.  

Die Löschwasserentnahmestellen sind zu schützen und 

müssen für Feuerwehrfahrzeuge jederzeit und unmittel-

bar zugänglich sein. 

Die Stellungnahme bezieht sich nur auf die Leitungsan-

frage zu Löschwasserentnahmestellen der Berliner Feu-

erwehr! 

Kenntnisnahme. 

Die erforderliche Löschwasserversorgung erfolgt im 

Rahmen der Projektplanung in Abstimmung mit der 

Berliner Feuerwehr und den Berliner Wasserbetrie-

ben.  

Der Nachweis ist im nachgeordneten Baugenehmi-

gungsverfahren zu führen. 

Berliner Feuerwehr 

Vorbeugender Brand- 

und Gefahrenschutz 

12.11.204 

1.2 Feuerwehrzufahr-

ten 

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden nach §4 

BauGB nehme ich wie folgt Stellung und betrachte die 

für mich derzeit relevanten Punkte. 

Mit dem bisherigen Planungsstand des Flächennutzungs-

plans/Bebauungsplans, ist es nicht möglich, eine zuver-

lässige Aussage über die Leistungsfähigkeit der Berliner 

Feuerwehr zu treffen. Wir bitten um eine weitere Beteili-

gung innerhalb der Bauleitplanung. 

Weitere Stellungnahmen werden im Rahmen der ent-

sprechenden Baugenehmigungsverfahren abgegeben. 

 

Allgemeiner sachbearbeitender Vorbeugender Brand- 

und Gefahrenschutz 

Kenntnisnahme. 

Die Ausgestaltung der Feuerwehrzufahrten und der 

Müllentsorgung sind Gegenstand der nachgeord-

neten Genehmigungsverfahren und nicht Gegen-

stand der Bauleitplanung. Ein Erfordernis zur Fest-

setzung von Ein- und Ausfahrten ist nicht erkennbar. 
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Löschwasserversorgung: 

Eine ausreichende Löschwasserversorgung ist nicht dar-

gestellt. Die Bestimmung des LW-Bedarfs des vorliegen-

den Bebauungsplanes erfolgt im Rahmen der Prüfung 

des Brandschutznachweises durch den Prüfingenieur für 

Brandschutz. 

Gleichwohl ist für die genannten Grundstücke eine 

Löschwasserversorgung sowohl für den Grundschutz als 

auch ggf. für den Objektschutz nach den DVGW-Arbeits-

blättern W 405, W 331 und W 400/1) zu gewährleisten. 

Entsprechend Tabelle 1 des DVGW-Arbeitsblattes 405 

ergibt sich gemäß Ausweisung des unmittelbar benach-

barten Wohngebietes als allgemeines Wohngebiet ein 

LW-Bedarf von maximal 96 m³/h bzw. 1.600 l/min. über 

eine Dauer von 2 Stunden. 

Nähere Auskünfte zur LW-Versorgung aus den vorhande-

nen Unterflurhydranten erteilen die Berliner Wasserbe-

triebe (BWB). 

LW-Brunnen, Tiefspiegelbrunnen oder Zisternen als un-

abhängige LW-Versorgung sind erkennbar nicht vorhan-

den und damit durch Baumaßnahmen auch nicht gefähr-

det. 

 

Zufahrten für die Feuerwehr: 

Für Straßen und Zufahrten an bzw. zu den geplanten 

Grundstücken ist die Musterrichtlinie Flächen für die Feu-

erwehr zu beachten. Dieses gilt auch für bestehende Ge-

bäude und Grundstücke soweit vorhanden. Erforderliche 
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Zufahrten und die Löschwasserversorgung zu den beste-

henden Gebäuden müssen auch während der Bauphase 

gesichert sein. 

 

Geplante Bauvorhaben: 

Zu geplanten Bauvorhaben wird die Berliner Feuerwehr 

im Rahmen der Beteiligung im Baugenehmigungsverfah-

ren aufgrund zu erwartender bzw. beschriebener Ge-

bäudeklassen im Rahmen des § 2 (3) Pkt. 4 - 5 und (4) 

BauO Bln Stellung nehmen. 

Gemäß des § 19 (1) "Prüfanträge und Aufgabenerledi-

gung" der Bautechnischen Prüfungsverordnung (Bau-

PrüfV) veranlasst die Bauherrin oder der Bauherr die 

Prüfung der Brandschutznachweise bei einer Prüfingeni-

eurin oder einem Prüfingenieur für Brandschutz; die Prü-

fung schließt die Überwachung der Bauausführung hin-

sichtlich des geprüften Brandschutznachweises mit ein. 

Nach § 19 (2) prüfen Prüfingenieurinnen und Prüfingeni-

eure für Brandschutz die Vollständigkeit und Richtigkeit 

der Brandschutznachweise unter Beachtung der Leis-

tungsfähigkeit der Berliner Feuerwehr. Sie haben die zu-

ständige Brandschutzdienststelle zu beteiligen und de-

ren Anforderungen bezüglich der Brandschutznachweise 

zu würdigen. 

Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Brandschutz 

überwachen die ordnungsgemäße Bauausführung hin-

sichtlich der von ihnen geprüften Brandschutznachweise. 

Im Übrigen gilt § 13 Absatz 3 der Bauverfahrensverord-

nung. 
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Zu den derzeitig dargestellten Bebauungsplänen lassen 

sich nur allgemeine Aussagen treffen, da ein entspre-

chender Brandschutznachweis noch nicht erstellt worden 

ist. Bei der Erstellung des Brandschutznachweises sind 

dabei gemäß § 19 der Begründung zur Bautechnischen 

Prüfungsverordnung (BauPrüfV) folgende Anforderungen, 

unter Beachtung der Leistungsfähigkeit der Berliner Feu-

erwehr, zu beachten: 

- die Löschwasserversorgung, (muss sichergestellt sein, 

s. oben) 

- Einrichtungen zur Löschwasserförderung, (nur ggf. er-

forderlich) 

- die Zugänglichkeit der Grundstücke und der bauli-

chen Anlagen für die Feuerwehr, (muss uneinge-

schränkt gegeben sein, z. B. für die Sicherstellung 

des 2. Rettungsweges und Flächen für die Feuerwehr) 

- Anlagen, Einrichtungen und Geräte für die Brandbe-

kämpfung, (ggf. erforderlich) 

- Anlagen und Einrichtungen für den Rauch- und Wär-

meabzug bei Bränden, (erforderlich) 

- Anlagen und Einrichtungen für die Brandmeldung, 

(ggf. erforderlich) 

- Anlagen und Einrichtungen für die Alarmierung, (ggf. 

erforderlich) 

- betriebliche Maßnahmen zur Brandverhütung, (ggf. 

erforderlich) 

- betriebliche Maßnahmen zur Brandbekämpfung. 

(ggf. erforderlich) 
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Wir möchten sie über die folgenden Merkblätter der Ber-

liner Feuerwehr in Kenntnis setzen: 

- Flächen für die Feuerwehr 

- Nachweis der Löschwasserversorgung im Brand-

schutznachweis 

- Photovoltaikanlagen 

- Objektfunkversorgung 

- Brandschutz auf Baustellen 

Merkblätter der Berliner Feuerwehr befinden sich unter 

dem untenstehenden Link auf der Internetseite der Berli-

ner Feuerwehr. Sie repräsentieren nicht die Vollständig-

keit aller vorhandenen Merkblätter. 

2 Berliner Stadtreinigungs-

betriebe -BSR- 

28.11.2024 

2.1 Abfallbeseitigung Bauliche oder Grundstücksinteressen der Berliner Stadt-

reinigung sowie Belange der Abfallbeseitigung werden 

nach den vorliegenden Unterlagen nicht berührt.  

 

Auch aus reinigungstechnischer Sicht bestehen keine 

Einwände gegen die geplante Baumaßnahme 

Kenntnisnahme. 

Änderungen und Ergänzungen der Planung erge-

ben sich daraus nicht. 

 

 

 

 

 

  2.2 Hinweise zur Müll-

abfuhr und Stra-

ßenreinigung 

Wir möchten jedoch die Gelegenheit nutzen, um auf die 

baulichen Erfordernisse zur ordnungsgemäßen Leis-

tungserbringung der Müllabfuhr und Straßenreinigung 

hinzuweisen. 

Auch wenn unsere Hinweise nicht in Ihre Abwägung ein-

fließen sollten, bitten wir Sie, diese an den Vorhabenträ-

ger bzw. Fachplaner weiterzuleiten, damit sie bei der 

konkreten Bauplanung Berücksichtigung finden können.  

Kenntnisnahme.  

Die baulichen Erfordernisse für eine ordnungsge-

mäße Leistungserbringung der Müllabfuhr und Stra-

ßenreinigung sind bekannt und werden bei der Frei-

anlagen- und Tiefbauplanung berücksichtigt. 

Die Hinweise werden an die Vorhabenträgerin wei-

tergeleitet. 
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Für den Bereich Müllabfuhr: Behälterstandplätze und 

Transportwege 

… 

 

Für den Bereich Reinigung: Gestaltung der Fahrbahnen 

und Gehwege 

…. 

3 Berliner Verkehrsgesell-

schaft –BVG- 

26.11.2024 

3.1 ÖPNV Stellungnahme Netzentwicklung 

Das Plangebiet ist über den S-Bahnhof Anhalter Bahnhof 

(S1, S2, S25, S26) sowie die Bushaltestellen S Anhalter 

Bahnhof (M29, M41), Abgeordnetenhaus (M41) und Wil-

helmstraße/Kochstraße (M29, N6) in sehr guter Qualität 

an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs an-

geschlossen. Weitere Zugänge zum ÖPNV-Netz finden 

sich im erweiterten Umfeld an den Schnellbahnhöfen 

S+U Potsdamer Platz (S1, S2, S25, S26, U2, RE3, RE4, 

RES, RES, RB10, RB14, M41, M48, M85, 200,300, N2), 

U Mendelssohn-Bartholdy-Park (U2, M29, N1), U-Koch-

straße (U6, M29, N6) sowie an der Bushaltestelle Leipzi-

ger Straße/Wilhelmstraße (M48, 200, 300, N2). Die 

ÖPNV-Erschließung des Plangebiets erfüllt insgesamt 

die Erschließungs-, Bedienungs- und Verbindungsstan-

dards des Berliner Nahverkehrsplans (NVP).  

Die dem Bebauungsplan beigefügte Verkehrsuntersu-

chung (Stadtraum 2024) stellt im Kapitel 2.2.2 die 

ÖPNV-Erschließung vollständig und korrekt dar. 

Kenntnisnahme. 

Die Stellungnahme stützt die Planung. Es resultiert 

kein Überarbeitungsbedarf 
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Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die Stresemann-

straße und die Anhalter Straße, beide Straßen werden 

von Buslinien der BVG befahren. Bei der Einrichtung der 

Baustelle sowie möglicher Zufahrten und Einrichtungsflä-

chen ist für die BVG von besonderer Wichtigkeit, dass 

der Busverkehr auf den Linien M29 und M41 nicht ge-

stört und die Erreichbarkeit der Bushaltestellen S Anhal-

ter Bahnhof und Abgeordnetenhaus sichergestellt wird. 

Dies gilt insbesondere auf der Stresemannstraße in Rich-

tung Norden und auf der Anhalter Straße in Richtung 

Westen. 

 

Nach Durchsicht der übersandten Unterlagen zum B-

Plan 2-64 kann ich Ihnen insgesamt mitteilen, dass sich 

unsererseits keine Einwände gegen den vorgebrachten 

Bebauungsplan ergeben. 

3.2 Verkehrsführung 

Omnibus 

Stellungnahme Bereich Omnibus: 

Die uns überlassenen Unterlagen haben wir geprüft. Ge-

gen die Durchführung der vorgesehenen Arbeiten ge-

mäß den uns zugestellten Planunterlagen bestehen aus 

unserer Sicht Bedenken. 

Diese sind auch der Tatsache geschuldet, dass in den 

übermittelten Plänen keine, oder nicht vollständige, Ver-

kehrsführung eingetragen ist. infolgedessen lässt sich 

eine mögliche Behinderung für unseren Linienverkehr 

nicht verlässlich abschätzen. 

Daher weisen wir auf unseren Omnibuslinienverkehr und 

Kenntnisnahme.  

Die möglichen Beeinträchtigungen des Omnibus-

betriebs sind nicht Gegenstand des Bebauungs-

planverfahrens, sondern betreffen die nachgela-

gerte Tiefbauplanung und sind den bauausführen-

den Firmen weiterzugeben. 

Die Hinweise werden an die Vorhabenträgerin wei-

tergeleitet. 
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insbesondere auf unsere Haltestellen in Ihrem Planbe-

reich hin. Wir gehen davon aus, dass Ihre Arbeiten so 

ausgeführt werden, dass unsere dort verkehrenden Om-

nibuslinien während der gesamten Bauzeit planmäßig 

verkehren können und die Bedienbarkeit sowie Erreich-

barkeit der Bushaltestellen jederzeit gewährleistet ist. 

Sollten in diesem Zusammenhang Maßnahmen erforder-

lich werden, die den Omnibuslinienbetrieb beeinträchti-

gen, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen, 

um einen Ortstermin anzuberaumen. 

Des Weiteren weisen wir auf unsere Vorlaufzeiten hin. Bei 

einer einfachen Haltestellenverlegung sind mindestens 

10 Tage, bei Umleitungsmaßnahmen mindestens 12 Wo-

chen ab Erhalt der Verkehrsrechtlichen Anordnung not-

wendig, um die Maßnahme einzuplanen. Wir bitten sie 

daher, sich rechtzeitig mit uns in Verbindung zu setzen, 

um die Baumaßnahme termintreu planen zu können. 

4 Berliner Wasserbetriebe –

BWB- 

07.11.2024 

4.1 Leitungsbestand Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und übersenden Ihnen 

hiermit die Leitungsauskunft. 

Bitte beachten Sie, dass diese Leitungsauskunft keine 

Baugenehmigung ist. Hierzu wäre eine Anfrage auf Zu-

stimmung/Abstimmung nach dem Berliner Straßengesetz 

erforderlich. 

Anlagen: Hinweise_DXF_DATEN, Informationsmaterial, 

Nutzungsvereinbarung, Plan BW_Lageplan_A2_AS20.pdf 

(Maßstab 1:500/Plangröße DIN A2), Plan Leitungsaus-

kunftdaten_8566.zip 

Kenntnisnahme.  

Nach Prüfung der beiliegenden Pläne konnte fest-

gestellt werden, dass sich der Leitungsbestand der 

in der Stellungnahme benannten Leitungsträger 

vollständig innerhalb des öffentlichen Straßenlan-

des befindet. Eine Sicherung von Leitungsrechten 

auf öffentlichen Flächen ist regelmäßig entbehrlich. 

Es resultiert kein Überarbeitungsbedarf. 
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5 Bundesamt für Infrastruk-

tur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bun-

deswehr 

20.11.2024 

5.1 Verteidigung Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechts-

lage werden Verteidigungsbelange nicht beeinträchtigt. 

Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens 

der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine 

Einwände. 

Kenntnisnahme. 

Es resultiert kein Überarbeitungsbedarf. 

6 Bundesnetzagentur 

06.11.2024 

6.1 Funktechnik Auf Grundlage Ihrer Angaben wurde von uns eine Über-

prüfung des o. g. Gebiets auf Beeinträchtigungen von 

funktechnischen Einrichtungen wie Richtfunkstrecken, Ra-

daren, radioastronomischen Einrichtungen sowie Funk-

messstellen der Bundesnetzagentur (BNetzA) durchge-

führt. Durch rechtzeitige Einbeziehung ihrer Betreiber in 

die weitere Planung sollen Störungen vermieden werden. 

 

Folgende Betreiber sind im Plangebiet aktiv: 

 

Richtfunk 

Ihre-Radiologen.de Medizinische Versorgungszentren  

- LAN-COM-East Datennetze & Rechnerkommunika-

tion 

- Landkreis Teltow-Fläming 

- Plusnet GmbH 

- Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 

 

Radar 

Es sind keine Radare betroffen. 

Radioastronomie 

Es sind keine Radioastronomie Stationen betroffen. 

 

Kenntnisnahme. 

Der Betrieb von Richtfunkanlagen erfolgt nach den 

jeweils gegebenen örtlichen Bedingungen auf Ri-

siko des Betreibers. Rechte auf Freihaltung einer 

bestehenden Richtfunktrasse von baulichen Anla-

gen bestehen nicht. Eine Einbeziehung der Betrei-

ber in die weitere Planung ist nicht erforderlich. Ge-

gebenenfalls müssen die Betreiber ihre Anlagen 

anpassen. 

 

Eine Stellungnahme des Referats 511 der Bundes-

netzagentur ist nicht eingegangen. Daher wird da-

von ausgegangen, dass funktechnischen Messein-

richtungen der Bundesnetzagentur von der Planung 

nicht betroffen sind. 
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Funkmessstationen der der BNetzA 

Die von Ihnen angefragte Standortplanung befindet sich 

im Schutzbereich einer/mehrerer Messeinrichtung/en 

des Prüf- und Messdienstes der Bundesnetzagentur. Das 

Referat 511 wurde darüber informiert und untersucht, ob 

die notwendigen Schutzabstände zu den vorhandenen 

funktechnischen Messeinrichtungen der Bundesnetza-

gentur eingehalten werden. Bei zukünftigen Planungen in 

diesem Bereich beteiligen Sie bitte: 

 

Bundesnetzagentur 

Referat 511 

Canisiusstr. 21 

55122 Mainz 

E-Mail: PMD-BauLp@BNetzA.de 

7 Polizei Berlin 

Landeskriminalamt 

19.12.2024 

7.1 städtebauliche 

Kriminalpräven-

tion 

Bitte entschuldigen Sie mein Versäumnis. Nach Prüfung 

des Bebauungsplanentwurf 2-64 "BMZ/EZ-Campus" 

gibt es aus städtebaulich Kriminalpräventiver Sicht sowie 

aus Sicht der Verkehrssicherheit der Polizei Berlin keine 

Hinweise zum B-Plan. Wir danken Ihnen dennoch für die 

Einbindung der Polizei Berlin im Rahmen der Trägerbe-

teiligung. 

Kenntnisnahme. 

Es resultiert kein Überarbeitungsbedarf. 

8 Deutsche Bahn AG 

10.12.2024 

8.1 unterirdische 

Bahnstrecken 

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB 

InfraGO AG (ehemals DB Netz AG/DB Station & Service 

AG) bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen 

hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Träger öf-

fentlicher Belange zum o. g. Verfahren. 

Kenntnisnahme. 

Sachverhaltsdarstellung. Änderungen und Ergän-

zungen der Planung ergeben sich daraus nicht. 

mailto:PMD-BauLp@BNetzA.de
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Direkt angrenzend zu dem Plangebiet verlaufen unterir-

disch die Bahnstrecken 6032 Berlin Nordbf - Bln-Schö-

neberg, ca. Bahn-km 4,200 - 4,363 sowie 6034 Bln An-

halter Bf - Yorckstraße, ca. Bahn-km 4,221 - 4,363.  

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans 2-64 "BMZ/EZ-

Campus" sind aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernun-

ternehmen folgende Bedingungen/Auflagen und Hin-

weise zu beachten: 

8.2 Abstandsflächen Immobilienrelevante Belange 

Wir gehen davon aus, dass planfestgestelltes DB Ge-

lände nicht überplant wird. 

Es sind die Abstandsflächen gemäß LBO sowie sonstige 

baurechtliche und nachbarrechtliche Bestimmungen ein-

zuhalten  

 

Infrastrukturelle Belange 

Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und der Be-

trieb des Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden 

Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden. 

 

Standsicherheit 

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahn-

anlagen (insbesondere Bahndamm, Kabel- und Lei-

tungsanlagen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise etc.) 

sind stets zu gewährleisten. 

Kenntnisnahme. 

Die bauordnungsrechtlichen Abstandsflächenvor-

schriften werden eingehalten. Es resultiert kein 

Überarbeitungsbedarf. 

8.3 Immissionsschutz Immissionen 

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der 

Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- 

Kenntnisnahme. 

Da es sich um unterirdische Anlagen handelt, sind 

vorliegend nur Immissionen durch Erschütterungen 
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und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. 

durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch 

magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an be-

nachbarter Bebauung führen können. 

Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen gegen diese 

Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb sind gegebenenfalls 

im Bebauungsplan festzusetzen. 

In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizierten Bahnstre-

cke oder Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung 

von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und 

anderen auf magnetische Felder empfindlichen Geräten 

zu rechnen. Es obliegt dem Bauherrn, für entsprechende 

Schutzvorkehrungen zu sorgen 

 

Kabel- und Leitungen 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittel-

baren Bereich von DB-Liegenschaften jederzeit mit dem 

Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen 

oder Verrohrungen gerechnet werden muss. 

DB Kommunikationstechnik GmbH 

 

Der o.g. Streckenbereich enthält folgende TK-Kabel 

oder TK-Anlagen der DB InfraGO AG: 

- F 550520 LWL - links der Bahn. 

- F 5021 LWL - links der Bahn. 

- Diverse FB-Kabel 

Die Stellungnahme der DB KT GmbH inkl. Anlagen zu 

vorhandenen Kabel- und Leitungen ist zwingend zu be-

achten (siehe Anlage 1- 7). DB Energie GmbH 

und daraus ggf. resultierender Körperschall pla-

nungsrelevant.  

Wegen der Entfernung der geplanten Bebauung zu 

den Tunnelanlagen (> 80 m) und der dazwischen-

liegenden Bestandsbebauung sind nähere Ermitt-

lungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 

entbehrlich. Eventuell erforderliche Schutzmaßnah-

men sind im Rahmen der Objektplanung zu ermit-

teln und umzusetzen.  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

Nach Prüfung der beiliegenden Pläne konnte fest-

gestellt werden, dass sich der Leitungsbestand der 

in der Stellungnahme benannten Leitungsträger 

vollständig innerhalb des öffentlichen Straßenlan-

des befindet. Eine Sicherung von Leitungsrechten 

auf öffentlichen Flächen ist regelmäßig entbehrlich. 

Es resultiert kein Überarbeitungsbedarf 
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- In dem o.g. Streckenabschnitt befinden sich, im un-

terirdischen Bahnhof bzw. Tunnel der S-Bahn, Anla-

gen der DB Energie GmbH. Die Lage der Anlagen 

kann dem Planausschnitt der Anlage 8 entnommen 

werden. Es ist eine Such- bzw. Handschachtung erfor-

derlich. 

8.4 Bauausführung Bauausführung 

Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten bau-

lichen Anlagen hat nach den anerkannten Regeln der 

Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvor-

schriften, technischen Bedingungen und einschlägigen 

Regelwerke zu erfolgen.  

Die Bauarbeiten müssen grundsätzlich außerhalb des 

Einflussbereichs von Eisenbahnverkehrslasten (Stützbe-

reich) durchgeführt werden. 

Außerdem ist durch das Bauvorhaben eine Lastabtra-

gung auf die (unterirdischen) Bahnanlagen auszuschlie-

ßen. 

 

Belange der DB InfraGO AG, Personenbahnhöfe 

Am S-Bahnhof Anhalter Bahnhof laufen derzeit bahnin-

terne Projekte. Es ist daher zu beachten, dass der S-

Bahnzugang auf dem Gehweg dauerhaft frei und zu-

gänglich bleibt. Zu gegebener Zeit (vor Beginn der Bau-

arbeiten) sind die Baumaßnahmen dem Bahnhofsma-

nagement rechtzeitig anzuzeigen. Kontaktdaten: Bahn-

hofsmanagement Berlin Regional- und S-Bahnhöfe. 

 

Kenntnisnahme. 

Die Hinweise. Änderungen und Ergänzungen der 

Planung ergeben sich daraus nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung. 

Die erforderlichen Schutzmaßnahmen für die Si-

cherheit des Eisenbahnverkehrs sind nicht Gegen-

stand der Bauleitplanung, sondern im Rahmen der 

Umsetzung des Vorhabens zu beachten. Die Anfor-

derungen werden an die Vorhabenträgerin weiter-

geleitet.  
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Schlussbemerkungen 

Die späteren Anträge auf Baugenehmigung für den Gel-

tungsbereich sind uns erneut zur Stellungnahme vorzule-

gen. Wir behalten uns weitere Bedingungen und Aufla-

gen vor. 

Wir bitten Sie uns an dem weiteren Verfahren zu beteili-

gen und uns zu gegebener Zeit die Abwägungsergeb-

nisse und den Satzungsbeschluss, bevorzugt per E-Mail, 

zuzusenden. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

9 Gemeinsame Landespla-

nung Berlin-Brandenburg 

13.11.2024 

9.1 Ziele der Raum-

ordnung 

Beurteilung der Planungsabsicht, Ziele der Raumord-

nung stehen nicht entgegen. 

 

Erläuterungen 

Nach der Festlegungskarte des LEP HR liegt das Plange-

biet im Gestaltungsraum Siedlung (Z 5.6 LEP HR), in 

dem die Siedlungsentwicklung konzentriert werden soll 

und die Kommunen große Spielräume zur Binnendiffe-

renzierung haben. Die mit dem o. g. BP beabsichtigten 

Festsetzungen (Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 

"Bundesregierung, Museum") sind darin zulässig. 

Der Geltungsbereich des BP liegt außerhalb zentraler 

Versorgungsbereiche. Hinsichtlich möglicher Einzelhan-

delsentwicklungen verweisen wir auf die Ziele und 

Grundsätze des LEP HR zum Einzelhandel (2.6 bis 2.14 

LEP HR), die im weiteren Verfahren zu beachten bzw. zu 

berücksichtigen sind. 

 

Kenntnisnahme. 

Die Stellungnahme hat keine abwägungsrelevanten 

Hinweise oder Bedenken zum Inhalt. Sie bestätigt 

die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung. 

Es resultiert kein Überarbeitungsbedarf. 
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Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung der Planungsab-

sicht 

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 

18.12.2007 (GVBl. I S. 235) Landesentwicklungsplan 

Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 

29.04.2019 (GVBl. II, Nr. 35) 

Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung 

(LEP FS) in der Fassung der Verordnung vom 30.05.2006 

GVBl. S. 509 Flächennutzungsplan Berlin in der Fassung 

der Neubekanntmachung vom 05.01.2015 (ABl. S. 31), 

zuletzt geändert am 5. Januar 2024 (ABl. S. 5, S. 123)  

 

Bindungswirkung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne an die Ziele 

der Raumordnung anzupassen. Die Ziele der Raumord-

nung können im Rahmen der Abwägung nicht überwun-

den werden. 

Die für die Planung relevanten Grundsätze und sonsti-

gen Erfordernisse der Raumordnung sind aus den o. g. 

Rechtsgrundlagen von der Kommune eigenständig zu er-

mitteln und im Rahmen der Abwägung angemessen zu 

berücksichtigen. 

 

Hinweise: 

….. 

10 Handwerkskammer Berlin 

03.12.2024 

10.1 keine Bedenken Gegen den o.g. Bebauungsplanentwurf bestehen unse-

rerseits keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. 

Die Stellungnahme stützt die Planung. Es resultiert 

kein Überarbeitungsbedarf. 
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11 Industrie- und Handels-

kammer zu Berlin 

19.12.2024 

11.1 keine Bedenken Haben Sie vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir erheben 

keine Einwände und haben darüber hinaus keine weite-

ren Anmerkungen zum Bebauungsplan 2-64. Bitte halten 

Sie uns über die weiteren Planungs- und Verfahrens-

schritte auf dem Laufenden. 

Kenntnisnahme. 

Die Stellungnahme stützt die Planung. Es resultiert 

kein Überarbeitungsbedarf. 

12 IT-Dienstleistungszentrum 

Berlin –ITDZ- 

13.11.2024 

12.1 Leitungsbestand  Das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ Berlin) ist, 

gemäß Berliner Straßengesetz, Sondernutzer öffentli-

chen Straßenlandes. Angrenzend zum o.a. Geltungsbe-

reich befinden sich Kabelkanalanlagen (KKA) des ITDZ 

Berlin. Die entsprechende(n) Bestandsplän(e) sind der 

Auskunft beigefügt. 

 

Die Belange des ITDZ Berlin sind insofern betroffen, 

dass sich unsere 2-zügige Trasse in der Straßenverkehrs-

fläche befindet. Während Ihrer Baumaßnahmen müssen 

die Anlagen des ITDZ Berlin zu jedem Zeitpunkt an den 

Schächten zugänglich sein und dürfen nicht überbaut 

werden (auch nicht temporär). 

 

Wir nehmen daher wie folgt Stellung: Keine Bedenken. 

Berücksichtigung. 

Die Begründung zum Bebauungsplan wird um Aus-

sagen zu im Plangebiet vorhandenen Leitungsbe-

stand ergänzt. 

Die weiteren nachfolgenden Hinweise betreffen 

nachgeordnete Genehmigungsverfahren. Entspre-

chend erfolgt eine Weitergabe an die Projektträge-

rin. 

13 Landesamt für 

Arbeitsschutz, 

Gesundheitsschutz und 

technische Sicherheit 

Berlin -LAGetSi- 

29.11.2024 

13.1 keine Bedenken Unsere Belange sind bei dem Bebauungsplanentwurf 

nicht berührt. 
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14 NBB Netzgesellschaft 

Berlin 

14.11.2024 

14.1 Leitungsbestand Die WGI GmbH wird von der NBB Netzgesellschaft Ber-

lin-Brandenburg mbH & Co. KG (nachfolgend NBB ge-

nannt) beauftragt, Auskunftsersuchen zu bearbeiten und 

handelt namens und in Vollmacht der NBB. Die NBB 

handelt im Rahmen der ihr übertragenen Verantwortung 

auch namens und im Auftrag der GASAG AG, der GA-

SAG Solution Plus GmbH (GSP), der EMB Energie Bran-

denburg GmbH, der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf 

Gas mbH & Co.KG, der NGK Netzgesellschaft Kyritz 

GmbH, der Rathenower Netz GmbH, der Netzgesell-

schaft Hennigsdorf Gas mbH, der Netzgesellschaft Forst 

(Lausitz) mbH & Co. KG, der Stadtwerke Forst GmbH, 

der Stadtwerke Bad Belzig GmbH und der Gasversor-

gung Zehdenick GmbH. 

 

Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

die in den beigefügten Planunterlagen enthaltenen An-

gaben und Maßzahlen hinsichtlich der Lage und Verle-

gungstiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss 

gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass erdver-

legte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind und da-

her nicht auf dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hin-

aus sind aufgrund von Erdbewegungen, auf die die NBB 

keinen Einfluss hat, Angaben zur Überdeckung nicht ver-

bindlich. Die genaue Lage und der Verlauf der Leitun-

gen sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungs-

maßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Hand-

schachtungen usw.) festzustellen. 

Im unmittelbaren Bereich der Leitung ist auf den Einsatz 

Berücksichtigung. 

Die Begründung zum Bebauungsplan wird um Aus-

sagen zu im Plangebiet vorhandenen Leitungsbe-

stand ergänzt. 

Die weiteren nachfolgenden Hinweise betreffen 

nachgeordnete Genehmigungsverfahren. Entspre-

chend erfolgt eine Weitergabe an die Projektträge-

rin. 
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von Maschinen zu verzichten und in Handschachtung zu 

arbeiten. Die abgegebenen Planunterlagen geben den 

Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es 

ist darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase im-

mer das Antwortschreiben mit aktuellen farbigen Planun-

terlagen vor Ort vorliegt. Digital gelieferte Planunterla-

gen sind in Farbe auszugeben. Bitte prüfen Sie nach 

Ausgabe die Maßstabsgenauigkeit. Die Auskunft gilt nur 

für den angefragten räumlichen Bereich und nur für ei-

gene Leitungen der NBB, so dass gegebenenfalls noch 

mit Anlagen anderer Versorgungsunternehmen und 

Netzbetreiber zu rechnen ist, bei denen weitere Aus-

künfte eingeholt werden müssen. 

Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus den 

Planunterlagen ist nicht zulässig.  

Stillgelegte Leitungen sind in den Plänen nicht oder nur 

unvollständig enthalten. 

Eine Versorgung des Planungsgebietes ist grundsätzlich 

durch Nutzung der öffentlichen Erschließungsflächen in 

Anlehnung an die DIN 1998 herzustellen. Darüber hin-

aus notwendige Flächen für Versorgungsleitungen und 

Anlagen sind gemäß § 9 Abs. 1 BauGB im Bebauungs-

plan festzusetzen. 

14.2 Hinweise zur Bau-

ausführung 

Nach Auswertung des Bebauungsplans und der entspre-

chenden Begründung ist unsere Leitungsschutzanwei-

sung für alle laut Planwerk betroffenen Anlagen zu be-

achten und noch folgendes in die weitere Planung einzu-

arbeiten: 

Berücksichtigung. 

Die Hinweise betreffen nachgeordnete Genehmi-

gungsverfahren. Entsprechend erfolgt eine Weiter-

gabe an die Projektträgerin. 
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Bei Baumpflanzungen ist ohne Sicherungsmaßnahmen 

ein Abstand zu Leitungen von mindestens 2,5 m von der 

Rohraußenkante und Stromkabel zu den Stammachsen 

einzuhalten. Bei Unterschreitung dieses Abstandes sind 

in Abstimmung mit der NBB Schutzmaßnahmen festzule-

gen. Ein Mindestabstand von 1,5 m sollte jedoch in allen 

Fällen angestrebt werden. Bei Unterschreitung dieses 

Abstandes sind nur flach wurzelnde Bäume einzupflan-

zen, wobei gesichert werden muss, dass beim Herstellen 

der Pflanzgrube der senkrechte Abstand zwischen Sohle 

Pflanzgrube und Oberkante unserer Leitungen und Kabel 

mindestens 0,3 m beträgt. Weiter ist zwischen Rohrlei-

tung/Kabel und zu dem pflanzenden Baum eine PVC-

Baumschutzplatte einzubringen. Der Umfang dieser Ein-

bauten ist im Vorfeld protokollarisch festzuhalten. Beim 

Ausheben der Pflanzgrube ist darauf zu achten, dass un-

sere Leitungen/Kabel nicht beschädigt werden. Wir wei-

sen darauf hin, dass bei notwendigen Reparaturen an 

der Leitung/Kabel der jeweilige Baum zu Lasten des 

Verursachers der Pflanzung entfernt werden muss. 

Im räumlichen Gebiet der Anfrage plant die NBB, Lei-

tungsbaumaßnahmen auszuführen. 

Ihre Arbeiten sind in der Planungsphase und vor Baube-

ginn mit der Abteilung Planung und Bau, abzustimmen. 

Sollte der Geltungsbereich Ihrer Auskunftsanfrage ver-

ändert werden oder der Arbeitsraum den dargestellten 

räumlichen Bereich überschreiten, ist der Vorgang er-

neut zur Erteilung einer Auskunft der NBB vorzulegen. 
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15 50 Hertz Transmissions 

GmbH 

28.10.2024 

15.1 Leitungsbestand Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass 

sich im Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz Trans-

mission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan-

nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nach-

richtenverbindungen sowie Ver- und Entsorgungsleitun-

gen) befinden. 

Informationshalber möchten wir mitteilen, dass sich Ihr 

Vorhaben im Bereich des geplanten Vorhabens M531b 

gemäß Netzentwicklungsplan befindet. Dieses ist jedoch 

nicht entscheidungsrelevant. Weiterführende Informatio-

nen können Sie folgender Internetpräsenz entnehmen 

https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/fi-

les/2024-04/NEP_2037_2045_ V2023_Anhang_2E_Ak-

tualisierung_April_2024.pdf. Diese Stellungnahme gilt 

nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für 

die Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. Hinweis 

zur Digitalisierung: Für eine effiziente Identifizierung der 

(Nicht-)Betroffenheit bitten wir bei künftigen Beteiligun-

gen nach Möglichkeit um Übersendung der Plangebiets-

fläche(n) sowie eventueller externer Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen in einem standardisierten und georefe-

renzierten Geodatenaustauschformat (vorzugsweise 

Shapefiles inkl. der Projektionsdatei (*.prj) oder kml-Da-

tei). 

Kenntnisnahme. 

Die Hinweise betreffen nachgeordnete Genehmi-

gungsverfahren. Entsprechend erfolgt eine Weiter-

gabe an die Projektträgerin. 

16 BEW Berliner Energie und 

Wärme AG 

20.11.2024 

16.1 Leitungsbestand Bei Rückfragen bitten wir Sie die Registriernummer mit 

auszuweisen, um eine kurzfristige Bearbeitung unserer-

seits zu unterstützen. 

Berücksichtigung. 

Aufgrund der Lage der Fernwärmeleitung werden 

die Baufelder des Bebauungsplanentwurfs dahin-

gehend verschoben, dass eine Betroffenheit der 
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Im Bearbeitungsbereich befinden sich Fernwärmeanla-

gen der Wärme Berlin. 

In der Anlage senden wir ein Exemplar der von Ihnen 

eingereichten Unterlagen als PDF zurück und fügen Be-

standsunterlagen bei, aus denen Sie die Lage der Fern-

wärmeanlagen ersehen können. 

Die beiliegenden Richtlinien der BEW-Fernwärmeanla-

gen sind zu beachten. 

Fernwärmeleitung vermieden wird. Dieser Umstand 

wurde auch im Rahmen der Auslobung des Reali-

sierungswettbewerbs beachtet. Ein darüberhinaus-

gehender Anpassungsbedarf resultiert hieraus nicht 

17 Stromnetz Berlin GmbH 

20.11.2024 

17.1 Bedarf für Um-

spannwerk 

Von der beabsichtigten Planung werden Belange der 

Stromnetz Berlin GmbH und letztlich der öffentlichen 

Stromversorgung berührt. Wir danken Ihnen für die Betei-

ligung und nehmen zum Bebauungsplanentwurf wie folgt 

Stellung: 

Die Stromnetz Berlin GmbH betreibt in Berlin das Vertei-

lungsnetz der allgemeinen Versorgung mit Elektrizität auf 

den drei Spannungsebenen der Hoch-, Mittel- und Nie-

derspannung. Die Stromnetz Berlin GmbH ist gesetzlich 

u. a. zu einem sicheren, zuverlässigen und leistungsfähi-

gen Netzbetrieb verpflichtet, der u. a. einen bedarfsge-

rechten Netzausbau einschließt. 

Mit Blick auf die Erfordernisse einer sicheren und leis-

tungsfähigen Stromversorgung hält es die Stromnetz 

Berlin GmbH für erforderlich das bestehende Umspann-

werk "Lindenstraße" (Franz-Klühs-Straße 1, Ecke Linden-

straße) durch einen Ersatzneubau zu ersetzten. Die vor-

handenen Umspannwerkskapazitäten werden im dem 

Plangebiet zugehörigen Versorgungsbereich perspekti-

Keine Berücksichtigung. 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-

plans befinden sich keine Flächen zur Errichtung ei-

nes Umspannwerks.  Die Errichtung eines Umspann-

werks ist auch nicht Planungsziel für den Geltungs-

bereich des Bebauungsplans. 

Die Hinweise betreffen nachgeordnete Genehmi-

gungsverfahren. Entsprechend erfolgt eine Weiter-

gabe an die Projektträgerin. 
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visch nicht mehr ausreichen, um einen steigenden Leis-

tungsbedarf abdecken zu können. Es ist der Bau eines 

neuen Umspannwerks (110 kV/10 kV) erforderlich, wofür 

eine ca. 2.500 m2 große Grundstücksfläche zu finden 

ist. 

In einem Umspannwerk wird elektrische Energie von der 

Hochspannungs- (110 kV) auf die Mittelspannungsebene 

(10 kV) umgewandelt. Es benötigt eine gewisse Fläche, 

um errichtet werden zu können, da es aus mehreren 

technischen Komponenten besteht: Neben einer 110 kV-

Schaltanlage (Betriebsmittel zur Ein- und Aus-schaltung 

von Hochspannungsverbindungen) gibt es Transformato-

ren (Betriebsmittel zur Umspannung der elektrischen 

Energie von der Hochspannungs- in die Mittelspan-

nungsebene), eine 10-kV-Schaltanlage (Betriebsmittel 

zur Ein- und Ausschaltung von Mittelspannungsverbin-

dungen) sowie diverse Sekundärtechnik (technische 

Hilfsmittel und Einrichtungen, die zum Betätigen, Über-

wachen, Schützen und optimalen Betreiben aller Be-

triebsmittel notwendig sind). 

Der Geltungsbereich des B-Plans 2-64 liegt innerhalb 

des Suchkorridors für Flächen, die für die Errichtung ei-

nes Umspannwerks geeignet wären. Alternative Flächen 

stehen für die Errichtung eines neuen Umspannwerks 

derzeit nicht zur Verfügung. 

Es haben bereits Gespräche mit dem Stadtplanungsamt 

(Abteilung Bauleitplanung) des Bezirksamtes Friedrichs-

hain-Kreuzberg stattgefunden. Der Bedarf besteht wei-

terhin, eine Lösung gab es bisher nicht. Es konnte keine 
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für die Errichtung eines Umspannwerkes geeignete Flä-

che identifiziert werden. Die Stromnetz Berlin GmbH bit-

tet um Rückmeldung, sollten Sie Hinweise zu einer mög-

licherweise geeigneten Fläche im angefügten Suchkorri-

dor in der Größe von 1.500-2.500 m² bzw. Platz für ei-

nen Baukörper von rund 30x30m und einer Höhe von 

15m haben (siehe Anhang). 

 

17.2 Leitungsbestand Leitungsauskunft 

In dem betrachteten Gebiet befinden sich Hoch-, Mittel- 

und Niederspannungsanlagen sowie eine Kombistation 

K29850 im Eigentum der Stromnetz Berlin GmbH. Wei-

terhin befindet sich die kundeneigene Übergabestation 

Ü33046 im Plangebiet. Einen Plan mit den vorhandenen 

Anlagen erhalten Sie beiliegend zu diesem Schreiben. 

In der Anhalter- und Stresemannstraße befinden sich 

mehrere 110-kV Hochspannungskabelanlagen sowie di-

verse Begleitkabel. Im Rahmen der geplanten Bebauung 

ist die Stromnetz Berlin GmbH zum Schutz der Kabelan-

lagen unbedingt mit einzubinden. 

Bei Rückfragen zur Kabelumverlegung wenden Sie sich 

bitte an das Postfach kabelumverlegung@stromnetz-

berlin.de, unter Nennung des Sachverhalts und der Ad-

resse. 

Über Planungen oder Trassenführungen für die Versor-

gung möglicher Kunden nach der Bebauung können wir 

zurzeit keine Aussage treffen. 

Berücksichtigung. 

Die Begründung zum Bebauungsplan wird um Aus-

sagen zu im Plangebiet vorhandenen Leitungsbe-

stand ergänzt. 

Die weiteren nachfolgenden Hinweise betreffen 

nachgeordnete Genehmigungsverfahren. Entspre-

chend erfolgt eine Weitergabe an die Projektträge-

rin. 
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Bei Rückfragen zu laufenden Projekten und der techni-

schen Planung wenden Sie sich bitte an das Postfach 

projekte.bpl@stromnetz-berlin.de 

Bitte nennen Sie hierbei die Registriernummer 12 41 60 

71 und die Adresse des Plangebietes. 

Die beigefügte "Richtlinie zum Schutz von 1 - 110kV Ka-

belanlagen", die "Richtlinie zum Schutz von Freileitungs-

anlagen 110 kV" und die "Richtlinie zum Schutz von An-

lagen der Öffentlichen Beleuchtung des Landes Berlin" 

sind zu beachten. 

 

18 Telekom Deutschland 

GmbH 

11.11.2024 

18.1 Leitungsbestand Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom 

genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberech-

tigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 

Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 

Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen 

sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 

dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 

abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 

Stellung: 

Die Telekom Deutschland GmbH ist Betreiberin eines 

bundesweiten Telekommunikationsnetzes, über das Tele-

kommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit er-

bracht werden. Sie hat Eigentum und Funktionsherrschaft 

über das Telekommunikationsnetz (TK-Netz) in der Bun-

desrepublik Deutschland im Wege der Ausgliederung 

gem. § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG von der Deutschen Tele-

Berücksichtigung. 

Die Begründung zum Bebauungsplan wird um Aus-

sagen zu im Plangebiet vorhandenen Leitungsbe-

stand ergänzt. 

Die weiteren nachfolgenden Hinweise betreffen 

nachgeordnete Genehmigungsverfahren. Entspre-

chend erfolgt eine Weitergabe an die Projektträge-

rin. 
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kom AG übernommen, deren 100%-ige Tochtergesell-

schaft sie ist. Die Ausgliederung wurde gem. § 131 Abs. 

1 Nr. 1 UmwG mit Eintragung ins Handelsregister der 

Deutschen Telekom AG (HRB 6794, Amtsgericht Bonn) 

und der Telekom Deutschland GmbH (HRB 5919, Amts-

gericht Bonn) wirksam. Mit Urkunde vom 18.03.2010 der 

Bundesnetzagentur wurde der Telekom Deutschland 

GmbH das Recht zur unentgeltlichen Nutzung von Ver-

kehrswegen für das Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-

land gem. § 69 Abs. 1 Telekommunikationsgesetz (TKG) 

übertragen 

 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien 

der Telekom (siehe Anlage). 

Es handelt sich hierbei um 4 Abzweigekästen (blaue 

Markierungen), 3 Kabelschächte (rote Markierungen) so-

wie 1 Kabelverzweiger (grüne Markierung), deren Zu-

gänglichkeit während der Bauausführung zu jeder Zeit 

gegeben sein muss. Für eine Überfahrung der Bauwerke 

mit Schwerlastverkehr o.ä. sind diese Bauwerke nicht di-

mensioniert (max. Brkl.12). 

Außerdem befinden sich noch 2 Telefonzellen im Plan-

bereich der Stresemannstraße (orange Markierung), wel-

che nicht mehr aktiv sind. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Be-

schädigungen der vorhandenen Telekommunikationsli-

nien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen 

(z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang 

zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 
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Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen 

und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit 

frei gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und 

ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden kön-

nen. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausfüh-

renden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum 

Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommu-

nikationslinien der Telekom informieren. Die Kabel-

schutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

19 Bezirksamt Friedrichs-

hain-Kreuzberg 

Stadtentwicklungsamt 

28.112024 

19.1 Herleitung städte-

baulicher Figur 

und Raumbezüge 

Bauleitplanung: 

Die bezirkliche Bauleitplanung wurde bereits in die BBR-

Machbarkeitsstudie im Jahr 2019 sowie im Rahmen des 

Wettbewerbsverfahren 2021 in die Formulierung der 

Auslobung einbezogen und als Sachverständige im Rah-

men der Vorprüfung angehört. In der Jury war der Bezirk 

Friedrichshain-Kreuzberg durch den Baustadtrat Florian 

Schmidt vertreten. Die fachlichen Belange, die in diesen 

Prozessen eingebracht werden konnten, sowie die Ent-

scheidung des städtebaulichen Wettbewerbs, finden sich 

im Entwurf zum Bebauungsplan 2-64 wieder und finden 

damit unsere Unterstützung. 

In der Begründung zum Bebauungsplan 2-64 finden die 

Beiträge unseres Hauses, welche in der Auslobung zum 

städtebaulichen Wettbewerbsverfahren getätigt wurden, 

sowie die Anmerkungen aus der Vorprüfung durch die 

Sachverständigen sowie die Diskussion in der Jurysitzung 

jedoch keinen Widerhall. Insbesondere die räumlichen 

Berücksichtigung. 

Die Stellungnahme stützt die Planung. Die Begrün-

dung zum Bebauungsplanentwurf wird um die Her-

leitung der städtebaulichen Figur und die räumli-

chen Bezüge der Umgebung ergänzt. 
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Bezüge in das städtebauliche Umfeld und die Blickbe-

ziehung aus dem Fenster des Deutschlandhauses nach 

Osten, welches eine der konzeptionellen Kernthemen bei 

der Sanierung und Umgestaltung dieses Hauses waren, 

müssen sich unseres Erachtens auch in der textlichen Be-

gründung zum Bebauungsplan wiederfinden, sind sie 

doch eine der konzeptionellen Grundlagen für das städ-

tebauliche Konzept, welches dem Bebauungsplan zu-

grunde liegt. 

Aus planungsrechtlicher Sicht bestehen keine Einwände, 

aus städtebaulichen Gesichtspunkten sollte die Begrün-

dung jedoch bezüglich der städtebaulichen Herleitung 

geschärft werden. Des Weiteren möchten wir Ihnen 

gerne drei Hinweise bzgl. der Planzeichnung und der Be-

gründung geben. 

19.2 Erhaltungsgebiet Erhaltungsrecht: 

Der beabsichtigte Neubau grenzt unmittelbar an das 

städtebauliche Erhaltungsgebiet nach § 172 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 1 BauGB "IBA 87 - Südliche Friedrichstadt". Ge-

mäß § 172 Abs. 3 Satz 2 BauGB darf die städtebauliche 

Wirkung eines Gebäudes auch außerhalb eines Erhal-

tungsgebietes das Ortsbild und die Stadtgestalt nicht 

beeinträchtigen. Gegen die dargestellte Planung beste-

hen im derzeitigen Planungsstand keine Einwände, es ist 

jedoch darauf hinzuweisen, dass gestalterische Fragen, 

derzeit noch nicht beantwortet werden. 

 

Hinweise: 

Berücksichtigung. 

Die Begründung zum Bebauungsplanentwurf wird 

um die gestalterischen Anforderungen der angren-

zenden Erhaltungssatzung ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung. 
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- Planzeichnung: In der Fläche a befindet sich eine 

"Knotenlinie zur Abgrenzung unterschiedlicher Nut-

zungen", hier fehlt das "g". 

- Planzeichnung: Im Bereich der Stresemannstraße 

wird die S-Bahn als U-Bahn bezeichnet. Dies ist inso-

fern relevant, da es sich um zwei unterschiedliche 

Verkehrssysteme handelt. Die U-Bahn wird nach 

BOStrab, die S-Bahn nach EBO betrieben. 

- S. 10, I.1.4.1: Sie erwähnen hier die Buslinie S1A. Es 

handelte sich hierbei um einen temporären Schienen-

ersatzverkehr im Zusammenhang mit Bauarbeiten im 

Nord-Süd-Tunnel. Für die Planbegründung hat dieser 

keine Relevanz. 

Die Planzeichnung wird nach dem Ergebnis des 

Wettbewerbsverfahrens überarbeitet. Die Hinweise 

werden im späteren Verfahren berücksichtigt.  

20 Bezirksamt Friedrichs-

hain-Kreuzberg 

Straßen- und Grünflä-

chenamt 

10.12.2024 

20.1 verkehrsplaneri-

scher Fachbeitrag 

Der Stellungnahme liegen die Planzeichnung und die 

Begründung vom 10.10.2024 sowie ein Verkehrsgutach-

ten vom September 2024 zur Beurteilung vor. 

Die offenen etwa 200 Stellplätze für PKW entfallen auf 

freier Fläche. Ihnen werden in der Planung des Verkehrs-

gutachtens 70 PKW-Stellplätze gegenübergestellt. Diese 

Reduktion erscheint aufgrund der erfassten Auslastung 

von ca. 25 % und der guten Erreichbarkeit durch den 

ÖPNV angebracht. 

Die 6 Behindertenstellplätzen im Bestand des Deutsch-

landhauses bleiben erhalten. Hinzukommen insgesamt 

10 Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Personen. Wir 

unterstützen den Erhalt und die Erweiterung, um die Teil-

habemöglichkeiten für diese Gruppen von Personen an 

der Teilnahme von Aktivitäten zu fördern. 

Kenntnisnahme. 

Die Stellungnahme stützt die Planung und den ver-

kehrsplanerischen Fachbeitrag. Es resultiert kein 

Überarbeitungsbedarf des Bebauungsplanentwurfs. 
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Der Ansatz für die Stellplätze für Fahrräder werden von 

193 auf 284 erhöht. Das geschieht folgerichtig in Anbe-

tracht des weiter steigenden Radverkehrsaufkommens in 

Berlin. Bisher nicht vorhandene Abstellmöglichkeiten für 

Lastenräder oder Anhänger sind in Erwägung zu ziehen, 

um ihre Nutzung weiter zu fördern. 

Sowohl die Stresemann- als auch die Niederkirchner-

straße sind Teil des Berliner Radvorrangnetzes. Das Be-

bauungsplangebiet ist daher an das übergeordnete 

Radwegenetz optimal angebunden. 

Bei der Ausgestaltung der Zufahrten zum Bebauungspl-

angebiet ist auf ausreichend gute Sichtbeziehungen, ins-

besondere zum Fuß- und Radverkehr, zu achten. 

Gegenüber dem Entwurf des Bebauungsplanes bestehen 

hinsichtlich einer Gewährleistung der regelmäßigen Ver-

kehrsbedürfnisse und der Verkehrssicherheit keine Be-

denken. 

Den geplanten Straßenbegrenzungslinien wird zuge-

stimmt. 

Ich bitte Sie, mir den Beschluss über die Festsetzung des 

Bebauungsplanes zu übersenden. 

21 Bezirksamt Friedrichs-

hain-Kreuzberg von Ber-

lin 

Umwelt- und Natur-

schutzamt 

28.11.2024 

21.1 Gewässerschutz – 

Abwasserbeseiti-

gung 

In den vorgelegten Unterlagen sind keine Angaben z. B. 

zum Abwasseraufkommen enthalten, das durch den Be-

trieb von Abwasseranlagen anfallen wird. Auch zu den 

ggf. in Frage kommenden Abwasserbehandlungsanla-

gen und den Abwassereinleitkonzentrationen sind keine 

Angaben enthalten. 

Kenntnisnahme. 

Die Rechtslage ist bekannt. Regelungen im Bebau-

ungsplan sind nicht vorgesehen.  
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Da für den Vollzug des Umwelt- und Naturschutzamt re-

levante Abwasseranlagen und Abwasserbehandlungsan-

lagen der Anzeige- / Genehmigungspflicht nach § 38 

BWG unterliegen und Einleitungen von Abwässern in die 

öffentliche Abwasseranlage (Schmutzwasser- /Misch-

wasserkanalisation) ggf. der Anzeige- / Genehmigungs-

pflicht nach IndV i.V.m der AbwV unterliegen können, 

sind hierfür aufgrund der eigenständigen Verfahren text-

liche Festsetzungen in dem Bebauungsplan entbehrlich. 

21.2 Gewässerschutz - 

Anlagen zum Um-

gang mit wasser-

gefährdenden 

Stoffen 

In den vorgelegten Unterlagen sind keine Angaben zu 

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

(Sogenannte „AwSV-Anlagen“) benannt. 

Da im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren diesbe-

züglich eine Auflagenerteilung möglich ist (aufgedräng-

tes Recht nach BauO Bln), sind hierfür textliche Festset-

zungen in dem Bebauungsplan nicht erforderlich. 

Kenntnisnahme. 

Die Rechtslage ist bekannt. Regelungen im Bebau-

ungsplan sind nicht vorgesehen. 

21.3 Gewässerschutz - 

Niederschlags-

entwässerung / -

bewirtschaftung 

Das vorliegende Grobkonzept zur Regenwasserbewirt-

schaftung sieht eine Versickerung der Niederschläge vor, 

welches ausdrücklich zu begrüßen ist. 

Den beteiligten Ingenieurbüro Tobias Stüppardt liegen 

jedoch bisher wichtige Informationen zur Grundwasser-

entnahme auf dem Grundstück nicht vor. 

 

3.1 Grundwasserhaltung Europahaus 

Das Europahaus wird von der BIMA verwaltet. Die Grün-

dung des Europahauses ist bei Errichtung in einer offe-

nen Baugrube erfolgt, die nicht als „weiße Wanne“ aus-

gebildet ist. 

Kenntnisnahme. 

Die Angaben zur Grundwasserhaltung für das Euro-

pahaus werden zur Kenntnis genommen. Die Be-

gründung und das Grobkonzept ergänzt. 

Entsprechend der Stellungnahme der BIMA und 

nach Rücksprache mit der BIMA ist davon auszuge-

hen, dass eine Sanierung des Kellers bautechnisch 

umsetzbar ist und in absehbarer Zeit erfolgt. Die im 

Grobkonzept dargestellten Lösungsvarianten wer-

den daher weiterhin als umsetzbar angesehen. 
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Nur durch die dauerhafte 24/7 und 365 d in Betrieb be-

findliche Grundwasserabsenkung wird sichergestellt, 

dass der Keller des Europahauses „trocken“ bleibt. 

Die hier vom Umwelt- und Naturschutzamt von der BIMA 

angeforderten Informationen zur Grundwasserhaltung / 

wasserbehördlichen Genehmigungstatbestand ergeben 

somit eine sehr relevante dauerhafte Grundwasserab-

senkung, die im Falle eines Stromausfalles zu einer Ver-

nässung des Kellers durch Grundwasser führen würde. 

Dieser Sachverhalt ist hier im Rahmen der Errichtung der 

Kälteanlage im Keller des Europahauses im Jahr 2006 

bereits bekannt. Deshalb wurde die betreffende Anlage 

in einer eignen Rückhaltung gem. DAStB-Richtlinie 

BUmwS errichtet, die sicherstellt, dass bei Stromausfall 

oder Undichtigkeiten der Anlagentechnik eine Gewäs-

sergefährdung nicht zu befürchten ist. 

 

Die Fragen des Umwelt- und Naturschutzamtes wurden 

von der BIMA, Hr. xxx, beantwortet: 

1. Wohin wird bisher das abgepumpte Grundwasser ab-

gegeben? 

Antwort: Das Grundwasser wird über ein Einleitbauwerk 

in den Landwehrkanal abgegeben. 

(Details siehe auch Wasserbehördliche Genehmigungen) 

 

2. Liegen konkrete Daten über den Umfang der Abpum-

pung und der Einleitung über die letzten Jahre vor / wie 

viel wird abgepumpt? 

Antwort: Die eingeleitete Menge wird über einen Zähler 
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erfasst. 

2022: 245.202 m³ 

2023: 223.963 m³ 

2024 (bis 12.11.): 93.722 m³ 

Die genehmigte Menge pro Jahr beträgt 1.038.800 m³ 

 

3. Ist eine Versickerung des abgepumpten Grundwassers 

im Rahmen des Regenwasserkonzeptes denkbar?  

 

Antwort: Im Rahmen der Kernsanierung des Europahau-

ses, für dessen Trockenhaltung derzeit über Tiefbrunnen 

das Grundwasser abgepumpt wird, soll eine Grundwas-

serhaltung zukünftig entfallen, indem eine „Weisse 

Wanne“ hergestellt wird. Damit würde es kein abzupum-

pendes Grundwasser im Europahaus mehr geben, da 

dieses nicht mehr im Untergeschoss eindringen kann. Im 

Regenwasserkonzept für das Europahaus wird das 

Grundwasser entsprechend nicht zu behandeln sein. 

 

4. bitte übersenden Sie mir die aktuell gültige Genehmi-

gung für die Grundwasserhaltung der Senatsverwaltung 

Antwort: Anbei erhalten Sie die gewünschten Unterlagen. 

Die Einleitgenehmigung ist zunächst bis zum 31.12.2031 

gültig. 

 

Insofern ist eine Beurteilung der Grundwasserverhält-

nisse gem. Ziffer 2.2. fehlerhaft, da durch die massive 

Grundwasserentnahme von ca. 670 m³/d die Grundwas-

serverhältnisse deutlich abweichen können. 



Bebauungsplan Nr. 2-64, "BMZ" 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

mit Schreiben vom 28. Oktober 2024 

Übersicht der Stellungnahmen und Hinweise mit den Ergebnissen der Prüfung und Abwägung 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 

Referat II A 

 

Stand: 28.04.2025 

 35 

 

 

Weiterhin stellt sich die Frage, ob die hier geplante Rea-

lisierung einer „weißen Wanne“ unter Berücksichtigung 

der täglichen betrieblich notwendigen Nutzung im Euro-

pahaus bautechnisch überhaupt realisierbar ist. 

Im Falle einer Versickerung der Niederschläge und 

gleichzeitig weiterem Betrieb der Grundwasserhaltung 

des Europahauses kann davon ausgegangen werden, 

dass ein direkter Zufluss von versickerten Niederschlä-

gen von der Grundwasserhaltung angesogen wird und 

damit die Gefahr einer direkten Absaugung mit entspre-

chenden Folgen für die Standsicherheit eintreten könnte. 

Insofern muss für die Realisierung der Niederschlagsver-

sickerung und damit für das Planverfahren sichergestellt 

werden, dass das Europahaus weiterhin „trocken“ bleibt 

oder eine bautechnisch sehr aufwendige „weiße Wanne“ 

erhält. 

Aus hiesiger Sicht könnte auch geprüft werden, ob die 

anfallenden Niederschläge analog zur Grundwasserab-

leitung über die vorhandene Leitung in den Landwehrka-

nal abgeleitet werden kann und entsprechend keine Ver-

sickerung der Niederschläge erfolgt. 

Aufgrund des Alters der Grundwasserentnahme und der 

Leitung zum Landwehrkanal sollte eine Überprüfung der 

Sanierungserfordernisse vor weiteren Entscheidungen 

dargelegt werden. 

21.4 Anlagen zum Um- Die bisherige Grobkonzept berücksichtigt nicht, die Kenntnisnahme. 
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gang mit wasser-

gefährdenden 

Stoffen in Verbin-

dung mit der Nie-

derschlagsversi-

ckerung 

mögliche Planung von Anlagen mit Umgang mit wasser-

gefährdenden Stoffen (z.B. Kühl- und Lüftungsanlagen, 

PVT-Anlagen) auf den Dächern und damit die Erforder-

nisse, diese Flächen ggf. von der Nutzung gem. Nieder-

schlagfreistellungs-Verordnung abzutrennen. Sofern dies 

in dieser Planungsebene nicht erfolgen kann, ist dies im 

Rahmen der späteren Bauantragsbearbeitung dann de-

zidiert zu klären (s.o.). 

 

Aufgrund der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand und 

der umfangreichen Wärme-/Kältebedarfs aller Gebäude 

im Plangebiet sollte vor einer weiteren Entscheidung 

über die Niederschlagsversickerung ein Anlagenkonzept 

zur gemeinsamen klimaangepassten Gebäudetechnik 

mit den Möglichkeiten der Nutzung von Erdwärme/Ge-

othermie sowie PVT-Technik und einer zentralen Kälte-

/Heizversorgung aller Gebäude im Plangebiet erstellt 

werden. 

Dazu ist auch eine Planung der Entsiegelung weiterer 

Verkehrs- und Abstellflächen im Plangebiet geboten, da-

mit weitere Verdichtung mit Gebäuden durch Freiflä-

chen. 

Erst danach ist eine Konkretisierung der Anforderungen 

an die Niederschlagsentwässerung denkbar, da erst 

dann bekannt ist, welche Dach- und Hofflächen tatsäch-

lich mit Niederschlägen beaufschlagt werden und wel-

ches Konzept zu Anlagenflächen mit Ableitung in den 

Kanal der BWB – d.h. keinesfalls Regenkanal in den 

Landwehrkanal – vorzusehen sein wird.  

Ziel des Grobkonzepts ist die Prüfung, wie die An-

forderungen des Hinweisblatts zur Begrenzung von 

Regenwassereinleitungen bei Bauvorhaben in Ber-

lin (BReWa-BE) eingehalten werden können. Ergän-

zend werden die Potentiale zur Abkopplung der be-

stehenden Dach- und Freiflächen (Deutschland- 

und Europahaus) von der Kanalisation untersucht.  

 

Die Erstellung eines Anlagenkonzepts zur klimaan-

gepassten Gebäudetechnik ist für diese Prüfung 

nicht erforderlich. Soweit der Bund hier seine Vor-

bildfunktion erfüllen will, steht ihm das frei. Diesbe-

zügliche Regelungen im Bebauungsplan sind nicht 

vorgesehen.  

Die Berücksichtigung von Anlagen mit Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen in Bezug auf die Be-

wirtschaftung von Niederschlagswasser kann im 

Rahmen der Objektplanung erfolgen. Umstände, 

die einer solchen Verlagerungen entgegenstehen, 

sind nicht erkennbar. 
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21.5 Ordnungsbehörd-

lichen Zuständig-

keiten für die Ein-

leitung nach Nie-

derschlagsfrei-

stellungs-VO 

Die ordnungsbehördlichen Zuständigkeiten für die Einlei-

tung nach Niederschlagsfreistellungs-VO bzw. Erforder-

lichkeit von wasserrechtlichen Genehmigungen für Reali-

sierung von Einleitungen in den Boden/Grundwasser lie-

gen bei der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Kli-

maschutz und Umwelt, Referat II D 3, Wasserbehörde. 

Weiterhin besteht die Zuständigkeit der BWB für die Ein-

leitungen in das Kanalnetz.  

Daher erfolgt durch das Umwelt- und Naturschutzamt 

keine weitergehende Beurteilung. 

Kenntnisnahme. 

Die Zuständigkeiten sind bekannt. SenMVKU II D 

hat eine Stellungnahme abgegeben. 

21.6 Immissionsschutz 

- Lärm 

Das Umwelt- und Naturschutzamt ist zuständige Ord-

nungsbehörde u.a. für nicht genehmigungsbedürftige 

Anlagen, Sport- und Freizeitanlagen im Sinne des BIm-

schG / LImschG Berlin. 

Bezüglich des Verkehrslärms liegt die Zuständigkeit bei 

der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz 

und Umwelt (SenMVKU). 

Die nachfolgende immissionsschutzrechtliche Bewertung 

erfolgt auf Grundlage der Begründung zum Entwurf des 

Bebauungsplans 2-64. In Abschnitt III.4.2.3 der Begrün-

dung wird angegeben, dass aufgrund der Art der umlie-

genden Nutzungen – abgesehen vom Straßenverkehrs-

lärm – keine nennenswerte zusätzliche Lärmentwicklung 

zu erwarten ist. Gewerbe-, Freizeit- und Sportanlagen-

lärm blieben daher in dem vorliegenden Fachgutachten 

unberücksichtigt. 

Diese Einschätzung ist aus hiesiger Sicht plausibel. 

 

Kenntnisnahme. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Ermittlun-

gen und Bewertungen zum Thema Gewerbelärm 

mitgetragen werden.  
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1.1 Gewerbelärm. Vorbelastung und heutige Nutzungen 

Im Umfeld des Plangebiets befinden sich gewerbliche 

Nutzungen wie Büros, Hotels, Restaurants, das Ausstel-

lungshaus „Martin Gropius-Bau“ und der Dokumentati-

onsstätte „Topografie des Terrors“. Wichtige Lärmquel-

len können dort insbesondere die haustechnischen Anla-

gen auf Hotel und Gebäudedächern sein. 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich aktuell das 

„Deutschlandhaus“ sowie das „Europahaus“.  

Hier sind relevante Lärmquellen die haustechnischen An-

lagen der bestehenden Gebäude, der Betrieb der Tief-

garage sowie Anlieferungen und Entsorgungen. 

Aufgrund der geplanten Büronutzung sind aus immissi-

onsschutzrechtlicher Sicht keine Nutzungskonflikte zu er-

warten. 

Sollten jedoch im Plangebiet ausnahmsweise Dienstwoh-

nungen, Betriebs- und Hausmeisterwohnungen geplant 

werden, wäre zu einem späteren Zeitpunkt eine schall-

technische Untersuchung erforderlich. 

 

1.2 Zukünftige Nutzungen im Plangebiet 

Hinsichtlich der zukünftigen Nutzungen im Plangebiet so-

wie der damit verbundenen Geräuschquellen sind im-

missionsschutzrechtliche Prüfungen nach der TA-Lärm im 

Rahmen der Baugenehmigungsverfahren geboten. Diese 

Prüfungen erfolgen auf Grundlage des BImSchG / LIm-

SchG sowie der TA-Lärm. 

Da es sich hierbei um sogenanntes nicht aufgedrängtes 



Bebauungsplan Nr. 2-64, "BMZ" 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

mit Schreiben vom 28. Oktober 2024 

Übersicht der Stellungnahmen und Hinweise mit den Ergebnissen der Prüfung und Abwägung 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 

Referat II A 

 

Stand: 28.04.2025 

 39 

 

Recht handelt, erfolgt keine direkte Beteiligung des Um-

welt- und Naturschutzamts durch den Fachbereich Bau- 

und Wohnungsaufsicht. 

Es ist jedoch notwendig, dass das Stadtentwicklungsamt 

sicherstellt, dass bei der Planung und Errichtung von An-

lagen, die der TA-Lärm unterliegen, die Einhaltung der 

Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm nachgewiesen 

wird. Dabei sind sowohl die Vorbelastungen zu berück-

sichtigen als auch das Irrelevanzkriterium (Immissions-

richtwert – 6 dB) zu erfüllen. 

 

1.3 Textliche Festsetzungen 

Nach der aktuellen Planung und nach hiesiger Einschät-

zung sind keine Ergänzungen der immissionsschutzrecht-

lichen Belange erforderlich. 

21.7 Immissionsschutz 

– Luft 

Die Zuständigkeit hierfür liegt bei der Senatsverwaltung 

für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (Sen-

MVKU). Es erfolgt dementsprechend keine Prüfung / Be-

urteilung durch das Umwelt- und Naturschutzamt. 

Kenntnisnahme. 

Die Zuständigkeiten sind bekannt. SenMVKU I C hat 

eine Stellungnahme abgegeben. 

21.8 Bodenschutz Die Erläuterungen des Planungsentwurfs zum B-Plan 2-

64 begegnen grundsätzlich keinen Bedenken seitens des 

Bodenschutzes. Es liegen keine Kenntnisse über Boden- 

oder Grundwasserverunreinigungen vor. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Bereich künftiger 

Versickerungsflächen die Auffüllungsschicht durch sau-

beres Bodenmaterial bis zum Anschnitt des Grundwas-

sers oder des „gewachsenen“ geogenen Bodens ausge-

Kenntnisnahme. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Ermittlun-

gen und Bewertungen zum Thema Bodenschutz mit-

getragen werden. 

Die bodenschutzrechtlichen Anforderungen an die 

Sickerstrecken von Versickerungsanlagen und die 

abfallrechtlichen Anforderungen an belastete Bö-

den sind bekannt. Sie sind bei der Baudurchführung 

zu beachten. 
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tauscht werden muss. Eine anschließende Sohlbepro-

bung der Rigolengrube liefert den Nachweis, dass keine 

Schadstoffe durch das anfallende Sickerwasser ins 

Grundwasser ausgewaschen werden. 

Für eventuell anfallende gefährliche Abfälle beim Aus-

bau von Bodenmaterial wird auf die abfallrechtlichen 

Bestimmungen hinsichtlich der Entsorgung verwiesen. 

(UmNat 21, Hr. xxx) 

21.9 Landschaftspla-

nung - Arten-

schutzfachbeitrag 

Bei den im Gebiet gefundenen Fledermausarten handelt 

es sich um solche, die sowohl Quartiere an Gehölzbe-

ständen als auch an Gebäuden beziehen. Da vorgese-

hen ist, den Gehölzbestand aufgrund der Baumaß-

nahme zu entfernen (für welchen Quartierspotential ge-

sehen wird), sollten Ausweichquartiere eingeplant wer-

den, die sowohl an verbleibenden Bäumen als auch an 

den neugebauten Baukörpern angebracht werden. 

Diese sind als Vermeidungsmaßnahme gegen den Stö-

rungstatbestand des §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu se-

hen. Ein Ausweichen auf den angrenzenden Gehölzbe-

stand wird als nicht ausreichend bewertet. 

Bauzeiten sollten zum Schutz der Fledermauspopulation 

auf die Tageszeiten begrenzt sein. Dies empfiehlt der Ar-

tenschutzfachbeitrag auch, es ist jedoch nicht in der ent-

sprechenden Vermeidungsmaßnahme V1 verankert. 

Die Durchsetzung von Vermeidungsmaßnahme V4 wird 

aufgrund der sich aus der angestrebten Nutzung erge-

benden Sicherheitsbestimmungen als kritisch betrachtet. 

Es sollten bereits zum jetzigen Zeitpunkt Alternativen wie 

Kenntnisnahme. 

Die konkrete Festlegung der notwendigen Vermei-

dungsmaßnahmen sowie ggf. erforderlicher Kom-

pensationsmaßnahmen entsprechend der arten-

schutzrechtlichen Regelungen soll durch die zustän-

dige Naturschutzbehörde im Zulassungsverfahren 

erfolgen. 

Im Bebauungsplanverfahren sollen hierzu keine (ver-

traglichen) Regelungen getroffen werden.  
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Hängung von Nistkästen in ausreichender Zahl in Be-

tracht gezogen werden. 

21.10 Landschaftspla-

nung - Baum-

pflanzungen 

Im Plangebiet ist nach textlicher Festsetzung 6.3 die 

Pflanzung von weiteren 12 Bäumen vorgesehen. Dabei 

sind Ersatzpflanzungen nach BaumSchVO auf diese Zahl 

anzurechnen. Es wird zu bedenken gegeben, dass solche 

Ersatzpflanzungen nur auf anstehendem Boden und nicht 

auf unterbauten Flächen zulässig sind. 

Berücksichtigung. 

Die Anforderung wird berücksichtigt. Die Begrün-

dung wird entsprechend ergänzt.  

21.11 Landschaftspla-

nung - Verduns-

tungsflächen 

Um die klimatische Situation im Plangebiet zu verbes-

sern, die Niederschlagsbewirtschaftung zu unterstützen 

und die durch die geplante Bebauung und Nutzung be-

dingte verminderte Vegetationsfläche auszugleichen, 

sollte das Anlegen blauer Verdunstungsflächen im weite-

ren Verfahren in Betracht gezogen werden. 

Kenntnisnahme. 

Das Grobkonzept zur Regenwasserbewirtschaftung 

sieht die Anlage von Versickerungsmulden, die 

auch die Verdunstung fördern, sowie von Rigolen 

und einer Zisterne vor.  

Eine konkrete Sicherung der Maßnahme im Bebau-

ungsplan soll jedoch nicht erfolgen.  

Die textlichen Festsetzung (Nr. 6.1) sichert jedoch 

planungsrechtlich die Schaffung von Retentionsdä-

chern, die das Niederschlagswasser der Dachflä-

chen deutlich verzögert zur Versickerung bringen 

und die Verdunstung erhöhen, so dass die mikrokli-

matische Situation im Plangebiet positiv beeinflusst 

wird. 

21.12 Artenschutz - 

Fortpflanzung- 

und Lebensstät-

ten von Vögeln 

Im urbanen Lebensraum gehen durch Sanierungen und 

den Abriss von Altgebäuden potenzielle und reelle Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten – ergo Lebensraum – von 

u.a. Vögeln und Fledermäusen verloren. Um dem entge-

genzuwirken, sollten Neubau- und Sanierungsprojekte 

Keine Berücksichtigung. 

Die Integration von Nist- und Flachkästen in die 

Fassaden der Neubauten und die Aufstellung von 

Artentürmen für Vögel und Fledermäuse sind ge-

mäß den Ergebnissen des artenschutzrechtlichen 
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und Fledermäu-

sen in Gebäuden 

/ Baumhöhlen 

von vornherein Platz für Tiere in Form von Nist- und 

Flachkästen einplanen. Diese können auch ästhetisch 

neutral in Fassaden integriert (eingelassen) verbaut wer-

den. 

Auf Grundlage des Artenschutzfachbeitrags von dem 

Büro UBB Umweltvorhaben Dr. Klaus Möller GmbH so-

wie den beigefügten Kartierungen durch MYOTIS-Berlin 

GmbH (2022) können Aussagen bzgl. artenschutzfachli-

cher Sachverhalte getroffen werden. 

Die Strukturkartierung identifizierte 4 potenzielle Habi-

tatbäume sowie Potenzial an den Bestandsgebäuden für 

das Vorkommen von gebäudebewohnenden Arten. Vor 

Baubeginn / Fällung muss eine erneute Quartierskon-

trolle zum Schutz von potenziell dort lebenden Tieren 

und geschützten Lebensstätten durchgeführt werden. 

Zusätzlich ist die Errichtung von Artentürmen (insb. für 

Fledermäuse sowie Haussperlinge) als vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen zu prüfen. Hierbei sind beide Ar-

tengruppen gesondert zu betrachten und das Plangebiet 

mit geeigneten Türmen auszustatten. Der größte Vorteil 

dieser Lösung ist der, dass die Türme gleichzeitig vorge-

zogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) und permanente 

Ersatzmaßnahmen (FCS) darstellen. Bau den Haussper-

lingstürmen (/turm) ist darauf zu achten, dass geeignete 

Ruhestätten in der Nähe vorhanden sind. Die Verortung 

ist durch Fachpersonen der trias Planungsgruppe zu prü-

fen und gemäß artspezifischer Erfordernisse festzuset-

zen. 

Ersatzmaßnahmen an den Neubaugebäuden sind aus 

Fachbeitrags nicht vorgesehen, aber eine entspre-

chende Umsetzung ist auf Genehmigungsebene 

grundsätzliche möglich.  

Die konkrete Festlegung der notwendigen Vermei-

dungsmaßnahmen sowie ggf. erforderlicher Kom-

pensationsmaßnahmen entsprechend der arten-

schutzrechtlichen Regelungen soll durch die zustän-

dige Naturschutzbehörde im Zulassungsverfahren 

erfolgen. 

Im Bebauungsplanverfahren sollen hierzu keine 

(vertraglichen) Regelungen getroffen werden.  
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vorgenannten Gründen (schwindender Lebensraum) un-

geachtet der Errichtung der Artentürme einzuplanen und 

umzusetzen. 

Sollten weitere, bis dato unbekannte, geschützte Lebens-

stätten an Gebäuden oder zu rodenden Gehölzen vor-

gefunden werden, muss ggf. eine Ausnahmegenehmi-

gung nach § 45 BNatSchG von den Verboten des § 44 

BNatSchG bei der Senatsverwaltung für Mobilität, Ver-

kehr, Klimaschutz und Umwelt vor Maßnahmenstart be-

antragt werden. Dies gilt ebenfalls für den Fall, wenn ge-

schützte Lebensstätten nicht adäquat ausgeglichen wer-

den können und somit permanent entfallen.  

21.13 Eingriffsregelung 

- Vogelanprall an 

Glas 

Wahrscheinlich werden die Neubauten ähnliche Glas-

strukturen wie die Bestandsgebäude aufweisen. Glas 

kann im Außenbereich einen naturschutzrechtlichen Ein-

griff auslösen, wenn ein erhöhtes Kollisionsrisiko zu einer 

„erheblichen Beeinträchtigung der Leistungs- und Funkti-

onsfähigkeit des Naturhaushalts“ führt. Bei transparenten 

und spiegelnden Oberflächen oder gestalterischen Ele-

menten, kann allgemein von einer erhöhten Gefährdung 

und einem Konflikt mit dem § 44 Abs. 1 BNatSchG (Tö-

tungsverbot) ausgegangen werden. 

Im Untersuchungsgebiet sind insbesondere in direkter 

Peripherie neben geschützten Lebens- und Ruhestätten 

auch größere Grünstrukturen vorhanden. Um eine er-

höhte Gefährdung vorsorglich ausschließen zu können, 

sind deshalb bereits in der Planungsphase Maßnahmen 

zum Schutz von Vogelschlag – bspw. an Fensterfronten 

Kenntnisnahme. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts durch 

Glasfassaden ist nicht zu erwarten. Die Erstellung 

eines Konzepts zur Vogelschlagvermeidung ist nicht 

erforderlich.  

Nach den artenschutzrechtlichen Regelungen ggf. 

erforderliche Vermeidungsmaßnahmen sollen 

durch die zuständige Naturschutzbehörde im Zulas-

sungsverfahren festgelegt werden.  

Im Bebauungsplanverfahren sollen hierzu keine 

(vertraglichen) Regelungen getroffen werden.  
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oder Elementen aus Glas – verbindlich festzulegen. 

Durch Vermeidungsmaßnahmen muss das Tötungsrisiko 

von Vögeln auf das durchschnittliche, im Naturraum oh-

nehin gegebene Niveau gesenkt werden (< 5 Kollisionen 

je 100 m Fassadenlänge pro Jahr). 

Ein Konzept zur Vogelschlagvermeidung sollte erarbeitet 

und vorgelegt werden.  

 

Zu beachtende Punkte: 

Durchsichten durch ein Gebäude oder Gebäudeteile 

sind grundsätzlich mit Vermeidungsmaßnahmen zu ver-

sehen. 

- Vermeidungsmaßnahmen können wie folgt gestaltet 

sein (Auswahl): 

- Glasbausteine; 

- nachträglich angebrachte Markierungen (Folien); 

- bombierte, mattierte, transluzente, eingefärbte 

oder strukturierte Gläser; 

- fest vorgelagerte Konstruktionen wie Sonnen-

schutz oder Rankgitter. 

- Weitere und für das Projekt passendere Optionen 

können mit Fachkundigen (Ornithologen) und / 

oder der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, 

Verbraucher- und Klimaschutz besprochen wer-

den. 

- Hierbei möchte ich darauf hinweisen, dass Greif-

vogel-Silhouetten nachweislich keinerlei Schutz-

funktion bieten. 
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- Gebäudekanten (bis zu 2 m von der Gebäudeecke) 

mit Durchsichten und Reflektionen sind immer durch 

hochwirksame Markierungen (s.u.) zu unterbrechen. 

- Transparente Absturzsicherungen und transparente 

Einfassungen von (Dach)Terrassen und ähnlichen 

Randstrukturen sind immer durch hoch wirksame 

Markierungen (s.u.) sichtbar zu machen. 

- Reflektionen sind zu brechen, insbesondere, wenn 

sich Vegetation darin spiegelt (wirksame Markierun-

gen s.u.) Reflektionen des freien Himmels in Glas-

scheiben sind fallabhängig zu betrachten und Ver-

meidungsmaßnahmen mindestens bei nachgewiese-

nen Anflügen oder in Vogelzug-Verdichtungsräumen 

erforderlich (s.u.). 

- Fassaden mit zusammenhängenden Glasflächen > 6 

m oder 75% Glasanteil oberhalb der Vegetation sind 

nur dann als weniger problematisch zu bewerten, 

wenn ihnen im Nahbereich < 20 m eine Fassade ge-

genüber steht und somit kein freier Anflug gegeben 

ist. 

- Bei Planungen sollte der Anteil der freien Scheiben 

so weit wie möglich reduziert werden. Hochwirksame 

Markierungen bei stark vogelgefährdeten Glasflä-

chen sind: 

- Senkrechte Markierungen mindestens 5 mm breit, 

maximal 95 mm Anstand zueinander, 

- Waagerechte Markierungen mind. 3 mm breit, 

max. 47 mm Abstand zueinander - Werte gelten 

bei gutem Kontrast (schwarze Markierungen vor 
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hellem Hintergrund, weiße Markierungen vor 

dunklem Hintergrund), sonst Markierungsbreite er-

höhen, 

- Gegen Reflexionen müssen grundsätzlich Markie-

rungen außen (auf Ebene 1 der Verglasung) an-

gebracht werden, 

- Kreative Abänderungen der Muster können nach 

Absprache umgesetzt werden. Anregungen bieten 

die geprüften Muster (Rössler & Doppler 2019).“ 

 

Weiterführende Informationen zum Thema: 

http://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschue-

ren/voegel_glas_licht_2012.pdf 

- https://www.nabu-dresden.de/wpcontent/uplo-

ads/2021/03/HandlungsleitfadenGEB%C3%84U-

DEsanierungt3_kamenzer.pdf 

- http://www.berliner-spatzenretter.de/Sichere-

FensterF%C3%BCrUnsereV%C3%B6gel.pdf 

21.14 Artenschutz - 

Künstliches Licht 

bei Nacht 

Schlechte oder zu intensive Beleuchtung (gilt im Beson-

deren für Gebäudebeleuchtungen) wirkt sich nachteilig 

auf die Gesundheit / Vitalität von Menschen, Tieren und 

Pflanzen aus. Dies ist mittlerweile durch viele Studien be-

legt - z. B. Korner et al. 2021 bzgl. Vögel. 

Im Besonderen ist auf eine Vermeidung des sog. Insek-

tenfalleneffektes durch künstliche Beleuchtung während 

der Nachstunden zu achten. Überdies kann auch für 

Zugvögel eine nächtliche Beleuchtung unter bestimmten 

Umständen kritisch sein. 

Kenntnisnahme. 

Ein erheblich erhöhtes Kollisionsrisiko ist nach den 

Ergebnissen des artenschutzrechtlichen Fachbei-

trags nicht zu erwarten. Die Erstellung eines Kon-

zepts zur Vogelschlagvermeidung ist nicht erforder-

lich.  

Nach den artenschutzrechtlichen Regelungen ggf. 

erforderliche Vermeidungsmaßnahmen sollen 

durch die zuständige Naturschutzbehörde im Zulas-

sungsverfahren festgelegt werden.  
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Auch für Zugvögel kann eine nächtliche Beleuchtung un-

ter bestimmten Umständen kritisch sein. Die Tiere könne 

bei einigen Wetterlagen (Wolkendecke, Regen, Nebel) 

durch die Beleuchtung angelockt werden. In Kombina-

tion mit Hindernissen (z.B. Glasscheiben, Abspannungen) 

kann es hierbei zu Massenanflügen kommen. Wird das 

Kollisionsrisiko für Vögel deutlich erhöht, müssen Gefah-

renstellen entschärft werden, da das Tötungsverbot des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt wird. Bezüglich wei-

terführender Informationen zu Vogelanprall an Glas 

siehe Punkt 2 (Vogelanprall an Glas) dieser Stellung-

nahme. 

 

Zu beachtende Punkte: 

- Nächtliche Lichtquellen müssen vorsorglich auf ihre 

Notwendigkeit hin geprüft werden. 

- Die Parameter für Außenbeleuchtung und Werbean-

lagen sind einfach umsetz- und einhaltbar: 

- Abblendung unter der Horizontalen; 

- möglichst niedrige Anbringung; 

- nur die wirklich notwendige Fläche beleuchten; 

- Einsatz von Abschalt- bzw. Dimmungstechnologie; 

- Lichtfarbe warmweiß-gelb < 3.000 Kelvin im Au-

ßenbereich besser < 1.700 Kelvin; 

- Spektrum ideal 540 – 700 nm; 

- keinerlei UV- oder Infrarot-Anteile; 

- o ggf. Verwendung von Amber-LED (verträglicher 

für Menschen – Melatonin); 

Im Bebauungsplanverfahren sollen hierzu keine 

(vertraglichen) Regelungen getroffen werden.  
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- Oberflächentemperatur < 60° C, geschlossenes 

Gehäuse. 

Die Erstellung eines Lichtkonzepts ist ratsam. 

21.15 Fassadenbegrü-

nung 

Falls eine Fassadenbegrünung der Neubauten oder Be-

standsgebäude angebracht werden sollte, ist dabei auf 

die Verwendung von gebietsheimischen und ökologisch 

„wertvollen“ Arten (z.B. Clematis spp.; Vitis vinifera var. 

silvestris; Kletterrosen; Lonicera periclymenum; Hedera 

helix) zu achten. 

Kenntnisnahme. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Diesbe-

zügliche Festsetzungen im Bebauungsplan sind 

nicht vorgesehen. Es steht dem VT jedoch frei, eine 

Fassadenbegrünung umzusetzen. 

21.16 Dachbegrünung Zusätzlich zur Dachbegrünung sollte die Errichtung von 

funktionalen „Insektenhotels“ geprüft werden. Hierfür 

kann die Expertise von Fachkundigen herangezogen 

werden (Bsp. Hymenopterendienst NABU). 

Kenntnisnahme. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Diesbe-

zügliche Festsetzungen im Bebauungsplan sind 

nicht vorgesehen und auch nicht regelbar.  

21.17 Bepflanzung für 

das Plangebiet 

Neben Bäumen sollte im besonderen Fokus die Anpflan-

zung von ökologisch wertvolle Straucharten und ähnli-

chen Gehölzstrukturen sein. Diese stellen einen eigenen 

Lebensraum dar und bieten im Besonderen Kleintieren 

Versteckmöglichkeiten. Ferner werden sie als Ruhestät-

ten von bspw. Haussperlingen genutzt. 

Überdies sollte geprüft werden, ob von reinen Rasenflä-

chen abgesehen werden kann und stattdessen „Wildblu-

menwiesen“ angelegt werden können. 

(UmNat 14, Hr. xxx) 

Kenntnisnahme. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Diesbe-

zügliche Festsetzungen im Bebauungsplan sind 

nicht vorgesehen. 

22 SenFin - Abteilung I - 

Vermögen und Beteili-

gungen - I G 16 

19.11.2024 

22.1 keine Bedenken Gegen die Planung bestehen im Grundsatz keine Be-

denken. 

Kenntnisnahme. 

Die Stellungnahme stützt die Planung. Es resultiert 

kein Überarbeitungsbedarf. 
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23 SenWiEnBe 

11.11.2024 

23.1 keine Bedenken Hinsichtlich des Bebauungsplanes 2-64 bestehen seitens 

der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Be-

triebe keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. 

Die Stellungnahme stützt die Planung. Es resultiert 

kein Überarbeitungsbedarf. 

24 SenKultGZ 

02.12.2024 

24.1 keine Bedenken Vielen Dank für die Erinnerung! Seitens der Senatsver-

waltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 

(SenKultGZ) melde ich hiermit "Fehlanzeige" - die Sen-

KultGZ wird keine Stellungnahme verfassen. 

Kenntnisnahme. 

Es resultiert kein Überarbeitungsbedarf. 

25 SenStadt I B (FNP) + I A 

19.11.2024 

25.1 vorbereitende 

Bauleitplanung 

Ihr Schreiben II A 29 vom 28.10.2024, hier eingegangen 

am 28.10.2024. 

Aufgrund der originären Zuständigkeiten der Referate I 

A und I B für die vorbereitende Bauleitplanung (Nr. 8 

Abs. 2 ZustKatAZG) äußern wir uns zur Abstimmung der 

Bauleitplanung wie folgt zur: 

1. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan und Be-

achtung der regionalplanerischen Festlegungen (textli-

che Darstellung 1). Es ist hierzu folgendes vorzutragen: 

Der Geltungsbereich des o. g. B-Plans wird im FNP als 

Teil einer größeren Gemeinbedarfsfläche mit hohem 

Grünanteil im Bereich zwischen Stresemannstr., Nieder-

kirchnerstr., Wilhelmstr. und Anhalter Str. dargestellt. Ent-

sprechend der AV FNP bedeutet die Signatur ”mit ho-

hem Grünanteil”, dass mehr als die Hälfte der Gesamt-

fläche (in der Regel über 60 %) unversiegelt ist und eine 

stärkere Überbauung verhindert werden soll. Dieses Ziel 

soll in Bebauungsplänen in geeigneter Weise umgesetzt 

werde. (AV FNP vom 20.07.2021, S. 3697). 

Laut Umweltatlas (2021) ist das westliche Drittel der Ge-

meinbedarfsfläche mit dem Martin-Gropius-Bau und 

Berücksichtigung. 

Die Begründung zum Bebauungsplanentwurf wird 

im Kapitel 1.2.2 Entwickelbarkeit aus dem FNP um 

die Bedeutung der Signatur "mit hohem Grünanteil" 

ergänzt. Ferner wird das Datum der aktuellen Fas-

sung des FNP Berlins aktualisiert.  
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dem BMZ-Bestandsbau zu über 60-70%, die übrigen 

zwei Drittel (Areale des ehemaligen Prinz-Albrecht-Pa-

lais und der Gedenkstätte Topographie des Terrors) zu 

über 40 - 50 % versiegelt. Das bedeutet, dass selbst bei 

einer Annahme der jeweils niedrigsten Versiegelungs-

werte die Versiegelung der gesamten Gemeinbedarfs-

fläche den Richtwert von 60 % deutlich überschreitet. 

In der Begründung des B-Plan-Entwurfs 2-64 ist daher im 

Kapitel 1.2.2 Entwickelbarkeit aus dem FNP die Bedeu-

tung der Signatur "mit hohem Grünanteil" zu ergänzend 

darzulegen (entspr. AV FNP, s.o.). Die Auswirkungen der 

zusätzlichen Versiegelung, die etwaige Nettoneuversie-

gelung und ggf. erforderlich werdende Maßnahmen zur 

Entsiegelung sind an geeigneter Stelle zu thematisieren 

und zu bilanzieren mit dem Ziel, dem mit der FNP-Dar-

stellung verbundenen Richtwert Rechnung zu tragen. 

Weitere Anmerkungen: Das im FNP dargestellte Symbol 

"Kultur" in der gesamten Gemeinbedarfsfläche ent-

spricht nicht nur dem im B-Plan-Entwurf 2-64 vorgesehe-

nen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Bundesre-

gierung/Museum", sondern auch dem Martin-Gropius-

Bau und der Gedenkstätte Topographie des Terrors au-

ßerhalb des B-Plan-Geltungsbereichs. 

In der Begründung ist der FNP in seiner aktuellen Fas-

sung zu zitieren, die der folgenden Webseite zu entneh-

men ist: Flächennutzungsplan (FNP) - Berlin.de. 

25.2 StEP 2. Übereinstimmung mit Stadtentwicklungsplänen (außer Berücksichtigung. 

Die Begründung zum Bebauungsplanentwurf wird 
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Verkehr) und sonstigen eigenen thematischen und teil-

räumlichen Entwicklungsplanungen. Es ist hierzu folgen-

des vorzutragen: 

Bitte um Korrektur des Kap. I.2.3.2 Stadtentwicklungs-

plan Klima 2.0 (StEP Klima 2.0): 

Handlungsansatz 2: Hier sind zur Anpassung blau-grüne 

Maßnahmen zur Kühlung am Tag und in der Nacht zu 

berücksichtigen. 

Handlungsansatz 3: Neben den benannten Aspekten be-

finden sich im Plangebiet Räume für die "Aktivierung der 

Potenziale für eine öffentliche Mehrfachnutzung" sowie 

"Siedlungsflächen mit bioklimatischen Entlastungsflä-

chen im Wohnumfeld. 

Handlungsansatz 5: Das Plangebiet weißt ausschließlich 

eine mittlere lokale Gefährdung durch Überflutung auf. 

Bitte um Korrektur des Kap. I.2.3.4 Stadtentwicklungs-

plan Wirtschaft 2040 (StEP Wirtschaft 2040): 

Der Senat hat in seiner Sitzung am 03.09.2024 den 

Stadtentwicklungsplan Wirtschaft 2040 (StEP Wirtschaft) 

beschlossen. 

im Kap. I.2.3.2 Stadtentwicklungsplan Klima 2.0 

(StEP Klima 2.0) und im Kap. I.2.3.4 Stadtentwick-

lungsplan Wirtschaft 2040 (StEP Wirtschaft 2040) 

entsprechend der Stellungnahme korrigiert. 

26 SenMVKU III B 1 

12.11.2024 

26.1 LaPro Bezugnehmend auf die Unterlagen zu o.g. Bebauungs-

plan sowie Ihr Schreiben vom 28.10.2024 nehme ich aus 

meiner Zuständigkeit heraus (überörtliche Landschafts-

planung, (Gruppe III B 1): Landschaftsprogramm und 

Eingriffsregelung (entfällt, da Bebauungsplan gemäß 

§13a BauGB aufgestellt wird) wie folgt Stellung. 

In der vorliegenden Begründung sind die Ziele und Maß-

Berücksichtigung. 

Die Begründung zum Bebauungsplanentwurf wird 

im Kap. I. 3.3 Landschaftsprogramm (LaPro) und 

entsprechend der Stellungnahme korrigiert. 
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nahmen der einzelnen Programmpläne des Landschafts-

programms fast korrekt wiedergegeben. Es wurde ledig-

lich der Programmplan "Naturhaushalt/Umweltschutz" 

als "gesamtstädtische Ausgleichskonzeption" betitelt. 

Aussagen zur "gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption" 

wiederum fehlen. Weiterhin fehlen Angaben dazu, wie 

die genannten Ziele des Landschaftsprogramms im Rah-

men des Bebauungsplans, insbesondere durch entspre-

chende Festsetzungen, berücksichtigt werden. Die ge-

nannten Aspekte sind im weiteren Verfahren zu ergänzen 

bzw. zu korrigieren. 

27 SenMVKU III B 2 (Oberste 

Naturschutzbehörde) 

20.11.2024 

27.1 keine Bedenken Ich bedanke mich für die Behördenbeteiligung gemäß § 

4 Abs. 2 BauGB am Bebauungsplanverfahren des B-

Plans 2-64 "BMZ/EZ-Campus".  

Nach Überprüfung 

der Lage des B-Plans kann ich Ihnen für die Belange 

meiner Gruppe SenMVKU III B2 (Schutzgebiete, Unter-

schutzstellungen, Schutzgebietsmanagement) Fehlan-

zeige melden. Dies ergibt sich aus der innerstädtischen 

Lage des B-Plangebiets sowie der weiten räumlichen 

Entfernung zu bestehenden nationalen und europäischen 

Schutzgebieten. 

Kenntnisnahme. 

Es resultiert kein Überarbeitungsbedarf. 

28 SenStadt WBL 

21.11.2024 

28.1 keine Bedenken Für die Wohnungsbauleitstelle melde ich Fehlanzeige. Kenntnisnahme. 

Es resultiert kein Überarbeitungsbedarf. 

29 SenMVKU I C (Immissi-

onsschutz, Lärm) 

04.12.2024 

29.1 Immissionsschutz 

- Luftreinhaltung 

Luftreinhalteplanung 

Das Planungsvorhaben berücksichtigt die Belange der 

Luftreinhaltung im Hinblick auf die Vorgaben, die sich 

Kenntnisnahme. 

Die Stellungnahme stützt die Planung. Es resultiert 

kein Überarbeitungsbedarf. 
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aus der Lage des Plangebiets innerhalb des Vorrangge-

biets für Luftreinhaltung ergeben. Das Bauvorhaben pro-

fitiert von seiner guten ÖPNV-Anbindung, sodass keine 

relevante Zunahme der Luftbelastung durch verkehrsbe-

dingte Emissionen zu erwarten ist. Die Nutzung des 

ÖPNV sollte auch entsprechend gefördert werden, da 

die dem Verkehrskonzept zugrundeliegende Prognose 

für das Quartier eine deutliche Zunahme des Verkehrs 

bis 2030 erwartet (vgl. Verkehrsgutachten S. 81). Da die 

Anhalter Straße, die an das Planungsgebiet angrenzt, 

bereits jetzt einen mäßigen Index der Luftbelastung für 

PM10 und NO2 aufweist, sollten zusätzliche verkehrsbe-

dingte Emissionen vermieden werden, um zu verhindern, 

dass Grenzwerte überschritten werden. 

29.2 Immissionsschutz 

- Lärm 

Lärmminderungsplanung 

 

Grundlagendaten: 

Das Verkehrslärmgutachten analysiert die Verkehrs-

lärmeinwirkungen der unmittelbar an das Plangebiet an-

grenzenden Straßen. Auffällig ist, dass die nördlich gele-

gene Niederkirchnerstraße nicht einbezogen wurde, ob-

wohl sie mit einem DTV von etwa 6.000 Fahrzeugen in 

der Lärmkartierung berücksichtigt ist. Obwohl ihr Einfluss 

auf das Planvorhaben als gering eingeschätzt wird, kann 

er nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Berücksichtigung. 

Das Verkehrslärmgutachten wird entsprechend der 

Stellungnahme geprüft. Die Niederkirchnerstraße 

wird entsprechend des festgestellten Erfordernisses 

in die Betrachtung aufgenommen.  

29.3 Immissionsschutz 

– verkehrsplaneri-

scher Fachbeitrag 

Ein weiterer Punkt betrifft den Prognosehorizont: Sowohl 

das Jahr 2030 als auch 2035 werden genannt, was po-

tenziell zu Missverständnissen führen kann. 

Berücksichtigung. 

Das Verkehrslärmgutachten wird entsprechend der 

Stellungnahme ergänzt und korrigiert.  
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Orientierungswerte der DIN 18005: 

Im Gutachten wird auf die Orientierungswerte für Ver-

kehrslärm gemäß DIN 18005 verwiesen, die für Kernge-

biete gelten. Diese Werte werden mit 65 dB(A) tagsüber 

und 55 dB(A) nachts angegeben, tatsächlich betragen 

sie jedoch 63 dB(A) tagsüber und 53 dB(A) nachts. Zu-

dem werden Begriffe wie Immissionsrichtwerte und Ori-

entierungswerte nicht korrekt verwendet. Es ist davon 

auszugehen, dass die Orientierungswerte gemeint sind, 

da Immissionsrichtwerte für andere Regelwerke wie die 

TA Lärm oder die 18. BImSchV relevant sind. 

 

29.4 Immissionsschutz 

– verkehrsplaneri-

scher Fachbeitrag 

Planinduzierte Auswirkungen auf schutzbedürftige Nut-

zungen außerhalb des Plangebietes: 

Die ohnehin strengen Vorgaben des Berliner Leitfaden - 

Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung 2021 

werden durch den Beschluss OVG 2 RS 1/24/OVG 2 S 

40/23 nochmals geschärft. Daraus leiten sich Verpflich-

tungen ab, die ggf. zu Maßnahmen innerhalb und außer-

halb des Plangebietes führen können. Dem Beschluss 

des OVG Berlin-Brandenburg steht die Entscheidung des 

OVG Münster, Beschl. v. 17.05.2024 - 10 B 186/24.NE 

entgegen. 

In Abschnitt 5.1 wird behauptet, dass sich gegenüber 

dem Plangebiet südlich der Anhalter Straße keine Wohn-

nutzungen befinden. Daraus wird abgeleitet, dass durch 

die Nutzung der Tiefgarage keine beeinträchtigenden 

Berücksichtigung. 

Das Verkehrslärmgutachten wird entsprechend der 

Stellungnahme um Aussagen über die Auswirkun-

gen auf die Nachbarschaft ergänzt. Hierbei wird 

auch die vereinzelt vorhandene Wohnnutzung sowie 

die geplante Tiefgarage mit in die Betrachtungen 

aufgenommen. Ferner werden auch Aussagen über 

die Wirksamkeit bzw. Umsetzbarkeit schallabsor-

bierender Fassaden ergänzt.  
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Geräuschimmissionen zu erwarten sind. Diese Aussage 

sollte überprüft werden, da Informationen aus einem an-

deren Projekt nahelegen, dass trotz der vorrangigen Ho-

telnutzung auch Wohnnutzungen bestehen, insbesondere 

in den Gebäuden Anhalter Straße 7, 10, 11 und 12. Hier 

könnten Geräuschimmissionen durch die Tiefgarage 

problematisch sein. 

Der Einsatz einer schallabsorbierenden Fassade mit ei-

nem Reflexionsverlust von 4,0 dB(A) ist kaum umsetzbar, 

sofern die Fassade mit Fenstern ausgestattet wird. 

 

29.5 Immissionsschutz 

- Verkehrslärm 

Es wird empfohlen, das zuständige Straßen- und Grün-

flächenamt frühzeitig in die Planung einzubinden, um als 

mögliche Maßnahme den Einbau lärmmindernder Stra-

ßendeckschichten zu prüfen. Im nächsten Sanierungszyk-

lus könnte beispielsweise eine lärmarme Bauweise ein-

gesetzt werden. Zur Finanzierung steht ein Förderpro-

gramm der Senatsverwaltung (SenMVKU I C 3) zur Ver-

fügung. Die Übernahme von Mehrkosten sollte im städte-

baulichen oder Durchführungsvertrag geregelt werden. 

Vertiefende Informationen bietet der Leitfaden für lärm-

technisch optimierte Fahrbahndeckschichten. 

 

Berücksichtigung. 

Das Straßen- und Grünflächenamt wurde an der 

Planung beteiligt und eingebunden. Inwieweit die 

Vorhabenträgerin an den Mehrkosten von lärmar-

men Deckschichten beteiligt wird, ist im weiteren 

Bebauungsplanverfahren zu klären. 

29.6 Hinweis Schreib-

weise 

Redaktioneller Hinweis: 

Die veralteten Abkürzungen "SenUVK" und "SenUMVK" 

sollten durch die aktuelle Bezeichnung "SenMVKU" er-

setzt werden. Dies wurde im Bericht jedoch nicht konse-

quent umgesetzt. 

Berücksichtigung. 

Das Verkehrslärmgutachten wird entsprechend der 

Stellungnahme korrigiert. 
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30 SenMVKU II D 44/II 45 

27.11.2024 

30.1 Niederschlags-

entwässerung 

Zum o. g. B-Planentwurf nehme ich für das Referat II B 

(Wasserwirtschaft) und die Wasserbehörde des Landes 

Berlin (Referat II D - Gewässerschutz) wie folgt Stellung: 

 

Es gegen das geplante Vorhaben bestehen keine grund-

sätzlichen Bedenken, allerdings müssen die wesentlichen 

Kerninhalte des Fachgutachtens zur Niederschlagsent-

wässerung in Form von textlichen Festsetzungen oder ei-

nem städtebaulichen Vertrag festgeschrieben werden. 

Vorher wird die Entwässerung des Plangebietes nicht als 

gesichert betrachtet. Im vorliegenden Planmaterial soll 

lediglich die Dachbegrünung mittels der textlichen Fest-

setzung Nr. 6.1 festgesetzt werden, die weiteren Maß-

nahmen des Fachgutachten zur Niederschlagsentwässe-

rung jedoch nicht. 

 

Wasserwirtschaftliche Rahmenbedingungen und Nieder-

schlagsentwässerung 

Ein Fachgutachten zur Niederschlagsentwässerung, in 

dem die Entwässerung des gesamten Plangebiets in ver-

schiedenen Varianten konzipiert ist, liegt vor. Darin wer-

den drei Varianten vorgeschlagen, welche eine teilweise 

Ableitung in die Kanalisation vorsehen (s.u.). 

Das Plangebiet befindet sich im Einzugsgebiet der 

Mischwasserkanalisation. 

Neue und zusätzliche Einleitungen von Regenwasser in 

die Mischwasserkanalisation der Berliner Wasserbe-

triebe (BWB) sind aufgrund landesrechtlicher Regelun-

gen zur Bewirtschaftung der Mischwasserkanalisation 

Kenntnisnahme. 

Grundsätzlich bestehen keine Bedenken gegen die 

Planung. Nach Vorliegen der Ergebnisse des Reali-

sierungswettbewerbs werden die Aussagen des 

Niederschlagsentwässerungskonzepts aktualisiert. 

Hierbei wird die Variante 1 weiterverfolgt werden. 

Ebenfalls wird im weiteren Verfahren geklärt, inwie-

weit die Ergebnisse des Niederschlagsentwässe-

rungskonzepts planungsrechtlich gesichert werden.  
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grundsätzlich nicht möglich. 

Um einer zunehmenden Belastung der Gewässer durch 

Mischwasserüberläufe infolge der wachsenden Stadt 

entgegenzuwirken, muss anfallendes Regenwasser voll-

ständig auf den Grundstücken innerhalb des Plangebie-

tes bewirtschaftet und damit zurückgehalten werden. Aus 

diesem Grund können die BWB nur in begründeten Aus-

nahmefällen stark reduzierte Einleitungen in die Misch-

wasserkanalisation zulassen. 

 

Allgemeine Hinweise 

Es ist zu beachten, dass grundsätzlich bei einem Bauvor-

haben die Regenwasserbewirtschaftung auf dem Plan-

gebiet in Anlehnung an den natürlichen Wasserhaushalt 

durch Verdunstung und Versickerung mittels planerischer 

Vorsorge sicherzustellen ist. Die Ableitung des Regen-

wassers ist auf ein natürliches Maß zu begrenzen und 

das anfallende Niederschlagswasser vor Ort zu bewirt-

schaften. Ist eine vollständige Bewirtschaftung des Re-

genwassers auf dem Grundstück aufgrund objektiver 

Rahmenbedingungen nicht umsetzbar, ist dies in Form 

eines Fachgutachtens zu begründen. Es ist zu beachten, 

dass die Vorgaben und Hinweise gemäß dem Hinweis-

blatt zur Begrenzung von Regenwassereinleitungen bei 

Bauvorhaben in Berlin (BReWa-Be, Stand Juli 2021) ein-

zuhalten sind. 

 

Begründung: 

Das Niederschlagswasser von versiegelten Flächen fließt 
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schnell ab und steht damit nicht für die Verdunstung und 

Versickerung zur Verfügung. Dies führt neben den Folgen 

für das örtliche Klima bei ungedrosselter Ableitung zu 

häufig wiederkehrenden, großen Abflussspitzen im Ge-

wässer, die eine starke Belastung für die Gewässeröko-

logie darstellen und zur Entstehung von nachteiligen 

Hochwasserfolgen führen können. In Abhängigkeit der 

Herkunft des Niederschlagswassers führt es zudem zu ei-

ner stofflichen Belastung. Eine zusätzliche stoffliche und 

hydraulische Belastung der Gewässer ist zu vermeiden. 

Eine Annäherung an den natürlichen Wasserhaushalt ist 

anzustreben. 

Nach § 5 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz des Bundes 

(WHG) ist jede Person bei Maßnahmen, mit denen Ein-

wirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können, ver-

pflichtet, nachteilige Veränderungen der Gewässerei-

genschaften zu vermeiden, die Leistungsfähigkeit des 

Wasserhaushalts zu erhalten sowie eine Vergrößerung 

und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden. 

Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, u.a. mit 

dem Ziel, möglichen Folgen des Klimawandels vorzu-

beugen sowie an oberirdischen Gewässern so weit wie 

möglich natürliche und schadlose Abflussverhältnisse zu 

gewährleisten und insbesondere durch Rückhaltung des 

Wassers in der Fläche der Entstehung von nachteiligen 

Hochwasserfolgen vorzubeugen (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 5 

und 6 WHG). 

Regenwasser, welches aus dem Bereich von bebauten 
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oder befestigten Flächen gesammelt abfließt, ist Abwas-

ser (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG -) und muss so besei-

tigt werden, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht be-

einträchtigt wird (§ 55 Abs. 1 Satz 1 WHG). Gemäß § 27 

WHG ist für oberirdische Gewässer der gute chemische 

und ökologische Zustand bzw. das gute ökologische Po-

tential zu erreichen. Eine Verschlechterung ist zu vermei-

den. Für die Regenwasserbewirtschaftung ist in Abhän-

gigkeit der Belastung des Regenwassers die Versicke-

rung des Regenwassers über die belebte Bodenzone an-

zustreben (§ 36a Berliner Wassergesetz). Eine Erlaubnis 

für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Direkteinlei-

tung) darf nur erteilt werden, wenn die Menge und 

Schädlichkeit des Abwassers so geringgehalten wird, wie 

dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden 

Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist (§ 57 

WHG). 

 

Bewertung der vorliegenden Varianten zur Nieder-

schlagswasserentwässerung: 

Variante 1 ist als genehmigungsfähig anzusehen. Die 

Straßenfläche sollte jedoch nach Möglichkeit auch von 

der Mischwasserkanalisation abgekoppelt werden. 

Variante 2 und 3 werden aufgrund der o.g. Gründe als 

nicht genehmigungsfähig bewertet; da Kanalanschluss 

nicht genehmigungsfähig (versickerungsfähiger Unter-

grund). 

  30.2 Altlasten Hinweise zur weiteren Planung der Entwässerung Kenntnisnahme. 
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Das Hinweisblatt 2 "Versickerung von Niederschlags-

wasser" der Wasserbehörde ist zu berücksichtigen. 

Ebenso ist das Arbeitsblatt DWA-A 138 Stand Oktober 

2024 bei der Planung zu berücksichtigen. DWA-M 153 

ist damit abgelöst. 

Die detaillierte technische Prüfung erfolgt im Zuge der 

Antragsbearbeitung. 

 

Altlastensituation 

Der Geltungsbereich des B-Plans ist nicht im Bodenbe-

lastungskataster eingetragen. Angrenzende Katasterflä-

chen sowie der Geltungsbereich selbst befinden sich in 

der Zuständigkeit des bezirklichen Umweltamtes. 

Sachverhaltsdarstellung. Änderungen und Ergän-

zungen der Planung ergeben sich daraus nicht. 

31 SenMVKU V (Tiefbau) 

18.12.2024 

31.1 Hinweise Bauaus-

führung 

Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz 

und Umwelt, Abteilung V - Tiefbau, Bereich Brücken/In-

genieurbau - Erhaltung/Betrieb (SenMVKU, V D) gibt für 

den Aufgaben- und Verantwortungsbereich der Ingeni-

eurbauwerke des Landes Berlin nach AZG i.V.m. ZustKat 

AZG Nr. 10 Abs. 6 Fehlmeldung ab. 

 

Allgemeiner Hinweis: 

Besteht der Bedarf an einem neuen Ingenieurbauwerk 

(z.B. Brückenbauwerke, Stützbauwerke ab 1,50 m, Lärm-

schutzwände ab 2,00 m) im öffentlichen Straßenland 

oder öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen und soll 

die Unterhaltungslast künftig an den Straßenbaulastträ-

ger für Ingenieurbauwerke öffentlicher Verkehrsflächen 

fallen, wird dieser Bedarf an SenMVKU, Abteilung V - 

Kenntnisnahme. 

Sachverhaltsdarstellung. Änderungen und Ergän-

zungen der Planung ergeben sich daraus nicht. 
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Tiefbau gerichtet und hier nach Maßgabe der Kapazitä-

ten die Baumaßnahme in eigener Zuständigkeit geplant, 

zur Ausführung nach Berliner Straßengesetz freigegeben 

und umgesetzt. Im Ausnahmefall können für untergeord-

nete Bauwerke Aufgaben an Dritte als Realisierungsträ-

ger übertragen werden. Dafür muss eine projektbezo-

gene Einzelfallregelung im Rahmen einer Durchfüh-

rungsvereinbarung zwischen Realisierungsträger und 

Straßenbaulastträger getroffen werden. Darin sind die 

Verantwortlichkeiten der Beteiligten eindeutig zu regeln, 

wie bspw. die Planung, Planfreigabe, Ausführung und die 

Beteiligung bis zur Übergabe zu erfolgen hat. 

 

Generell gilt: Für Ingenieurbauwerke, welche in die Un-

terhaltungslast von SenMVKU, V D fallen sollen, fordert 

die SenMVKU, V D für die Durchführung der Bauwerks-

überwachung und -prüfung nach DIN 1076 sowie für Un-

terhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen die Ge-

währleistung einer uneingeschränkten Zugänglichkeit 

von allen Seiten sowie zu jedem Bauwerksteil. Hierzu ist 

zu der bebauten Fläche zusätzlich ein 5,00 m breiter 

Streifen und die Zuwegung zum Bauwerk mit einem Geh- 

und Fahrrecht (Grunddienstbarkeit) für den Träger der 

Straßenbaulast durch den Realisierungsträger zu si-

chern. 

  31.2 öffentliche Be-

leuchtung 

Fachbereich V B E 

- Sind von der Baumaßnahme Anlagen der öffentli-

chen Beleuchtung des Landes Berlin einschließlich 

Kenntnisnahme. 

Sachverhaltsdarstellung. Änderungen und Ergän-

zungen der Planung ergeben sich daraus nicht. 
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der Netzanschlussleitungen betroffen, ist die Vorge-

hensweise mit dem Betreiber, Stromnetz Berlin 

GmbH, Berlin Licht, DG-AL, Eichenstraße 3A, 12435 

Berlin, Telefon 030/49202 8100 abzustimmen. Das 

gilt auch bei Auswirkungen auf die Beleuchtungsqua-

lität. 

- Arbeiten an den Anlagen der öffentlichen Beleuch-

tung und Provisorien gehen zu Lasten des Verursa-

chers. 

- Ein neues Beleuchtungskonzept sollte sich harmo-

nisch in das Gesamtensemble einfügen und die ent-

sprechende funktionelle und gestalterische Tag- und 

Nachtwirkung zeigen. 

- Eine neu zu errichtende öffentliche Beleuchtungsan-

lage kann in den Bestand der öffentlichen Beleuch-

tung Berlins übernommen werden (BerlStrG). 

- Für öffentliche Straßenbaumaßnahmen ist ein Be-

leuchtungsprojekt beim Betreiber der öffentlichen Be-

leuchtung Berlins einzureichen. 

- Die Kosten für die Beleuchtungsmaßnahme sind in 

die Baumaßnahme mit aufzunehmen.  

  31.3 Kampfmittel Fachbereich V E 

Es wird darauf hingewiesen, dass die für Kampfmittel zu-

ständige Ordnungsbehörde keine Kampfmittelfreiheits-

bescheinigung erteilt.  

Aktuell wird geprüft, ob die ordnungsbehördliche Risiko-

bewertung des im Planungsgebiet ermittelten Löschtei-

ches aufgrund neuer Erkenntnisse aktualisiert werden 

Kenntnisnahme. 

Sachverhaltsdarstellung. Änderungen und Ergän-

zungen der Planung ergeben sich daraus nicht. 
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muss. Im Ergebnis der Prüfung kann es ggf. erforderlich 

werden, tangierte Grundstückseigentümer/innen von 

Amts wegen über die Neubewertung des Anhaltspunktes 

"Löschteich" zu informierten. 

Gegen die Planung bestehen keine Bedenken. 

32 SenStadt VI MI 1 (Ingeni-

eurbauwerke) 

11.12.2024 

32.1 Stellplätze Vielen Dank für die Beteiligung am Bebauungsplanver-

fahren 2-64 (BMZ/EZ-Campus) gem. § 4 (2) BauGB. 

Die Anzahl der Stellplätze erscheint vor dem Hintergrund 

der Nachverdichtung des Gebietes und der derzeitigen 

Parkplatzbelegung nicht auskömmlich. 

Ansonsten bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken. 

Kenntnisnahme. 

Innerhalb des verkehrsplanerischen Fachbeitrags 

wurde die Anzahl der erforderlichen Stellplätze er-

mittelt. Innerhalb der Stellungnahme wurden keine 

fachlichen Argumente vorgebracht, warum die An-

zahl der Stellplätze an einem vom ÖPNV gut er-

schlossenen Standort nicht ausreichen sollten. Än-

derungen und Ergänzungen der Planung ergeben 

sich daraus nicht. 

33 SenStadt III E 3 (Umle-

gung) 

04.11.2024 

33.1 keine Bedenken Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen aus Sicht der 

Geschäftsstelle des Zentralen Umlegungsausschusses 

Berlin keine Einwendungen. Aufgrund der unter Berück-

sichtigung des § 45 BauGB bereits vorhandenen zweck-

mäßigen Grundstücks- und Eigentümerstruktur im ange-

zeigten Geltungsbereich des Bebauungsplans halten wir 

eine Beteiligung im weiteren Verlauf des Verfahrens für 

nicht erforderlich. 

Kenntnisnahme. 

Änderungen und Ergänzungen der Planung erge-

ben sich daraus nicht. 

34 SenStadt LDA 

03.12.2024 

34.1 Denkmalschutz Die o.g. Planung betrifft Belange von Denkmalschutz 

und Denkmalpflege. Das LDA hat sich seit Beginn des 

städtebaulichen Wettbewerbsverfahrens zum Neubau 

des BMZ in die verschiedenen Verfahrensschritte einge-

bracht und die Belange der Denkmalpflege dargelegt. 

Berücksichtigung. 

Die Begründung zum Bebauungsplanentwurf wird 

im Kap. I. 2.7 Denkmalschutz entsprechend der 

Stellungnahme korrigiert.  
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Zum nun vorliegende Entwurf des Bebauungsplanes äu-

ßern wir uns wie folgt: 

 

B I.1.1: 

Der Text zur Gebietsentwicklung geht auf wesentliche 

Aspekte nicht oder nur missverständlich ein - insbeson-

dere auf die Besonderheit, dass diese zentrale Fläche 

noch nie bebaut war und diese historische Freiraum-

struktur die Entstehung der umgebenden, teils denkmal-

geschützten, Bauten entscheidend geprägt hat. Wir bit-

ten um Ersatz des kompletten Absatzes 4 ("Das Plange-

biet … der Hauptstadt.") durch folgenden Text: 

"Das Plangebiet war ursprünglich Teil der barocken 

Stadterweiterung der Friedrichstadt. Diese zeichnete 

sich zwischen Wilhelmstraße und ehem. Akzisemauer 

(Verlauf der heutigen Stresemannstraße) durch eine Be-

bauung mit oft regierungsnahen Funktionen an der 

Wilhelmstraße und großen, teils bis an die Akzisemauer 

reichenden rückwärtigen Garten und Parkbereichen aus. 

Auch die seit Ende des 19. Jh. hinzutretenden weiteren 

repräsentativen Bauten an der Niederkirchnerstraße be-

rücksichtigten durch ihre Einzelstellung diese Freiraumsi-

tuation. Erst in den 1920er Jahren entstand an der Stre-

semannstraße durch den Komplex von Europahaus und 

Deutschlandhaus eine Blockrandbebauung. Die Schräg-

stellung des Deutschlandhauses im Stadtgrundriss er-

klärt sich durch eine zur Entstehungszeit geplante Ver-

längerung der Schöneberger Straße Richtung Koch-

straße, die jedoch nie realisiert wurde." 
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  34.2 Bau- und Boden-

denkmale 

B I.1.7 

Die betroffenen Baudenkmale sind korrekt genannt. Hier 

wäre jedoch ein Ausschnitt aus der Denkmalkarte hilf-

reich, wir bitten um Ergänzung. 

 

 

Bodendenkmalpflege 

Das Verfahren berührt bodendenkmalpflegerische Be-

lange. Diese sind in einem eigenen Unterkapitel, vor-

zugsweise als B I.1.7.3, darzustellen: 

Das Baufeld liegt im hinteren Teil der ehemaligen Park-

anlage des Prinzen Heinrich von Preußen, welche zum 

Palais des Prinzen an der Wilhelmstraße 102 gehörte. 

Von historisch-politischer Bedeutung ist das Areal, da es 

im Zeitraum von 1933 bis 1945 zum Machtzentrum des 

NS-Apparats ausgebaut wurde. Das Palais wurde dabei 

Sitz des "Sicherheitsdienstes des Reichsführers-SS" (SD). 

Oberirdische Bauten wurden im Parkareal in dieser Zeit 

nicht angelegt, jedoch verschiedene Splitterschutzgrä-

ben und eine Löschwasserzisterne, die mit dem Sitz des 

SD assoziiert sind. 

Laut kriegszeitlichen alliierten Luftbildern und der Aus-

wertung in der Kampfmittel-Stellungnahme (SenUMVK) 

reicht diese Löschwasserzisterne sowie ein Splitter-

schutzgraben in das Baufeld. Beide Objekte müssen 

bauvorbereitend archäologisch dokumentiert werden. 

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Bergung und 

Sicherstellung von Funden, die mit der NS-Zeit und somit 

mit dem Machtzentrum des NS-Apparates in Verbindung 

Berücksichtigung. 

Die Begründung zum Bebauungsplanentwurf wird 

im Kap. II.1.7 Denkmalschutz um den Ausschnitt aus 

der Denkmalkarte und um Ausführungen zur Boden-

denkmalpflege ergänzt.  
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stehen. 

Dazu ist seitens des Bauherren eine archäologische 

Fachfirma zu beauftragen, die in enger Abstimmung mit 

dem Landesdenkmalamt (Abt. Bodendenkmalpflege) die 

nötigen Untersuchungen vor Einsetzen der Tiefbaumaß-

nahmen durchführt. Nach Dokumentation der im Boden 

erhaltenen Strukturen und Bergung möglicher Funde 

kann Baufreiheit erteilt werden, eine Erhaltung wird nicht 

gefordert. 

  34.5 Gebäudehöhe B III.2.2.2 

Wir weisen abermals darauf hin, dass die Höhe des süd-

lichen Neubaukörpers das städtebauliche Erscheinungs-

bild des Baudenkmals "Deutschlandhaus" beeinträchtigt 

und regen eine niedrigere Bebauung an. In jedem Fall 

dürfen die festgesetzten Höhen auch durch technische 

Aufbauten nicht überschritten werden, entsprechende 

Festsetzungen sind zu treffen. 

Teilweise Berücksichtigung. 

Aufgrund des vorliegenden Raumprogramms des 

Bundesministeriums ist eine Verringerung der Höhe 

des Baukörpers nicht möglich. Demgegenüber ist 

eine Überschreitung der festgesetzten Höhe bauli-

cher Anlagen aufgrund der Festsetzungen des Bau-

ungsplans nicht zulässig.  

 

  34.6 Gehrecht B III.2.5.2, III.5 und Textliche Festsetzung 8.2 

Ein Gehrecht zwischen den Gebäudekomplexen wird be-

grüßt, um den Martin-Gropius-Bau auch von Süden er-

lebbar und zugänglich zu machen. Von hoher Bedeutung 

wird dabei auch die durchlässige Gestaltung eines vrsl. 

nötigen Zaunes sein, deshalb wird auch die textliche 

Festsetzung 8.2 begrüßt. 

Kenntnisnahme. 

Die Stellungnahme stützt die Planung. Es resultiert 

kein Überarbeitungsbedarf. 

 

  34.7 Dachbegrünung B III.3 und Textliche Festsetzung 6 

Die konstruktive Eignung des Daches des Baudenkmals 

Deutschlandhaus kann derzeit nicht bestätigt werden. 

Berücksichtigung. 

Das Deutschlandhaus wird aus der Festsetzung ei-
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Das Baudenkmal ist somit von der Festsetzung zur Be-

grünung auszunehmen. Damit ist eine eventuelle spätere 

freiwillige Begrünung nach ausführlicher Prüfung nicht 

automatisch ausgeschlossen. 

 

Vorplatz des Deutschlandhauses 

Es ist sicherzustellen, dass die Fläche zwischen Deutsch-

landhaus und Anhalter Straße weiterhin eine repräsenta-

tive Eingangssituation für das Deutschlandhaus darstellt. 

Dies ist jedoch nicht unbedingt Gegenstand von Festset-

zungen des Bebauungsplanes. 

ner Dachbegrünung ausgenommen. Ein darüber-

hinausgehender Überarbeitungsbedarf resultiert 

hieraus nicht.  

 

  34.8 Denkmalpflege VI 1.4.3 

Angesichts der genannten Beeinträchtigung des 

Deutschlandhauses können die Formulierungen in VI 

1.4.3 nicht mitgetragen werden. Der letzte Satz ("Eine 

Beeinträchtigung … nicht verbunden.") ist zu ersetzten 

durch: 

"Es ergeben sich jedoch negative Auswirkungen aus 

Sicht der Denkmalpflege, da der südliche Neubaukörper 

durch seine Höhe das städtebauliche Erscheinungsbild 

des denkmalgeschützten Deutschlandhauses beein-

trächtigt." 

Berücksichtigung. 

Die Begründung zum Bebauungsplanentwurf wird 

im Kap. I. 4.3 wird entsprechend der Stellungnahme 

korrigiert.  

 

35 SenMVKU III B 4 

13.12.2024 

35.1 Zuständigkeit Hinweis zur Stellungnahme von SenMVKU III B 4 (Frei-

landartenschutz): 

Auf eine Stellungnahme wird aus personellen Gründen 

verzichtet. Die Zuständigkeit liegt bei der UNB Fried-

richshain-Kreuzberg  

Kenntnisnahme. 

Es resultiert kein Überarbeitungsbedarf. 
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36 SenMVKU IV B (Planung 

und Gestaltung des öf-

fentlichen Verkehrsrau-

mes und der Erschließung 

neuer Quartiere) und 

SenMVKU VI B (Dauer-

hafte Verkehrsmaßnah-

men) 

27.11.2024 

36.1 verkehrsplaneri-

scher Fachbeitrag 

Aus übergeordneter verkehrlicher Sicht bestehen zum 

o.g. B-Plan grundsätzlich keine Bedenken. 

Es werden jedoch einige Hinweise und Anmerkungen ge-

geben, die im Rahmen des weiteren B-Planverfahrens zu 

berücksichtigen bzw. abwägungsrelevant zu prüfen und 

zu klären sind. 

 

- Zur Beurteilung der verkehrlichen Auswirkungen des 

Vorhabens wurden als Grundlage zwei Verkehrszäh-

lungen aus dem Jahr 2023 zugrunde gelegt (VU, S. 

26ff). Zur Plausibilisierung der Erhebungen muss ein 

Abgleich der Zähl- und Hochrechnungsergebnisse 

mit der Verkehrsmengenkarte 2019 erfolgen, um eine 

ausreichende Repräsentativität der Erhebung zu ge-

währleisten. Der (aktualisierte) Leitfaden "Hinweise 

und Faktoren zur Umrechnung von Verkehrsmengen" 

(Stand: April 2022) kann unter folgendem Link abge-

rufen werden: https://www.berlin.de/sen/uvk/ver-

kehr/verkehrsdaten/umrechungsfaktoren-vonver-

kehrsmengen 

 Dort findet sich auch eine Beschreibung der Methodik 

zur Hochrechnung auf den Tagesverkehr, die im Zuge 

der Erstellung der Verkehrsmengenkarte 2019 ange-

wendet wurde. Andernfalls sind andere geeignete 

Daten zu verwenden. Diese Erläuterungen sind zwin-

gend zu ergänzen. 

 

Kenntnisnahme. 

Es resultiert kein Überarbeitungsbedarf. 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung. 

Der verkehrsplanerische Fachbeitrag wird entspre-

chend der Stellungnahme ergänzt und korrigiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

Die Gebäude werden bereits genutzt, weshalb die 
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- Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplans sind 

auch die Bestandsgebäude Europa- und Deutsch-

landhaus. Diese werden in der verkehrlichen Untersu-

chung hinsichtlich der Verkehrserzeugung nicht be-

rücksichtig. Es muss jedoch davon ausgegangen wer-

den, dass im Planfall in diesen Gebäuden verkehrs-

erzeugende Nutzungen angesiedelt sind. Diesbezüg-

lich sind Erläuterungen und Berechnungen in der ver-

kehrlichen Untersuchung zwingend zu ergänzen. 

erzeugten Verkehre nicht durch die Planung indu-

ziert werden. Diese Verkehre sind höchstens im 

Rahmen der Betrachtung einer gesicherten Er-

schließung zu berücksichtigen.  

 

 

  36.2 verkehrsplaneri-

scher Fachbeitrag 

- Bei der Verkehrsaufkommensermittlung der einzelnen 

Nutzergruppen (VU, S. 34ff) bestehen rechnerische 

Differenzen zwischen den textlichen Erläuterungen 

und Ergebnissen sowie den dargestellten Berechnun-

gen in den Anlagen 2.1 bis 2.4. Beispielsweise ist aus 

den textlichen Erläuterungen rechnerisch ein Ver-

kehrsaufkommen von 66 bis 132 Fahrten im Kunden-

/Besucherverkehr abzuleiten (VU S. 34). Gemäß der 

Anlage 2.1, S. 6 und 20 wurden jedoch verkehrsredu-

zierende Effekte berücksichtigt. Die Anwendung ver-

kehrsreduzierender Effekte, insbesondere des ange-

setzten Verbundeffektes von 20 %, ist für die Büro-

Nutzungen nicht nachvollziehbar und müsste in Art 

und Umfang textlich erläutert werden. Generell soll-

ten die Berechnungen nachvollziehbar und hinsicht-

lich der gewählten Kennwerte plausibel sein. 

- Die Verkehrsaufkommensermittlung der Kantine muss 

überarbeitet werden. Der gewählte methodische An-

satz einer additiven Verkehrserzeugung erscheint 

Berücksichtigung. 

Der verkehrsplanerische Fachbeitrag wird entspre-

chend der Stellungnahme ergänzt und korrigiert. 

Ein darüberhinausgehender Überarbeitungsbedarf 

resultiert hieraus nicht. 
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nicht plausibel und muss anhand der Eingangswerte 

(VU, S. 32, Tabelle 1) überarbeitet werden. So ist da-

von auszugehen, dass ein Großteil der Nutzenden 

der Kantine die Beschäftigten des BMZ darstellen. 

Dementsprechend sind diese bereits in der Verkehrs-

aufkommensermittlung der Büro-Nutzung berücksich-

tigt und erzeugen keinen Kfz-Neuverkehr. Das so er-

mittelte Verkehrsaufkommen der Kantine im Kunden-

verkehr von 36 bis 149 Kfz-Fahrten pro Werktag er-

scheint damit zu hoch. 

- Die Verkehrsaufkommensermittlung der Konferenz-

räume muss überarbeitet werden, da erhebliche 

rechnerische Differenzen zwischen den textlichen Er-

läuterungen und Ergebnissen (VU, S. 42f) sowie den 

dargestellten Berechnungen in der Anlage 2.4 beste-

hen. Beispielsweise geht aus den textlichen Erläute-

rungen ein Aufkommen von 30 Kfz pro (Werk-)Tag 

hervor (VU, S. 42). Gemäß der Anlage 2.4, S. 20 ist 

jedoch von 389 bis 463 Kfz-Fahrten pro Werktag un-

ter Berücksichtigung von Effekten auszugehen. Die 

Anwendung verkehrsreduzierender Effekte insbeson-

dere des angesetzten Verbundeffekts vom 20 % ist 

für die Nutzungen der Konferenzräume nicht nach-

vollziehbar und müsste zudem in Art und Umfang 

textlich erläutert werden. Generell sollten die Berech-

nungen nachvollziehbar und hinsichtlich der gewähl-

ten Kennwerte plausibel sein. 

- Bei der Verkehrsaufkommensermittlung wurde die 

Nutzung der Großtagespflege nicht berücksichtigt. 
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Diesbezüglich sind Erläuterungen und ggf. Berech-

nungen in der verkehrlichen Untersuchung zwingend 

zu ergänzen. 

- Für die Verkehrsaufkommensermittlungen wurden für 

die Beschäftigten- und Kunden- bzw. Besucher ein 

pauschaler Modal Split (VU, S. 33) in Anlehnung an 

der SrV 2018 Auswertung für Friedrichshain-Kreuz-

berg für den Wegezweck "eigener Arbeitsplatz" (Ta-

belle 5.5) abgeleitet. Diesbezüglich sind weitere Er-

läuterungen erforderlich, warum für Kunden und Be-

sucher (z. B. der Bibliothek, des Informationszentrums 

sowie des Besucherzentrums) dieser SrV-Kennwert 

gewählt wurde und nicht z. B. der SrV 2018 - Modal 

Split für den Wegezweck "Freizeit" (Tabelle 5.5). Die 

Herleitung muss plausibel und nachvollziehbar sein. 

Abweichungen sind zu begründen. 

  36.3 verkehrsplaneri-

scher Fachbeitrag 

- Stellplätze 

- Eine Ableitung des Kfz-Stellplatzbedarfes ist anhand 

der Zu- und Abfluss-Betrachtung der täglichen Kfz-

Fahrten möglich. Hierzu wurde die Stellplatznach-

frage der einzelnen Nutzergruppen mittels standardi-

sierter Tagesganglinien für die Spitzenstunde in den 

Anlagen ausgewertet (VU, Anlagen 2.1 bis 2.4). In 

Summe ergibt sich zur Spitzenstunde zwischen 10.00 

und 11.00 Uhr ein Bedarf von 138 Kfz-Stellplätze. 

 Dem gegenüber stehen ca. 70 Stellplätze, die nach 

der Realisierung des Vorhabens den einzelnen Nut-

zergruppen zur Verfügung stehen (22 Stellplätze aus 

dem Bestand zzgl. 48 Stellplätze in der geplanten 

Teilweise Berücksichtigung. 

Der verkehrsplanerische Fachbeitrag wird bezüg-

lich des erforderlichen Stellplatzbedarfs entspre-

chend der Stellungnahme ergänzt und korrigiert.  

Eine Ausweitung der Stellplatzzahl würde dem städ-

tebaulichen Ziel – nicht von Autos dominierte Innen-

stadt– widersprechen, den Eingriff in den Natur-

haushalt erhöhen und negative Auswirkungen auf 

die Umgebung und das Plangebiet (mehr Lärmbe-

lastung wegen höherem Verkehrsaufkommen) ha-

ben. Auch aus diesen Gründen wird von einer 

Planänderung abgesehen.  
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TG und oberirdisch, VU S. 32, 46). Die Gegenüber-

stellung des Stellplatzbedarfs und des Angebotes 

zeigt ein rechnerisches Defizit von fast 70 Stellplätze. 

Infolge dessen ist zu erwarten, dass der Parkdruck 

steigt und somit mögliche Verlagerungs- und Ver-

drängungseffekte des ruhenden Verkehrs im öffentli-

chen Straßenraum entstehen. Ob für den ermittelten 

Stellplatzbedarf des Vorhabens ausreichendende 

Stellplatzangebote im direkten umliegenden Stra-

ßenraum zur Verfügung stehen, geht aus der verkehr-

lichen Untersuchung nicht hervor (VU, S 21f). Das ge-

genwärtige Erschließungskonzept im ruhenden Ver-

kehr ist aufgrund der oben genannten Gründe zwin-

gend hinsichtlich der Anzahl der Stellplätze zu über-

arbeiten. Eine relevante Beeinträchtigung des durch 

das Vorhaben induzierten ruhenden Verkehrs auf das 

übergeordnete Straßennetz sowie auf das ÖPNV- 

und Radvorrangnetz muss ausgeschlossen werden 

können. 

 

 

  36.4 Gleichrichterwerk - Bezüglich der von der SenMVKU zur Verfügung ge-

stellten Werte aus der objektkonkreten Verkehrsprog-

nose (OVP) "Straßenbahnneubaustrecke Alexander-

platz-Kulturforum" (VU, S. 54 ff Kap. 4) ist zu berück-

sichtigten, dass diese durch einen externen Dienst-

leister erarbeitet wurden und einen Zwischenstand 

darstellen. Derzeitig erfolgt eine Überarbeitung der 

OVP. Wann hierzu Ergebnisse vorliegen, ist aktuell 

nicht abzusehen. 

Keine Berücksichtigung. 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-

plans befinden sich keine Flächen zur Errichtung ei-

nes Gleichrichterwerks. 

Die weiteren nachfolgenden Hinweise betreffen 

nachgeordnete Genehmigungsverfahren. Entspre-

chend erfolgt eine Weitergabe an die Projektträge-

rin. 
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- Wie das Gutachten bereits korrekt auflistet, tangiert 

das Vorhaben die Straßenbahnneubaustrecke Schö-

neweide - Potsdamer Platz. Im Zuge der Neubaustre-

cken sind Flächen für Gleichrichterwerke (GW) not-

wendig. Diese sind bei der Flächenplanung zu be-

achten. Gleichrichterwerke werden überwiegend als 

freistehende Bauten errichtet, können aber auch in 

Form einer Teilnutzung in anderer Gebäude Einzug 

finden. Für ein Standard-GW, das in ein anderes Ge-

bäude integriert wird, wären rd. 150 m² Fläche im 

Erdgeschoss mit direkter LKW-Andienung (Zufahrt, 

Ladetor) erforderlich. Falls der verfügbare Grundriss 

keine rechteckige Fläche oder eine verwinkelte In-

nenaufteilung aufweist, würde jeweils etwas mehr 

Platz benötigt. Eine berücksichtigte Vorsorge für eine 

GW-Integration im Geltungsbereich des B-Planes 

wurde bisher nicht berücksichtigt. Einen GW-Stand-

orte im Nachhinein zu finden ist erfahrungsgemäß im-

mer eine hohe Herausforderung, vor allem bei so 

dicht bebauten Gebieten wie hier entlang der ge-

planten Strecke. Daher ist der B-Plan in diesem Punkt 

anzupassen 

  36.5 ÖPNV - In der Begründung S. 10 (Kap. I.1.4.1): Hier fehlt die 

Linie RE 4 in der Aufzählung der am Potsdamer Platz 

verkehrenden Linien. Zudem sollte hier im letzten 

Satz nur geschrieben werden, dass dort die auch am 

Anhalter Bahnhof haltenden S-Bahn und weitere Bus-

linien verkehren. 

Berücksichtigung. 

Die Begründung zum Bebauungsplanentwurf wird 

bezüglich des ÖPNV entsprechend der Stellung-

nahme ergänzt und korrigiert.  
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- In der Begründung S. 21 (StEP MoVe): Hier fehlt die 

Maßnahme I47 (Neubau der Straßenbahnstrecke 

Potsdamer Platz - Schöneweide) des Maßnahmenka-

talogs. Für diese Strecke läuft zurzeit die Grundla-

genuntersuchung. Im NVP-Kapitel (S.25) ist sie ent-

halten, aber auch hier könnte der Hinweis zur Grund-

lagenuntersuchung ergänzt werden. 

  36.6 verkehrsplaneri-

scher Fachbeitrag 

- Das berechnete Güterverkehrsaufkommen (VU, S. 34) 

entspricht nicht den dargestellten Angaben zur Anlie-

ferung und Entsorgung des BMZ im Bestand. Gemäß 

diesen Angaben sind max. 56 Fahrten pro Woche 

bzw. näherungsweise 11 Fahrten pro Tag zu erwar-

ten. Dies entspricht jedoch nicht den berechneten 52 

Fahrten pro Tag. 

Berücksichtigung. 

Der verkehrsplanerische Fachbeitrag wird ergänzt 

mit der Erläuterung, dass das berechnete Güterver-

kehrsaufkommen die Angaben im Bestand nur als 

Orientierungswerte heranzieht. 

    - Der angesetzte Desk-Sharing-Anteil (VU, S. 30 sowie 

Anlage 2.1) ist nicht gleichzusetzen mit der Anwesen-

heit gemäß den empirischen Angaben in Ver_Bau, da 

die Anwesenheit sich durch Krankheit, Dienstreisen 

oder Urlaub weiter reduzieren kann. Diesbezüglich 

sind Erläuterungen zwingend zu ergänzen. 

Berücksichtigung. 

Der verkehrsplanerische Fachbeitrag wird bezüg-

lich der empirischen Angaben in der Ver_Bau ent-

sprechend der Stellungnahme um eine Erläuterung 

ergänzt.  

  36.7 verkehrsplaneri-

scher Fachbeitrag 

-     Die in den Anlagen 2.1 bis 2.4 dargestellten Ver_Bau 

Eingabe-Tabellen (jeweils S. 1-15) sollten nicht in 

den Anlagen aufgeführt werden, da die Kennwerte in 

den Ergebnistabellen (jeweils S. 20ff) übersichtlich 

aufgeführt werden. Entsprechend kann die Abschät-

zung des Verkehrsaufkommens für unterschiedliche 

Nutzungen in einer Ergebnistabelle zusammengefasst 

Berücksichtigung. 

Die Anlagen des verkehrsplanerischen Fachbei-

trags werden entsprechend der Stellungnahme kor-

rigiert. 
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werden. Gleiches gilt für die Ermittlung des Radver-

kehrsaufkommens. Hier ist zudem eine dem Radver-

kehr angepasste Darstellung zu empfehlen. Zählwert-

tabellen von Knotenpunktströmen, welche nicht exis-

tieren und dementsprechend keine Werte haben, soll-

ten nicht in den Anlagen dargestellt werden (Anlage 

S. 319-345). 

  36.8 Fußverkehr - In der Begründung S. 58 (Kap. VI. 4 Auswirkungen auf 

den Verkehr): Fehlt in der Auflistung der Anteil des 

Fußverkehrs (18 %). Das induzierte Verkehrsaufkom-

men beträgt gemäß VU 616 Kfz/24h. 

- Zudem sollte es Lichtsignalanlagen anstatt Licht-

schutzanlagen heißen. 

Berücksichtigung. 

Die Begründung zum Bebauungsplanentwurf wird 

mit Aussagen zum Anteil des Fußverkehrs entspre-

chend der Stellungnahme ergänzt und korrigiert.  

  36.9 verkehrsplaneri-

scher Fachbeitrag 

- Seitens der Belange des Fuß- und Radverkehrs sowie 

Fahrradparkens wurden unsere Hinweise aus der Vor-

prüfung der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung 

berücksichtigt. 

- Dennoch folgt ein redaktioneller Hinweis: Im Litera-

turverzeichnis der Verkehrsuntersuchung werden die 

nicht mehr gültigen "Ausführungsvorschriften zu § 50 

der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) über Stell-

plätze für Kraftfahrzeuge für schwer Gehbehinderte 

und Behinderte im Rollstuhl und Abstellmöglichkeiten 

für Fahrräder" aufgeführt. Diese wurde am 

16.06.2021 durch die "Ausführungsvorschriften zu § 

49 Absatz 1 und 2 der Bauordnung für Berlin (BauO 

Bln) über Stellplätze für Kraftfahrzeuge für Menschen 

Berücksichtigung. 

Der verkehrsplanerische Fachbeitrag wird entspre-

chend der Stellungnahme ergänzt und korrigiert.  
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mit schwerer Gehbehinderung und Rollstuhlnutzende 

sowie für Abstellplätze für Fahrräder" ersetzt. 

  36.10 Gehrecht Zur Berücksichtigung der aktuellen verkehrspolitischen 

Rahmenbedingungen für die Förderung des Fußverkehrs 

im weiteren Verfahren werden folgende Aspekte informa-

tiv genannt: 

Die Einrichtung von abkürzenden Fußwegen durch ge-

schlossene Bauwerke oder Anlagen (Blockdurchwegun-

gen) soll gem. § 50, Abs. 4 Mobilitätsgesetz (MobG BE) 

systematisch gefördert und bei allen Planungen berück-

sichtigt werden. Bedacht werden soll dies zukünftig auch 

bei Verfahren der Bauleitplanung (§ 52, Abs. 6 MobG BE). 

Durch die Schaffung eines Gehrechts zugunsten der All-

gemeinheit zwischen Anhalter Straße und der rückwärti-

gen Grünfläche am Martin-Gropius-Bau wird diesem 

Grundsatz, im Rahmen der denkbaren Fußwegeverbin-

dungen, Rechnung getragen. Die Breite von 5,0 m ist 

ausreichend breit dimensioniert, um den Belangen des 

Fußverkehrs gerecht zu werden.. 

Berücksichtigung. 

Der Hinweis auf § 50 Abs.  MobG BE wird zur 

Kenntnis genommen. In der Begründung wird er-

gänzt, dass das Gehrecht auch der Umsetzung die-

ser Regelung dient. 

  36.11 Straßenverkehrs-

fläche 

Für die Stresemannstraße wird eingeschätzt, dass die 

Breite des Gehweges aktuell nicht den Anforderungen 

gem. Ausführungsvorschriften zu § 7 des Berliner Stra-

ßengesetzes über Geh- und Radwege (AV Geh- und 

Radwege) entspricht. Hierzu werden Aussagen und Maß-

nahmen bzgl. des Umganges mit diesen Anforderungen 

im Rahmen des B-Planes erforderlich. 

Kenntnisnahme. 

Die Stresemannstraße ist nur aus planungssystema-

tischen Gründe bis zu ihrer Mitte Teil des Geltungs-

bereichs. Planerische Ziele verfolgt der Bebauungs-

plan hier nicht. Die Einteilung der Straßenverkehrs-

fläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung. Sie 

bleibt verkehrsbehördlichen Anordnungen vorbe-

halten.

Eine isolierte Verbreiterung der Verkehrsflächen 
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wäre zudem planerisch nicht sinnvoll.  

  36.12 Luftrecht und An-

lagenschutz 

Seitens des luftrechtlichen Hindernisrechts und Anlagen-

schutzes wird folgende Stellungnahme gegeben: 

 

1. Hindernisrecht (§§ 12 bis 17 LuftVG 

Der Standort der vorgesehenen Bebauung liegt außer-

halb eines Bauschutzbereiches (BSB). 

Gleichwohl dürfen im Rahmen der Regelung des § 14 

LuftVG in diesem Bereich Bauwerke, die eine Höhe von 

100 m über Grund überschreiten, erst nach Zustimmung 

durch die Luftfahrtbehörde errichtet werden. Dies gilt im 

gleichen Maße u.a. auch für Bauhilfsmittel, wie beispiels-

weise Kräne. 

 

2. Anlagenschutz (§ 18a LuftVG) 

Nach Prüfung der Unterlagen sind am Standort unter Zu-

grundelegung der Angaben aus der Planzeichnung Bau-

höhen von bis zu 82,50 m über NHN vorgesehen. Unter 

Zugrundelegung dieser Höhen sind die Flugsicherungs-

anlagen Berlin-Tegel ASR PSP+Mode S [TGL] - [TGL-

PRADA] PSR und Berlin-Tegel ASR PSP+Mode S [TGL] -

TGL-SRADA SSR betroffen. Es wurde daher eine sog. 

Planungsanfrage als Träger öffentlicher Belange beim 

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung BAF toolmäßig 

veranlasst. 

Ob Flugsicherungsanlagen durch die im B-Plan vorgese-

hene Bebauung gestört werden können, prüft das Bun-

Kenntnisnahme. 

Sachverhaltsdarstellung. Änderungen und Ergän-

zungen der Planung ergeben sich daraus nicht. 
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desaufsichtsamt für Flugsicherung BAF in eigener Zu-

ständigkeit. Die Entscheidung des BAF zum Anlagen-

schutz gem. § 18a LuftVG ist bereits am 06.11.2024 di-

rekt an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 

Bauen und Wohnen Abteilung II - Städtebau und Pro-

jekte Referat II A - Innere Stadt und Hauptstadtangele-

genheiten - II A 29 gesandt worden. 

 

  36.13 verkehrsplaneri-

scher Fachbeitrag 

- Lichtsignalanla-

gen 

Hinsichtlich der HBS-Berechnungen aus dem Verkehrs-

gutachten und den ggf. damit einhergehenden Anpas-

sungsbedarfen an den Lichtsignalanlagen werden zu 

den beiden Lichtsignalanlagen Stresemannstr./Anhalter 

Str. - Schöneberger Str. und Wilhelmstr./Anhalter Str. fol-

gende Hinweise gegeben: 

 

Bei der Prüfung des Verkehrsgutachtens werden u. a. fol-

gende Fehler festgestellt. 

- In Anlage 3.1 Leistungsfähigkeitsuntersuchung an 

den Knotenpunkten sind die Zählwerttabellen der ein-

zelnen Ströme für den TK1 Wilhelmstr./Kochstr. statt 

TK2 Wilhelmstr./Anhalter Str. eingefügt. Alle Werte in 

der Tabelle sind null, da die Kochstr. nicht betrachtet 

wird. 

- Für beide Knotenpunkte erfolgt die HBS-Berechnung 

für die Zeit 9-10 Uhr auf der Grundlage des Signal-

zeitenplans 3 Frühspitze. Laut Wochenautomatik gilt 

ab 9 Uhr jedoch Signalzeitenplan 1 Tag. 

Berücksichtigung. 

Der verkehrsplanerische Fachbeitrag wird entspre-

chend der Stellungnahme ergänzt und korrigiert.  
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- Im Fazit ist beim Datum der Verkehrszählung der Mo-

nat nicht korrekt. 

Den Zählwerttabellen aus Anlage 3.1 zufolge hat auf-

grund der Verkehrsmengen für beide Lichtsignalanlagen 

die Berechnung der Frühspitzenstunde für die Zeit 8-9 

Uhr zu erfolgen. Diese Berechnung fehlt. In der berech-

neten Zeit 7-8 Uhr ist das Kfz-Aufkommen deutlich gerin-

ger. Eine zusätzliche Berechnung für die Zeit 9-10 Uhr ist 

möglich, da ein anderer Signalzeitenplan zu Grunde 

liegt, welcher bei der Berechnung jedoch nicht berück-

sichtigt wird. Dahingegen ist die Berechnung für zwei 

Spätspitzenstunden auf Basis des gleichen Signalzeiten-

plans aufgrund des ähnlichen Kfz-Aufkommens und dem 

damit einhergehenden ähnlichen Ergebnis nicht sinnvoll. 

 

Für eine umfassende Beurteilung der Auswirkungen des 

Bebauungsplanes auf die Lichtsignalanlagen wäre eine 

Berechnung für den Prognose-Nullfall und den Prog-

nose-Planfall notwendig. Diese sind nachzureichen. Des 

Weiteren sind die in dieser Stellungnahme aufgeführten 

Fehler bei der Durchführung der HBS-Berechnungen zu 

beheben. Somit kann zum jetzigen Zeitpunkt lediglich 

festgestellt werden, dass für die korrekt berechneten 

Fälle kein Anpassungsbedarf für die betrachteten Licht-

signalanlagen vorliegt. 

37 Bundesaufsichtamt für 

Flugsicherung (BAF Bund) 

06.11.2024 

37.1 Anlagenschutz Über die zuständige Landesluftfahrtbehörde wurde ich 

über die im Betreff beschriebene Planung informiert und 

Kenntnisnahme. 

Sachverhaltsdarstellung. Änderungen und Ergän-

zungen der Planung ergeben sich daraus nicht. 
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um eine fachliche Stellungnahme nach § 18a LuftVG ge-

beten. Die übermittelten Planungsdaten wurden in die 

Webtool-Anwendung übertragen und sind Grundlage 

dieser Stellungnahme. 

 

Durch die vorgelegte Planung wird der Aufgabenbereich 

meiner Behörde als Trägerin öffentlicher Belange im 

Hinblick auf den Schutz ziviler Flugsicherungseinrichtun-

gen insoweit tangiert, dass der räumliche Geltungsbe-

reich des Bebauungsplans im Anlagenschutzbereich von 

angemeldeten Flugsicherungseinrichtungen belegen ist. 

Aufgrund der Entfernung der geplanten Maßnahmen so-

wie der Vorbebauung bestehen aus meiner Sicht keine 

grundsätzlichen Bedenken. Eine abschließende Untersu-

chung kann jedoch erst dann durchgeführt 

werden, wenn mir über die zuständige Landesluftfahrtbe-

hörde der Bauantrag mit den üblichen Unterlagen (min-

destens einem Lageplan mit den genauen Eckkoordina-

ten des Gebäudes und den bemaßten Ansichten) vorge-

legt wird. 

Eine Entscheidung gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz 

(LuftVG), ob Flugsicherungseinrichtungen durch einzelne 

Bauwerke gestört werden können, bleibt von dieser Stel-

lungnahme unberührt. 

Diese Beurteilung beruht auf den nach § 18a Abs. 1b, 

Satz 2 LuftVG angemeldeten Anlagenstandorten und -

schutzbereichen der Flugsicherungsanlagen mit heuti-

gem Stand (November 2024) 
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Allgemeine Hinweise: 

… 

38 Tyczka Energy GmbH 

06.11.2024 

38.1 Leitungsbestand Die Tyczka Energy GmbH betreibt in der Bundesrepublik 

Deutschland Gasnetze im öffentlichen und privatem 

(nicht öffentlichen) Raum. 

Im markierten Bereich Ihrer Anfrage liegen keine Gas-

versorgungsleitungen der Tyczka Energy GmbH im öf-

fentlichen Raum. 

Die Leitungsauskunft hat eine Gültigkeit von 3 Montanen 

ab Ausstellungstag. 

Sollte der Geltungsbereich Ihrer Auskunftsanfrage ver-

ändert werden oder sich der Ausführungszeitraum über 

die 3 Monate hinaus verschieben, ist der Vorgang erneut 

zur Erteilung einer Auskunft vorzulegen. 

Kenntnisnahme. 

Änderungen und Ergänzungen der Planung erge-

ben sich daraus nicht. 

39 PRIMAGAS Energie 

GmbH 

06.11.2024 

39.1 Leitungsbestand Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass durch das oben ge-

nannte Vorhaben keine Flüssiggas-Versorgungsleitungen 

im öffentlichen Bereich der PRIMAGAS Energie GmbH 

berührt werden. 

Sollte sich ein Flüssiggasbehälter auf dem angefragten 

Grundstück befinden, so wenden Sie sich bitte an den Ei-

gentümer des angefragten Grundstückes. 

Kenntnisnahme. 

Änderungen und Ergänzungen der Planung erge-

ben sich daraus nicht. 

40 DNS NET 

09.11.2024 

40.1 Leitungsbestand Zugesandte Unterlagen: 

- Lageplan: Anlagen DNS NET (straßenseitig vor 

Deutschland- und Europahaus – eine Überbauung ist 

nicht zulässig) 

- Kabelschutzanweisung 

 

Kenntnisnahme. 

Nach dem Lageplan liegen Rohr- und Kabelsys-

teme straßenseitig vor Deutschland- und Europa-

haus, teilweise auch auf privaten Grundstücksflä-

chen. Der Bebauungsplan setzt hier keine überbau-

baren Grundstücksflächen fest. Ansonsten liegt die 
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dingliche Sicherung der Anlagen in der Verantwor-

tung des Betreibers. Der Bebauungsplan trifft hierzu 

keine Festsetzungen.  
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Im Rahmen der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3BauGB wurden insgesamt 7 Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Belange sowie 2 Abteilungen bzw. Ämter im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg beteiligt. 

Insgesamt sind 9 Stellungnahmen eingegangen. Zwei weitere Stellungnahmen gingen im Rahmen der Benachrichtigung über das Abwägungsergebnisses ein. 

 

Folgende 2 Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange äußerten weder Anregungen noch Hinweise: 

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin – Stadtentwicklungsamt, mit Schreiben vom 16.12.2025 

SenMVKU III B 1 - Landschaftsprogramm, mit Schreiben vom 05.12.2025 

 

Folgende 9 Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange bzw. Stellen im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg äußerten Anregungen und/oder Hinweise im Rah-

men der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB: 

 

Lfd. Nr. 1:  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Abt. IB 24, mit Schreiben vom 27.11.2025 

Lfd. Nr. 2:  Deutsche Telekom, mit Schreiben vom 01.12.2025 

Lfd. Nr. 3:  Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt Abt. IV B – Mobilität, mit Schreiben vom 08.12.2025 

Lfd. Nr. 4:  Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt Abt. VI – Verkehrsmanagement, mit Schreiben vom 09.12.2025 

Lfd. Nr. 5:  BEW Berliner Energie und Wärme, mit Schreiben vom 10.12.2025 

Lfd. Nr. 6:  Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt Abt. I – Umweltpolitik, Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz, mit Schreiben vom 10.12.2025 

Lfd. Nr. 7:  Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt Abt. II D – Wasserbehörde, mit Schreiben vom 12.12.2025 

Lfd. Nr. 8:  Landesdenkmalamt, mit Schreiben vom 19.12.2025 

Lfd. Nr. 9:  Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin – Umwelt- und Naturschutzamt, mit Schreiben vom 28.01.2026 

 

Die Stellungnahmen und Hinweise mit den Ergebnissen der Prüfung und Abwägung sind im Folgenden aufgeführt: 
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lfd. 

Nr. 

Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Be-

lange mit Datum der 

Stellungnahme 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

1 Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung, Bauen 

und Wohnen, Abt. IB 24 

27.11.2025 

1.1 Entwickelbarkeit 

aus dem FNP 

Wie bereits mündlich erläutert, wird unsere Stellung-

nahme nur teilweise berücksichtigt, wenn ausschließlich 

die Signatur „mit hohem Grünanteil“ ergänzt und das 

Datum der Fassung des FNP aktualisiert wird. 

Vielmehr ist es aus Sicht der vorbereitenden Bauleitpla-

nung erforderlich, sich mit der FNP-Darstellung „Ge-

meinbedarfsfläche mit hohem Grünanteil“ und der damit 

verbundenen Begrenzung des Versiegelungsgrads auf 

maximal 40 % auch inhaltlich auseinander zu setzen: In 

der Begründung sollten daher die Auswirkungen der zu-

sätzlichen Versiegelung, die etwaige Nettoneuversiege-

lung und ggf. erforderlich werdende Maßnahmen zur 

Entsiegelung thematisiert und bilanziert werden.  

Auch bitten wir um Berücksichtigung unserer Anmerkung 

bezüglich des im FNP dargestellten Symbols Kultur, das 

dieses nicht nur dem im B-Plan-Entwurf 2-64 vorgesehe-

nen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Bundesre-

gierung/Museum", sondern auch dem bestehenden Mar-

tin-Gropius-Bau und der Gedenkstätte Topographie des 

Terrors außerhalb des B-Plan-Geltungsbereichs Rech-

nung trägt. 

Kenntnisnahme 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans bzw. der 

gesamte Bereich zwischen der Stresemannstraße, 

Anhalter Straße, Wilhelmstraße und Niederkirchner 

Straße ist im FNP als Gemeinbedarf. Dies umfasst 

auch die Flächen des Martin Gropius Baus, die Ge-

denkstätte Topographie des Terrors sowie der Park 

des ehemaligen Prinz Albrecht Palais. 

Das Plangebiet weist im Bestand (Europahaus, 

Deutschlandhaus mit Parkplatz) eine Versiegelung 

von 76 % auf. Die Planung sieht eine maximale Ver-

siegelung von 75 % vor, weshalb mit Umsetzung 

der Planung im Hinblick auf die Versiegelung sogar 

eine Verbesserung des Umweltzustands erreicht 

werden kann. 

Durch die Begrenzung des Maßes der baulichen 

Nutzung sowie der baulichen Nutzung bereits ver-

siegelter Bereiche unterstützen die Darstellung des 

Flächennutzungsplans. 

Die Gemeinbedarfsfläche umfasst auch die unver-

siegelten Bereiche des Martin-Gropius-Baus sowie 



Bebauungsplan Nr. 2-64, "BMZ" 

erneute eingeschränkte Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 

BauGB 

mit Schreiben vom 10.11.2025 

Übersicht der Stellungnahmen und Hinweise mit den Ergebnissen der Prüfung und Abwägung 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 

Referat II A 

 

Stand: 25.03.2026 

 3 

 

lfd. 

Nr. 

Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Be-

lange mit Datum der 

Stellungnahme 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

die Außenanlagen und Parkflächen der Gedenk-

stätte Topographie des Terrors, die zusammen mit 

den unversiegelten Bereichen im Geltungsbereich 

des Bebauungsplans rund 50 % der Gemeinbe-

darfsfläche ausmachen.  

2 Deutsche Telekom 

01.12.2025 

2.1 Leitungsträger Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien 

der Telekom (siehe Anlage).  

Es handelt sich hierbei um einen Kabelverzweiger (ma-

genta Markierung), Abzweigkästen (grüne Markierungen) 

und Kabelschächte (blaue Markierungen), deren Zu-

gänglichkeit während der Bauausführung zu jeder Zeit 

gegeben sein muss. Für eine Überfahrung der Bauwerke 

mit Schwerlastverkehr o.ä. sind diese Bauwerke nicht di-

mensioniert (max. Brkl.12).  

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Be-

schädigungen der vorhandenen Telekommunikationsli-

nien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen 

(z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang 

zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 

Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen 

und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse so weit 

freigehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und 

Kenntnisnahme, Weitergabe an den Vorhabenträ-

ger. 

Nach Prüfung der beiliegenden Pläne konnte fest-

gestellt werden, dass der Leitungsbestand der 

Deutschen Telekom im öffentlichen Straßenland 

liegt. Die Flächen werden im Bebauungsplan be-

standssichernd als Straßenverkehrsflächen festge-

setzt. Weiterer Regelungsbedarf im Bebauungsplan 

besteht nicht, da hier Leitungen nach § 12 BerlStrG 

regelmäßig zulässig sind. 

Die Hinweise zu den Bestandsanlagen und die Ka-

belschutzanweisungen werden an den Vorhaben-

träger weitergegeben. 
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lfd. 

Nr. 

Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Be-

lange mit Datum der 

Stellungnahme 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden kön-

nen. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausfüh-

renden vor Beginn der Arbeiten über die Lage, der zum 

Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommu-

nikationslinien der Telekom informieren. Die Kabel-

schutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

3 Senatsverwaltung für Mo-

bilität, Verkehr, Klima-

schutz und Umwelt 

Abt. IV B - Mobili-

tät08.12.2025 

3.1 Abwägungsrele-

vante Bedenken 

und Hinweise zur 

Verkehrsuntersu-

chung 

 

Die verkehrliche Untersuchung mit dem Stand vom 

18.07.2025 ist nicht widerspruchsfrei und entsprechend 

den aktuellen übergeordneten verkehrlichen Kennzahlen 

anzupassen. Dies bezieht sich insbesondere auf: 

 

Seite 7ff sowie 62ff: Die aktuelle Verkehrsprognose 2035 

liegt seit Juni 2025 vor. Entsprechend der E-Mail vom 

11.06.2025 wurden die Bestandsverkehre als maßge-

bender Belastungsfall im Umgriff des Vorhabens durch 

SenMVKU bestätigt. Die aktuelle Verkehrsprognose ist 

die Verkehrsprognose 2035. Warum immer noch die ob-

jektkonkrete Verkehrsprognose (OVP) „Straßenbahnneu-

baustrecke Alexanderplatz-Kulturforum“ oder die 

„Prognose 2030“ als Verkehrsprognosen aufgeführt wer-

den, ist nicht verständlich. Hierzu gab es mehrmalig Aus-

tausch mit SenMVKU.  

 

Kenntnisnahme. 

Die Analyse der verkehrlichen Anbindung (stadt-

raum, Juli 2025) wurde maßgeblich im Mai 2025 er-

arbeitet. Nach Vorliegen des Entwurfs des Gutach-

tens wurden die Prognosedaten 2035 mit dem Stand 

Juli 2025 veröffentlicht. Laut SenMVKU weist die Ver-

kehrsprognose 2035 des Landes Berlin für das be-

trachtete Gebiet keine signifikanten Zunahmen ge-

genüber den Verkehrsmengenkarten der Jahre 

2019/2023 auf. In Abstimmung mit der SenMVKU, 

welche im Nachgang der Beteiligung erfolgte, wur-

den für den maßgeblichen Belastungsfall bestand-

sortierte Prognosedaten verwendet, welche um die 

durch den Bebauungsplan induzierten Verkehre er-

gänzt wurden. Im maßgebenden Belastungsfall wird 

somit die Anhalter Straße von ca. 9.723 - 9.773 
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Träger öffentlicher Be-

lange mit Datum der 
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Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

Kfz/Werktag (je nach Abschnitt), die Stresemann-

straße von ca. 12.443 – 14.405 Kfz/Werktag, die 

Schöneberger Straße von ca. 8.300 Kfz/Werktag 

und die Wilhelmstraße von ca. 11.852 – 18.154 

Kfz/Werktag befahren.  

Da im Vergleich zu den Prognosedaten 2035 keine 

neuen Erkenntnisse einhergehen, die in die Abwä-

gung einzustellen wären, resultiert hieraus kein Än-

derungsbedarf für den Bebauungsplan. 

  3.2 Redaktionelle An-

passungen 

Im Sinne der Lesbarkeit und Verständlichkeit müssen ob-

solete Textpassagen entfernt werden. 

Berücksichtigung. 

Die angeregten redaktionellen Änderungen zu 

missverständlichen Aussagen in der Begründung 

werden angepasst. 

  3.3 maßgebender 

Belastungsfall 

Seite 27ff sowie 60ff: Der maßgebende Belastungsfall 

muss entsprechend abgeleitet werden, hierzu sind ver-

gleichende Darstellungen der Verkehrsmengenkarten 

2019 und 2023 sowie den eigenen Erhebungen erfor-

derlich. 

Kenntnisnahme. 

In Abstimmung mit der zuständigen Senatsverwal-

tung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt 

wurde für den maßgeblichen Belastungsfall be-

standsorientierte Prognosedaten verwendet, da sie 

kaum Unterschiede zu den Prognosedaten 2035 

aufweisen. Dieses Vorgehen wurde mit den zustän-

digen Stellen abgestimmt. Eine vergleichende Dar-

stellung der Verkehrsmengenkarten 2019 und 2023 
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lfd. 

Nr. 

Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Be-

lange mit Datum der 

Stellungnahme 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

sowie eigener Erhebungen erfolgte im Verkehrsgut-

achten auf S. 28.  

  3.4 Redaktionelle An-

passungen 

Seite 93 (Der Hinweis gilt entsprechend auch für Seite 

70 der Begründung): Der Satz „Wie sich tatsächlich die 

Leistungsfähigkeiten der Knotenpunkte und der maßge-

benden Anbindung des Planungsgebietes an das Stra-

ßennetz in der Prognose 2030 durch die unterschiedli-

che Zunahme des Verkehrsaufkommens verändern, ist zu 

untersuchen, so-bald detaillierte Informationen zum 

Prognosehorizont 2030 vorliegen.“ ist widersprüchlich 

und falsch. Mittlerweile liegt die Verkehrsprognose 2035 

vor (s.o.). Die verkehrliche Untersuchung und die Begrün-

dung sind entsprechend anzupassen. 

Teilweise Berücksichtigung. 

Das Verkehrsgutachten wurde vor Veröffentlichung 

jedoch nach Vorliegen der Ergebnisse der Progno-

sedaten 2035 erstellt. Ein entsprechender redaktio-

neller Hinweis wird in der Begründung zum Bebau-

ungsplan ergänzt. 

  3.5 Erschließung Seite 23 ff: Weiterhin ist zu beachten, dass der baupla-

nungsrechtliche Erschließungsbegriff und somit auch der 

ruhende Verkehr gemäß BauGB ein eigenständiges Ge-

nehmigungskriterium und unabhängig vom Stellplatzbe-

darf nach der aktuell gültigen AV Stellplätze ist. 

Wie bereits mehrfach erörtert, müssen relevante Beein-

trächtigung des übergeordneten Straßennetzes, des 

ÖPNV-Vorrangnetzes sowie des Radverkehrsnetzes 

durch den vom Vorhaben induzierten ruhenden Verkehr, 

insbesondere hinsichtlich der Sicherheit und Leichtigkeit 

Kenntnisnahme. 

Der bauplanungsrechtliche Erschließungsbegriff im 

Sinne von § 30 BauGB stellt gewisse Mindestanfor-

derungen an die wegemäßige und verkehrliche Er-

schließung: (1) Das Grundstück muss jederzeit mit 

Kraftfahrzeugen erreichbar sein, die im öffentlichen 

Interesse (insbesondere zur Gefahrenabwehr) im 

Einsatz sind, (2) die vorhandene Straße darf nicht 

überbelastet werden und (3) der Verkehr darf nicht 
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Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

des Verkehrs, ausgeschlossen werden können. 

Dem gegenüber steht weiterhin das rechnerische Defizit 

von ca. 70 Stellplätzen. Vgl. hierzu Stellungnahme zur 

TÖB 2024. 

 

zur Schädigung des Straßenzustands führen (stän-

dige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts, vgl. etwa Bundesverwaltungsgericht, Urteil 

vom 28. Oktober 1981 – 8 C 4.81, BVerwGE 64, 

186). Private Stellplätze sind vom Erschließungsbe-

griff nicht erfasst. Dies ergibt sich schon aus § 123 

Abs. 1 BauGB, wonach die Erschließung Aufgabe 

der Gemeinde ist. Das Grundstück ist diesem Sinne 

vollständig erschlossen. 

. In jedem Fall haben die Verkehrsuntersuchung so-

wie die Begründung zum Bebauungsplan den ru-

henden Verkehr berücksichtigt und abgewogen, 

und nicht lediglich unter Hinweis auf die AV Stell-

plätze außer Betracht gelassen. 

 

 

 

 

3.6 Stellplatzbedarf „Die Gegenüberstellung des Stellplatzbedarfs und des 

Angebotes zeigt ein rechnerisches Defizit von fast 70 

Stellplätze. Infolgedessen ist zu erwarten, dass der Park-

druck und somit mögliche Verlagerungs- und Verdrän-

gungseffekte des ruhenden Verkehrs im öffentlichen Stra-

ßenraum zunehmen werden. Ob für den ermittelten Stell-

platzbedarf des Vorhabens ausreichendende Stellplatz-

angebote im direkten umliegenden Straßenraum zur 

Kenntnisnahme. 

Die Festlegung der Stellplätze im Rahmen der ver-

bindlichen Bauleitplanung ist nicht das Ergebnis ei-

ner rein verkehrsplanerisch-fachlichen Ableitung, 

sondern erfolgte, wie nach § 1 Abs. 7 BauGB erfor-

derlich, im Rahmen einer Abwägung aller öffentli-

chen und privaten Belange. Neben dem verkehrli-

chen Belang, möglichst allen Bewohner*innen be-

darfsgerecht einen Stellplatz auf dem Grundstück zu 
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Verfügung stehen, geht aus der verkehrlichen Untersu-

chung nicht hervor … .“ 

 

Verfügung zu stellen, war auch das Ziel einer - den 

Belangen des Klimaschutzes, des Immissionsschut-

zes und der Verkehrssicherheit dienenden - Reduzie-

rung des Kfz-Verkehrs in die Abwägung einzustellen. 

Darüber hinaus sind auch die Vorgaben des Hand-

lungskonzepts des Stadtentwicklungsplans Mobilität 

und Verkehr (StEP MoVe) zu berücksichtigen, da im 

Land Berlin die Darstellungen des Flächennutzungs-

plans durch die Stadtentwicklungspläne konkretisiert 

werden. Gemäß dem Handlungskonzept des StEP 

MoVe (Handlungsschwerpunkt Minderung negativer 

Verkehrsfolgen auf Umwelt und Klima) ausgeführt, 

dass „…insbesondere die weitgehend autofreie Ge-

staltung der neuen Stadtquartiere mit deutlich redu-

ziertem Parkplatzschlüssel (Zielsetzung in Abhängig-

keit von den Rahmenbedingungen 0,1 bis 0,3), der 

in manchen Teilräumen überdurchschnittliche Nach-

holbedarf bei der Schaffung mobilitätsgesetzkonfor-

mer Infrastrukturen mit Vorrang des Umweltverbunds 

sowie der Reduzierung des Flächenverbrauchs für 

den MIV handlungsleitend…“ seien (Seite 35, StEP 

MoVe, 2021). Dem wurde hier entsprochen. Auf-
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grund der innerstädtischen Lage und der guten An-

bindung an den ÖPNV wird hier in Abwägung mit 

den anderen Belangen eine geringere Stellplatzan-

zahl vorgesehen. Ausgehend von den Erfahrungen 

bereits umgesetzter städtebaulicher Konzepte inner-

halb der letzten Jahre kann festgestellt werden, dass 

nur ein Bruchteil der vorgesehenen Stellplätze bei 

Neubauvorhaben tatsächlich benötigt werden und 

ein Großteil der hergestellten Stellplätze ungenutzt 

bleiben. Hierdurch werden die natürlichen Ressour-

cen unnötigerweise belastet und es sind negative 

Auswirkungen auf Natur, Umwelt und das Klima zu 

erwarten. 

Aufgrund der sehr guten Erschließung durch den 

ÖPNV ist nicht von erheblichen Auswirkungen auf die 

Nachbarschaft aufgrund eines möglicherweise er-

höhten Parksuchverkehrs zu rechnen.  

Folgende Punkte wurden bei der Entscheidung in 

Rechnung gestellt: 

- alle Nutzer*innen eines Quartiers haben das glei-

che Recht, Parkmöglichkeiten im öffentlichen 

Raum nachzufragen. Bei neuen Vorhaben einen 

Stellplatznachweis auf dem eigenen Grundstück 



Bebauungsplan Nr. 2-64, "BMZ" 

erneute eingeschränkte Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 

BauGB 

mit Schreiben vom 10.11.2025 

Übersicht der Stellungnahmen und Hinweise mit den Ergebnissen der Prüfung und Abwägung 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 

Referat II A 

 

Stand: 25.03.2026 

 10 

 

lfd. 

Nr. 
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Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

zu fordern, damit sich die Parkmöglichkeiten im 

öffentlichen Raum für die bestehen Anwohner*in-

nen (im Sinne eines Bestandsschutzes) nicht ver-

schlechtern, ist nicht sachgerecht. Insoweit be-

steht aus rechtlicher Sicht kein Verschlechterungs-

verbot.  

- Die Parkraumbedürfnisse von Anwohner*innen, 

die zu den Belangen nach § 1 Abs. 6 Nr. 9 

BauGB zu zählen sind, unterliegen der Abwä-

gung. Insbesondere sind sie bei der Abwägung 

unter besonderer Berücksichtigung einer auf Ver-

meidung und Verringerung von Verkehr ausge-

richteten städtebaulichen Entwicklung zu berück-

sichtigen (Oberverwaltungsgericht Berlin-Bran-

denburg, Urteil vom 20. April 2016 – OVG 2 A 

1/14, BeckRS 2016, 50507 Rn. 35). Die An-

nahme, dass Anwohner*innen erforderlichenfalls 

die gebührenpflichtigen Alternativparkmöglich-

keiten in der unmittelbaren Umgebung wahrneh-

men werden, ist schlüssig und lebensnah. Denn 

die Erwartung, in einem innerstädtischen Gebiet 
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eine „bequeme“ Stellplatzreserve auf dem eige-

nen Grundstück vorzufinden, entspricht nicht mehr 

den heutigen (gewandelten) Verhältnissen.  

- Durch die geplante Parkraumbewirtschaftung 

wird sich die Nachfrage nach Parkständen im öf-

fentlichen Straßenraum voraussichtlich verringern. 

- Regelungen zu einer erforderlichen Mindestan-

zahl an Stellplätzen sind grundsätzlich Gegen-

stand des Bauordnungsrechts. Das Land Berlin 

regelt die Mindestanforderungen über die AV 

Stellplätze. Die danach erforderlichen Stellplätze 

werden in der Projektplanung nachgewiesen. Die 

AV Stellplätze sieht seit 2021 endgültig keine 

Mindestanzahl für Kfz-Stellplätze mehr vor. 

- Selbst wenn deutlich mehr Stellplätze hergestellt 

würden, besteht keine planungsrechtliche Mög-

lichkeit den zukünftigen Nutzer*innen daran zu 

hindern, weiterhin Parkstände im öffentlichen 

Raum nachzufragen. 
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- Das Gebiet ist mit den öffentlichen Verkehrsmit-

teln gut erreichbar und es ist ein autoarmes Vor-

haben geplant. 

 

3.7 Parkraumbewirt-

schaftung 

 

Weiterhin sind die aktuellen Planungen des Bezirkes zur 

Parkraumbewirtschaftung zu beachten: 

https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/poli-

tik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechen-

amt/strassen/mobilitaetswende/artikel.1282985.php 

 

Berücksichtigung. 

Die Planungen zur Parkraumbewirtschaftung im Be-

zirk Friedrichshain-Kreuzberg (hier Parkzone 58) 

werden in die Begründung aufgenommen. Die ge-

plante Einführung der Parkraumbewirtschaftungs-

zone zeigt bereits, dass im Gebiet ein erhöhter 

Parkdruck besteht, der auch maßgeblich durch ge-

bietsfremde Kurz- und Langzeitparker verursacht 

wird. 

3.8 Motorisierungs-

grad 

Die These zum mittelfristig sinkenden Motorisierungsgrad 

ist durch einen entsprechenden Quellenbeleg im Kontext 

der Auswirkungen auf den Beschäftigtenverkehr im Berli-

ner Stadtgebiet zu belegen. 

 

Kenntnisnahme. 

Der Motorisierungsgrad vieler innerstädtischer Be-

zirke, wie z. B. Friedrichshain-Kreuzberg, Tempel-

hof-Schöneberg sind gemäß den Daten des Lan-

desamts für Statistik rückläufig. Ein entsprechender 

Quellenbeleg ist der Fußzeile auf S. 39 der Ver-

kehrsuntersuchung zu entnehmen. 

https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-
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3.9 Verkehrsvertei-

lung 

Die dargestellte räumliche Verkehrsverteilung (Seite 57, 

Abbildung 33) steht im Widerspruch zu den Kapazitäten 

im ruhenden Verkehr. Gemäß Seite 52, Tabelle 6, wären 

die zur Verfügung stehenden Stellplätze bereits zwischen 

7:00-8:00 Uhr vollständig belegt und weitere Einfahrten 

bis ca. 15:00 Uhr nicht mehr möglich. Die Erschließung 

ist somit nicht gesichert und die verkehrliche Untersu-

chung ist entsprechend zu überarbeiten. 

 

Keine Berücksichtigung. 

Im umliegenden Straßennetz des Untersuchungsge-

bietes ist eine begrenzte Anzahl von öffentlichen 

Parkmöglichkeiten für Kfz vorhanden. 

Auf der Stresemannstraße sowie im westlichen Ab-

schnitt der Niederkirchnerstraße (bis zum Martin-

Gropius-Bau) ist das Parken auf beiden Straßensei-

ten am Fahrbahnrand möglich. Dabei handelt es 

sich teilweise um bewirtschaftete Parkmöglichkeiten 

und zum Teil um zeitlich beschränkte Stellplätze. In 

der Stresemannstraße 110 (Ecke Niederkirchner-

straße) steht außerdem ein kostenpflichtiger und vi-

deoüberwachter Parkplatz vom Gropius-Bau zu 

Verfügung. Dieser Parkplatz bietet Stellflächen für 

insgesamt 200 PKWs - auch Behindertenstellplätze. 

Zusätzlich zum Parkplatz am Martin-Gropius-Bau 

gibt es in der Nähe weitere Parkmöglichkeiten, wie 

zum Beispiel das Parkhaus Gleisdreieck, das ca. 9 

Gehminuten entfernt liegt und über 2.000 Stell-

plätze verfügt. 

In Anbetracht der sehr günstigen Anbindung an den 

leistungsstarken schienengebundenen öffentlichen 

Nahverkehr (S-Bahn), der fußläufigen Nähe zum 
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Stadtteilzentrum Potsdamer Platz und den Zielen 

des StEPs Move (weitgehend autofreie Gestaltung) 

ist es städtebauliches Ziel, dass das BMZ nicht vom 

ruhenden Verkehr (Stellplatzanlagen) dominiert 

wird. Deshalb soll bei dem BMZ nur die für den lau-

fenden Betrieb erforderliche Stellplatzzahl umge-

setzt werden. Weiterhin sei angemerkt, dass auf-

grund der gesetzlichen Regelungen sowie dazuge-

höriger Ausführungsvorschriften (AV-Stellplätze) 

entsprechend der vorgesehenen Stellplätze für mo-

bilitätseingeschränkte Personen nachzuweisen sind. 

Zudem wird dadurch das Ziel einer Verminderung 

des Eingriffs in den Boden und eines sparsamen 

Umgangs mit Flächen umgesetzt. Mittelfristig ist 

auch von einem sinkenden Motorisierungsgrad aus-

zugehen. Aufgrund der günstigen Lage des Plange-

biets ist zudem mit geringerem Bedarf als üblich zu 

rechnen, da viele Berliner*innen schon heute vom 

Privatauto auf das Fahrrad, Carsharing-Angebote 

oder öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Dies 

stellt zudem einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz 

sowie der Vermeidung von Emissionen dar. 
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Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Be-

lange mit Datum der 

Stellungnahme 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

3.10 SrV-Kennwerte Seite 39ff: Zur Ableitung des Modal-Splits sind einheit-

lich die SrV 2023-Kennwerte zu verwenden. Ältere SrV-

Kennwerte können vergleichend verwendet werden, um 

Veränderungen im Mobilitätsverhalten darzustellen. 

Wie bereits mehrfach erläutert ist die SrV eine Einwoh-

nenden-/ Haushaltsbefragung. Der dargestellte Wege-

zweck Arbeit bezieht sich ausschließlich auf die Einwoh-

nenden des Bezirks und nicht auf die Beschäftigten im 

Bezirk. Die verkehrliche Untersuchung ist entsprechend 

zu überarbeiten. 

 

Keine Berücksichtigung. 

Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung lagen die 

SrV 2023-Kennwerte noch nicht vor. In Abstimmung 

mit der zuständigen Senatsverwaltung für Mobilität, 

Verkehr, Klimaschutz und Umwelt wurde hierzu ein 

redaktioneller Hinweis aufgenommen. Die SrV-

Kennwerte werden standardmäßig zur Beurteilung 

des allgemeinen Mobilitätsverhaltens herangezo-

gen. Eine vergleichbare Datengrundlage für Be-

schäftigte existiert nicht. Da hierdurch keine neuen 

Erkenntnisse einhergehen, die in die Abwägung ein-

zustellen wären, resultiert hieraus kein Änderungs-

bedarf für den Bebauungsplan oder die verkehrli-

che Untersuchung. 

3.11 Redaktionelle 

Hinweise 

Begründung Seite 20 (StEP MoVe) sowie Seite 23 (NVP):  

In diesen Textpassagen ist der Satz „Aufgrund der aktu-

ellen Haushaltslage Berlins wird jedoch zunächst auf die 

Maßnahmenumsetzung verzichtet.“ zu streichen. 

Berücksichtigung. 

Die Begründung wird entsprechend redaktionell an-

gepasst.  

3.12 Allgemeine Infor-

mationen und Hin-

weise 

Darüber hinaus werden nachfolgend noch einige allge-

meine und informelle Hinweise gegeben: 

Bezüglich der Erstellung der verkehrlichen Untersuchung 

wird auf den „Leitfaden für verkehrliche Untersuchun-

Kenntnisnahme. 

Hierbei handelt es sich um allgemeine Hinweise 

ohne direkten Bezug zur Planung.  



Bebauungsplan Nr. 2-64, "BMZ" 

erneute eingeschränkte Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 

BauGB 

mit Schreiben vom 10.11.2025 

Übersicht der Stellungnahmen und Hinweise mit den Ergebnissen der Prüfung und Abwägung 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 

Referat II A 

 

Stand: 25.03.2026 

 16 

 

lfd. 

Nr. 

Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Be-

lange mit Datum der 

Stellungnahme 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

gen“ verwiesen: https://www.berlin.de/sen/uvk/ver-

kehr/verkehrsdaten/leitfaden-fuer-verkehrliche-untersu-

chungen/ 

Hier werden wesentliche Anforderungen an eine verkehr-

liche Untersuchung erläutert. 

 

Die aktuellen Ergebnisse der Haushaltsbefragung „Mo-

bilität in Städten – SrV 2023“ können unter folgendem 

Link heruntergeladen werden und sind zu berücksichti-

gen: https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-ver-

kehr/verkehrsdaten/zahlen-und-fakten/mobilitaet-in-

staedten-srv-2023/ 

 

Die Verkehrsmengenkarte 2023 mit Stand November 

2024 ist im Geoportal des Landes Berlin veröffentlicht 

und kann über folgende Internetadresse aufgerufen wer-

den: https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-ver-

kehr/verkehrsmanagement/verkehrserhebungen/ 

 

Hinweise zu Datenanfragen bezüglich der aktuellen Ver-

kehrsprognose des Landes Berlins stehen unter folgen-

den Link zur Verfügung: 

https://www.berlin.de/sen/uvk/verkehr/verkehrsdaten/leitfaden-fuer-verkehrliche-untersuchungen/
https://www.berlin.de/sen/uvk/verkehr/verkehrsdaten/leitfaden-fuer-verkehrliche-untersuchungen/
https://www.berlin.de/sen/uvk/verkehr/verkehrsdaten/leitfaden-fuer-verkehrliche-untersuchungen/
https://www.berlin.de/sen/uvk/verkehr/verkehrsdaten/leitfaden-fuer-verkehrliche-untersuchungen/
https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-verkehr/verkehrsdaten/zahlen-und-fakten/mobilitaet-in-staedten-srv-2023/
https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-verkehr/verkehrsdaten/zahlen-und-fakten/mobilitaet-in-staedten-srv-2023/
https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-verkehr/verkehrsdaten/zahlen-und-fakten/mobilitaet-in-staedten-srv-2023/
https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-verkehr/verkehrsdaten/zahlen-und-fakten/mobilitaet-in-staedten-srv-2023/
https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-verkehr/verkehrsmanagement/verkehrserhebungen/
https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-verkehr/verkehrsmanagement/verkehrserhebungen/
https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-verkehr/verkehrsmanagement/verkehrserhebungen/
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https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-ver-

kehr/verkehrsdaten/verkehrsmodell/ Um erneute Ab-

stimmung mit SenMVKU IV A wird gebeten. 

 

3.13 Hinweise zum 

Fuß- und Radver-

kehr 

 

Es gibt hinsichtlich des Fuß- und Radverkehrs keine An-

merkungen oder Bedenken mehr. Vielen Dank für die 

Berücksichtigung und Umsetzung der Anmerkungen. 

 

Kenntnisnahme. 

Hieraus resultiert kein Änderungsbedarf. 

  3.14 Hinweise zum 

ÖPNV 

 

Es wird mit Bedauern zur Kenntnis genommen, dass im 

Geltungsbereich des B-Plans keine Flächen zur Errich-

tung eines Gleichrichterwerks zur Verfügung stehen. 

 

Des Weiteren besteht ein Änderungswunsch in der Be-

gründung zum Entwurf: 

 

Seite 8: Mit dem Fahrplanwechsel am 13.12.2025 erge-

ben sich Änderungen im Regionalverkehr. U.a. wird auch 

der Flughafenexpress (FEX) dann am Potsdamer Platz 

halten. Die Aufzählung der Linien des Regionalverkehrs 

sind entsprechend anzupassen. 

Seite 69: 

 

Hier steht bisher „Aufgrund neuer Erkenntnisse zu den 

Berücksichtigung. 

Die Begründung wird entsprechend redaktionell an-

gepasst. 

https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-verkehr/verkehrsdaten/verkehrsmodell/
https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-verkehr/verkehrsdaten/verkehrsmodell/
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Prognosedaten 2030 wird die ursprünglich geplante 

Maßnahme „Straßenbahnneubaustrecke Alexander-

platz–Kulturforum“ bis 2030 nicht weiterverfolgt.“ 

Das sollte geändert werden in: 

„… bis 2030 nicht umgesetzt.“ 

Es ist möglich, dass die Planungen zur Neubaustrecke 

zum Kulturforum vor 2030 wieder aufgenommen werden, 

eine Umsetzung ist aber in der Tat nicht mehr realistisch. 

 

4 Senatsverwaltung für Mo-

bilität, Verkehr, Klima-

schutz und Umwelt 

Abt. VI - Verkehrsma-

nagement 

09.12.2025 

 

4.1 Leistungsfähigkeit 

Knoten Askani-

scher Platz 

In der Spätspitzenstunde (15-16 Uhr) zeigt die HBS-Be-

wertung des „IST“-Planfalls eine Verschlechterung der 

Leistungsfähigkeit am Knoten Askanischer Platz 1 - Stre-

semannstr. / Schöneberger Str. In der nordöstlichen Zu-

fahrt (Anhalter Str.) ändert sich die Qualitätsstufe des 

Verkehrsablaufs von C auf D. Hier ist die Anpassung des 

Signalzeitenplans zu prüfen, um die Verschlechterung 

abzufedern.  

  

Die Stellungnahme erfolgt unter Berufung auf IV A, dass 

die Annahmen zur Verkehrsentwicklung etc. stimmen. 

Eventuelle Anpassungen an den Lichtsignalanlagen er-

folgen auf Kosten des Veranlassers des Bauprojektes. 

 

Keine Berücksichtigung. 

Eine Kostenübernahme oder Kostenbeteiligung 

durch die Vorhabenträgerin kommt aus Sicht des 

Plangebers allenfalls in Frage, wenn ein Vorhaben 

durch seine Zusatzverkehre die Verkehrsbelastung 

maßgeblich erhöht. Der Anteil der vorhabenbezo-

genen Zusatzverkehre am Gesamtverkehrsaufkom-

men (DTV) beträgt rd. 0,6 %. Angesichts eines sol-

chen geringen Anteils ist eine Prüfung des Signal-

zeitenplans auf Kosten der Vorhabenträgerin bzw. 

eine Kostenübernahme für die eventuell notwendi-

gen Anpassungen an den Lichtsignalanlagen nicht 

angemessen. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass entgegen 



Bebauungsplan Nr. 2-64, "BMZ" 

erneute eingeschränkte Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 

BauGB 

mit Schreiben vom 10.11.2025 

Übersicht der Stellungnahmen und Hinweise mit den Ergebnissen der Prüfung und Abwägung 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 

Referat II A 

 

Stand: 25.03.2026 

 19 

 

lfd. 

Nr. 

Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Be-

lange mit Datum der 

Stellungnahme 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

der Aussage der Stellungnahme die Leistungsfähig-

keit des Knotenpunkts sowohl im Bestand als auch 

im IST-Planfall die Stufe D aufweist. Eine erforderli-

che Anpassung der Lichtsignalanlage wird somit 

nicht durch das Vorhaben induziert. 

 

5 BEW Berliner Energie und 

Wärme 

10.12.2025 

5.1 Wärmenetz Grundsätzlich behält die Stellungnahme aus dem Jahr 

2024 sowie deren Inhalte weiterhin uneingeschränkte 

Gültigkeit. 

 

Darüber hinaus weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass 

vor Beginn der Baumaßnahmen zwingend die BEW ein-

zubinden ist. Etwaige Sicherungsmaßnahmen sind im 

Einklang mit den „Richtlinien zum Schutz unserer Anla-

gen“ zu planen und müssen vor Ort gemeinsam mit allen 

Beteiligten individuell abgestimmt werden 

Kenntnisnahme. 

Die Hinweise betreffen die Realisierung des Bau-

vorhabens. Die Stellungnahme wird an die Vorha-

benträgerin weitergeleitet. 

6 Senatsverwaltung für Mo-

bilität, Verkehr, Klima-

schutz und Umwelt 

Abt. I – Umweltpolitik, 

Kreislaufwirtschaft, Im-

missionsschutz 

10.12.2025 

6.1 Lärmminderungs-

planung/Progno-

sehorizont 

Am 15. Juli 2025 wurde das Verkehrsmodell des Landes 

Berlin auf den Prognosehorizont 2035 erweitert. Es ist zu 

klären, ob die verwendeten Verkehrszahlen des IST-

Planfalls auch in diesem Fall maßgeblich sind.  

Kenntnisnahme. 

Wie bereits im Gutachten formuliert, wurde das 

Gutachten vor Veröffentlichung jedoch nach Vorlie-

gen der Ergebnisse der Prognosedaten 2035 er-

stellt. In Abstimmung mit der zuständigen Senats-

verwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und 

Umwelt wurden für den Prognoseplanfall daher der 



Bebauungsplan Nr. 2-64, "BMZ" 

erneute eingeschränkte Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 

BauGB 

mit Schreiben vom 10.11.2025 

Übersicht der Stellungnahmen und Hinweise mit den Ergebnissen der Prüfung und Abwägung 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 

Referat II A 

 

Stand: 25.03.2026 

 20 

 

lfd. 

Nr. 

Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Be-

lange mit Datum der 

Stellungnahme 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

Plan-IST-Fall angesetzt, da dieser keine erhebli-

chen Abweichungen zu den Prognosedaten 2035 

aufweist.  

Da sich im Vergleich zu den Prognosedaten 2035 

keine neuen Erkenntnisse einhergehen, die in die 

Abwägung einzustellen wären, resultiert hieraus 

kein Änderungsbedarf für den Bebauungsplan. 

  6.2 Zusatzverkehre Weiter wurden für den IST-Planfall nicht die Zusatzver-

kehre aus dem Postblock und dem Exilmuseum berück-

sichtigt. 

Kenntnisnahme.  

Die für den maßgeblichen Belastungsfall zu Grunde 

zu legende Verkehrsdaten wurden mit der Senats-

verwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und 

Umwelt abgestimmt. Hierbei wurden auch die Zu-

satzverkehre für den Postblock und das Exilmuseum 

übermittelt (S. S. 65 und 66).  

  6.3 Tabelle 1 Ver-

kehrsbelastung 

Die Angaben für die ersten beiden Straßenzüge enthal-

ten für M(T) und M(N) die gleichen Angaben wie von p(T) 

und p(N). Hier wurde wohl versehentlich etwas falsch ko-

piert und eingefügt. Seite 2 von 5  

 

Eine gerundete Angabe von M(T) und M(N) wird kritisch 

gesehen. Dies ist jedoch auf die automatischen Tabel-

leneinstellungen der Ausgabe in SoundPLAN zurückzu-

führen. Hier wird empfohlen, für zukünftige Ausgaben die 

Berücksichtigung. 

Der Untersuchungsbericht wird entsprechend korri-

giert bzw. ergänzt. 
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Tabellenausgabe in SoundPLAN anzupassen. 

  6.4 Reflexionsverlust 

durch schallab-

sorbierende Fas-

saden  

 

Für eine überschlägige Kalkulation der Wirksamkeit von 

schallabsorbierenden Fassaden wird empfohlen, die 

Hinweise im Kapitel X.2.7 des „Berliner Leitfaden, Lärm-

schutz in der verbindlichen Bauleitplanung 2021“ zu be-

achten. Je nach prozentualem Fensteranteil der Fassade 

sind die erwartbaren Verluste unterschiedlich. 

Kenntnisnahme. 

Die Hinweise im Kapitel X.2.7 des „Berliner Leitfa-

dens, Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitpla-

nung“ zur überschlägigen Kalkulation zur Wirksam-

keit schallabsorbierender Fassaden ist den Gutach-

tern bekannt. Die Einschätzung der Schallreduzie-

rung von bis zu 0,2 dB(A) an der gegenüberliegen-

den Straßenseite auf der Seite 46 und 47 erfolgt 

gemäß diesen Hinweisen.  

  6.5 Planinduzierte 

Mehrbelastung 

durch Reflexionen  

 

Außerhalb des Plangebietes kommt es nach den Aussa-

gen in der schalltechnischen Untersuchung aufgrund von 

Reflexion und Verkehrszunahme zu Pegelerhöhungen an 

Gebäuden entlang der Anhalter Straße. Daher bedarf 

es einer detaillierten Bestandsaufnahme und Abwägung, 

die beispielsweise die berücksichtigten IGW gemäß 16. 

BImSchV sowie die Gebäude mit schützenswerter Nut-

zung benennt.  

Das besondere Abwägungserfordernis sowie die Abwä-

gung als solches resultierend aus der Überschreitung der 

Schwellenwerte der Gesundheitsgefährdung ist insbe-

Kenntnisnahme. 

Die Einschätzung der Mehrbelastung durch Reflexi-

onen und Verkehrszunahme basieren auf worst-

Case Einschätzungen, die aller Erfahrung nach, 

nicht eintreffen werden. Es ist davon auszugehen, 

dass die tatsächlichen planinduzierten Kfz-Fahrten 

deutlich niedriger ausfallen. 

Ferner verfügen die durch Reflexionen und Mehr-

verkehr betroffenen Fassaden in der Anhalter 

Straße nach In-Aug-Scheinnahmen bereits über 

Schallschutzfenster und durchgesteckte Wohnun-
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sondere vor dem Hintergrund der ergangenen Entschei-

dungen des OVG Berlin-Brandenburg (vom 10. Januar 

2024 – 2 S 40/23, vom 23. Februar 2024 - OVG 2 RS 

1/24 / OVG 2 S 40/23 und vom 26. April 2024 - OVG 2 

S 14/24) relevant.  

Daraus abgeleitet, ist zu prüfen, ob sich Handlungsnot-

wendigkeiten hinsichtlich Schallschutzmaßnahmen an 

den von Schallreflexionen betroffenen Gebäuden erge-

ben. Dies ist insbesondere bei den Wohnnutzungen dann 

der Fall, wenn keine gesunden Wohnverhältnisse mehr 

gewahrt sind.  

Es wird folgende Vorgehensweise vorgeschlagen:  

1. Prüfung ob die bestehenden Gebäude bereits über ei-

nen ausreichenden passiven Schallschutz inkl. Schall-

schutzfenster verfügen, so dass trotz planbedingter Zu-

nahme im Inneren hinreichend ruhige Immissionspegel in 

den Aufenthaltsräumen erreicht werden (gesunde Wohn-

verhältnisse gewahrt).  

2. Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob die betroffe-

nen Wohnungen über Aufenthaltsräume verfügen, die zur 

lärmabgewandten Seite ausgerichtet sind und wie hoch 

dort die Lärmbelastung ist. 

3. Wenn keine gesunden Wohnverhältnisse gewahrt sind, 

gen, die einen ruhigen Schlaf an der lärmabge-

wandten Seite ermöglichen.  

Darüber hinaus sehen die Ergebnisse des Realisie-

rungswettbewerbs schräggestellte Lammellen vor 

allen Fensterflächen vor, welche die Reflexionen 

ablenken und dadurch schon eine Minderungsmaß-

nahme darstellen.  

Grundsätzlich ist anzumerken, dass es sich bei der 

Mehrzahl der angrenzenden Nutzungen um Hotel-

nutzungen handelt und nur vereinzelt sensible 

Wohnnutzungen vorliegen (Anhalter Straße 7 sowie 

Anhalter Straße 10-12).   

Eine erstmalige Überschreitung der Stufe der Ge-

sundheitsgefährdung oder eine weitere Verschlech-

terung der Situation bei bereits bestehender Über-

schreitung der Gesundheitsgefährdung erfolgt nicht 

im Bereich von sensiblen Nutzungen, sondern aus-

schließlich bei Gebäuden mit ausgeübter Hotelnut-

zung. 

Vor diesen Hintergründen sowie dem Umstand, 

dass gemäß § 247 Abs. 1 BauGB bei der Aufstel-

lung von Bauleitplänen im Rahmen der Abwägung 

den Belangen der Verfassungsorgane des Bundes 
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lange mit Datum der 

Stellungnahme 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

sind planexterne Schallschutzmaßnahmen zu prüfen 

bzw. zu sichern. Hierzu gehören zum Beispiel aktive 

Maßnahmen, wie lärmarme Fahrbahnbeläge oder pas-

sive Schallschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden 

analog 24. BImSchV, die vom Vorhabenträger zu finan-

zieren und in städtebaulichen Verträgen festzuhalten 

sind.  

Werden durch Schallreflexionen an schutzbedürftigen 

Aufenthaltsräumen Pegelerhöhungen im Bereich der Ge-

sundheitsgefährdung (über 70 dB(A) tags/60 dB(A) 

nachts verursacht, ist es mit Blick auf das im Abwä-

gungsgebot verankerte Gebot der Konfliktbewältigung 

erforderlich, dass die vorhabenbedingte zusätzliche Ver-

kehrslärmerhöhung durch entsprechende Maßnahmen 

des passiven Schallschutzes auch tatsächlich kompen-

siert wird. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die entspre-

chenden Nutzungen nicht bereits im Bestand über einen 

ausreichenden Schallschutz verfügen. 

im besonderen Maße Rechnung getragen werden 

soll, wird hier kein Änderungsbedarf gesehen. 

  6.6 Mindest-Schall-

dämmung von 

Fenstern (gem. 

DIN 4109)  

 

Bei der Ermittlung der Anforderungen an den baulichen 

Schallschutz ist unklar, ob bei der Ermittlung des maß-

geblichen Außenlärmpegels auch die Immissionen der 

Niederkirchnerstraße Berücksichtigung gefunden haben. 

Kenntnisnahme. 

Die Niederkirchnerstraße besitzt nach Rückmel-

dung der zuständigen Abteilung in der Senatsver-

waltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Um-
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lfd. 

Nr. 

Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Be-

lange mit Datum der 

Stellungnahme 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

Es sollte ausgeschlossen werden, dass es durch Pegel-

sprünge zu anderen Lärmpegelbereichen in der Bewer-

tung kommt. 

welt verkehrstechnisch keine Relevanz und war so-

mit nicht Bestandteil der zugrunde liegenden ver-

kehrstechnischen Untersuchung. Validierte Ver-

kehrszahlen liegen demnach für die Niederkirchner-

straße nicht vor. Im Hinblick auf die Entfernung zum 

Plangebiet und der zu erwartenden Verkehrsstärke 

ist nach Feststellung des Gutachters nicht davon 

auszugehen, dass ergebnisrelevante Geräuschein-

wirkungen am Plangebäude entstehen. 

  6.7 Zusammenfas-

sung und empfoh-

lene Handlungs- / 

Regelungsbe-

darfe  

 

Hier wird noch davon berichtet, dass die geplante Stra-

ßenbahnverbindung im Jahr 2035 nicht berücksichtigt 

wird. Hier sollte der Text auf den aktuellen Stand ange-

passt werden. Damit lässt sich dann auch in der Zusam-

menfassung die Verwendung des IST-Planfalls als neuen 

maßgebenden Betrachtungsfall verstehen. Ob dieser 

auch in der Prognose 2035 maßgeblich ist, muss geklärt 

werden (natürlich auch die Mehrverkehre der B-Pläne im 

Umfeld: Postblock und dem Exilmuseum.  

Bezüglich möglicher Geschwindigkeitsbeschränkungen 

für den Nachtzeitraum wird auf die ersten veröffentlich-

ten Ergebnisse aus dem „Tempo30-Konzept nachts“ des 

Lärmaktionsplan Berlin 2024 - 2029 verwiesen. Der Ab-

schnitt Wilhelmstraße zwischen Zimmer- und Kochstraße 

Berücksichtigung. 

Das Gutachten wird redaktionell angepasst. 
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lfd. 

Nr. 

Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Be-

lange mit Datum der 

Stellungnahme 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

ist im ersten Maßnahmenpaket des Konzepts enthalten. 

Weitere Abschnitte befinden sich in der laufenden vertie-

fenden Prüfung des Untersuchungsnetzes des Konzeptes. 

  6.8 Begründung  

 

Ob die Ausführungen zur Berücksichtigung der Wahrneh-

mungsschwelle oberhalb von 70 dB(A) tagsüber und 60 

dB(A) nachts unter VIII.1.4.1 Lärm fundiert sind, kann 

nicht abschließend beurteilt werden. Seite 4 von 5  

 

Nach hiesigem Wissenstand wird in der Rechtsprechung 

das Argument einer Wahrnehmbarkeitsschwelle von 1-2 

dB(A) nur bei Pegeln unterhalb von 70/60 dB(A) aner-

kannt. Daher muss die Abwägung diesbezüglich infrage 

gestellt werden. Bei Pegeln über der gerichtlich aner-

kannten Schwelle zur Gesundheitsgefährdung handelt es 

sich nicht um eine Belästigung, sondern um gesundheits-

schädigende Pegel, die unbewusst auf Körper und Psy-

che wirken, unabhängig von der Wahrnehmbarkeit. Der 

Schutz dient dem Schutz vor gesundheitlichen Schäden 

und nicht der Wahrnehmbarkeit. Zudem sind der Sen-

MVKU keine Studien bekannt, die eine Wahrnehmungs-

schwelle für Jahres-Dauerschallpegel ermittelt haben. 

Die Wahrnehmbarkeitsschwelle von 1-2 dB(A) bezieht 

sich auf Spitzenpegel und ist daher für die Bewertung 

Teilweise Berücksichtigung. 

Da die relevanten planbedingten Pegelerhöhungen 

keine sensiblen Nutzungen betreffen, aufgrund der 

Sicherung der Wettbewerbsergebnisse bereits Min-

derungsmaßnahmen bzgl. Reflexionen umgesetzt 

werden und die schalltechnische Untersuchung auf 

den Worstcase Annahmen des verkehrsplaneri-

schen Fachbeitrags aufbauen, wird weiterhin davon 

ausgegangen, dass eine sachgerechte Abwägung 

erfolgte. Die Begründung wird redaktionell ange-

passt. 
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lfd. 

Nr. 

Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Be-

lange mit Datum der 

Stellungnahme 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

von Jahres-Dauerschallpegeln nach hiesiger Meinung 

nicht relevant.  

Generell kann nicht beurteilt werden, ob die Abwägung 

der hohen und besonderen Abwägungserfordernisse 

ausreichend trägt, insbesondere hinsichtlich der planin-

duzierten Mehrbelastungen in der Umgebung durch Re-

flexionen.  

Formal ist anzumerken, dass der nachfolgende Satz zu 

korrigieren ist (Begründung S. 67, eigene Hervorhe-

bung):  

„In den Prognosen werden die Schwellen der Gesund-

heitsgefährdung nachts an allen Fassadenabschnitten in 

der direkten Nachbarschaft des Plangebiets und tags an 

einzelnen Fassadenabschnitten überschritten.“ 

  6.9 Anlagenbedingter 

Lärmschutz (nicht 

genehmigungsbe-

dürftige Anlagen)  

 

Die Geräuschemissionen der geplanten Tiefgaragenzu-

fahrt sind aus hiesiger Sicht als Gewerbelärm einzustu-

fen und gemäß TA Lärm zu beurteilen. Dies sollte im 

Schallgutachten abgegrenzt von der Beurteilung des 

Verkehrslärms separat dargestellt werden. Dazu sind die 

Ausführungen im Berliner Leitfaden zum Lärmschutz in 

der verbindlichen Bauleitplanung (2021) zu berücksichti-

gen (dort insb. Abschnitte IV.2.4 und X.3.2., s. dazu er-

gänzend die E-Mail im Anhang „Parkplatzlärmstudie – 

Kenntnisnahme. 

Eine Beurteilung der geplanten Tiefgaragenzufahrt 

nach TA Lärm ist erfolgt. Da aufgrund der Berech-

nungsergebnisse zur Zufahrt Tiefgarage nach TA-

Lärm nicht von einer nennenswerten zusätzlich 

Lärmeinwirkung auszugehen ist, wurde auf die Er-

stellung eines Teilkapitels verzichtet.  
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lfd. 

Nr. 

Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Be-

lange mit Datum der 

Stellungnahme 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

Maximalpegelkriterium | Aktuelle Hinweise des HLfU 

Bayern“).  

 

  6.10 Redaktionelle 

Hinweise 

Der Begründung ist auf S. 30 zu entnehmen, dass eine 

Kantine geplant ist. Dies geht ebenso aus dem Schall-

gutachten (S. 6) hervor, darüber hinaus geht aus der 

letzten Quelle noch hervor, dass eine Großtagespflege 

vorgesehen ist.  

Beide Nutzungen werden voraussichtlich relevante ge-

werbliche Geräusche (z. B. Personentransporte, Liefer-

verkehr, Geräusche aus Ladetätigkeiten / Anlieferungen 

Entsorgung) verursachen, welche, sofern relevant, eben-

falls im Schallgutachten zu berücksichtigen sind. 

Kenntnisnahme 

Die geplanten zulässigen Nutzungen wurden im 

Verkehrsgutachten berücksichtigt und sind daher 

auch Bestandteil der Schallgutachtens.  

 

  6.11 Technische Ge-

bäudeausrüstung 

Auch Geräusche, die aus technischer Gebäudeausrüs-

tung außen an/auf den Gebäuden (z. B. raumlufttechni-

sche Anlagen) resultieren, in der schalltechnischen Be-

trachtung hinsichtlich ihrer Immissionswirkung auf schutz-

bedürftige Nutzungen im Umfeld zu berücksichtigen. 

Kenntnisnahme 

Bei hier erforderlichen technischen Gebäudeaus-

rüstung handelt es sich um raumlufttechnische Anla-

gen für Bürogebäude, wie sie Vielfach in der Stadt 

realisiert werden. Es wird davon ausgegangen, 

dass sich die Einrichtungen der technischen Gebäu-

deausrüstung unter Einhaltung der Vorschriften der 

TA-Lärm betreiben lassen.  
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lfd. 

Nr. 

Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Be-

lange mit Datum der 

Stellungnahme 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

7 Senatsverwaltung für Mo-

bilität, Verkehr, Klima-

schutz und Umwelt 

Abt. II D - Wasserbe-

hörde 

12.12.2025 

7.1 Belange der Was-

serwirtschaft und 

des Regenwas-

sermanagements   

Gemäß den vorliegenden Unterlagen zur Planungsfort-

schreibung und Abwägung soll die Vorzugslösung zur 

Entwässerung (Variante 1) weiterverfolgt werden. Diese 

ist, wie bereits zur regulären Beteiligung vorgetragen, 

grundsätzlich zulassungsfähig. 

Zur planungsrechtlichen Sicherung für die Umsetzung 

des Grobkonzepts zur Regenwasserbewirtschaftung 

(Stand 21.03.2025) soll dieser Gegenstand des städte-

baulichen Vertrags werden. Unter Beachtung der Ergeb-

nisse des Realisierungswettbewerbs können sich hier Ak-

tualisierungen zu den Aussagen der Entwässerung und 

weitere planungsrechtliche Sicherungen ergeben. 

Sofern die Umsetzung der Vorzugslösung des Entwässe-

rungskonzepts (Variante 1) erfolgt, kann die Entwässe-

rung des Plangebiets als gesichert betrachtet werden. 

 

Kenntnisnahme. 

Hieraus resultiert kein Änderungsbedarf. 

8 Landesdenkmalamt 

19.12.2025 

8.1 Planzeichnung: 

Überbaubare 

Grundstücksflä-

chen 

Die Ausrichtung des südlichen Baukörpers nahe an und 

parallel zur Anhalter Straße sehen wir nach wie vor kri-

tisch, da der, die umliegenden Denkmale prägende, his-

torische Freiraumcharakter des Gebietes schwerer ab-

lesbar wird. Im Vergleich zu früheren Planungsstadien ist 

der Baukörper nun noch weiter an die Straße herange-

Kenntnisnahme. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine 

Rücknahme des Baukörpers ist aufgrund anderer 

Belange im Rahmen der Abwägung nicht möglich. 
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lfd. 

Nr. 

Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Be-

lange mit Datum der 

Stellungnahme 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

rückt; wir empfehlen ein Zurücknehmen auf den vormali-

gen Entwurf mit 8,9m Abstand. Wünschenswert sind vor 

diesem Hintergrund auch Vorgaben zu einer gestalteri-

schen Öffnung des Baukörpers z.B. durch Kolonnaden im 

Erdgeschoss. 

  8.2 Planzeichnung: 

Höhen 

Wir weisen abermals darauf hin, dass die Höhe des süd-

lichen Neubaukörpers das städtebauliche Erscheinungs-

bild des Baudenkmals „Deutschlandhaus“ beeinträch-

tigt, und regen eine niedrigere Bebauung an. In jedem 

Fall dürfen die festgesetzten Höhen auch durch techni-

sche Aufbauten nicht überschritten werden, entspre-

chende Festsetzungen sind zu treffen. 

Kenntnisnahme. 

Auf Grundlage der Festsetzungen des Bebauungs-

plans ist eine weitere Überschreitung der Ober-

kante durch technische Aufbauten nicht möglich, da 

keine Ausnahmeregelung zur Überschreitung der 

zulässigen Oberkante getroffen wurde. Eine Redu-

zierung der Höhe des südlichen Baufeldes, kann 

das Raumprogramm der Planung nicht umgesetzt 

werden. Weitere Auswirkungen auf den Umge-

bungsschutz werden durch den Verzicht von techni-

schen Aufbauten auf dem Dach vermieden. 

  8.3 Textliche Festset-

zungen 

Ein Gehrecht zwischen den Gebäudekomplexen wird be-

grüßt, um den Martin-Gropius-Bau auch von Süden er-

lebbar und zugänglich zu machen. Von hoher Bedeutung 

wird dabei auch die durchlässige Gestaltung eines vrsl. 

nötigen Zaunes sein. Deshalb sollte die im Entwurfsstand 

vom 10.10.2024 enthaltene textliche Festsetzung 8.2 

wieder aufgenommen werden; ein reiner Hinweis wie in 

Kenntnisnahme. 

Die ehemalige textliche Festsetzung Nr. 8.2 zur Ein-

friedung ist weiterhin Bestandteil der Planung. (nun-

mehr TF. 4.3)  
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lfd. 

Nr. 

Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Be-

lange mit Datum der 

Stellungnahme 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

IV 2.4.2 reicht dazu nicht aus. 

  8.4 Planzeichnung: 

Tiefgarage 

Die Anordnung einer Tiefgarage auf der bezeichneten 

Fläche und damit direkt am Keller / Fundament des Bau-

denkmals Deutschlandhaus ist grundsätzlich denkbar. Es 

muss für diesen Fall jedoch ein Sicherheitskonzept für die 

Baumaßnahme erstellt und mit den Denkmalbehörden 

abgestimmt werden, um Schäden am Baudenkmal zu 

vermeiden. Ein Beweissicherungsverfahren ist durchzu-

führen. Beide Maßnahmen müssen im städtebaulichen 

Vertrag verankert werden. 

Kenntnisnahme. 

Die Hinweise betreffen die konkrete Baumaßnahme 

und sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Sie 

werden an die Vorhabenträgerin weitergeleitet.  

  8.5 Vorplatz des 

Deutschlandhau-

ses  

 

Es ist sicherzustellen, dass die Fläche zwischen Deutsch-

landhaus und Anhalter Straße eine repräsentative Ein-

gangssituation für das Baudenkmal Deutschlandhaus 

darstellt. 

Kenntnisnahme. 

Der Erhalt der Flächen sind Bestandteil des städte-

baulichen Konzepts und sollen erhalten werden.  

9. Bezirksamt Friedrichs-

hain-Kreuzberg von Ber-

lin – Umwelt- und Natur-

schutzamt,  

18.01.2026 

9.1 Immissionsschutz Gewässerschutz Immissionsschutz: 

Nach Prüfung der erneuten Beteiligung ist festzustellen, 

dass die vorgenommenen Änderungen und Ergänzun-

gen, einschließlich der überarbeiteten Gutachten zum 

Verkehr und Verkehrslärm, nicht in den Zuständigkeitsbe-

reich des Umwelt- und Naturschutzamtes fallen. 

Daher besteht für das Sachgebiet Immissionsschutz kein 

erneuter Bedarf an einer Stellungnahme. 

Kenntnisnahme. 

Die Zuständigkeiten werden zur Kenntnis genom-

men. Ein Überarbeitungsbedarf für den Entwurf des 

Bebauungsplans resultiert hieraus nicht.  
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lfd. 

Nr. 

Behörden und sonstige 

Träger öffentlicher Be-

lange mit Datum der 

Stellungnahme 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

  9.2 Bodenschutz 

 

Bodenschutz: 

Seitens des Bodenschutzes hat sich kein Änderungsbe-

darf ergeben. Die textlichen Festsetzungen gelten wei-

terhin. 

 

Kenntnisnahme. 

Ein Überarbeitungsbedarf für den Entwurf des Be-

bauungsplans resultiert hieraus nicht. 

  9.3 Landschaftspla-

nung 

Landschaftsplanung: 

Regenwasser-Grobkonzept 

Bei der Verortung der Versickerungsanlagen ist eine Ver-

einbarkeit mit der naturschutzfachlichen Gestaltung der 

Freiflächen zu achten. Feste Unterbauungen wie Zister-

nen sind nicht unterhalb von Ersatzpflanzungen zu veror-

ten, sondern auf befestigte Oberflächenbeläge wie Zu-

fahrten zu verlagern. 

Eine Vereinbarkeit von Ersatzbaumstandorten mit Rigo-

lenkörpern ist im weiteren Prozess zu prüfen. 

Kenntnisnahme. 

Die Hinweise werden an die Vorhabenträgerin wei-

tergeleitet. Ein Überarbeitungsbedarf für den Ent-

wurf des Bebauungsplans resultiert hieraus nicht. 

  9.4 Artenschutz Artenschutz: 

Es gibt keine weiteren Anmerkungen. 

Kenntnisnahme. 

Ein Überarbeitungsbedarf für den Entwurf des Be-

bauungsplans resultiert hieraus nicht. 
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Die Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 10.11. bis einschließlich 10.12.2025 statt. Die Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 

wurden gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB am 10.11.2025 über die Durchführung informiert. 

Die ortsübliche Bekanntmachung zur Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte im Amtsblatt für Berlin vom 07.11.2025 auf Seite ABl. Nr. 46 / 07. November 2025, 2874f.  

Auf die Möglichkeiten der Beteiligung wurde in der Tagespresse (Tagesspiegel und Berliner Zeitung) am 07.11.2025 hingewiesen.  

Der Entwurf des Bebauungsplans einschließlich Begründung sowie weiteren Unterlagen wurde auf der Internetseite DiPlanung sowie auf dem zentralen Landesportal 

mein.berlin.de veröffentlicht und zum Download zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet wurden die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB zu veröf-

fentlichenden Unterlagen in Form einer öffentlichen Auslegung als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit im oben genannten Zeitraum von Montag bis Don-

nerstag von 9 bis 17 Uhr und Freitag von 9 bis 16 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung oder per Terminvereinbarung per E-Mail: 2-64@senstadt.berlin.de in der 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, in Raum 0026, Württembergische Straße 6, 10707 Berlin, zur Verfügung gestellt.  

 

Innerhalb der Veröffentlichungsfrist gingen 3 schriftliche Stellungnahmen ein.  

 

Die Stellungnahmen und Hinweise mit den Ergebnissen der Prüfung und Abwägung sind im Folgenden aufgeführt: 
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lfd. 

Nr. 

Stellungnahme mit Da-

tum 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

1 Bürger_in 1 

07.10.2025 

 

1.1 ÖPNV-Planung Bekanntlich hat der Anhalter Bhf. der S-Bahn, im Tunnel 

gelegen,-zwei-! Südliche S-Bahn- Zulaufstrecken, jedoch 

bislang nur -eine- nördliche S-Ablaufstrecke (zum Pots-

damer Platz), die-beiden Tunnelbahnsteig-Außengleise 

des S-Bahnhofs „Anhalter Bhf.“ (wovon das -westliche- 

sogar nutzlos! Ist und nur für -Zugabstellungen! - genutzt 

werden kann wg. Prellbock am Nordende!) hingegen 

waren bei Bau des Tunnelbhfs. für eine - zweite- nördlich 

hinausgehende S-Tunnelbahn (urspr. zum „Görlitzer 

Bhf.“ usw.) vorgesehen, wodurch die -zwei- -eingleisi-

gen- Tunnelabgänge in Ri. - Ostseite- der Stresemann-

straße_ unter dem Deutschlandhaus- bereits mitgebaut- 

und im zweiten Weltkrieg als - Luftschutzbunker- (…) wohl 

notgenutzt wurden. 

 

Es ist mir nicht bekannt, wie weit der S-Bahn-Tunnel unter 

dem Deutschlandhaus in Richtung Nordost-ost -vorge-

streckt- gebaut wurde, d.h. auf das jetzt -bundeseigene 

Grundstück-, für welches der Bebauungsplan 2-64 fest-

gesetzt werden soll. 

 

Da in der -Gesamtheit- her vom Süden- drei!- S-Bahn-

Strecken/ ohne Ablenkungsmöglichkeit!- auf die Innen-

stadt zuführen, als da sind: Wannsee- S-Bahn (via S-Bhf. 

Keine Berücksichtigung. 

Die Planung von Eisenbahnstrecken ist nicht Ge-

genstand des Bebauungsplans. Er berücksichtigt 

nur die im Rahmen von Fachplanungen (Nahver-

kehrsplanung, Projekt i2030) ermittelten und festge-

legten Projekte. Die vorgeschlagene Neubaustre-

cke ist in keiner Fachplanung enthalten. Eine Be-

rücksichtigung im Rahmen des Bebauungsplans ist 

daher nicht angezeigt. 
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lfd. 
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Stellungnahme mit Da-

tum 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

Großgörschenstraße); Anhalter- und Dresdner-Vororte-

S-Bahn (via S-Bhf. Yorkstraße) und die -vorgesehene- 

S21-city-S-Bahn_Strecke aus der Ring-S-Bahn voraus, 

so ist es doch -höchst sinnvoll!- auch nach Norden!- drei 

unabhängig zu betreibende S-Bahn-zweigleisige Stre-

cken, - langfristig-, vorzuhalten: Derzeit gibt es nur -eine 

Strecke, nämlich die über -Anhalter-Bhf. - Potsdamer 

Platz, zu der jedoch die -zweite - Strecke: Potsdamer 

Platz-Gleisdreieck!- nach Großgörschenstr./Yorkstraße 

hinzutreten soll. 

Unabhängig jetzt von der endgültigen Ausgestaltung des 

derzeit in der Vorplanung sich befindenden S-Bhfs Gleis-

dreieck (und einer eventuellen zwei-/ oder sogar vier-

gleisigen Verbindungstunnel-S-Strecke: 

Anhalter-S-Tunnelbhf. - S-Bhf. Gleisdreieck) bleibt das 

Problem der fehlenden dritten -nördlichen- S-Strecke 

bestehen, sodass ich für den Bebauungsplan 2-64 in je-

dem Falle- vorschlage, dass die Option der Führung ei-

ner 3.S-Bahn-Stadt-Strecke des Nord-Süd-Systems aus 

dem Nordkopf- des Anhalter S-Bhfs. heraus und -unter- 

dem Bebauungsplangebiet 2-64 hindurch nach Osten, -

wie bereits langfristig so vorgeplant-! erhalten !  bleibt, -

da eine-andere- Dritte S-Nord-Süd-Tunnelstadtstrecke 

praktisch (aber auch - theoretisch- rein gar nicht möglich 

ist! 
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lfd. 

Nr. 

Stellungnahme mit Da-

tum 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

 

Auf dem Grundstück 2-64 dürfen also nur Gebäude -be-

liebiger- Ausgestaltung gestellt werden, die entweder -

nachträglich- mit einem S-Tunnel -unterquert- werden 

können oder bereits i.d. Gebäudefundamentplanung die 

-zweigleisige- S-Tunnel-Unterfahrt -mitberücksichtigt- 

(wie es also, siehe oben!, beim Bau des Deutschland-

hauses- faktisch- geschah!) 

Auf-andere-hier bereits ggf. liegende Sondertunnel-An-

lagen gehe ich hier nicht ein! (Handskizze) 

2 Berliner Landesarbeits-

gemeinschaft Natur-

schutz 

10.12.2025 

2.1 Vermeidungs-

maßnahmen 

Grundsätzlich stimmen wir der Planung zu, da es sich um 

die Inanspruchnahme eines bereits versiegelten Grund-

stücks handelt. 

Leider sollen für die Bebauung etwa knapp 50 Bäume 

gefällt werden, womit im Innenstadtbereich deren drin-

gend benötigte Ökosystemleistungen verloren gehen 

und die durch Neupflanzungen auch erst in vielen Jahren 

wieder erreicht werden kann. Daher sollte unbedingt 

noch einmal geprüft werden, ob durch eine Verschie-

bung der Baukörper wertvolle Einzelbäume erhalten 

bleiben können. Dies betrifft insbesondere die beiden Ei-

chen (Bäume 50 und 54) und auch die vier Habitat-

bäume.  

 

Kenntnisnahme, teilweise Berücksichtigung. 

Die Verschiebung der Baukörper zum Schutz der 

Bäume ist aufgrund verschiedener anderer zu be-

rücksichtigender Belange nicht möglich.  

Aufgrund der beengten Grundstücksverhältnisse, 

den zu berücksichtigenden Abstandsflächen, denk-

malschutzrechtlichen Belangen, des Übergeordne-

ten Anlagenbestands des Fernwärmenetzes kann 

eine Bebauung zur Deckung des Raumprogramms 

nur so erfolgen. Trotzdem wurde im Rahmen des 

vorgelagerten Wettbewerbsverfahrens und im Rah-

men des Bebauungsplanverfahrens der Baumbe-

stand so weit als möglich berücksichtigt.  
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Nr. 

Stellungnahme mit Da-

tum 

Abwä-

gungs-

punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

  2.2 Redaktionelle 

Hinweise 

In den Unterlagen sind uns Unstimmigkeiten in den An-

gaben zu den Habitatbäumen aufgefallen. So ist in der 

Begründung davon die Rede, dass keiner der Habitat-

bäume erhalten werden kann. Jedoch sollen die Bäume 

an der Ostseite erhalten bleiben, wo sich laut Ergebnis-

karte der Strukturkartierung zwei Habitatbäume befin-

den. Weiterhin stimmen die Orte von Baum 60 und 61 in 

der Karte 1: Strukturkartierung nicht mit denen in der 

Karte zur Baumliste überein. Diese Angaben sollten also 

noch einmal abgeglichen werden. 

 

Berücksichtigung  

Die Unstimmigkeiten zwischen der Begründung und 

den Anlagen werden korrigiert 

  2.3 Baumkompensa-

tion 

Statt Ersatzzahlungen zu vereinbaren, sollten Orte in der 

Nähe des Plangebiets als Standorte der über die 12 im 

Plangebiet umzusetzenden Ersatzpflanzungen gefunden 

werden um die Ökosystemdienstleistungen der gefällten 

Bäume zumindest in ein paar Jahren vor Ort zu ersetzen. 

 

 

Keine Berücksichtigung 

Die konkrete Kompensation auf Basis der Berliner 

Baumschutzverordnung wird im Rahmen der Fällge-

nehmigung bestimmt und ist nicht Gegenstand der 

Bauleitplanung. 

 

  2.4 Außenanlagen Für die Gestaltung der Außenanlagen und für Dachbe-

grünungen sollten Pflanzlisten mit gebietsheimischen Ar-

ten1 nach §9 (1) Nr. 25 BauGB festgesetzt werden, um 

die Biodiversität zu fördern. Auch die Dachbegrünung 

könnte durch eine intensive Ausgestaltung bzw. als Bio-

Keine Berücksichtigung 

Derzeit wird kein Erfordernis zur Aufnahme von 

Pflanzlisten gesehen, die ohnehin nur als Hinweis 

aufgenommen werden können du keine rechtliche 

Verbindlichkeit aufweisen.  
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lfd. 

Nr. 
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tum 
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Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

diversitätsdach mit zusätzlichen Habitatstrukturelemen-

ten einen positiven Beitrag zur Artenvielfalt im Plange-

biet leisten.  

 

  2.5 Artschutzkartie-

rung 

Vor Beginn der Baumaßnahme muss das Plangebiet 

noch einmal nach Quartieren von Brutvögeln und Fle-

dermäusen untersucht werden. Dies sollte in der Brutper-

iode vor Baubeginn geschehen, um Ersatzquartiere 

rechtzeitig zum Beginn der Brutzeit im Folgejahr als CEF-

Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, wobei diese in 

räumlicher Nähe zum Eingriffsort umgesetzt werden müs-

sen. 

 

Kenntnisnahme 

Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote sind der 

Vorhabenträgerin bekannt und werden im Rahmen 

der Umsetzung berücksichtigt. Die ggf. erforderli-

chen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen werden 

mi der zuständigen Fachbehörde abgestimmt.  

 

  2.6 Artenvielfalt Wir bedauern, dass der Empfehlung der UNB nicht ge-

folgt wurde, Nist- und Flachkästen in die Fassaden der 

Neubauten zu integrieren, bzw. Artentürmen für Vögel 

und Fledermäuse aufzustellen. Dies mag zwar über den 

Ausgleichumfang hinaus gehen, jedoch sehen auch wir 

eine Notwendigkeit zur Förderung von Gebäudebrütern, 

da durch Ersatz alter Bausubstanz durch Neubauten 

ohne geeignete Strukturen sukzessive Quartiere verloren 

gehen. Eine Stärkung der Gebäudebrüterpopulationen 

wäre auch im Sinne des für das Bauprojekt angestrebte 

Nachhaltigkeitskonzept. Weiterhin sind die Kosten für 

Kenntnisnahme 

Die Hinweise werden an die Vorhabenträgerin wei-

tergeleitet. Es obliegt der Vorhabenträgerin, ob sie 

über den Ausgleichsumfang hinausgehende arten-

schutzrechtliche Maßnahmen umsetzen wird.  
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Stellungnahme mit Da-

tum 
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Nistkästen nicht hoch und dürften im Vergleich zu den 

gesamten Baukosten nicht besonders ins Gewicht fallen. 

 

  2.7 Artenschutz Auf S. 66 des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags wird 

geäußert: „Mit der Umsetzung der genannten Maßnah-

men können Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen 

Zugriffsverbote nach den bislang erfolgten Untersuchun-

gen ausgeschlossen werden, da für die betroffenen Tiere 

die Möglichkeit besteht, auf angrenzenden Flächen im 

Norden und Osten auszuweichen. Die ökologische Funk-

tion der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten bleibt im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin gewahrt.“ 

Dies muss allerdings durch Untersuchungen nachgewie-

sen werden. Unmittelbar an das Plangebiet angrenzend 

liegt zwar das Robinienwäldchen als hochwertige Flä-

che, jedoch ist unklar, inwiefern hier noch unbesetzte 

Brutplätze vorhanden sind. Weiterhin wird im Plangebiet 

Ruderalvegetation und evtl. Gebüsche entfernt, die Nah-

rung bieten und als Ruhestätten sowie zur Aufzucht der 

noch nicht flüggen Jungtiere dienen. Es ist fraglich, ob 

diese Habitatstrukturen auch im Umfeld zu finden sind.  

 

 

Keine Berücksichtigung 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um 

eine projektkonkrete Angebotsplanung. Da der 

Zeitpunkt die eigentliche Baumaßnahme nicht pla-

nungsrechtlich gesichert wird, sind die artenschutz-

rechtlichen Untersuchungen im Rahmen des Ge-

nehmigungsverfahrens erneut zu überprüfen. Die 

konkreten Ausgleichsbedürfnisse, sowie die Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen werden in 

diesem Zusammenhang erneut validiert.  

Es wurden keine Erkenntnisse vorgebracht, die auf 

ein Vollzugshindernis schließen lassen.  
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  2.8 Vogelschlag, Be-

leuchtungskon-

zept 

In der Begründung wird richtig bemerkt, dass für den 

Neubau Maßnahmen gegen Vogelschlag notwendig 

sind. Da nicht näher darauf eingegangen wurde, verwei-

sen wir auf die Broschüre „Vogelfreundliches Bauen mit 

Glas und Licht“.  

Bei der Planung des Beleuchtungskonzepts ist auf Insek-

tenfreundlichkeit zu achten, das betrifft sowohl die 

Leuchtmittel, als auch die Ausrichtung der Beleuchtung. 

Leuchtmittel mit kaltweißem Licht mit hohem 

Blaulichtanteil (Wellenlängen unter 500 nm und Farb-

temperaturen über 3000 Kelvin) sollten nicht 

verwendet werden. 

Kenntnisnahme 

Aufgrund der textlichen Festsetzungen Nr. 8.1 und 

8.2 ist die Nutzung von verspiegeltem Glas ausge-

schlossen und der Fensteranteil der Fassade wird 

prozentual begrenzt. Diese Maßnahmen wirken sich 

bereits minimierend auf den Vogelschlag aus. 

Trotzdem wird die Broschüre an die Vorhabenträ-

gerin weitergeleitet. 

3 Stiftung Topographie des 

Terrors 

10.12.2025 

3.1 Abstandsflächen Nach den aktuellen Planungen des Bebauungsplans 2-

64 für den Neubau des Bundesministeriums für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

liegen Teile der erforderlichen Abstandsflächen auf den-

Grundstücken der Stiftung (Flurstücke 678 und 720). Für 

den südöstlichen Baukörper (Höhe 46 m) beträgt die 

Überschreitung bis zu 9,3 m, für den nördlichen Baukör-

per (Höhe 25 m) bis zu 2 m. 

Uns ist durch Ihr Schreiben vom 21. August 2025 be-

kannt, dass gemäß § 6 Abs. 5 Satz 4 Bauordnung für 

Berlin (BauO Bln) geringere Abstandsflächen durch aus-

drückliche Festsetzungen im Bebauungsplan zugelassen 

Kenntnisnahme. 

Im Gegensatz zu den Aussagen der Stellungnahme 

kommt es aufgrund der ausdrücklichen Festsetzung 

im Sinne des § 6 Abs. 5 Nr. 4 BauO Bln zu keiner 

Überschreitung der Abstandflächen auf Nachbar-

grundstücke, weshalb hier auch keine Eintragung 

einer Baulast erforderlich ist, sondern es damit sein 

bewenden hat.  

Auch die angesprochene faktische Einschränkung 

der Bebauungsmöglichkeiten des Grundstücks kön-

nen nicht nachvollzogen werden.  

Wie bereits in der Begründung dargestellt, kann 

das an das Plangebiet grenzende Grundstück nur 
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werden können. Dies darf jedoch nicht zu einer fakti-

schen Einschränkung der Entwicklungsrechte angrenzen-

der Grundstücke führen. 

 

Die Festsetzung von Baugrenzen und Höhen, die eine 

Überschreitung der Abstandsflächen auf unsere Grund-

stücke zulässt, stellt eine erhebliche Beeinträchtigung 

der planungsrechtlichen Nutzungsmöglichkeiten dar. 

Auch nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB dürfen Festsetzungen 

über die überbaubaren Grundstücksflächen nicht dazu 

führen, dass angrenzende Grundstücke dauerhaft in ih-

rer baulichen Entwicklung blockiert werden. 

 

Die Stiftung Topographie des Terrors erfüllt einen bun-

desweit bedeutenden Auftrag bei der historischen Aufar-

beitung und der historisch-politischen Bildungsarbeit. 

Laut Stiftungsgesetz ist es Aufgabe der Stiftung, ,,die his-

torische Erfahrung des Nationalsozialismus in der Ge-

genwart zu vermitteln und zu einer Auseinandersetzung 

mit der Geschichte des nationalsozialistischen Unrechts-

staates und deren Auswirkungen auf die Geschichte 

nach 1945 anzuregen." 

Zwar ist aktuell nicht geplant, in dem betroffenen Ge-

lände Baukörper zu errichten. Aber die Einschränkungen 

bei den baulichen Entwicklungsmöglichkeiten auf dem 

im Sinne des Zweckes der Stiftung bebaut werden. 

Die Entwicklung sensibler Nutzungen ist dabei aus-

geschlossen. Ferner ist anzuzweifeln, ob für die Flä-

che derzeit Baurecht besteht oder sie nicht als Au-

ßenbereich im Innenbereich gezählt wird und ob 

daher derzeit überhaupt Entwicklungsrechte beste-

hen, die eingeschränkt werden könnten.  

Nichtsdestotrotz könnte die Fläche bei bestehen-

dem Baurecht unter Beachtung der derzeit gültigen 

Mindestabstandsfläche von 3,0 m bebaut werden. 

Es ist ebenfalls nicht davon auszugehen, dass die 

entsprechend des Stiftungszwecks umsetzbaren 

Aufenthaltsräume nicht ausreichend belichtet wer-

den könnten.  

Ferner wird in die Abwägung eingestellt, dass der-

zeit keine Entwicklungsabsichten seitens der Stiftung 

bestehen.  
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eigenen Gelände sind dauerhaft. Sie gefährden künftige 

kulturpolitische Entwicklungsmöglichkeiten des Standorts 

als Dokumentationszentrum und Bildungsort. Fremde 

Abstandsflächen würden eine Bebauung in relevanten 

Bereichen verhindern oder nur unter erheblichen zusätz-

lichen Auflagen ermöglichen. Die Stiftung könnte bei-

spielsweise keine eigenständigen Baukörper errichten, 

ohne kostenintensive und zeitaufwendige Verfahren zur 

Abstandsflächenübernahme oder Baulast zu durchlau-

fen. 

Wir bitten daher um eine Anpassung der Baugrenzen 

und/oder Höhenfestsetzungen, sodass die Abstandsflä-

chen vollständig innerhalb des 

BMZ-Grundstücks verbleiben. Außerdem sollte uns ein 

ausdrücklicher Verzicht auf eine Eintragung von Baulas-

ten zugunsten des BMZ auf den Grundstücken der Stif-

tung schriftlich zugesichert werden. 

Wir bitten daher um Berücksichtigung dieser Punkte im 

weiteren Verfahren und um schriftliche Bestätigung, dass 

die Entwicklungsrechte der Stiftung dauerhaft 

gewahrt bleiben. 
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